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   Vorwort 

Diese Arbeit ist aus einem Postdoktorandenprojekt hervorgegangen, dassich ursprünglich 
das ehrgeizige Ziel gesetzt hatte, das Egibi-Archiv aus Babylon, das umfangreichste und 
bedeutendste neubabylonische Privatarchiv, zu edieren. Die Texte, die aus dem 6. und 
Frühen 5. Jahrhundert v. Chr. stammen, kamen bei Raubgrabungen in den 1870er Jah- 
ren zutage und gelangten über den Antikenhandel in verschiedene Sammlungen, zum 
überwiegenden Teil in das Britische Museum. Dort wurden sie, mit Tafeln anderer 
Herkunft vermischt, innerhalb der Babylon-Sammlung registriert 

Obwohl Hunderte dieser Texte in handgezeichneten Keilschrifikopien zu Ende des 
neunzehnten Jahrhunderts in einer für die damaligen Umstände beispielhaften Aus- 
‚gabe von J.N. Straßmaier veröffentlicht worden waren, das Interesse der Historiker 
und Rechtswissenschaftler weckten und Einzeluntersuchungen inspirierten, blieben die 
vollständige Publikation des Materials, ausführliche Textbearbeitungen sowie die Aus- 
wertung und umfassende Darstellung der Egibi-Geschäfte aus verschiedenen Gründen 
bis heute ein Desiderat. Dieser Mangel ist nun umso deutlicher zu spüren, da Studien 
zu den späten Perioden mesopotamischer Geschichte einen neuen Aufschwung erleben 
und den Themen Wirtschaft und Gesellschaft generell stärkeres Gewicht zukommt. 
Die archivbezogene Auswertung des Materials setzt zunächst die Identifizierung der 

zusammengehörigen Texte und die Rekonstruktion des ursprünglichen Archivs voraus, 
was wiederum nur geschehen inhaltliche Erschließung des 
Materials (sei es durch einen Katalog oder die Publikation der Tafeln) erfolgt ist und 
einen einigermaßen vollständigen Überblick gestattet. Jedem Versuch einer Gesamtdar- 
stellung zum Egibi-Archiv stellte sich daher - abgesehen von seinem Umfang — als 
zusätzliches Hindernis das Wissen um unpubliziertes Material in den Beständen des 
Britischen Museums entgegen. Es war bekannt, daß es dort noch zahlreiche Tafeln und 
Bruchstücke geben mußte, die ursprünglich zum Archiv gehört hatten - nicht zuletzt, da 
einzelne interessante Texte gelegentlich veröffentlicht worden sind. Eine Untersuchung 
auf der Grundlage der publizierten Texte allein hätte also bestenfalls vorläufigen Cha- 
rakter haben können und hr gelaufen, in kurzer Zeit schon wieder überholt 
und unvollständig zu sein 

Der Wille zur Einbeziehung des unpublizierten Materials bestand somit von Anbe- 
ginn, die Umsetzung dieses Vorhabens gestaltete sich jedoch langwieriger als gedacht, 
da sich weder die Menge noch die Verteilung der einschlägigen Texte innerhalb der 

abschätzen ließen. Zu Anfang der neunziger Jahre, als diese Arbeit begon- 
die Vorarbeiten zur Katalogisierung der Babylon-Sammlung gerade 

en (die auch heute noch nicht abgeschlossen ist), so daß nur eine einzige 
Möglichkeit bestand, das Material mit gewisser Gewähr auf Vollständigkeit zu erfassen: 

'n Egibi-Tafeln bekannt waren und die somit weitere enthalten 
konnten, mußten systematisch durchgeschen werden. Dabei war nach signifikanten Per- 
sonennamen Ausschau zu halten, nach bestimmten Ortschaften und charakteristischen 
Vertragstypen. Den Ausgangspunkt bildeten die ca. 2600 Nummern der 76-11-17- 
Sammlung (ab BM 30281), in der die größte Dichte an Egibi-Texten zu beobachten 

r. Hatte ich zunächst noch angenommen, mich auf die angrenzenden ein- bis zwei- 
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      tausend Nummern beschränken zu können, so machten Zufallsfunde im 36000er- und 
48000er-Bereich bald Klar, daß wohl oder übel die gesamte Babylon-Sammlung (d.h. 
knapp 20000 Nummern) durchgesehen werden müßte, da sie potentiell Egibi-haltig war 
- wenn auch streckenweise mit recht unterschiedlicher Trefferquote. 

Wasistein Treffer? Welche Fragmente gehören zum Archiv? Die Geschäftsurkunden 
von den astronomischen oder literarischen Texten zu scheiden bereitet keine Schwierig- 
keiten, aberje mehr Egibj-Texte unter den Geschäftsurkunden identifiziert werden konn- 
ten, desto mehr erhob sich die Frage: Welche gehören eigentlich mit Sicherheit nicht 
dazu? Könnte sich das soeben noch als nicht relevant zur Seite gelegte Fragment als 
Join zu einem wichtigen Text entpuppen oder plötzlich doch einen Bezug zu Egibi- 
Geschäften aufweisen, weil ein Akteur an anderer Stelle in Verbindung zur Familie 
Egibi auftaucht oder sich das Dokument einem bekannten Vorgang zuordnen läßt? 

Fürdie Durchsicht der Sammlung stand nur begrenzt Zeit zur Verfügung, dadie Texte 
auch kopiert werden sollten, also mußten Kompromisse gefunden werden. Zwar war es 
mein Bestreben, möglichst alle Urkunden und Fragmente, die mir interessant erschienen, 
zu transliterieren, selbst wenn sie auf den ersten Blick nichts über die Egibis aussagten, 
aber die Entscheidung, welcher Brösel denn noch mit einer provisorischen Umschrift 
aufgenommen werden konnte, fiel nicht selten in Abhängigkeit von der Ausbeute an 
interessanten Stücken, die das tägliche Pensum von zwei Tabletts voll Schächtelchen 
gerade erbracht hatte. Wissentlich ignoriert oder beiseite getan wurde nichts, aber dieses 
und jenes mag übersehen oder nicht identifiziert worden sein, 

Bald war abzusehen, daß angesichts der Materialfülle die umfassende Bearbeitung 
des gesamten Archivs eine Lebensaufgabe sein würde. Womit sollte begonnen werden? 
Die Wahl fiel auf die Grundstückstransaktionen, da sie gewissermaßen das Herzstück 
des Archivs bilden. Es kann vorausgesetzt werden, daß die Familie Egibi ein Interesse 
an der Archivierung all derjenigen Dokumente hatte, durch die ihre Ansprüche auf be- 
stimmte Hausgrundstücke sowie Garten- und Ackerland legitimiert werden konnten; in 
erster Linie also Kauf- und Tauschurkunden. Kaufverträge besitzen eine Eigenschaft, 
die sie dem Philologen wenig attraktiv erscheinen läßt, die aber beim Sammeln und 

Sie bestehen aus 80% Formular plus 
Maßangaben und Personennamen, die den einzigen variablen Part bilden, und haben 
eine charakteristische Tafelform, indem sie überwiegend Längsformat mit recht scharf 
abgesetzien Rändern verwenden und häufig Nagelmarken aufweisen. Sie sind zudem 
die einzige Gattung von Privaturkunden, die in neubabylonisch-frühachämenidischer 
Zeit gesiegelt worden ist - wenngleich nicht immer. Lediglich Prozeßurkunden sind 
ihnen äußerlich ähnlich (was als Nebenprodukt eine Edition und Studie zu dieser Ur- 

indengruppe ermöglicht hat). Damit konnten selbst kleine Fragmente, die nur wenige 
Zeilen und Zeichen pro Zeile enthalten, sicher bestimmt und aus der Masse der Ta- 
felfragmente herausgesammelt werden. Verwertet wurden hier freilich nur diejenigen, 
deren Verbindung zu den Egibi-Geschäften von Anbeginn erwiesen oder wenigstens 
im Laufe der Arbeit wahrscheinlich gemacht werden konnte. Ausgehend von diesem 
Grundstock wurde nach Hinweisen auf Grundstücke in anderen Textgattungen gesucht. 

Über manche Objekte waren Vermerke in Erbteilungsurkunden oder Mitgifibestel- 
ungen zu finden. Eine echte Bestandsaufnahme im Rahmen einer Erbteilung ist aller- 
dings nurals Dar 379 überliefert, sie umfaßt zudem lediglich die Häuser in Babylon und 
Borsippa sowie die Sklaven - mithin keine landwirtschaftlichen Grundstücke. Nützliche 

      

  

  

    

  

  

  

  

  

   

  

     

  

  

   

    

  

  



  

   Quellen sind auch diejenigen Urkunden, die dem Kauf vorausgehende oder nachfolgen- 
de Transaktionen dokumentieren, etwa Schuldurkunden zu Lasten des Verkäufers (mit 
oder ohne Verpfändung des betreffenden Objekts) und Kaufpreis(teil)quittungen. 

Retroakten über den Erwerb des Objekts durch den späteren Verkäufer helfen, die 
Vorgeschichte zu rekonstruieren. Unter ihnen befinden sich beispielsweise auch Ab- 
schriften familieninterner Dokumente über Erbteilungen, Mitgiften oder Vermögens- 
(übertragungen anderer Familien sowie Prozeßurkunden, deren Anwesenheit im Egibi 
Archiv bei isolierter Betrachtung zunächst verwunderlich und erklärungsbedürfüg cı 
scheint. Wenn man jedoch das wohlbegründete Interesse der Egibis an einer umfassen- 
den Dokumentation aller Transaktionen, die mit einem von ihnen gekauften Grundstück 
zusammenhingen, in Rechnung stellt, dann erscheinen auch diese Urkunden in einem 
anderen Licht - allerdings nur, wenn das entsprechende Bindeglied überliefert ist. Mit 
missing links und deswegen nicht identifizierbaren Retroakten ist freilich immer zu 
rechnen. 

Geschäftsurkunden über Gesellschaften und Partnerschaften der Egibis mit Perso- 
nen, mit denen sie später gemeinsam als Käufer von Grundstücken aufgetreten sind oder 
den erworbenen Besitz teilten bzw. deren Anteile sie erwarben, lassen etwas über die 
Herkunft des Silbers erkennen, das in Grundbesitz investiert wurde. Die Nutzung der 
Immobilien kann durch Pacht- und Mietverträge sowie diesbezügliche Quittungen und 
Verpflichtungsscheine belegt werden. 

‚Ausdem Gesagten gehthervor, daß Grundstückstransaktionen und sonstige Geschäfte 
vielfältig ineinandergreifen und eine Grenzlinie nicht ohne weiteres gezogen werden 
kann. Um also ein Korpus als Arbeitsgrundlage auszuwählen, mußte über die Aufnah- 
me eines Textes gelegentlich eiwas willkürlich entschieden werden, wobei insbesondere 
die Frage im Auge behalten wurde, ob der fragliche Text noch die Chance haben würde, 
in absehbarer Zeit im Rahmen einer anderen Themenstellung behandelt zu werden. 

Eine Zusammenstellung der publizierten und unpublizierten Urkunden, die etwas 
über den Erwerb und die Nutzung von Grundstücken durch die Familie Egibi aussageı 
ergab allein für die landwirtschaftlichen Nutzflächen knapp 250 Texte. Die Stadthäuser 
mußten daher zunächst ausgegliedert werden und bleiben einem künftigen separat 
Band vorbehalten. Diese Vorgehensweise kann insofern gerechtfertigt werden, als di 
‚Transaktionen über Häuser und Garten- bzw. Ackerland in aller Regel nicht gekoppelt 
waren, andere Vertragspartner einbezogen und die Kaufverträge jeweils spezifische For- 
mularbestandteile aufweisen, durch die auch Fragmente leicht der jeweiligen K: 
zugeordnet werden können, 

Es war ebenfalls zu entscheiden, in welcher Form die Urkunden präsentiert werden 

    

  

   

     

        

   

      

   

  

   

    

terhin fest. Photos können 
zwar einen gewissen Eindruck geben und bei leicht lesbaren Texten mit glatter Ober- 
fläche als Kopicersatz dienen, sie sind jedoch oft genug unzulänglich, insbesonder 
wenn die Tafeln beschädigt oder abgerieben sind. Viele Details sind zudem erst dann 
richtig erkennbar, wenn eine Tafel im Licht 
und die z.T. schr schemenhaften Siegelabdrücke gleichermaßen. Angesichts der derzei- 
tigen Kosten ist der großzügige Einsatz von Photos für diese Texiklasse ohnehin nicht 
praktikabel, sondern muß sich auf die Ilustration besonderer Fälle beschränken. 

  

    

 



     

       
    

        

    
       

         

         

      
       
    
      
  

      

    

  

   

  

    

    

  

     

   

  

     

    

     

    
Lediglich Umschriften zu bieten ist bei 

Text 
  it lesbaren und vollständig erhaltenen 

vielleicht zu vertreten, aber dazu gehört das vorliegende Material in den selte 
sten Fällen. Das Verfahren hat zwei entscheidende Nachteile: Die Textlücken können 
nicht abgeschätzt werden und die Ergänzung nicht lesbarer beschädigter Zeichen ist 
unmöglich. Selbst aus schlecht kopierten Keilen kann man mit Hintergrundinforma- 
tionen und Intuition noch etwas machen, aus einer Reihe "x x x? jedoch nicht. Die 
Umdeutung verlesener Zeichen gestaltet sich erst recht zum Problem. Aber es kommt 
noch ein subjektives Argument hinzu: Erst beim Kopieren wird man gezwungen, wirk- 
lich genau hinzusehen. Selbst wenn man zuvor Transliterationen angefertigt und damit 
gearbeitet hat, ist die Zahl nachträglicher Aha-Erlebnisse beim Kopieren erstaunlic 
wenn nicht beängstigend. 
Was Umschrift und Übersetzung anbetrifft, so ergibt sich auch hier die Frage, ob st 

teotype Textgattungen diesen Aufwand lohnen. Die Umschrift des Vertragstextes hielt 
ich schon deswegen für sinnvoll, weil viele Texte noch nie bzw. im Laufe der letzt 
sechzig, siebzig Jahre nicht wieder bearbeitet worden sind. Zudem ergaben sich gel 

n durch Kollationen, und bei fragmentarischen Urkunden dürfte 
es dem unbefangenen Leser auch nicht so eichtfallen, die Bestandteile des wohlbekann- 

wlars auf Anhieb zu ergänzen. Was in den vorliegenden Umschriften logisch 
chlaufen. Da 

        

  

     

    

    
    

   
    

  

       ich auf eine Transliteration verzichtet. Dieser Inkonsequenz bewußt, sind Schreibvar 
anten wenigstens im Index verzeichnet. Bei den Übersetzungen wurden Personennamen 

lassen. Da 
die Umschriften zu vergleichen sind, schien dieses Vorgehen gerechtfertigt. Dadurch hält 

sich der Umfang der Übersetzungen insgesamt in Grenzen, so daß die Frage, ob durch 
den Verzicht auf die Wiedergabe stereotyper Passagen einige Seiten gespart werden 
könnten, kaum relevant ist. 
Die Anordnung des Materials war ein weiteres Problem. Von einem bestimmten Zeit- 

punkt an mußten die Texte aus praktischen Gründen durchnumeriert werden, sonst hätte 
mit mehreren Konkordanzen gearbeitet werden müssen, um die Übersicht zu behalten. 
Aber nach welchem Kriterium? Eine Ordnung nach chronologischen Gesichtspunkten 
oder nach bestimmten Vertragstypen wäre möglich, aber nicht sinnvoll gewesen, denn 
es kam insbesondere darauf an, diejenigen Urkunden zusammenzufassen, die dasselbe 
Grundstück betreffen, auch wenn die einzelnen Transaktionen zeitlich weit ausein- 
anderliegen. Daher wurden die Urkunden zu “Affären” gruppiert, die ein bestimmtes 
Grundstück oder mehrere in einen bestimmten Gebiet behandeln, und dann mehr oder 
weniger chronologisch geordnet, die jeweiligen Pachturkunden nach den Besitztiteln. 
Die Anordnung der Transliterationen entspricht daher etwa der Reihenfolge, in der die 
Urkunden auch im Kapitel Die einzelnen Affären behandelt werden. Manche Zuordnung 
ergab sich allerdings erst später im Laufe der Arbeit, etwa nachdem die Indizes erstellt 
waren. Beim wiederholten Durchkämmen der sonstigen Texte fielen dann einige auf, 
die zuvor übersehen oder als nicht relevant zur Seite gelegt worden waren. Auch zwei 
‚Joins konnten nachträglich verifiziert werden, wodurch zwei Nummern wegfielen. Da 
ein nochmaliges Umstellen der Numerierung vermutlich mehr Chaos erzeugt hätte, als 
die Korrektur der kleinen Schönheitsfehler wert gewesen wäre, ist es daher unterblieben. 

Die Kopien haben dieselben Textnummern wie die zugehörigen Transliterationen, 

    

  

    
   

  

  

  

     
  

    

  

  

 



d.h. die Nummern der publizierten Urkunden werden übersprungen. Allerdings ha- 
be ich von den gesie; emplaren, die früher ohne Siegelzeichnung publiziert 
wurden, Zeichnungen der Ränder angeferigt, damit diese entsprechend verglichen wer- 
den können. Am Ende sind auch die Siegelzeichnungen der als Non 85 und Non 293 
veröffentlichen Urkunden der Vollständigkeit halber beigefügt. 
Mit der vorliegenden Arbeitistdererste Schritt zueiner systematischen Aufarbeitung 

des Egibi-Archivs getan. Es ist geplant, eine Darstellung der Hauskäufe nachfolgen 
zu lassen, der sich eine Studie zu den Sklavenkäufen anschließen soll. Wenngleich 
die Materialaufnahme im Wesentlichen bereits erfolgt ist, hängen Ausarbeitung und 
Fertigstellung dieser Vorhaben freilich von verschiedenen Faktoren ab. 

 



    

   Danksagung 
   

Mein Dank gilt allen, deren Hilfe und Unterstützung ich im Laufe der Arbeit an diesem 
Projekt erfahren habe. 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat zweieinhalb Jahre lang ein Postdoktoran 
denstipendium gewährt, das mir ermöglichte, mich frei von sonstigen Verpflichtungen 
ganz diesem Forschungsthema zu widmen. Zugleich wurden die Mittel für einen Auf- 
enthalt von 22 Monaten am Britischen Museum bereitgestellt; nur dadurch konnte die 
umfangreiche Materialsammlung angelegt werden, auf der diese Arbeit basiert 

Den Trustees des Britischen Museums sei fürdie Genehmigung, publizierte Texte zu 
kollationieren und unpublizierte einzusehen, zu kopieren und im Rahmen dieses Buches 
zu veröffentlichen, aufrichtig gedankt. Auf das freundliche Entgegenkommen und die 
tatkräftige Unterstützung der Kollegen am Western Asiatie Department konnte ich j 
derzeit rechnen. Die Museum Assistents haben mir stets bereitwillig und kurzfristig alle 

benötigten Tafeln besorgt, wasangesichtsderschweren Tabletts mitunter zu harter Arbeit 
wurde. Christopher Walker hat mir in seiner entgegenkommenden und uneiger 
Weise seine Vorarbeiten zum Katalog der Babylon-Sammlung zur Verfüg 
Dies hat die Arbeitsorganisation erheblich erleichtert, da Texte, die seit ihrer Publikation 
neue Museumsnummern erhalten hatten, leichter identifiziert werden konnten und eine 
Übersicht über die nichtökonomischen Teile der Sammlung zur Verfügung stand. Irving 
Finkel konnte innerhalb der Babylon-Sammlung zahlreiche Textzusammenschlüsse bei 
Urkunden erzielen, von denen einige hier publiziert sind. Neben der Diskussion zu Ein- 
zelproblemen lenkte er meine Aufmerksamkeit auf Tontafelfälschungen aus dem späten 
19. Jahrhundert. 

Beatrice Andre-Salvini und ihre Kollegen am Louvre haben mir die Kollation der 
Pariser Texte ermöglicht, wofür ich ihnen ebenso zu Dank verpflichtet bin wie J. Coote 
vom Pitt Rivers Museum, Oxford, und J.A. Brinkman vom Oriental Institute, Chicago, 
für den Zugang zu den dortigen Sammlungen. M.W. Stolper über hinaus auf 
meine Bitte hin zweifelhafte Stellen nochmals kollationiert. Caroline Waerzeggers hat 

-Tafel in Brüssel zunächst für mich in Augenschein genommen, dann neu 
kopiert und mir erlaubt, die Kopie hier als Nr. 2 einzubeziehen. Mein Dank gilt auch 
Rocio Da-Riva für ihre Hilfe bei der Herstellung des Personennamen-Indexes. 

A.B. Bosworth und allen Kollegen am Department of Classics and Ancient History 
an der University of Western Australia sei für ihr Interesse und Entgegenkommen, 
die freizügigen Arbeitsmöglichkeiten und die kollegiale Atmosphäre herzlich gedankt 
Große Unterstützung und Ermutigung habe ich auch von G. del Olmo Lete und 3} 
Sanmartfn während meines Aufenthaltes an der Universität Barcelona und von $.M. 
Maul an der Universität Heidelberg erfahren. 

Diskussionen mit Kollegen verdanke ich außerordentlich viel. Michael Jursa hat 
stets Interesse an diesem Thema gezeigt und zahlreiche Anregungen und Hinweise 

eben. Mit Kathleen Abraham habe ich insbesondere die Texte der beiden letzten 
jenerationen besprochen, sie gewährte mir femer Einsicht in eine frühe Fassung ihres. 
igenen Manuskripts und stellte mir ihre Sammlung der Personennamen aus den späten 

Egibi-Texten zur Verfügung, Für inhaltliche und bibliographische Hinweise und Hilfe 

  

  

    
  

  

      

    

      

    

  

  

  

      

    
  

  

    

    

    

   

  

  

    

  



bei der Literaturbeschaffung bin ich Heather Baker, M.A. Dandamaex, Eva von Dassow, 
im, Petra Gesche, Christa Kessler, T. Kwasman, J. Oelsner und Michaela 

Weszeli verbunden. 
Für die Aufnahme des Buches in die Reihe Cuneiform Monographs danke ich Geerd 

Haayer sowie Maryam Setrodimedjo für die Herstellung der Druckvorlagen. 
Mein besonderer Dank gilt Marie-Christine Ludwig und Christopher Walker, die 

mir bei London-Aufenthalten ungezählte Male ihre Gastfreundschaft gewährten und 
mit deren tatkräftiger Hilfe so manches organisatorische Problem leichter gelöst werden 
konnte. 

Schließlich sei meinen Eltern gedankt, die mich immer nach Kräften unterstützt 
haben und deren Wohnung in den Jahren meines unsteten Wanderlebens immer Anlauf- 
punkt und Ruhepol, Basislager und Kommunikationsknoten zugleich war. Ihnen sei dies 
Buch gewidmet. 

 



         

  

Zur Datierung und Zitierweise der Urkunden 

  

     

      
      
    

Die neubabylonise 
jeweiligen Herrschers datiert. Die Umrechnung nach dem Ji 
R.A. Parker-W.H. Dubberstein, Babylonian Chronology 

Das Jahr begann im März/April und hatte 12 Monate zu 29 bzw. 30 Tagen, die 
stets zu Neumond begannen. Die Differenz zwischen Mond- und Sonnenjahr wurde in 

igen Abständen durch Schaltmonate ausgegl 

en Urkunden wurden nach Tag, Monat und Regierungsjahr des 
nischen Kalender folgt 

  

    

    

regeln     
     
         

   

  

      
       
       

     

   

Nisan März/April 
Ajar April/Mai 

Simän Mai/uni 
Düzu Juni/Juli 

  

    

  

    
       

    

  

Tasrit September/Oktober 
Arahsamna Oktober/November 

Kislim November/Dezember 
Tebet Dezember/Januar 

. Sabat Januar/Februar 
Addar Februar/März 
. Schaltaddar 

     

  

    

  

     
      

      
    
       

   

    

   

    

    

   
     

    

Da der Thronwechsel nicht genau zum Jahreswechsel erf 
‚Akzessionsjahr eines Herrschers, das dem letzten seines Vorgängers entsprach, Sanat 
Sarrüti “Jahr des Beginns des Königtums” genannt (hierals Jahr O gekennzeichnet). Das 
erste volle Re jahr der neubabylonischen und achämenidischen Könige begann 
jeweils im Frühjahr: 

  wurde das unvollständige 
        

    

Nbk  Nebukadnezar II 604 Cyr  Cynusl 538 
AM Amel-Marduk 561  Camb  Cambyses Il 529 
Nel Neriglissar 599 Dar  Dariusi 21 
Non Nabonid 5 xXer  Xenesl 485 

  

  

   

    Die wenige Monate dauernde Regierung des Läbäßi-Marduk (Lab) fällt ins Jahr 4 
0 Nbn, die von Bardija (Smerdis) und Nebukadnezar II. (Nidinti-Bel) ins Jahr 8 Camb 

Dar; die von Nebukadnezar IV ins Jahr 1 Dar. Wenn die Jahreszahl nicht bekannt 
ist, steht *x”. 

  

  

Die Urkundenbearbeitungen im Anhang der Arbeit sind weitestgehend nach Affären 
bzw. Dossiers geordnet und durchnumeriert. Die Urkunden werden in der allgemein 
üblichen Weise nach der Textedition (in der Regel der Kopie), bislang unveröffentlichte 
Texte nach der Museumsnummer zitiert. Di ist die Nummer, unter der sie im 
‚Anhang zu finden sind. Es sei darauf verwiesen, daß im Falle von Nbk, Nbn, Cyr, Camb, 
und Dar die Abkürzung des Herrschernamens mit der der Straßmaierschen Textedition 

stimmt; geht eine Zahl voran (z.B. 41 Nbk), handelt es sich um eine Jahreszahl, 
folgt sie (z.B. Nön 17), um die Urkundennummer. 

  er folg    
   

  

nit Ausnahme von Zahlzeichen und 
öst. Sofern das verwendete Zei- 
ing in W. von Soden-W. Röllig, 

Bei der Transliteration wurden die Logogramme 
Maßeinheiteninihreakkadischen Entsprechungenau 
‚chen nicht in Klammern angegeben ist, gilt die Indizie 

  

     

 



    

  

      

     

     
    

Das akkadische Syllabar, 4. Aufl. 1991, mit wenigen Ausnahmen, die sich wegen der 
Häufigkeit bestimmter Wortzeichen in neubabylonischer Zeit erforderlich machen; die 
Liste in CM 3b, $. vi, ist zu vergleichen. 

  

   

          
   

  

   

Babili TinrırK 
Babilig gi 
‚nadanu Mu 
'nadanu, SUMNA 
Salamı 

  

a 

  

       
    

   

    
  Die Texte sind kollationiert worden; wenn dies im Einzelfall nicht möglich war, wird 

im Kommentar darauf hingewiesen. Kollationsergebnisse sind in der Umschrift durch * 
gekennzeichnet. Sonstige Symbole werden wie allgemein üblich verwendet 

        
            

       
    

   

        

    
    
     

    

                  

       

  

Zeichen weggebrochen, "7 Zeichen beschädigt 

  

<> Zeichen vom Schreiber ausgelassen, { } Zeichen verdoppelt oderüüberflüssig 
ab’ Lesungdes Zeichens unsicher, ab! Lesung korrigiert, 
[xx (x) x] Platz reicht für drei oder vier Zeichen. 

  

In der Übersetzung istals Orientierungshilfe nach etwa jeder fünften Zeile die Zeilenzahl 
in Klammern angegeben; dabei wurde nach Sinnabschnitten gegliedert. Beginnt dieser 
nicht am Zeilenanfang, so ist dies durch “a” gekennzeichnet. Personennamen sind 
nur durch Anfangsbuchstaben oder Siglen wiedergegeben, solange die Beziehungen 
deutlich bleiben, da sie in der Umschrift vollständig erscheinen. Auf die Transliteration 
der Zeugen- und Schreibernamen sowie des Datums wurde verzichtet, die Namen sind 
in Zitierform unter Angabe der Zeilenzahl aufgelistet 

  

  

Maße und Gewichte 

1. Gewichtsmaße 
Sekel (gl) 1% (a8) 
Mine (man) Im= 60% (ca.500 8) 
Talent (bil)  1T.= 60m (ca.30Kg) 

2. Hohl- und Flächenmaße 
Die Maßeinheit Kur mit ihren Unterteilungen findet sowohl bei Hohlmaßen wie auch 
bei Flächenmaßen von Acker- und Gartenland Anwendung, s. M.A. Powell, Maße und 
Gewichte. 

  

     

    
IKur= Spi= 30Bän= 180Silä= 1800 GAR 

Ipı=  6Bän= 36Sil= 360 GAR 
1 Bän 6Sila= GOGAR 

1Si=  10GAR 

Naturalien wie Datteln und Gerste werden in der Einheit Kur zu 180 Litern gemes- 
sen. Die Angabe der Mengen bzw. Flächen erfolgt in einem auf das Kur bezogenen 
Positionssystem, z.B. 1.0.3.0.4 Kur = 1 Kur 3 Bän 4 GAR.



  

        
      

  

    
      

    

  

n innerhalb unseres Archivs basieren auf dem babylonischen Kur 
zu 54000 Quadratellen (gE), wobei etwa folgende Entsprechungen gelten: 

    

1 Kur 5400gE = 13500 m? = 1,35 Hektar 
1pı = 108009E = 2700. m? 
1 Bän 18009E = 450m? 
1sila 3009E = 75m 
IR = BE = 75m 
  

Siglen für Personennamen 

Für die Namen einiger in der Arbeit häufig genannter Personen werden 
Haupttext, vor allem aber in den Anmerkungen, Urkundenübersetzut 
aren Abkürzungen gebraucht, die aus den Anfangsbuchstaben der Namensbestandteile 
gebildet wurden. Die Verwendung dieser Siglen ist auf diese bestimmten Personen 
beschränkt, sie werden nicht für andere Träger desselben Namens gebraucht, 

   

     IM Iddin-Marduk/lgißaja/Nür-Sin, Schwiegervater des IMB 
IMB _ Itti-Marduk-balätw/Nabd-ahhe-iddin/Egibi 
IN Iddin-Nabü/Nabü-ahhö-iddin/Egibi, Bruder des IMB 
INB  Itti-Nabd-balätu/Marduk-bäni-zeri/BEl-Etiru, Schwiegersohn des IMB 

  

  

  

  

   
   

MNA Marduk-balätw/Egibi 
NAI jWEgibi 

NE hhö-iddin/Egibi, Bruder des IMB 
NU , Sklave des IMB 

  

    eigliedrigen Namen, die in neubabylonischer Zeit aus Personena- 
men, Vatersnamen und Ahnherrennamen gebildet sind, werden Schrägstriche verwendet: 
PN/VN/AN, bei Ausfall eines Gliedes PN/VN bzw. PN/IAN, 

Das Zeichen // bei Tafelnummern verweist auf Duplikate, 

  

  

Die Stammbäume verschiedener babylonischer Familien. 

  

     
           

165 s.121 
126 5.126 
146 5.83 

(Ex)-eppei 5. 105 5.2 
Egibi (Hauptlinie) 12 su 
Esagilaja 5.83 
Biel-pi 9 5.19 
Isparu 9 s.134 
     Mastuk 

  

   



allgemeine Abkürzungen 

AN 
AO 
KN 
IRd 
ON 
OR 
PN 
gE 

Ahnherrenname 
Ausstellungsort 
Königsname 
linker Rand 
Ortsname 
oberer Rand 
Personenname 
Quadratellen 

rechter Rand 
Rückseite 
unterer Rand 
Vatersname 
Vorderseite 
Verpflichtungsschein 

zu Gunsten 
zu Lasten 

 



    
        
        

    

Literaturverzeichnis. 

  Textpublikationen oder -bearbeitungen in Zeitschriften, Monographien und Sammelbänden, die 
ohne Nennung des Autors zitiert werden (falls keine Seitenzahl 
nummer zitiert 
HKL zu finden sind): 

;eben ist, wird mit Text- 
in den Wörterbüchern bzw. 

   

    

    
    

        

        

      

        
      
  

           

   
   

   
    

    

   

     

    

    
      

    

   
   
    

;e Abkürzungen wurden vernachlässigt, da si 
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   1 Einleitung 

  

Das Egibi-Archiv: Entdeckung, Ankauf und Inventarisierung der Tafeln 
Aus der Zeit des neubabylonischen Reiches und der ersten Achämenidenherrscher (d.h. 
dem sechsten und frühen fünften Jahrhundert v. Chr.)! ist eine große Zahl von Urkun- 
den aus Privatarchiven wohlhabender babylonischer Familien erhalten 
von deren privaten Geschäften, etwa Grundstücks- und Sklavenkäufen, Verpachtungen 
von Acker- und Gartenland, Vermietungen von Häusern und Sklaven, Darlehen oder 

  

     

  

milieninterne Vermögensangelegenheiten wie Erbteilu 
Tafeln wurden vermutlich in den Wohnhäusern aufbewahrt; da sie allerdings überwie 
;end bei Raubgrabungen im letzten Jahrhundert ans Licht kamen, ist der genaue Fundort 

nicht zu ermitteln. 
Anfang der siebziger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts war man erstmals auf 

große Mengen solcher Texte gestoßen; über dieses Ereignis wurde später berichtet: “A 
party (von Einheimischen) thus employed in the neighbourhood of Hillah discovered on 

‚one ofthe mounds anumber ofearthen jars, resembling common water/jars, covered over 
at he top with a tile, and cemented with bitumen. On opening one of these jars it was 
found to contain a number of tablets of the class known to Assyriologists as “contract 
tablets”. The discovery of few ofthese jars led 10 a more systematie examination ofihe 
site, and the result was the discovery of some three or four thousend 1 
size from 3/4”"x 172 10 9" x 12”? Man hatte das umfangreichste und bedeutendste 
Privatarchiv aus neubabylonischer Zeit entdeckt, das bis heute bekannt ist, das der 
Familie Egibi. Die Urkunden stammen aus einem Zeitraum von über 120 Jahren (vom 

      

  

  

   

  

  

    

  

senden wird, wenn von diesem Zeitraum allgemein die Rede ist, mangels aussagekrätigr sch 
esrichfreier Alternativen der Begrif "neubabylonische Zeit” im weitesten Sinne verwendet. Er 

schlit sowohl die Regierungen der Hemscher des neubabylonischen Reiches bis Nabonid ein, als auch die 
der nachfolgenden persischen Könige Cyrus, Cambyses und Darius bis zum Beginn von Xerxes' Re 
Diese Periode sellt sich hinsichlich der Quellenlage recht homogen dar: Die überlieferten Privat 
Tempelarchive weisen zwar unterschiedlich lange Laufzeiten auf, aber sie überbrich 
Dynastiewechsel, reichen aber (abgesehen von wenigen Einzeliexen) nicht über Darius’ Regi 
Für das hier zu behandelnde Thema bezeichnet 
abrupten Bruch, Veränderungen werden vielmehr erst während Darius® Regie 
WStCh. Boscawen, TSBA 6 (1878), 8. 41. Zum Vorschlag, die Fundstelle "beim Dorf Gumguma im 

Süden der Sta, dh. auf dem Hügel Iin Aswad” zu lokaise 7. Oelsner, Materialien, $. 372 
Anm. 414, unter Berufung auf F Delitzsch, Babylon (Sendschriften der DOG 1), Leip 
DerFamilienname Egibi kam in Babylon sit dem 8, Jh. vor(VS 137: iv If. nenn 

Ivel. A. Ungnad, AfO 14,8. 57, Anm. 3], zitiert bei J. Krecher, Egibi, $, 21), In Urkunden des 6. Ihs. 
Y; Chr. werden weit über zweihindert Personen genannt, die von einem Ahnherrn Egibi abstammen (vl. 

K. ander verwandt zu sein. Auch in Unik gab cs einen 
Fümilienzweig dieses Namens, der ein Archiv hinterlassen hat; die Veröffentlichung durch K. Kessler als. 
Uruk. Urkunden aus Privathäusern, Teil?: Das Archiv des Egibi-Hauses und versireute Tete (= AUWE 28) 
befindet sich in Vorbereitung. Wenn im folgenden al gi i 

ten" die Rede ist, so wird süllschweigend vorausgesetzt, daß cs um den von Sulajw/(Nabü) z&raukin 
abstammenden Familienzwei 

Daß der N 
verbinden ist, ha m 
Name Igibi, der absolut nichts mit 

  

  

  

       

    
    

  

  

  

unchmend spürbar. 
       

   
  

   

    

   

  

  

  

     ;nommen worden war) mit dem hebräischen Jakob zu 
I IN. Straßmaiers Index bereits FE. Peiser konstatiert: "Der bekannte 

zu tun hat...” (MVACG 2 (1897), 8. 307, ziien in BRL 4, 5. 2 

  

  

  

      

    



  

  

        ‚Ende der Regierung Nabopolassars bis zum Beginn von Xerxes’ Regierung, etwa 606 
bis482 v. Chr.) und belegen die geschäftlichen Aktivitäten von fünf Generationen, als 
deren Oberhäupter Sulaja, Nabd-ahh&-iddin, Iti-Marduk-balätu, Marduk-näsir-apli und 

niliengeschäfte geführt haben. 
Als die Nachricht von der Entdeckung dieses Fundes bekannt wurde, reiste der 

englische Gelehrte George Smith nach Baghdad, um die Tafeln in Augenschein zu 
nehmen und im Auftrag des Britischen Museums zu erwerben.‘ Ende April 1876 traf 
er dort ein und kaufte zunächst vom Händler Marini etwa 800 Tontafeln, die er an 
Ort und Stelle studierte. Als er wenig später wegen politischer Unruhen und einer 
Choleraepidemie kurzfristig aus Baghdad zurückbeordert wurde, gelang es ihm noch, 
buchstäblich im letzten Moment weitere 2600 Tafeln zu erwerben, darüber hinaus sollen 
noch etwa 600 erhältlich gewesen sein. George Smith veranlaßte die Verschiffung der 
"Tafeln von Basra über Indien und Ägypten, während er selbst den Rückweg zu Land 
antrat. Die Kisten mit dem Gros der Tafeln trafen am 3.11.1876 in Liverpool ein und 
wurden am 17. November im Britischen Museum geöffnet; ihr Inhalt ist daher unter der 

Ankaufsnummer 76-11-17 registriert. Dieser Ankauf besteht überwiegend aus Egibi- 
Urkunden und enthält einen Großteil des ursprünglichen Archivs, aber es sind auch 
zahlreiche Texte anderer Herkunft darunter gemischt. Weitere Ankäufe, die bis 1881 
das Museum erreichten, enthalten ebenfalls Egibi-Texte, allerdings in unterschiedlich 
hohem Grad.s Das ursprüngliche Archiv ist daher über fast 20000 Museumsnummern 
verstreut, einzelne Irläufer nicht eingerechnet. Kleine Gruppen von Egibi-Texten 
gelangten über den Kunsthandel auch in andere Museen und Privatsammlungen. 

          

    

    

      

  

        

  

Forschungsgeschichte 
Bereits George Smith hatte viele der Egibi-Tafeln noch in Ba 
ihm allerdings nur wenige Wochen zur Verfügung standen. $ 

jgdad studiert, wofür 
in Hauptaugenmerk 

  

       

    "e-giBASTLLA in Dar   Anm. 1), Egibatila, die Vollform des Namens, begegnet z.B. in den Schreibu 
227: 17, 24 und "IE .Glp-BA-TLLA in BM 32184: 16. In SR 44, cinerg 
Ahnherrennamen, wird er in Kol i 53 mit Sin-taqßa-ibluigeglichen und erklärt, 
1. u 

    

       

    

  

dazu ausführlich S.M, Evers, rag 5. 
den Sammlungen des Briischen Museuns ko 

Text - Cyr 160 allerdings mit F 
falsch), TI-3-11[Nr. 1=Dar310istdamit offenbarder 
ie bereits von G. van Driel, JEOL 29, . 0 konstatien), 
ein separater Ankauf 76-1116 existiert nicht, iche staudessenun 

         
-6-9,16-1.10,76-5-15, 76-10-16, 76-11 

+76-11-171,77-2-220%, cin Text), 77- 
30 siche unter Sp), 78-10-23, 78-10-28, 

0, 78-11-30,79-3-1, 79-419. 79-430, 79-7-30 [satt 79-7-13 (ein Tex) siche unter 
1.4.28, 81-6-25,81-7-1. 

: ippar"-Sammlung]; 
78-7-30) Sp IL, Sp Il, Rm (= 79-11-8). Rm IN, DT, K [ein Ten, sicher ein Irläufer], A.. Lewis 

Bezüglich Bu 83-426 @us der "Sippar"-Sammlung) hat G. van Drielin ZA 79, 8.116, die Anwesenheitvon 
Egibi-Texten vermutet. Die in AoF 23 publizierte Urkunde, die von Richt 
wurde, könnte als Indiz gelten. Dieser Ankauf bleib freilich noch zu untersuchen. 
© Tousre und Biblioihöque Nationale (Pa), Metropolitan Muscum (New York) und 3. P- Mon 
Ashmolcan Museum undPit Rivers Museum (Oxford), Royal Scotish Museum (Edinbur 
edAne 

  

     
  

    

    
  

  

  

  

In Library 
).Musco diStria 

0), Finnisches Nationalmuseum (Helsinki), Birmingham Museums and Art Gallery (vormals. 
Sammlung Wellcome), Universätsbiblioihek Giessen, Oriental Insütute Chicago (vormals Sammlung R. 

  

  

  

  Campbell Thompson), Ftzwiliam Museum (Cambridge), University of Brish Columbia, Mus£es Royaux 
(Bruxelles), 1. F Lewis Collection (Philadelphia), Freie Universität Berlin (vormals Sammlung Amer) 
sowie in Privatbesitz Die Bestände des Museum in Liverpool sind Kriegsverlust 

         

 



  

      alt zunächst chronologischen Details, indem er mit Hilfe der Genealogien der in 
den Urkunden genannten Familien die zeitliche Abfolge der neubabylonischen und 
frühachämenidischen Herrscher zu rekonstruieren versuchte. Insbesondere beobachtete 
er Lücken in der zeitlichen Verteilung der Urkunden und brachte sie mit den kurzen 
Regierungszeiten der Usurpatoren Nebukadnezar III. und IV. sowie Barzia (Smerdis) in 
Verbindung; außerdem registrierte er das Vorkommen von Schaltmonaten. Er hatte be- 
reits mit der Ausarbeitung eines Manuskripts begonnen, als er plötzlich und unerwartet 
auf der Rückreise in Aleppo verstarb. Seine Aufzeichnungen dürften zwar konsultiert 
und benutzt worden sein, als W. St. Boscawen am 5.6.1877 einen Vortrag über “Ba- 
bylonian Dated Tablets and the Canon of Ptolemy” hielt und damit die Egibj-Tafeln 
in den Blickpunkt der Öffentlichkeit rückte.” Ansonsten blieben Smiths Vorarbeiten 

    

  

    
  

      
  

  

   

  

zu den Egibi-Texten aber unzugänglich und unbeachtet. Seine Leistung läßt sich erst 
heute angemessen würdigen, nachdem S.M. Evers Teile des Manuskripts publiziert hat. 

     Smiths früher Tod sollte nicht der 
ibi-Archivs behindert hat 
Als sich das Britische Museum in den siebziger und achtziger Jahren des neun- 

zehnten Jahrhunderts mit einer Flut von Neuerwerbungen und den Ergebnissen von 
H. Rassams Grabungen konfrontiert sah, erforderte allein die Bestandsaufnahme und 
Inventarisierung enorme Kräfte. Die Menge an Täfelchen und Bruchstücken war schier 
unübersehbar, und wer sie systematisch durchsehen, kopieren und bearbeiten woll- 
te, mußte nicht nur Ausdauer und Geduld mitbringen, sondern dieser Aufgabe Jahre 

1 widmen, ohne von zu wissen, ob diese selbstlosen Anstrengungen je 
angemessene Wertschätzung finden würden. Das kaum verhohlene Vorurteil einiger 

ihkollegen qualifizierte Verwaltungstexte und Privaturkunden als kaum der Mühe 
ab, versprach ihr Studium doch keine spektakulären Ergebnisse. Umso höher sind 

stungen von Gelehrten wie Theophilus G. Pinches, Johann Nepomuk Straßmaier 
orge Bertin zu werten, dank derer bereits zu Ende des neunzehnten Jahrhunderts 

Kopien von Hunderten, ja mehreren Tausend — wenn auch bei weitem nicht allen — 
Londoner Texten vorlagen? Allerdings galt es wiederum erhebliche Schwierigkeiten 
zu überwinden, um die Drucklegung wenigstens eines Teils davon zu ermöglichen. 
Vor diesem Hintergrund erscheint Straßmaiers engagiertes Plädoyer von 1887 nur um- 
so verständlicher: *... aber wer weiss, dass im Britischen Museum weit über 40000 

  

ksfall bleiben, der die Erforschung des 

    

  

seines Leb   

     
    

  

7 SM. Evers, rag 55, weis darauf hin, dß zumindest die von Boscawen ausgewählten Beispiele mit denen 
in Smiths Notizen übereinstimmen und die Benutzung von dessen Manuskript wahrscheinlich machen. 

F vgl. Anm. a, 
9 Die drei Genannten haben un voneinander und mit teilweise unterschiedlicher Zielsetzung 
ie Babylon- und Sippar-Samrlu arbeitet, Während Straßmaier noch zu Lebzeiten ein be 
(rächtliches Korpus veröffentlichen konnte (vgl. Anm. 11), verhinderten museumsinterns Auseinanderset 
ungen und Intrigen die Publikation Hunderter Kopien vonPinches und Bertin. Eist Jahrzehnte später wurden 
(deren Arbeiten wiederentdeckt und erfreuen sich dann angemessener Wertschätzung. Th.G. Pinches® Kopi 
enerschienen posihum in CT 51 (1972, darunter einige Egibi-Texie) und CT 55 bis 57 (1982, mit insgesamt 
2729 Nummern allerdings ronomischer Tafeln aus der Babylon-Sammlung 
(üc teilweise aus denselben Ankäufen wie die Egibi-Texie stammen, teilten deren Schicksal und wurden in 
großer Zahl erst nach Straßmaiers und Pinches’ Tod veröffentlicht. G. Bertins Kopien sind gegenüber denen 

     
  

  

    

             

   

  

     

      
(der Kopien abzubrechen. Sie weisen neben unsicheren Lesungen 

Stellen bei schwierigen Pascagen auf, Diese Kopien können nunmehrim Briischen 
Museum eingeschen werden, haben bereits einer Generation als Arbeitsmittel gedient, und. Leicht bereitet. 
ihre Publikation vor 

  

   

 



  

    Inschriften vorhanden, von denen bis jetzt kaum 3000 veröffentlicht worden sind, der 
wird erkennen, dass die Aufgabe der Assyriologie jetzt noch nicht ist, hoch & 
Fragen von allgemeinem Interesse für die Bibel, Geschichte und Philologie mit kaum 
genügendem Material endgültig zu entscheiden, sondern die noch unerforschten Texte 
dem Studium zugä ) Diese Privaturkunden aus der Zeit von Nabo- 
nidus sind nicht “Lehrbücher für königliche Prinzen”, auch nicht “hochwichtige Tafeln 
der Weltschöpfung”, trotzdem werden sie für die Geschichtsforscher und Exegeten von 
grosser Bedeutung sein, wenn die Texte einmal gesammelt und geordnet vorliegen. 
Hatte er zunächst beträchtliche Teile der Babylon- und Sippar-Sammlungen Nummer 
für Nummer kopiert und weitere schwerpunktmäßig aufgenommen, so ordnete er die 

Texte bei der Publikation nach dem Ausstellungsdatum. Bis 1897 wurden soim Rahmen 
von zwölf Heften der Babylonischen Texte'! knapp dreitausend Tafeln der Forschung in 
Keilschrifikopien zugänglich gemacht, darunter der überwiegende Teil aller bis heute 
veröffentlichten Egibi-Texte. Das Projekt konnte freilich nicht zu Ende geführt werden; 
mitten in einer Urkunde aus dem 23. Jahr des Darius bricht die Folge ab. Im Nach- 
1aß Straßmaiers befanden sich zwar noch zahlreiche unpublizierte Urkundenkopien, sie 
wurden jedoch nicht herausgegeben. 

Das von Straßmaier zugrundegelegte Publikationsprinzip brachte es mit sich, daß 
die Egibi-Texte (die über ein Viertel der Urkunden ausmachen) mit Material anderer 
Herkunft vermischt wurden und der Archivcharakter verschleiert blieb. Zudem fehlen 
Urkunden, die aus den Jahren nach 23 Dar stammen oder deren Datum nicht erhalten 
ist. Einzelne Egibi-Texte bzw. Kleine Urkundengruppen aus dem Britischen Museum 
wurden von Pinches und Evetts herausgegeben,” unter den von R. Campbell Thompson 
publizierten neubabylonischen Briefen'® befindet sich ebenfalls Egibi-Material. Bis 
Ende der zwanziger Jahre wurden zudem Egibi-Urkunden aus anderen Museen und 
Privatsammlungen bekannt.'“ Bei diesen ist die Quellenbestimmung gleichermaßen 
schwierig und die Abgrenzung der Egibi-Texte von anderen neubabylonischen Urkun- 
dengruppen (sofern diese nicht evident ist, wenn die Texte auseiner ganz.anderen Periode 
stammen oder etwa zum Kontext eines Tempelarchiv gehören) mit Unsicherheiten be- 
haftet. Dies betrifft nicht diejenigen Texte, in denen die bekannten Familienmitglieder 

    
  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

0 Vorwon zu Babylonische Texte, Hef 1, 1887; . auch den Nachruf von A. Deimel, Or 1 (1920). 5.8 
"! Heft 1-12, Leipzig 1887-90, im folgenden zitiert als Nbk, Nbn, Cyr, Camb und Dar. Einzelne Egibi 
Urkunden aus dem Britischen Museum sind auch in ZA 3 (1888), 8.197 1. und ZA 4 (1889), 5. 106-152 
(eitiet unter Sm), enthalte. 
"2 RG. Pinches, SR 671. (1880-84); BOR 1 (1886-87), 5.83 £. mit Tf. nach $. 88; BOR 2 (1887), 
S. 31: Hebrica 8 (1891-92) 8. 134 1: PSBA 33 (I91D) TE. xxi CT 51 (vgl. Anm. 9); B.TA Bxet 
Babylonische Tee, Heft 6B, Leipzig 1892, i folgenden zitie als EvM, Nel, Lab. 
5°CT 2.1906). 
"SUN. Straßmaier, TSBA 7 (1882). S. 407-410 [= TCL. 12 120]; Liv (1885) (Nr. 16. 3%. 4-6, 10, 
23:77. 28%, 32); ThG. Pinches, Peek, (1888) [Nr. 17-19, 22]; AH. Sayce, BOR 4 (1889-90), 8. 1-5 (d 
Texte, Pit Rivers Museum, Oxfordl; FE. Peiser, BRL. 1 (1890). 8. 69 [1 Tex, Triest]; C Ball, PSBA 14 
(1892) Tf. vor 5, 143 [1 Text, damals in Privubesitz, später auch bei $. Dalley, Edinb. publiziert): A.B 

- 31.1183 sicher zum Archiv 
ammlung R. Campbell Thompson, RTC 3) 

1. 48-51, 57,59. 02,65, 
CE 5.1421. I Tex, privat); L. Speleers, 

Spelers (1925) [Königliche Museen Brüssel, Nr. 276., 2791, 286 zum Archiv gehörig, Abformungen]; G 
Contenau, TCL 9 {Nr. 124], TCL 12 und 13 (1927-29) [Lourre, zu den Archivgruppen vgl. G. van Dril, 
BiOr 43 (1986), $. 5:20); eiwas später: M. Rutten, RA 41 (1947), 5. 101 [ein Text, Nationalbibliohek, 
Paris) 

  

  

  

  

    

     

   

     

  

     

  

     

       

  

  



  

    vorkommen, sondern gerade jene, in denen andere Protagonisten erscheinen, die aber 
dennoch, als Retroakte oder über eine bestimmte Transaktion, mit dem Archiv verbun- 
den gewesen sein können. Dieser Umstand macht z.B. auch präzise Aussagen zur Zahl 
der überlieferten Texte unmöglich. 

Straßmaiers Veröffentlichungen lenkten in der Tat das Interesse von Assyriolo; 
wie auch Vertretern anderer Disziplinen e 
lonischen Privaturkunden. FE. Peiser bot in Zusammenarbeit mit dem Rechtshistoriker 
J. Kohler in vier Folgen Aus dem babylonischen Rechtsleben zwischen 1890 und 1898. 
Übersetzungen zahlreicher Texte und behandelte die verschiedenen Geschäftstypen. Be- 
reits 1889 hatte er auf eine Urkundengruppe aufmerksam gemacht, deren Tafeln sowohl 
nach London als auch Berlin gelangt waren und seiner Ansicht nach “die Reste eines 
privaten Archives einer bestimmten Familie”'* darstellten, heute als Nappähu-Archiv 
bekannt, Ausgehend von ebendieser Grundidee eines Familienarchivs, widmete er im 
Rechisleben unter der Überschrift “Hausgemeinschaft” den Egibis ein eigenes Kapi- 
(el. Ihr Unternehmen charakterisierte er als “Bankhaus”, eine Einschätzung, die zwar 
oft wiederholt wurde,'® aber nicht unwidersprochen blieb.” Abgesehen von FE. Peiser 
haben im gleichen Zeitraum auch L. Demuth, E. Ziemer und V. Marx” sowie J. Oppert?! 
Übersetzungen einer Reihe von Egibi-Urkunden vo 1. Menant veröffentlichte 
1880 Siegelzeichnungen einiger Tafeln des Egibi-Archivs, deren Text Straßmaier publi- 
zierte. Verschiedentlich wurden Egibi-Texte bei Untersuchungen zu Einzelaspekten 
neubabylonischer Rechtspraxis und ihemenbezogenen Studien berücksichtigt. 1905 
brachte K.N. Tallqvistein Namenbuch heraus, das die Personennamen fastaller bis dahin 
erschienenen neubabylonischen Urkunden nahezu lückenlos erfaßt.”' Der überwiegen- 
de Teil des Egibi-Archivs wurde damit prosopographisch erschlossen, zumindest, was 
die Belegstellen anbelangt. Selbstnach fast hundert Jahren bleibt dieses Buch ein unver- 

    

  

   

    

  

    

    

  

     

  

    

  

   

   

Situation bei kleineren Archivgruppen, vgl. etwa M. Jursas exzellente Analyse des 
hivs und der damit durchmischten Texigruppen, Bel-römanni, Kapitel IL4, die als Modell 
Archiv Umfang und unvollkommene Erschließungsgrad des letzteren    

  

FE. Peiser, Zusammengehörigkeit, Zitat S.816 
7 Ba. 4,310, mit Stammbaum $. 22 
"8 RE.PeiserhateIti-Marduk-balätu einen “Banguier, welcherin dera 
genannt (BRL, Bd. 1, 8. 19) und Bd. 4, $. 22 vom “babylonische 
Meissner, Babylonien und Assyrien (1920). Bd. 1,5. 359, definiert sie ebenso als Bankhaus wie E- Ebeling 

im RIA-Arıikel “Bankhaus” (1932). Die Beschreibung der Geschäfte 
korrekturbedürfig, zudem unspezifisch auf die Familien Egibi und Murak0 

R.Bogaer, Bangue, bes. $. 105-118. 
® L. Demuh, BA 3 (1896): E. Ziemer, BA 3 (1896); V. Marx, BA 4 (1902) 

  

   

  

Geschäften häufig vorkommt” 

         

  

chermaßen bezogen, 
  

  

#2 MJ. Menanı 
Texıkopien ohne Kollation daher unmöglich 

ZB. B. Meissner-K.N. Tallqist, WZKM 4 (1890) [zu Mietverträgen]; P. Koschaker. Bürgschaftsrecht 
(191); E. Sonnenschein, RO 3 (1925) [zu Grundsuückstransaktionen]; E. Unger, Bahylon (1931) [zur 
Lokalisierung von Vororten, Flurbezirken und Grundstücken, zT, mit Texibearbeitung!; M. Ehrenkranz, 
Beiträge zur Geschichte der Bodenpacht in neubabylonischer Zei, München 1936 [mir nicht zugänglich 
AL. Öppenheim, Mietrecht (1936) [zu Mictverträgen]: H.H, Peischow, Kaufformulare (1939) (zum Immo: 
Pilir- und Mobilarkauf]; des., fandrecht 1956) (mit Hinweis auf das Egibi-Archis, 5.8]; Überetzun; 
der Briefe sind bei E. Ebeling, Briefe (1949) zu finden, Es sei außerdem generell auf die Arbeiten von Th.G, 
Pinches, E. und V. Revillout, 3. Oppert 1. Kohler, M. San Nieold und HH. Petschow zu Einzelthemen oder 
urkunden verwiesen 

KEN. Tallqvist, NN (1909) 

  

     
         

  

      

   



    

   zichtbares Nachschlagewerk, solange keine moderne Prosopographie der Babylon-Texte 
zur Verfügung steht. 

Dennoch sollte es Jahrzehnte dauern, bis eine erste zuammenfassende Darstellung 
zu Geschichte, Familienbeziehungen und Geschäften unseres Egibi-Zweiges erschien 

rt brachte 1939 seine Dissertation Das Haus Egibi in neubabylonischen 
Rechtsurkunden in Berlin zum Druck, kurz bevor ersich gezwungen sah, zu emigrieren, 
Weingorts Arbeit stellt die einschlägigen Egibi-Urkunden zusammen, bietet eine Über 
sicht über die Familienbeziehungen samt Stammbäumen, die auch die mit den Egibis 

einbeziehen, und stellt in knapper Form den Geschäftsgang 
und die Familienorganisation dar. Die Umstände der Drucklegung bewirkten, daß nur 
wenige Kopien dieses Buches verbreitet wurden, so daß es insbesondere Fachfremden 
quasi unzugänglich blieb. Dies ist umso bedauerlicher, als Weingorts Arbeit weit über 
die Peisers hinausgeht und die inzwischen gewonnenen Fortschritte bei der philologi- 
schen Erschließung neubabylonischer Urkunden widerspiegelt. Hatte der Autor noch 
gehofft, die philologische Bearbeitung und umfassende inhaltliche Auswertung der von 
ihm benutzten Texte zu einem späteren Zeitpunkt nachfolgen zu lassen (vgl. S. 6), so 
machte sein früher Tod diese Hoffnung zunichte.2 

Gleichzeitig hatte sich auch Arthur Ungnad intensiv mit dem Egibi-Archiv beschäf- 
ügt. In Zusammenarbeit mit dem Rechtshistoriker M. San Nicold hatte er die neubaby- 
lonischen Urkunden des Vorderasiatischen Museums in Berlin in einer beispielhaften 
Bearbeitung vorgelegt, der eine Ausgabe der Egibi-Texte im Rahmen 
Bandes der Neubabylonischen Rechts- und Verwaltungsurkunden folgen sollte.® Als 
Reaktion auf Weingorts Buch erschien zunächst der Artikel Das Haus Egibi,” in dem 
Ungnad vor allem die genealogischen Beziehungen weiter untersuchte. Die Arbeit ver 
folgteinige interessante Details und ist insgesamt sehr anregend,” Ungnad vertritt aber, 
ZT. auch im Bestreben, eine Gegenposition zu Weingort zu bezichen bzw. über diesen 
hinauszuweisen, in einigen Fragen Ansichten, die heute, insbesondere im Lichte neuer 

ieren sind.’ Insofern macht Ungnads Artikel die solide Arbeit Wein- 
rts keinesfalls entbehrlich, zumal auch er die angekündigte Textausgabe aus Gründe: 

die außerhalb seiner Macht standen, nicht verwirklichen konnte. 
Bis Ende der sechziger Jahre wurde das Thema Egibi nicht wieder aufgegriffen, was 

  

    

  

  

    

      

  

    

     

ines zweiten 

    

    

  

    
    

5 Die Disseration von H.D, Baker, Prosapography, ligt noch nicht gedruckt vor und war mir nicht 
zugänglich. 
3 $. Weingort, der indie Schweiz emigrert war, kam dort kurz nach dem zweiten Weltkic 

Weise beieinem Unfall ums Leben. 
7 M. San Nicolö-A. Ungnad, NRV (1935). 

So in AO 14 (1941-4), $.57 mit Anm. 2, 
> AI0 14,5.57-6. 
® Beispielsweisedie Verknüpfungder Linie von Sulaja(I) und Kabtija/Bäl-upaiir/gibi mit der Hauptlinie 
über Qudisu, die Ehefrau des NAI (8. 58 £). Zwar it dies nach wie vor nicht zu beweisen, aber Ungnads. 
Argumente sind stiehaltig. Insbesondere die zugrundeliegende Vorstellung über ein Familicnarciv, in das 
Urkunden aus anderer Quelle einlosen, sei es aufgrund von Heiraten oder durch Geschäfte mit Parinem, 
verdient hervorgehoben zu werden. 
31" Die Anbindung der Generationen A und B (wodurch ua. versucht wird, das ansonsten ioliete (wenn- 
gleich offensichtlich aus gleicher Quelle stammende) "Zweigarchiv” des Kudurigßa/Egibi mit der Haupt 

Hinie zu verbinden) beruht auf spekulaiver Basis (dazu J. Krecher, Egibi, 8. 17 1). Durch die vehemente, 
Ablehnung von Weingort Idee, in lädinaja ein Pseudonyn für IMB zu schen, muß Ungnad die Kinder des 

IMB als dessen Adoptiv kinder betrachten. Diese Behauptung (. 62) aß sich aus heutiger Sicht nichtmehr 
aufrechterhalten, vgl. dazu C. Wunsch, AfO 42143, 5.39. 

    

  

    
     

   
      
  

  

     
  

  

 



    

   u.a. auch durch die allgemeine Verlagerung des Forschungsinteresses auf frühere Peri- 
‚oden mesopotamischer Geschichte begründet war. Im Jahre 1970 aber legte J. Krecher 
mit seiner Habilitationsschrift Das Geschäftshaus Egibi in Babylon in neubabylonischer 
und achämenidischer Zeit eine umfangreiche Bestandsaufnahme vor, die auf 3508. die 
bis dahin veröffentlichten Urkunden der Hauptlinie zusammenstellt und ihren Inhalt in 
Regestenform wiedergibt (Kapitel 10 bis 13). Vorangestellt ist zudem ein ihematischer 
Index zu den geschäftlichen Aktivitäten der jeweiligen Familienoberhäupter und ihrer 
selbständig in Geschäften tätigen Sklaven (Kapitel 5-8). Angesichts des Archivumfangs 
und der zum damaligen Zeitpunkt verfügbaren technischen Möglichkeiten mußte dabei 
auf Transliterationen und Übersetzungen zugunsten von Regesten verzichtet werden, 
auch Kollationen waren dem Autor nicht möglich, jedoch gibt es zahlreiche Anmer- 
kungen zu philologischen Problemen sowie Emendationsvorschläge. Querverweise 
innerhalb des chronologisch geordneten Materials machen zudem auf sachlich zusam- 
mengehörige Texte aufmerksam. Da der Inhalt der Urkunden in knapper Weise auf den 
Punkt gebracht und thematisch erschlossen wurde,” eignet sich die Arbeit hervorragend 
als Ausgangspunkt für Detailstudien. Umso bedauerlicher ist es, daß sie nie publiziert 
wurde und damit nicht die ihr gebührende Wertschätzung und Verbreitung erfahren hat 
Diejenigen, die einer Kopie dieser Arbeit habhaft werden konnten, haben sie stets mit 
großem Gewinn benutzt. 

In den siebziger und achtziger Jahren widmete A.A. Martirosjan den Geschäften 
der Familie Egibi eine Reihe von Artikeln in armenischen Publikationen, die aber, da 
in Russisch verfaßt, nur sehr begrenzt rezipiert wurden.” A. Beljavskis Artikel über 
die selbständig in Geschäften tätigen Sklaven der Egibis kann nunmehr mit den ent- 
sprechenden Kapiteln in M.A. Dandamaevs grundlegender Arbeit zur Sklaverei veı 
‚chen werden.“ Im Rahmen anderer rechtshistorischer Untersuchungen wurde ebenfalls 
Egibi-Material ausgewertet. 

Seit den letzten beiden Jahrzehnten ist wieder ein zunehmendes Interesse an den 
späten Perioden der babylonischen Geschichte und ihrer Überlieferung an Rechts-und 
Wirtschaftsdokumenten festzustellen, das sich in grundlegenden Publikationen, neuen 
Texteditionen und prosopographischen Studien niedergeschlagen hat.% Nicht zuletzt 
hat auch die Erschließung der Sammlungen des Britischen Museums durch Kataloge 

  

  

    

  

  

    
    

  

   
    

  

  

  

3% Die Angaben sind zuverlässig und basieren auf profunder Analyse der beurkundeten Vorgänge. Es 
muß betont werden, daß die Darstellung in Regesteform eine solide phillogische Bearbeitung und das 
(rständnis sowohl des offenkundigen Vorgangs als auch der zugrunde 

tionen voraussetzt. Insofern sind Krecher, 
Unverständnis hinter scheinbar wor 
$°AA. Martirojan, Vermögenserwerb (1977, ech 
im Zusammenhang mit den Grundstücksgeschäften von Interesse, 

(1983) erschienenen Arikel. Die Arbeit desselben Verfassers, 
Egibi,Jerewan 1989, war mir nicht verfüg 
SA. Belausk, Sklavenelite (1973); MA. Dandamaev, Slavery (engl. Ausgabe 1984) bes. Kapitel 
Madanu-bel-usur" und "Nergal-resun” auf $. 345-371. Der Anikel Jeuzenzanemme aowa Brnön. 1 

rpanucenoe Obmeerno COCP. Horaanı 0 con 5 1968), 160-181, [A.Bejavıkı 
Die Landwirtschaft des Hauses Egibi] war mir nicht verfighar. 
3°°G.Ries, Bodenpachtformulare (1976): H. Lanz, harränu (1976) (bes. $. 148-178 zu den Familien Egibi 
und Nür-Si] sowie Artikel von HLH,Petschow zu Einzelproblenen. 
3% Hervorzuheben sind insbesondere die Arbeiten von HLM. Kümmel, Familie (1979): K. Kesser, AUWE 8 
(199); E.Gehiken, AUWE 51990) und AUWE 11 (1996) für Unuk; I. MaeGinnis, Leiter Orders (1905): M. 
Jura, Landwirschafı (1995). des. Bl-remanni (1999); A.C.NM. Bongenaar, Ehabhar (1997 für Sipar 
F.Joannds, Archives (1989) fr Borsippa. Es ti außerdem auf die zahlreichen Artikel und Rezensionen von 

               

      

enen 1979) und ders. Pachtunternehmen (1977) sind 
auch die in DV 3 (197%) und DV 4 

Das Geschäftshaus 
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   zu diesem Aufschwung 
Publikation, Erschließung und Bearbeitung des Egibi-Archivs erscheinen. 

Eini 5 schenzeit pu- 
bliziert,® ebenso kleine Urkundengruppen und Einzeldokumente ausden Beständen des 
Britischen Museums. 

Verschiedene Artikel widmen sich Einzelaspekten. G. van Driel behandelt den 
Aufstieg der Familie während der ersten beiden Generationen” und beschäftigt sich 
im Rahmen einer Artikelserie zur Landwirtschaft in neubabylonischer Zeit mit den 
diesbezüglichen Egibi-Texten.“! Besondere Erwähnung verdient seine knappe, aber auf 
Basis des bis dahin zugänglichen Materials erschöpfende Zusammenstellung Land in 
the Egibi archive, in der die Texte in bezug auf Grundstücksgröße und -form, Preis, 
Lage und Beschaffenheit ausgewertet wurden. In drei umfangreichen Artikeln hat 
sich M.T. Roth mit der Situation der Frauen in der neubabylonischen Gesellschaft und 
den entsprechenden juristischen Institutionen beschäftigt.” Urkunden aus dem Egibi 
Archiv spielen bei diesen Studien eine zentrale Rolle, und die Mitgiften der Egibi- 
Frauen sowie die Heiratsstrategien der Familie werden ausführlich dargestellt.® Darauf 
aufbauend, hat Verf. weitere Urkunden zum selben Thema publiziert und insbesondere 
die Testamente diskutiert.* 

    

  

  

    

  

    

Van Driel verwiesen, die sich mit der Rekonstruktion von usprünglic 
Fragen der Landwirtschaft in dieser Periode beschäftigen, 

(CBT 6-8 zursog BM. Zu Inhalıbzw. Mischung dereinzelnen Ankäufe 
arantr auch zum E Driel, ZA 79. Nunmehr sicht auch CBT 2 für Teile der 
Babylon-Sammlung zur Verfügung, cr ber aber Nummer, indenen (soweit bekannı) keine Egibi-halligen 
Sammlungen registie sind 
3 K.Hecker, Giesten (1966) [Universitäisbiliothek Giessen, Nr. 47]; ). Krecher, ZA 61 (1971) [Finnisches. 
Nationalmuscum, ein Texj; A, Archi, OrAn 14 (1974) [Triest, ein Text, Umschrift bereits bei FE 
BRL. 1.8.69]; Süger, IC$ 281976) U.E LewisColleetion, Nr. 4; S.Dalley, Edinb. (1979) [Edinburgh 
Nr. 68,69%, 75 1): 3.M. Durand, TBER (1982) (Louvre, TE. 81: Mnb 1832 (eine Abformung) und Mnb 
1835, Tr. 82: Mnb 1855, TI. 05: 1838, bearbeitet von F Joannes, TEBR]: GP. MeEwan, OECT 10 (1984) 
[Ashmolean Museum, Oxford, Nr. 101. 105, 112, 131, 161]; 3.Oelsner, Ao 12 (1985) [Triest ein Text); 
DR. Frayne-C.A. Peters, ARRIM 8 (1990) [Univenityof British Columbia, Nr. 13, 157]; .M. Maul, AoF 

17 (1999) [eine Abformung, priat, vorm. Sammlung Ambersl; 1. MacGinnis, Iraq 3 (1993) [Fitzwiliam 
zwei Texte]; C. Wunsch, CM 3 (1993) [Nr. 209 aus Privatbesitz, Nr. 387 im Besitz. 

er Freien Universität Berlin, vormals Sammlung Amhersl; R.D. Biggs, Sulan in Babylonia (1994, ein Text 
iz), M. Tanet-L. Dekiere, RA 90 (1996) [ein Test aus Praubesitz]; M. Jura, Iraq 59 (1997) 

/ham Museums and Art Gallery, vormals Sammlung Wellcome, Nr. 46-48] 
9 R.H, Sack, AM (1972): den. Neriglissar (1994) [jeweils keine Kopien, keine Archivanalyse und keine 
entsprechenden Querverweise, Umschrften dringend kolltionsbedürfüg]; M.T. Roth, JAOS 111 1991) 
{sieben neue Egibi-Texte in Translteraion, Kopien siche C. Wunsch, AfO 42/43], dies., AfO 36137 (1989 
90 [Nr. 11. gehören als Reroakten zum Egibi-Archiv). dies, JC$ 43-45 (1991-93) [Text in Anm. 73 zum 
Egibi-Archiv jeweils ohne Kopien]; die. ADAT 252 [mit Kopien zweier Egibi-Texte von C. Wunsch]: 
K. Abraham, OLA 65 (1995) [in Text, dies. OLP 29 (1997) [drei neue Texte mit Kopie, ein weiterer in 
Transiteraion]; M. Weszeli, WZKM 86 (1996) [cin Tex), dies. und H.D. Baker, WZKM 87 (1997) [ein 
Text);C. Wunsch, CM 3 (1993) [86 Texte) dies, AfO.42/43 (1995-90) 115 Tee). dies. ATO 44145 (1997.98) 
1$ Kopien, davon 8 zum Egibi-Archiv, wahrscheinlich auch ein Großil der anderen als Retroakten mit 
dem Archiv zu verbinden] 

G. van Driel, Phoenix 31 und JEOL 29 
#1 G. van Driel, BSA 3 und BSA 4, besonders $. 182-155 zum Egibi-Archiv 
#2 MIT. Roth, JAOS 111 [zu Heiraten und Mitgifien in der Familie Egibi, AfO 3637 [zu Mitgiften und ihren 
Bestandteilen in neubabylonischer Zei], JCS 43-45 [zu Status und Versorgung von Witwen]; zu letzterem 

außerdem G. van Drie, Care ofthe Elder 
MIT. Roıh, JAOS 111 (mit sieben neuen Urkunden aus dem Britischen Museum in Transit 
C.Wunsch, CM 3, Nr. 260 und Bd. 1,9. 78-85; dies. AfD 42143 

  

 Archivzusammenhängen und 

    

   

  

    
  

  

  

  

     

  

   
      
    

  

     
   

    
      

  

  

  

   

    

  

        in) 

 



  

        Ein Korpus von Urkunden des Iddin-Marduk aus der Familie Nür-Sin, von L.B. Shiff 
in seiner Dissertation zusammengestellt und als “Nür-Sin-Archiv” verstanden, wurde 
von Verf. als Teil des Egibi-Archivs beschrieben und einschließlich neuer Texte bear- 
beitet.5 Mehrere Artikel von Verf. geben eine allgemeine Übersicht und Einführung 
zum Egibi-Archiv bzw. widmen sich bestimmten Aspekten der Geschäftstätigkeit des 
gibis.“ 

Eine ausführliche Studie von K. Abraham zu den Geschäften der vierten Gene- 
ration, insbesondere den Bezichungen zur königlichen Verwaltung und den Tempeln, 
soll in Kürze erscheinen. In diesem Rahmen werden erstmals auch zahlreiche bisher 
unbekannte Tafeln aus der Spätzeit des Archivs publiziert." 

H.D. Baker hat eine Dissertation zur Prosopographie der Familien aus Babylon unter 
Einbeziehung einer beträchtlichen Menge unpublizierten Materials abgeschlossen, die 
künftig den Schlüssel zur Bearbeitung der verschiedenen Archivgruppen und Dossiers. 
darstellen dürfte, aber noch nicht in publizierter Form vorliegt. 

In Zusammenarbeit mit H.D. Baker wurde außerdem der Bestand an gesiegelten 
Privaturkunden aus Babylon und Borsippa aus der Regierungszeit von Nebukadnezar bis 
Darius I.aufgenommen, der Gegenstand einer ausführlichen Studie zur Siegelungspraxis 
in neubabylonischer Zeit werden soll.” Diesem Vorhaben dient ua. auch die im 
vorliegenden Buch begonnene Publikation der gesiegelten Ränder von Urkunden, deren 
Text bereits durch Straßmaiers Publikationen bekannt ist.” 

Inzwei Artikeln hat sich Verf. außerdem mit neubabylonischen Prozeßurkunden und 
sonstigen von königlichen Richtern bezeugten bzw. gesiegelten Dokumenten befa 
‚Auch die Überlieferung zumindest eines erheblichen Teils dies 
mit dem Egibi-Archiv in Verbindung zu bringen.? 

    
   

      

    

      

  

    

    

    

Der Archivcharakter 
Die Bestimmung des Archivcharakters hat entscheidenden Einfluß auf die Interpretation 

5 1.8, Shit, Nar-Sin; C, Wunsch, CM 3 (mit neuen Texten), dazu M. Jursa, AfO 4243 und H.D, Baker, Bi0r 55, 
"© C. Wunsch, Babylon-Katalog und Babylon-Kolloguium (m Druck) allgemeine Übersichten zum Archiv) 
Real Estate [Überblick zu den Grundstücksgeschäften]; MOS Studies 2 dm Druck) [u den Geschäftsver 
bindungen mit Institutionen] 
#7 K. Abraham, Business and Politics in ıhe Egibi Archive. New Texs from ihe Time of Marduk:näsir-apli 
(Arbeiisitel). Die Autorin hatmir eine frühe Fassung Ihres Manuskripis vorab zur Verfügung gestellt, wofür 
ihr herzlich gedankt ei. 
® Vgl. Anm. 2, 

#9 Erst Eigebnisse wurden auf der Rencontre 1998 vorgestellt, s. H.D. Baker-C. Wunsch, Notaries im 
Druck). 
0 Einige gesiegelte Ränder wurden zwar von J. Menant, Empreines, veröffentlicht, die angegebenen 
Tafelnummern erlauben aber z.T. nicht die Idenüfizierung der Urkunden. Die von S. Grazianı, sigili, 

prisenierten Skizzen sind ungenau und wenig.hilfreich, da si die exakte Position der Siegelunberücksichtigt 
lassen. Gerade diese Angaben sind aber von ausschlaggebender Bedeutung für weiterführende Studien. 
5% C. Wunsch, AfO 44/45 [zu einigen der in den Urkunden dokumentierten Streiflle, mit Publikation neuer 
Texte], Rs Oelsner [u.. zur Zusammensetzung der Richterkollegien und Zuordnung der Siegel] 

5? Nabl-ahh&-idin, das Familienoberhaupt der zweiten Generation, hat während der Regierungszeit Nabo- 
nids als königlicher Richter in Babylon antien. Die Aufbewahrung von Kopien entsprechender Dokumente 
in seinem Archiv könnte mit der Amtsausübung im Zusammenhang sichen (vgl. G. van Driel, JEOL 20, 

  

           

   

  

        
  

$. 55). Darüber hinaus waren Mitglieder der Familie selbst in Rechishändel verwickelt und zahlreiche. 

  

erworben haben, 

 



  

     ıdenen Dokumente, wie zuletzt M. Jursa betont hat.® Eine zahlenmäßi 
exakte 1ypologische Aufgliederung, wie von ihm am Beispiel der Böl-römanni-Texte 
vorgeführt, läßt sich allerdings für das Egibi-Archiv so nicht erreichen, wenngleich 
von dieser Methode bei Archiven, deren archäologischer Kontext nicht bekannt ist bzw 
deren Fundzusammenhänge unzureichend dokumentiert wurden, unbestritten 
Erkenntnisgewinn zu erwarten ist. Im Falle des Egibi-Archivs können auf der Basis 
vorläufiger Zählungen und Schätzungen folgende Beobachtungen mitgeteilt werden: 

Die Zahl der Tafeln, die sicher dem Archiv zugeordnet werden können, beiräi 
(unter Weglassung von Duplikaten und angejointen Fragmenten) etwa 1700. Die 
überlieferten Dokumente, von denen selbst aus den Jahren mit der höchsten Überliefer- 
ungsdichte kaum mehr als drei Stück pro Monat erhalten sind, können zweifellos nur 
einen Bruchteil der Vorgänge repräsentieren, die in einem lorierenden Geschäftshaus 
zu beurkunden und notieren waren. Zudem bedarf die Frage, bis zu welchem Grade di 
erhaltenen Exemplare Duplikate, Abschriften bzw. spätere Abformungen (cast, mou- 
lage, d.h. Fälschungen) darstellen und wie diese zu bewerten sind, einer eingehenden 
Untersuchung. 

Wenn man die Tafeln aus der Regierungszeit des Darius analysiert, um Aussagen 
zum Ende des Archivs zu treffen, so kann bei etwa einen Fünftel das Jahr nicht ermi 
telt werden. Für die Jahre bis 26 Dar sind durchschnittlich 15 Texte pro Jahr erhalten 
(Schwankungen zwischen 5 und 31). Demgegenüber sind nach 27 Dar aus über einer 
Dekade nur noch 15 Texte überhaupt überliefert. Während um 25/26 Dar insbesondere 

Dossier über die Zahlung von ilku- bzw. rikis-gabli- Verpflichtungen für eine letzte. 
Ilung sorgt, gibt es danach nur noch isolierte Urkunden. Diese Ausdünnung gegen 

, die sich über 13 Jahre hinzieht und keinesfalls mit Zufällen bei der Überliefe 
rung befriedigend zu erklären ist (zumal das Argument unvollständiger Textpublikation 
hinfällig ist, da auch unpublizierte Tafeln hier Berücksichtigung fanden), kann nur als 
Indiz dafür verstanden werden, daß wir es mit einem inaktiven, ausgesonderten Korpus 
zu tun haben. Daß es zunächst nur sichergestellt, nicht aber ausgeschieden und entsorgt 
oder sekundär wiederverwendet worden ist, kann aus den wenigen, vagen Informationen 
geschlossen werden, die wir über die Auffindung der Tafeln besitzen. Sie wurden in 
verschlossenen Krügen entdeckt, von denen einige vollständig oder in Scherben 
den Tafeln ihren Weg in das Britische Museum gefunden haben.° Als plausibles Sze- 

    
  

  

  

  

    

  

  

   
      

    

   

    
  

       

  

       
  

    

  

  

  

      

  

  
’ geht insbesondere darum, ob “es sich um ein Archiv handelt, das bis zum 
Zeitpunkt seines Abbrechens alle laufenden Aktivitäten der Archivhaltr elektirt, oder b das Archiv "tt 
ist” Außerdem sprich sich Jura für eine nuaneierte Verwendung des Begrifls des toten Archivs’ aus, 
da ein für Referenzzwecke aufbewahrtes Archiv anders zu bewerten ist als ein völlig ausgesondertes, etwa 
sekundär als Fllschut verwendete, Achiv ($. 8mit Ann. 31). 
5° Es muß noch einmal betont werden, daß Retroakten nur zu idenüfizieren sind, wenn die entsprechenden 

er vorliegen. Bei mindestens 200 weiteren Urkunden ist daher ein Zusammenhang zu vermuten. 
nicht zu verifizieren. Zudem besicht immer die Möglichkeit von Texizusammenschlüsse 

Exakte Zuhlen werden wohl nie zu erreichen sein. 
59 Unter den Objekten, die G. Smith nach London geschickt hate, befand sich auch ein Krug, über den es 
im Inventar heißt, es seien darin einige der Egibi-Tafen gefunden worden. Es handelt sich um ein etwa 30. 
Em hohes Gefüß mit Deitem Hals, das einmal zur Aufbewahrung von Räucherwerk gedient haben mul, wie 
ine Inschrift auf dem Krug angibt (C.B.F. Walker, Iraq 42, 8. 84-86 (mit Abbildung): BM 92421). Ein 
Solches Gefäß würde man zunächst cher in magisch. medizinischem Kontexterwartn, nicht als Behältnis für 
Geschäftnotizen. Sole es wirklich Taf nhaben (was sein breiter Hals durchaus rlaubı), dann in. 

sekundärer Verwendung. Ein weiteres g ist, konnte IL. Finkel mit einem 
Scherben joinen, der aus der 76-11-17-Sammlung stammt. 

3 Belrimami, $. 81. Es   
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   1rio für das Ende des uns überlieferten Egibi-Archivs wäre somit denkbar, daß zu 
in von Xerxes’ Regierung der aktuelle Archivinhaber, Nidinti-Bäl, das Aussortie- 

ren des Archivs veranlaßt hat.® Alle für die laufenden Geschäftsvorgänge unwichtig 
gewordenen Dokumente wären, so noch vorhanden, beiseite getan worden, während 
die meisten Dokumente der letzten Dekade, die das weiterhin aktive Archiv bildeten, 
separat aufbewahrt worden sein müssen und uns nicht erhalten geblieben sind, 

Vermutlich ist diese Rekonstruktion zu simpel, denn wie ist beispielsweise zu er- 
klären, daß sich Urkunden der ersten Generation über alltägliche Vorgänge bewahrt 
haben? Sie werden kaum über vier Generationen im aktiven Archiv “mitgeschleppt” 
worden sein. Man wird also davon auszugehen haben, daß regelmäßig Aktionen dieser 
Art stattgefunden haben und schon in den vorhergehenden Generationen Tafeln ausge- 
schieden, aber noch für Referenzzwecke sichergestellt worden sind (etwa bei Erbteilun- 
gen, Geschäftsauflösungen etc.). Im Laufe der Zeit könnte sich ein Sammelsurium von 
Krügen voll ausrangierter Tontafeln angehäuft haben. Das Aussortieren erledigten Bal- 

lasıs war die eine Seite, andererseits war es aber nötig, Besitztitel (also auch Dokumente 
über Grundstückskäufe) so zu archivieren, daß sie etwa bei späteren Rechtsstreitigkei- 

Is Beweismittel oder bei Weiterverkauf oder Verpfändung als Nachweis des legalen 
Erwerbs zur Hand waren. Für den Geschäftsalltag waren sie freilich entbehrlich. Bei 

Objekten, die sich schon seit Jahrzehnten in Familienbesitz befanden, waren kaum noch 
Vindikationen zu befürchten; diese Gefahr bestand eher bei Neuerwerbungen, entspre- 
chende Akten sollten daher rasch auffindbar sein. Deı 
spekulativ sie auch sein mögen, haben Einfluß auf die Interpretation des erhaltene: 
Textmaterials. Es ist zumindest auffällig, daß aus den letzten 25 Jahren der Archivlauf- 

fragmentarischer Grundstückskaufvertrag vorliegt. Somit stellt sich z.B. die 
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zeit nur ein 
    Fra 

den muß oder nicht doch eher durch die Archivierungspraxis hı 
Diese Frage kann, wenn überhaupt, nur beantwortet werdeı 
letzten beiden Generationen entsprechend aufbereitet vorliey 

Aus der Frage nach den Vorgängen, die zur Überlieferung des Archivs in sei 
ner jetz en sich jedoch noch weitere: Ist die Zahl der 
uns erhaltenen Dokumente über Grundstückskäufe repräsentativ und welchen Einfluß 
hatten die Erbteilungen in der dritten und vierten Generation auf die Präsenz von älte 
ren Besitztiteln? Welche Urkunden sind jeweils den jüngeren Brüdern ausgehändig 
worden, welche sind im “Stammarchiv” beim ältesten verblieben? Sind Besitzüte 
überliefert, die zu Grundstücken gehören, die von den Egibis längst weiterverkauft 

    
       

     

    

       
    

  

worden sind? Auch diese Fragen können in Grunde nicht beantwortet werden, denn 

  

es fehlen Geschäftsbilanzen oder Aufstellungen über das Familienvermögen (etwa aus 
‚Anlaß von Erbteilungen), die einen Überblick über die Immobilien zu einem bestimm- 
ten Zeitpunkt geben und die Zuordnung von Kaufverträgen ermöglichen würden. Die 
einzige Ausnahme bildet die Urkunde Dar 379 aus dem Jahre 14 Dar, als Marduk-näsir 
apli und seine Brüder die Stadthäuser in Babylon und Borsippa (jedoch nicht die in 
Hursagkalamma) aufteilen. Dies könnte zumindest als Modellfall dienen. Die Zahl 

  
  

  

  

  * Derjüngste Text stammt vom 22.7.0 Samas-criba (ZA 3, 5.157 1). Das Akzessionsjahr des Samas-criba 
entsprichtnach herkömmlicher Auffassung dem Jahr4 Xer. Sonstige Texte ausder Regierungszeit des Xerses 

Sind BM 33979 (=Sp. 75, unpublizien) vom 21.4.1 Xer [die Jahreszahl it über eine "10" geschrieben], BM 
33980 (=Sp. 76 unpublizien) vom 13.4.1 Xer BM 33981 (= Sp. 77, AfD 42/43, Nr. 13) vom 265.1 Xer 
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    der Häuser stimmt etwa mit der Zahl der bekannten Hauskäufe überein, die 
stellt jedoch ein großes Problem dar: Zur Identifizierung sind im Jahre 14 Dar einig« 
(nicht alle) Nachbarn angegeben, die aber mit denen zur Zeit des Verkaufs (z.T. ein 
halbes Jahrhundert früher) schwerlich übereinstimmen. In zweien der drei Fälle, in de- 
nen der Verkäufer genannt ist, kann das Haus identifiziert werden, auch für andere gibt 
es wahrscheinliche Kandidaten, aber selbst dann, wenn (selten genug) die Grundfläche 
genannt wird, hilft dies nicht unbedingt weiter. Somit bleibt die Quantifizierung des 

Egibi- Vermögens ein Problem und wir müssen uns darauf beschränken, die Urkunden 
über den Erwerb der Grundstücke zusammenzustellen, die Umstände, die zum Verkauf 
der Objekte führten, zu rekonstruieren und Hinweisen über ihre Nutzung und ihr weite- 
res Schicksal nachzugehen, um anhand exemplarischer Fälle ein annähernd realistisches 
Bild von den Grundstücksgeschäften der Familie im Kontext ihrer zahlreichen anderen 
Aktivitäten zu gewinnen. Bei all dem ist stets mit der Möglichkeit zu rechnen, daß 
wir über einige wichtige Objekte nichts wissen oder nur indirekt etwas erfahren, ent- 
weder, weil bestimmte Tafeln die Ausgrabung nicht überlebt haben, oder weil Objekte 
im Zuge von Geschäfts- oder Erbteilungen samt der entsprechenden Dokumentation 
an Geschäftspartner oder Familienangehörige übergingen, deren Urkunden uns nicht 
überliefert sind. 

Bevor jedoch die Grundstückstransaktionen selbst besprochern werden, istein allge- 
meiner Überblick über die Geschichte der Familie Egibi und ihre Geschäfte angezeigt. 

       
  

  
  

  

Die Familiengeschichte und die Geschäfte 

  

Urkunden aus fünf Generationen der Familie Egibi ermöglichen es, das Schicksal dieses 
Familienzweiges über mehr als hundert Jahre zu verfolgen. Der folgende Stammbaum 
beschränkt sich auf die Hauptlinie und jenen Personenkreis, der im Zusammenhang mit 
Grundstücksgeschäften erscheint 

  

     

Generation Egibi 

© (Nabd)-z&ra-ukin 

a) 

@ © Qudasu 

Iddin-Nabd_ Nergal-&tir [Kalbaja] zwei Schwestern 

  

® Nuptaja © I 
ainaje) 

  

(& Amar-Bäba © Marduk-näsirapli Nabt-ahl drei Schwestern 
Girku) (Libl) Paso) 

  

  

9 Susan ©  Nidini-Bel drei Schwestern 

    Erklärungen: Männer, [Adoptivschn, (Pseudonym), Fraen, Ehepartner, Hauptzweig der Familie Egibi.



            

       

Verbindungen zu Seitenzweigen der Familie Egibi und anderen Familien durch Heiraten: 

    
     

Qudäsu/Sulaja/Egibi 
Nuptaja/Iddin-Marduk/Nür. 

NAI 
IMB 
Böl-udammig(Dummuqu)/Bäl-ahhä-iddin/Egibi 
MNA 
ti 
Kurbanni- 
Nidinti-Bel 
Marduk-igRanni/Gimillw/Munnabittu 

  

Ibü-balätu/Marduk-bäni-zeri/Bel-Etiru 
Marduk/Etellw/Etiru 

   
Nanaja-&tira/IMB/Egibi     

  

SuSannw/Rimüt-Bel 
2
2
2
2
9
2
8
8
8
 

     

    
      

   
      
     

   
    

   

   

  

     

   

          

    

    
   
   

     
   

    Die Geburts- oder Todesdaten der Familienmitglieder sind nicht überliefert,” wenn- 
gleich letztere indirekt erschlossen werden können, wenn die Söhne den Nachlaß ihrer 
Väterregeln. Die chronologisch Verteilung der Belege für die aktive Geschäftstätigkeit 
ist folgendermaßen: 

   

     Sulaja 

  

20-21 Nbp, 0-23 Nbk (606-582 v. Chr.) 

  

NAL 15-43 Nbk, 0-2 AM, 0-4 Ngl, 0-12 Nbn 3 v.Chr.) 
IMB: -17 Nbn, 0-9 Cyr, 0-8 Camb, v.Chr.) 
MNA: 1-35 Dar (521-487 v. Chr.) 

Nidinti-Bel: 6 Dar, 0-4 Xer (490-482 v. Chr.) 

  

Sulaja, der Sohn des (Nab)-z&ra-ukin, repräsentiert die erste Generation unseres Fami- 
lienzweiges, über deren Geschäfte wir durch Urkunden informiert sind. Diese wurden 
in Babylon und kleinen Orten in der Umgebung ausgestellt und beireflen vor allem 
den Aufkauf von Naturalien (Gerste und Datteln). Er war dabei g nit Part- 
nern bei Kompanie-Geschäften (harränu-Unternehmungen)°® aktiv. Sulajas Erfolge 
legten den Grundstein für den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aufstieg in der 
zweiten Generation. Sein Sohn Nabd-ahhe-iddin, der die Geschäfte in größerem Stil 
fortführte, hatte eine Schreiberausbildung genossen und stellte ua. Doku 
die im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten standen. Auf diese Weise kam er z.B. 
noch während der Regierungszeit Nebukadnezar II. mit dem späteren König Neriglissar 
und dessen Personal in Kontakt und wickelte u.a. Grundstückstransaktionen in dessen 
Auftrag ab. Als Neriglissar den Thron usurpierte, konnte Nabd-ahh&-iddin von dieser 
Verbindung zweifellos profitieren,” blieb aber offenbar unabhi 
den nächsten Machtwechsel unbeschadet zu überstehen: Mit Beginn von Nabonids. 
Regierung treffen wir ihn als königlichen Richter in Babylon an, und er bekleidete 
dieses einflußreiche und prestigeträchtige Amt bis zu seinem Tod. Das Rückgrat seiner 
Geschäfte bildete weiterhin der Handel mit Naturalien (lebenswichtigen Gütern wie, 

    

     
     nie aus, 

    

  

  

  

  

  

#9 Nur die Geburtsdaten der Kinder des IMB lassen ich, da zwei Testamente überliefert sind, in denen sie 
erwähnt bzw. noch nicht erwähnt werden, ©. Wunsch, AIO 42143, 8.0. 

Ausführlich bei H. Lanz, harrdmu. Bei einseitiger Kaptalbetiligung, der meist praktzierten Organisati- 
Onsform, stellte in Parıer die Geschäftseinlage (Silber, Naturlien, Gere 0.) zur Verfügung, während der 
andere die Geschäftsführung übemahm. Die Gewinne wurden geteilt, Verluste hatte auch der Kapitalgeber 
® Val. die Vorgänge um den Kauf des Grundstücks am Neuen Kanal 

      's nihereingrenzen, vg 
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         Gerste, Datteln, Zwiebeln und Wolle), vom Aufkauf in den ländlichen Gebieten um 
Babylon über Transport und Lagerung bis zur Vermarktung. War sein Vater zu Be 
ginn noch auf geldgebende Partner angewiesen, so konnten später die umfangreichen 
Geschäfte durch Juniorpartner, Untergebene und eigene Sklaven abgewickelt werden, 
Im Laufe der Zeit wurde ein Netz von Verbindungen zu Lieferanten in bestimmten 
Gebieten und den örtlichen Beamten, die für Steuern zuständig waren, aufgebaut, man 
organisierte den Transport der Naturalien auf dem Wasserweg, mietete Lagerka 
zitäten und Boote, erwarb Speicher. Nabü-ahhö-iddin verheiratete seinen ältesten Sohn 
mit der Tochter eines erfolgreichen Geschäftsmannes, Iddin-Marduk aus der Familie 
‚Nür-Sin, der auf ähnliche Weise operierte. Damit ging nicht nur eine stattliche Mitgift 
ins Egibi-Vermögen ein, sondern die Familie profitierte auch von der Infrastruktur von 
Iddin-Marduks Geschäften, die sie z.T. fortführte. Diese Aktivitäten brachten vielfältige 
Kontakte zu königlichen Beamten und Tempelpersonal mit sich, etwa, wenn es um den 
Zugang zu Transportwegen, Wasser, landwirtschaftlichen Nutzlächen und um den Ab- 
satz.der Naturalien ging. Als Mittler zwischen kleinen landwirtschaftlichen Produzenten 
und den Abnchmern organisierten die Egibis jedoch nicht nur den Aufkauf der Produkte, 
sondern stellten auch Arbeitsmittel und -gerät sowie Kredit zur Verf Leizteren 
benötigten die Produzenten, um die Auswirkungen schlechter Ernten zu überbrücken 
oder Investitionen zu tätigen, aber häufig auch, um Abgaben und Steuern zum Termin 

en zu können. Somit waren die Egibis auch zunehmend in das System der Abga- 
benerhebung involviert, etwa indem sie Steueraufkommen pauschal aufkauften und das 
Eintreiben der einzelnen Posten übernahmen. Die letztgenannten Aktivitäten, die sich 
für die dritte und vierte Generation dank kleiner Dossiers fassen lassen und im Vergleich 

nissen aus anderen Archiven Konturen gewinnen, können in Ansätzen bis zu 
'hö-iddin zurückverfolgt werden. Dies geht mit der von M. Jursa auf ande- 

achten Beobachtung einher, daß in achämenidischer Zeit gut bezeugte 
Institutionen ihre Wurzeln bereits im neubabylonischen Reich haben.” 

Der wachsende Wohlstand der Familie Egibi zu Nabü-ahh£-iddins Zeiten ist an 
ner großen Zahl von Land- und Sklavenkäufen abzulesen. 
Geschäftspartnern, die erhalten blieben, listen nicht nur Ausgaben und Einnahmen auf, 
sondern bezeugen auch den Umfang und die überwiegend produktive Anlage der‘ 
ne: Regelmäßig werden Vermögensobjekte aus dem Gemeinschaftsbesitz herausgelöst 
und den einzelnen Partnern zugewiesen, u.a. durch Losentscheid. Es handelt sich dabei 

  

  

  

        
   

  

  

  

  

    
  

  

     

      

   

  

    
  

    

     
um Sklaven, Häuser und Grundstücke. 

Die Egibis sind in der frühen Literatur oft als “Bankhaus” 

   

     
da bei ihren Geschäften Transaktionen mit Silber - Zahlungen durch oder an die E; 
oftmals im Auftrag Dritter, mit Zinsforderungen und Pfandbestellungen — einen hohen 
Stellenwert einnehmen. Dennoch ist diese Bezeichnung strenggenommen nicht zutref 
fend, da ein nach modernem Verständnis konstituierendes Element des Bankgewerbes 

    

         

    

   ON. Jura, Böl-rimanni,$.105mit Anm. 442 und dem Hinweisaufneubabylonische Belege für 
NABU 1098/124, und seine Ausführungen in Tempelsehnt . 17 1. zu vorachämenidischen Belegen für 
iss. Landwirtschaft,$. 120 mit Anmn. 229. Bezüglich der Verbindung von ilku-Abgaben mit der Funktion 
des Gouverneurs von Babylon, die innerhalb des Egibi-Archivs aus er Zeit des Darus reichlich bezeugt ist, 
vl. Jursıs Verweis in Bälrömanni, Ann. 412 auf Non 962: Diese Urkunde aus dem Dullupu-Archiv is 
den Egibi-Texten vom Typ her vergleichbar, stammt aber bereits aus der Zeit Nabonids. Für weitere frühe, 
Beispiele aus dem Egibi-Archiv selbst ei auf F. Jcannös-C. Wunsch, Voyages verwiesen. 

Anm. 18 

    
     

          
      

      



           
    ing von Krediten. 

währten 
fehlt: die Entgegennahme von Deposita zum Zwecke der Gewähr 
Die Egibis liehen entweder Silber zur Fi 
Darlehen aus Mitteln ihres eigenen Vermös 
als Pfand gesichert. Wenn Zinsen zu zahlen waren, 
Fällen in der Regel 20% pro Jahr, von einem unterschiedlichen Zinssatz konnte di 
nach nicht profitiert werden. In Betracht zu ziehen ist außerdem der abstrakte Charakter 
der neubabylonischen Verpflichtungsscheine, die den Hauptteil der Geschäftsurkunden 
ausmachen. Hinter Belegen für Silber“schulden” kann sich eine Vielzahl von Trans- 
aktionen verbergen, die nur mit Hilfe von weiteren zugehörigen Urkunden genauer 
bestimmt werden können. Die Rolle der Egibis sollte daher cher als * fis- und 
Handelshaus”@ definiert werden. 

Nach Nabü-ahhö-iddins Tod führte sein ältester Sohn, Iti-Marduk-b: 
schäfte in der dritten Generation weiter. Der Übergang ging offenbar reibungslos 
vonstatten, denn bereits zu Lebzeiten seines Vaters hatte Iti-Marduk-balätu eine ak- 
tive Rolle gespielt, und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern 
wurde fortgesetzt. Mit der Eroberung Babyloniens durch die Achämeniden änderten 
sich freilich einige der Rahmenbedingungen, insbesondere für all jene Geschäfte, die 
gute Beziehungen zur königlichen Verwaltung voraussetzten. Daß er dennoch schr er- 
folgreich in der Lage war, einen kontinuierlichen Fortbestand seines Hauses zu sichern 
und geschäftlich zu expandieren, zeugt zweifellos von IMBs großem politischen und 
untemehmerischen Geschick, 

Als IMB relativ früh und wohl recht unerwartet im Jahr 8 Camb starb, trat sein 
ältester Sohn Marduk-nägir-apli als Oberhaupt der vierten Generation seine Nachfolge 
an. Allerdings hatte er zuvor - anders als sein Vater - noch keine praktischen Erfahrun 
gen sammeln können. MNA hat uns mehr Urkunden hinterlassen als seine Vorgänger 
und sein Sohn; die Dokumentation der laufenden Geschäftsvorgänge ist zudem viel- 
seitiger und in manchem detaillierter. Es finden sich dieselben Geschäftstypen, die 
auch für die vorhergehenden Generationen typisch waren. Andererseits fehlen, wie 
auch vorher, Hinweise auf Pfründenbesitz und die damit zusammenhängenden Dienste 
und Einkommen, die für andere neubabylonische Privatarchive so charakteristisch sind. 
Zahlreiche Kontakte zu Institutionen, auch Tempeln, lassen sich belegen, die im Kontext 
der Beschaffung von Naturalien und Bewirtschaftung von Abgaben stehen. 

Neben Hinweisen auf Geschäftsumsätze in gewaltiger Höhe und den Erwerb von 
Immobilien und Sklaven finden sich zunchmend auch Anzeichen auf Verpfändung und 
Verkauf von Vermögenswerten, insbesondere, nachdem MNA das Familienvermögen 
mit seinen Brüdern geteilt hatte. Die Ausdünnung der Dokumentation ab 27 Dar, also 
noch zu MNAs Lebzeiten, wird es wohl nie ermöglichen, die Geschäftsvorgänge seiner 
letzten Jahre und die seines Sohnes Nidinti-Böl sicher zu rekonstruieren und angemessen 
zu beurt 

    

          

  

  

    

   
  

      
    

  

  

  

  

  

        

Das Familienvermögen 

  

Wechselspiel von Erwerb, Teilung und Veräußerung 
Erbfälle können großen Einfluß auf die Organisation der Geschäfte und den Umfang 
des Familienvermögens haben. Gibt es keinen geeigneten Nachfolger, der an Vaters     

  

3.Oelsner, AoF4, bes. 5.14. 

  

 



  

    

  

übernehmen könnte, so kann immerhin gezielt durch Adoption oder 
Vermögensübertragung der Fortbestand des Hauses gesichert werden. Ungleich schwie- 

r ist jedoch der Fall, wenn viele erbberechtigte Nachkommen vorhanden sind und 
die Zersplitterung der Ressourcen droht. Auch die Familie Egibi sah sich in der dritten 
und vierten Generation mit diesem Problem konfrontiert 

Hatte Sulaja vermutlich ohnehin nicht allzuviel von seinem Vater zu erben gehabt, so. 
spielte die Verteilung keine Rolle. Als NAIden Nachlaß seines Vaters übernahm, scheint 
es vor allem um das Begleichen von Außenständen, Eintreiben von Forderungen und 
Abrechnen mit Partnern gegangen zu sein. Von ererbten Immobilien ist nichts bekannt 
ObesBrüder gab, die ebenfalls Erbansprüche stellen konnten, ist nicht überliefert. Zwar 
gibt es verschiedene Personen mit gleichlautender Filiation, aber keiner wird explizit 
sein Bruder genannt. G. van Driel hat bereits konstatiert: “If N.A.I. had brothers, they 
play no role of any importance in the documents. In a way he stood alone.”s® 

Anders war die Situation in der nächsten Generation: NAT hatte nicht nur sukzessive. 
ein beträchtliches Vermögen erworben, sondern auch drei leibliche Söhne und einen 
‚Adoptivsohn hinterlassen. Letzterer war aber offenbar nicht erbberechtigt. Zwar 
ist keine Erbteilungsurkunde aus dieser Generation überliefert, aber aus verschiedenen 
Hinweisen und Indizien können manche damit verbundenen Vorgänge rekonstruiert und 
zeitlich eingegrenzt werden. 

Als NAI 13 Nbn starb, übernahm IMB die Geschäftsführung, und das Familien- 
vermögen blieb zunächst ungeteilt. Auf erste Spannungen deutet das Testament des 
IMB aus dem Akzessionsjahr Cyrus’: Er überträgt im Falles seines Todes sein gesam- 
tes Vermögen seiner Ehefrau. An anderer Stelle ist ausgeführt, daß diese Regelung 
eindeutig darauf abzielt, die Brüder des IMB daran zu hindern, die Geschäftsführu 
zu übernehmen und das ungeteilte Egibi- Vermögen zu verwalten, sollte IMB sterben. 
Seine langdauernde Abwesenheit von Babylon, bedingt durch mehrere geschäftliche 
Reisen nach Persien, verhinderte jedoch eine sofortige Erbteilung. Erst im Jahre 3 Cyr 
istes wahrscheinlich dazu gekommen. Zu diesem Zeitpunkt löst IMB die Mitgift seiner 
Frau, die sein Vater dem Familienvermögen einverleibt hatte, wieder aus diesem heraus, 
indem Silberbeträge in Form von Grundstücken kompensiert werden (Cyr 12977130). 
Die Notwendigkeit, zuerst die Mitgift(en) abzuzweigen, bevor der Rest des Vermögens 
geteilt werden kann, liegt auf der Hand. Beides geht auch in der nächsten Generation 
miteinander einher. Da wir wissen, daß IMBs Bruder Nergal-Elir ebenfalls verheiratet 
war, dürfte die Mitgift von dessen Ehefrau ebenso betroffen gewesen sein, 

Aus BM 31959 (Nr. 10) geht weiterhin hervor, daß die harränu-Geschäfte des NAT 
mit BelSunu von den Erben gemeinsam weitergeführt werden sollten. Die Auflösung 
dieses Verhältnisses im Jahre 3 Camb liefert einen eindeutigen terminus ante quem für 
die Erbteilung.% Ausgenommen davon war das große Grundstück am Neuen Kanal, das 

  

    

      

  

  

  

  

  

  

    

  

    

      

  

&G. van Dril,JEOL 29, 5.07. 
(6% Kalbaja war de Sohn seiner Schwester, wie aus Moldenke 121 hervorgeht. NAT hatte ihn von Kindheit 
an erzogen undals Schreiber ausgebildet, wie es in der Adoptionsurkunde heißt. Dazu Ungnad, AfO 14, 8. 
2 mit Anm. 39. 
8 C. Wunsch, AfO 42/4, 5.3 
(% Allerdings ist ein früherer Zeitpunkt wahrscheinlicher. Da im Jahre 4 Cyr IMB Immobiliengeschäfte 
macht, die sein Schwiegervater Ananzirt, setzt dies implizit die erfolge Erbteilung voraus, andernfalls hätte 
man sich ausdrücklich gegen die Ansprüche von IMBs Brüdern absichem müssen 
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     NAT seiner Ehefrau auf Lebenszeit überschrieben hatte 
"Tod im Jahre 7 Camb Eigentum der Söhne 

Über die eigentliche Erbteilung muß ein Dokument existiert haben, das in BM 
31959 (Nr. 10): 1 f. zitiert wird, aber bislang nicht bekannt geworden ist. Das 
Fehlen der Teilungsurkunde ist für unseren Zusammenhang äußerst mißlich, da sie. 
gewissermaßen eine Inventarisierung der von NAI erworbenen Immobilien gestatten 
würde. Man muß sich den Vorgang ohnehin eher als eine Art Bestandsaufnahme des. 
Vermögens mit Zuweisung von Anteilen (nach dem Prinzip: mir die Hälfte, dir ein 
Viertel, dir ein Viertel) vorstellen, nicht als eine wirkliche Verteilung der einzelnen 
Objekte. Interessanterweise werden noch fast zwei Jahrzehnte später die Anteile an 
verschiedenen Objekten hin- und hergerechnet und mindestens drei Grundstücke waren 
bis 3 Dar physisch ungeteilt geblieben.” “Teilung” geht demnach keineswegs mit der 
physischen Abgrenzung bestimmter Parzellen einher; diese können auch in Zukunft 
gemeinsam bewirtschaft werden, nur die Erträge sind entsprechend aufzuschlüsseln. 
Dieser Teilungsmodus hilft in jedem Falle, zu verhindern, daß einer der Erben ohne 
Zustimmung oder Wissen der anderen Teile des Familienvermögens verkauft. Zwar 
kann jeder seinen Anteil verpfänden, aber für die anderen besteht cher die Chance, 
den Miteigentümer auszuzahlen, wenn dies die Umstände erlauben. Bei all dem ist zu 
beachten, daß es für IMB bei der Erbteilung insbesondere darauf ankam, die Brüder 
künftig von den Erträgen seiner laufenden Geschäftstätigkeit auszuschließen und sich 
andererseits nicht mit deren Schulden zu belasten. 

Das Verhältnis zwischen IMB und seinem Bruder Iddin-Nabü dürfte nicht das beste 
gewesen sein. IN war das Schwarze Schaf der Familie; er it an chronischem Geldman- 
gel und leistete sich mindestens einmal einen drastischen Scherz mit IMB, indem er sich 
auswärts als IMB persönlich ausgab und dessen Sklavin verkaufte.® Noch zu Lebzeiten 
seiner Mutter sperrte ihm IMB den Kredit (BM 31334): IN hatte ein ererbtes Haus als 
antichretisches Pfand eingesetzt. IMB vereinbart mit dem Gläubiger, daß dieser IN nur 
noch in IMBs Anwesenheit irgendwelche Silber auszahlen darf, andernfalls riskiert 
er, dessen verlustig zu gehen; die Mutter und der Bruder NE sind Zeugen. An seinen 
Bruder NE hatte IN auch seinen Viertelanteil an mindestens drei Grundstücken verkauft, 
wie aus BM 31959 (Nr. 10) z.T. indirekt hervorgeht. Dieses wenig schmeichelhafte, 
Bild von IN mag freilich angesichts der auf IMB fokussierten Überlieferungslage zu 
seinem Nachteil verzerrt sein. 

‚Auch von Nergal-ätir ist in den Texten nicht oft die Rede, aber wenn, dann im 
Zusammenhang mit Vermögensobjekten. Laut Camb 372 (Nr. 24) finanziert IMB 
z.B. einen Tauschhandel seines Bruders, pfändet dafür aber dessen Erbanteil an einem 
Grundstück. Nach NEs Tod veräußert dessen Witwe diesen Anteil (einschließlich INS. 
Viertel, das dieser an NE verkauft bzw. überschrieben hatte) an IMBs Erben, um 
Schulden zu tilgen, Dar 265 (Nr. 13) 

Aus diesen wenigen Fakten wird deutlich, daß IMBs Brüder keine w 
geschäftlichen Erfolge aufzuweisen hatten und den ererbten Immobilie 

Dieses wurde erst nach ihrem 

  

  

  

    
   

     
    

    

  

  

  

    

  

  

    

  

   

  

    

5 Eshandelt ich um das große Grundstück am Neuen Kanal, da 
Wird, das Grundstücke am Ile’’-Bel-Graben, das in BM 31059 (Nr. 10) zu Beginn von Darius’ Regierung 
genannt is, sowie das Grundstück am Bänft-Kanal, das laut BM 32016 (Nr. 42 ) zu diesem Zeitpunkt 
ebenfalls noch nicht zwischen den Erben des NAT geelt war 
® Liv. 19UBM 31410, 3 Camb. 

     Dar&0(Nr. 12)im Jahre 3 Dar geteilt 
     

      



  

     in vollem Umfang erhalten konnten. Man hat zumindest nicht den Eindruck, daß 
Geschäfte zwischen IMB und seinen Brüdern bzw. den jeweiligen Erben auf pa- 
ritätischer Grundlage abgewickelt wurden. Der Finanzbedarf seiner Brüder verschaffte 
IMB die Möglichkeit, die ihm verlorengegangene Hälfte des väterlichen Erbes wenig- 
stens zum Teil zu restiuieren; allerdings mußte er dafür einen gewiß nicht kleinen 
‚Anteil seiner Gewinne einsetzen. Mindestens ein Grundstück verblieb jedoch bei den 
Erben seines Bruders: das in Dilbat gelegene (s. $. 127). Da über dieses Objekt weder 
ein Kaufvertrag noch Retroakten überliefert sind, kann man annehmen, daß diese von 
MNA an NEs Erben ausgehändigt worden sind, als die Angelegenheit im Jahre 3 Dar 
abschließend geklärt wurde. 

Man wird diese (zugegebenermaßen isolierten) Fakten doch wohl dahingehend in- 
terpretieren dürfen, daß der überlieferte Urkundenbestand aus der Ära NAI einen guten 
Eindruck von demjenigen Teil des Egibi-Vermögens gibt, der letzten Endes bei IMB 
und seinen Nachkommen verblieben ist. Er dürfte wesentlich mehr als die Hälfte von 
NAIS Erbe ausmachen und wahrscheinlich alle bedeutenden Grundstücke bei Babylon 
umfassen. Deutlich lückenhaft ist die Überlieferung hingegen bezüglich abgelegenerer 
Parzellen, diese haben sich offensichtlich als Tauschobjekte angeboten 

Neben dem Versuch, das väter] ner Hand zu vereinigen, 
erweiterte IMB den Bestand durch Ankäufe. Als er im Jahre 4 Cyr das Vermögen des 
verschuldeten Geschäfismannes Kidin-Marduk übemahm (Cyr 161+, Nr. 125), setzte 
er dafür allerdings keine eigenen Mittel ein. Vielmehr finanzierten seine Schwieger- 
eltern die Transaktion.® Allerdings haben die Egibis offensichtlich deren Immobilien 
weder geerbt noch übernommen, da zwar gelegentlich Hinweise auf benachbarte Haus- 
grundstücke bzw. Grundbesitz Iddin-Marduks in den Texten auftauchen, aber keinerlei 
Kaufurkunden oder sonstigen Besitzttel auf IMs Namen im Egibi-Archiv überliefert 
sind. Weitere Käufe IMBs dienten insbesondere der Abrundung des Besitzes, inden 
Nachbarparzellen erworben wurden. IMB hatte seinerseits drei Söhne, so daß sich di 
Situation in der nächsten Generation keineswegs einfacher gestaltete. Vierzehn Jah- 
re lang blieb das Erbe ungeteilt und MNA führte die Familiengeschäfte. Die letztı 
Maßnahmen zum Erbe des NAT gehen auf sein Konto: die Abgrenzung der Anteile 

Neuen Kanal und das spätere Tauschgeschäft mit NEs Witwe, sowie der Kauf des 
rundstücksanteils, den seine Tante als Mitgift erhalten hatte, BM 32016 (Nr. 42) 

Dieser wurde freilich im Namen von MNAs Ehefrau abgewickelt. Bis 12 Dar machte 
er zahlreiche weitere Erwerbungen, wobei enorme Summen umgesetzt wurden. 

Unstimmigkeiten mit den Brüdern hat es aber auch in diesem Fall gegeben. Als die 
Erbteilung im Jahre 14 Dar stattfand, sorgten die Brüder dafür, daß eine Spezialklausel in 
den Vertragstext aufgenommen wurde: Sämtliche im Namen von MNA, seiner Ehefrau 
oder über Mittelsmänner erworbenen Objekte sind in die Teilung einzubeziehen (Dar 
379: 55 £). Imentarisiert und verteilt wurden aber lediglich die Häuser in Babylon 
und Borsippa sowie die Sklaven. Bezüglich der Grundstücke wurde festgelegt, daß 
MNA die eine Hälfte zustand, seinen jüngeren Brüdern die andere. Dies findet seinen 
Niederschlag in Pachturkunden: Während vor 14 Dar die Forderungen zugunsten von 
“MNA und seinen Brüdern” Jauteten, ist danach vom “halben Anteil des MNA, den er 

    

  

      

        

       he Vermögen wieder in 

  

  

  

     
      

    
  

  

  

   
   

    

  

   

    

  

   

  

    

® Dieist indirekt aus dem Testament des Schwiegervaters abzuleiten, BM 32205+ (AfO 42/43 Nr. 2) vel 
dazu den Kommentar dort $.40, sowie hier, $. 142 
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   mit seinen Brüdern (hat) oder ähnlich die Rede, d.h. die Einkünfte beider Seiten vom 
selben Grundstück werden separat ausgewiesen. Daß der landwirtschaftliche Grund- 
besitz physisch ungeteilt blieb, geht auch indirekt aus Hinweisen über Verkäufe hervor. 
Zum einen verrechnen MNA und sein Bruder Anteile an verkauften Grundstücken, 
zum anderen versucht MNA, über Mittelmänner diejenigen Anteile aufzukaufen, die 
seine Brüder veräußern.” Man hat sich demnach wiederum die Erb“teilung” als einen 
ziemlich langwierigen Prozeß vorzustellen, in dessen Verlauf MNA einen großen Teil 
des (nie wirklich geteilten) väterlichen Vermögens wieder in seiner Hand vereinigt, sich 
aber unvermeidlich von seinem eigenen Anteil an einigen Objekten trennen muß, wenn 
der Erwerb der anderen Hälfte aus finanziellen oder anderen Gründen nicht möglich 

  

  

  

Da sich die geschäftliche Situation in den letzten fünfzehn Jahren der Archivlaufzeit 
schlecht beurteilen läßt, kann der Umfang der Erbes, das MNAs Sohn Nidinti-Bel 
angetreten hat, nicht abgeschätzt werden. Mindestens ab MNAs Generation kann ein 
gewisser Wandel im Umgang mit Immobilien beobachtet werden, da man einerseits 
zum Teil auf Kredit kauft und es andererseits zum Geschäftsalltag gehört, manche 
Grundstücke als Sicherheiten zu verpfänden und notfalls zu verkaufen. 

Nur für den Käufer von Immobilien war es wichtig, die Dokumente über den 
werb zu archivieren, daher sind wir über die Tatsache des Grundstücksverkaufs durch 
MNA und seine Brüder nur durch mehr oder weniger zufällig überlieferte sekundäre, 

formiert, da sie Aspekte der Kaufpreiszahlung oder -verrechnung separat 
Es ist jedoch kein einziger Kaufvertrag überliefert, der ein Mitglied unseres 

Familienzweiges als Verkäufer eines Grundstücks benennt. Wenn es gängige Rechts 
praxis war, beim Weiterverkauf die zugehörigen Besitztitel (d.h. in unserem Fall die 
auf den N: i laufenden Kaufverträge) an den Käufer auszuhändi 
(wie es z.B. Vermerke über die noch zu erfolgende Übergabe eines solchen, ummi eqli 
genannten Dokuments und die Anwesenheit zahlreicher Retroakten im Egibi-Archiv 
selbst nahele 

  

    

  

    

    
  

  

  

    
     

    
  

  

    

  

schen. Aber es fragt sich, ob diese Praxis konsequent eingehalten worden ist 
   

Liv 33 Qi, 32) sowie die Urkunde 
18919 Dar. 

  gruppe um Dar 466 (Nr. 221) und Dar 488 (Nr. 216) aus den Jahren 

1 

 





     
   

II Der Erwerb von Grund und Boden 

   
    
          
      
    

  

      
    
    
    
      
     

                            
    

  

     

Einen Überblick über die von den Egibis erworbenen Grundstücke gibt die folgende 
"Tabelle. Flächen und Preise sind, soweit erhalten, angegeben. Allerdings wurde, wenn 
der Kauf gemeinsam mit einem Partner erfolgte, nur der entsprechende Anteil berechne. 
Wenn ein Rückkauf des jeweils anderen Anteils statfand, ist dieser separat aufgeführt 
BeiderQualitätsangabe wird zwischen D: Dattelgarten und A: Ackerland unterschieden. 

Tabelle 1: Grundtäckskäufe im Exibi-Archiv 
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Die Kaufverträge 

Zum Formular neubabylonischer Kaufverträge ist auf H. Petschows Standardwerk zu 
verweisen ’! Alle hier zu behandelnden Urkunden folgen dem dort auf $. 7 £. beschrie- 
benen Immobiliarformular ex latere emptoris, mit einer einzigen Ausnahme (Nr. 42), 

m Geschäft innerhalb der Familie. Was ihre formalen Kriterien anbelangt, so ist 
in Tabelle 2 zusammengestellt, welche Bestandteile in welcher Form bezeugt sind. Sie 
sind im wesentlichen bei E. Sonnenschein, RO 3, und H. Petschow, Kaufformulare, 
S. 7-40, verzeichnet. Eine erneute Analyse brächte derzeit wenig Neues, zumal sich 

roße Anzahl von unpublizierten Exemplaren aus anderen Archiven bzw. 
ohne erkennbare Verbindung Egibi-Geschäften in den Beständen des Britischen 
Museums befindet. In der Reihenfolge, in der die Klauseln im Vertrag erscheinen, seien 

   
    

  

  

noch eine 
  

  

     
däher hier nur grundsätzliche Bemerkungen wiedergegeben und einige Beobachtungen 
mitgeteilt 

Lagebeschreibungen 
Wenn ein Grundstück verkauft wird, so muß es in der betreffenden Urkunde 
hinreichend beschrieben sein, damit es zweifelsfrei identifiziert werden kann. Eine 
Institution, die dem modernen Grundbucl ie, existierte in Baby- 
Ion nicht, auch offizielle Lagepläne mit Grundstücksnummern oder dergleichen werden 
nicht zitiert, es dürfte sie somit nicht gegeben haben. Stattdessen wird das Objekt 
eingangs grob nach Flur und Verwaltungsbezirk lokalisiert, insbesondere in bezug auf 
seine bewässerungstechnische Einl e Nachbarn zu all 

  

  

   

  

    

          

how, Kauformulare 
nicht immer, denn wie sol eine exakte Lokalisierung erfolgen. wenn z.B. ein Grundstück an 

rei Seiten vom Arcal des einen Nachbam eingeschlossen ist und sich an der vierten Seite kein Fixpunkt 
(vie eiwaein Wasserlauf oder Weg, oder die Flugrenze) findet, sondern cin weiterer Nachbar? Dies it2.B 
in Nbn 437+ (Nr. 64) der Fall. Man kann nur annehmen, daß die Grenze durch den Übergang von der 
Dattelkultur zum Ackerland definiert wird, da das verkaufle Terrain aussclielich Datelkultur umfassen 
soll. Aber exakt sind die Angaben keinesw 

   
    

    
  

      

 



    

   Eindruck von der Lage mehrerer Grundstücke zueinander zu bekommen, insbesondere 
dann, wenn die jeweiligen Dokumente mit gewissem zeitlichen Abstand ausgestellt wur- 
den und sich die Eigentumsverhältnisse bei den Nachbargrundstücken geändert haben. 
Zudem sind eindeutige sachliche Fehler in offiziellen Dokumenten nachweisbar. Es ist 
somit quasi unmöglich, genaue Vorstellungen vom Aufbau der Flurbezirke um Babylon 
auf Basis der Privaturkunden allein zu gewinnen. 

Diel ‚ben im Kopf der Urkunden geben für fast alle Grundstücke im Gebiet 
um Babylon egel seri, d.h. außerhalb der Stadtmauern liegend, an. Dieser Terminus 
ist selbst in Nbn 687 (Nr. 120) zu finden, wo es um zwei separate Flächen von 
Dattelgarten geht, die als birit däräni, “zwischen den Mauern” liegend, beschrieben 
werden. Allerdings befinden sie sich nicht innerhalb der alten Stadtmauer, Imgur-Enlil, 
sondern zwischen dieser und der unter Nebukadnezar I. angelegten Außenmauer.® Als 
weiterer Referenzpunkt ist bei stadtnahen Arc legene Stadttor in 

der Form mehrat/GAB abul ... "gegenüber d ‚eben, in einem Falle wird 
isti (von irtu) in derselben Bedeutung gebraucht.'* Weitere 
Bewässerungsflur (u 
von dem es sein Wasser bezieht. Als Verwaltungsbezirk (pfätuNaM) erscheint jeweils. 
Babylon, wenn man von dem Grundstück in Qalünu absieht, das im Gebiet von Kutha 
liegt (Speleers 276, Nr. 2), sowie jenem Areal am Neuen Kanal, das zur Ortschaft 
Düru-Sa-karabbi zählt (Dar 321, Nr. 202). Da demgegenüber das große Grundstück 
am Neuen Kanal (SR 67, 1, Nr. 6) am Enlil-Tor und offensichtlich relativ nahe bei der 
Stadt zu lokalisieren ist, dürfte die fehlende Angabe bei Düru-Sa-karabbi eine wesentlich 
größere Entfernung von der Stadt implizier 

Die Nachbarn zu allen Seiten werden in der Regel genannt (dazu im einzelnen 
später); wo nicht bzw. unvollständig, liegen Spezialfälle vor: BM 32016+ (Nr. 42) 
betrifft den bereits erwähnten Verkauf innerhalb der Familie, Cyr 3 (Nr. 127) ist 
eine äußerst flüchtig geschriebene Retroakte mit mehreren Formularbesonderheiten. In 

einem Drittel der Fälle (Retroakten nicht eingerechnet) grenzt das verkaufte Grundstück 
an ein Objekt, das bereits der Familie Egi Fast alle gekauften Areale haben 
direkten Zugang zum Wasser, gelegentlich istdieser durch eine am Uferentlangführende 

Straße oder einen sumpfigen Uferstreifen vermitelt. Nur in Ausnahmefällen kaufen die 
Egibis ein Areal, das über eine Nachbarparzelle mit Wasser versorgt werden muß. Bei 
Nbn 440 (Nr. 52) handelt es sich um Ackerland, möglicherweise regelt eine schlecht 
erhaltene Klausel den Wasserzugang. Bei Nbn 437+ (Nr. 64) erfolgt der Zugang über 
die Parzelle des Verkäufers und es findet sich die entsprechende Klausel, daß dieser 
kein Wasser vorenthalten darf. Nbn 687 (Nr. 120) betrifft zwei Areale zwischen 
innerer und äußerer Stadtmauer, die an Parzellen des Verkäufers und dessen Bruders 
grenzen. Wenngleich hier die Anbindung über die Nachbarparzellen zu vermuten ist, 
fehlt eine explizite Klausel. In allen anderen Fällen dürften unliebsame Störfaktoren 
ausgeschlossen sein.’ 

    

      

    
  

  

  

      

      

    

  

    
  

    

       
  

   

   

  

     

    

#5 AR. George, OLA 40, 8.138 mit Anm. 31 
“ BRM1T3 Nr. 187) 2. 

75 Cyr 3 (Nr. 127) hat zwar keinen direkten Zugang, aber das benachbarte Grundstück am Euphrat wird 
mitgekauft, BM 32016+ (Nr. 42) betrif einen Anteil an einem Grundstück mit Wasserzugang. Bei BM 
35028 (Nr. 96) dürfte der Wasseranschluß über das NAI gehörige Nachbargrundstück gesichen sin. 

     



Tabelle 2: Übersicht zu den formalen Bestandteilen der Kuferräge 
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x Keerium vorhanden 
Ir] Ktenum wohl vorhanden, aber weggebichen. 
[1 unklar, ob Knterum vorhanden var Bei ragmentaischen Testen kann oft keine Ent 
scheidung geroffen werden, dann sind die Spaten 
Trigehlichen 
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gel ei nb sich für ge ri. dir 

  

  

  

Nag
elm

ark
env

erm
erk

 

  

Dap
lik

ae 

Zlununde Summe 
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
    

— a m Flumame: x =: Wasserlauf bildet Teil des Flurna- 
Ze ai SIE SEJ EEE UWE pe mens; D: Düru-Sa-karrabi (Ortschaft); 1: Lita- 

FIT as] ger: ak Ann Kubarkanıı Me: Bin m UI6 Net | far: dr Bomppekana: B Eptre I 
zn felstefefefnmmır a0] __NeurKanpPigt-Kant 

  

  

  
  

  

  

s {u aa [Non a N. 68 deren Zahl angeführt ö 
5 3 Ta fonı 32492 Ns] Waserzugang: Abkürzungen wie unter Wasr- 

se Taf, sowie El: Euphrat und 1ei-Bö-Grabe, 
  EP: Kaphra und Pig-Kana; indirekte 2 
  

  

  

N Jon 1 N. m ang durch a: zaggat (Uferwies'Sumpf): 
N Dapm 2107 sn Urerwegrbe: UfonsgundGnaen 

Tafonaaoıs 9s | ""handenenes Bestzium der Egibis (Rtrakten 

  

  nicht einbezogen); (1): Ense eins Anteis [ou 30028 06 Yon Fanilienangchöigen   

  
  

  

  

  

Sn I TrfaTrTrfonaue Nein] Ausichung: NSWOWONS scht fr die Reihe N I Tafa ff fo me 120] "feige Nor-suaWesros va. Were 
ouen.. Nord-Sid bei Angabe der Seiten 
Se “r Setenlängen emiteh. (m der Urkunde 

an Jeff] Pr [SOEBEN 125 | auch den Teminw mit vemen; x 
ocısus_ Angabe des Flchenmafes ohne Sienlingen 
Iorıan‘ Pri ro lich: Von Belang it ie nu, ob in der 

5 Sfpwanss Ner26] Urkunde sit eine sche Reluion ange 
: UNI em ae ea] 7esenwird eg b ir Vrgkiche nutzte 
  [on aoR0SE 128   

  

  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  
  
  

5 hate] speaimmmunen un Onehee m Ange 

fetefefefopeise Tncisr] la Ser ang, Nauru, 
S(V): der Verkäufer schreibt selbst. 

Ss fBRM 173 N: 187 | Duplikate: u: ungesicgeites Duplikat; s: gesicgel ST Te Tafinleleu ano nun] "tie Dana een a an Feet 
    en ans ans 

fon 32350 N. 208 

fon aa N. 238 

  
  

                   



  

Bei der Ausrichtung wird nur grob zwisch« 
der Längsseiten unterschieden. 

er Nord-Süd-bzw. West-Ost-Orientierung   

    

  

Maßangaben und Flächenberechnungen 
Als Längsseiten (Siddu/US) gelten die jeweils längeren,’ sie werden grundsätzlich vor 

mseiten (pütulSAG.(Kı)) aufgeführt. Für das Verhältnis von Länge zu Breite 
sind zwei Faktoren bestimmend: die minimale Breite, auf der eine Reihe Dattelpalmen 
Platz hat (also etwa 10 m), und die maximale Länge, die der Flurbreite entspricht, 
Beim Paradebeispiel BM 30627 (Nr. 11) beträgt sie knapp 2 km, bei BM 31834 
(Nr. 126) ebenfalls, es liegt aber noch ein anderes Grundstück dahinter; bis zu 4 
km scheinen möglich.” Die Parzellen konnten sowohl längs als auch quer geteilt 
werden. Ersteres war die Norm, wenn es um Erb- und Geschäftsteilungen ging, 
denn nur auf diese Weise konnte sichergestellt werden, daß beide Seiten gleichwertige 
‚Anteile (insbesondere denselben Anteil an kanalnahem Dattelgarten im Verhältnis zu 
anderer Nutzfläche) und Zugang zum Wasser erhielten. Anders lag der Fall, wenn 
ein Grundstück verkauft werden sollte oder mußte. Potente Käufer wie die Egibis 
waren an Dattelkulturen und solchem Land, das in Gärten umgewandelt werden konnte, 
interessiert - also am ufernahen Bereich, nicht am dahinterliegenden Acker. Somit 
konnte es durchaus vorkommen, daß das beste Stück herausgeschnitten wurde und dem 
Verkäufer der minderwertige Rest verblieb.” Das Längen-Breiten-Verhältnis hängt 
demnach von einer Reihe von Faktoren ab, insbesondere dem Fragmc ad der 
ursprünglich zusammenhängenden Flächen. 

M. Liverani® hat das Breiten- Verhältnis für 
in neubabylonischer Zeit kalkuliert und kommt zu dem Ergebnis, das Verhältnis betrage 
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ndwirtschaftliche Nutzflächen          
  

       durchschnittlich 7:1 für Dattelgärten, während die Beispiele aus den Egibi- und Sin-ili- 
Archiven bei etwa 20:1 lägen. Dattelgärten wiesen allgemein eine stärker langgestreckte         

    Form auf, “as a result of more specific irrigation needs and practices.” Die in Tabelle 3 
gesammelten Daten bieten sich für eine Überprüfung dieser These an. 

Das große Grundstück am Neuen Kanal (unter Dar 80 eingetragen) hat drei Stufen im 
Teilungsprozeß durchlaufen (im Zeitraum 30 Nbk-13 Nbn/13 Nbn-3 Dar/3 Dar-10 Dar), 
die jeweils andere Proportionen ergeben, je nach dem, ob die Fläche 24/12/6 Kur beträgt. 
Auf die Gesamtfläche beiderseits des Kanals bezogen, ergeben sich 15:1/30:1/60:1, auf 
die Gesamtlänge von Garten- und Ackerland südlich des Kanals 12:1/24:1/48:1, nördlich 
des Kanals 3:1/6:1/12:1. Betrachtet man nur die Dattelgärten, dann ergeben sich für den 
südlichen Streifen /6,5:1/13:1, für den nördlichen 4:1/8:1. Die Werte für den frühen 
Zustand wurden für die Dattelgärten mit Bedacht ausgelassen, da zwischen 30 Nbk und 

    

   

  

#% Dies klingt banal, bewirkt aber z.B, bei Nbn 193 (Nr. SO). einem Streifen, der zwischen 
Ufer Hegt und ohne den jenseits der Straße gel Abschnitt verkauft wird, eine 
Yings des Ufers, während benachbarte Parzellen als in Nord-Süd-Richtung quer zum Ufer 
sind 
77°G. van Dricl, BSA 4,8. 131. hat diesen Wert auf Grundlage von VS $4 erechnet 
7% Man vergleiche etwa die Verhältnisse beim Grundstück am Neuen Kanal laut Feldplan BM 30627 (ir 
11: Während an einer Längssite der Nachfahrin des chemaligen Geschftsparners die volle Länge des. 

Sireifens gehört, weilen sich gegenüber vier verschiedene Eigentümer den Streifen, er ist mehrfach quer 

    Königssraße und. 
OstOrientic            

   
  

       
®Z.B. BRM 173 (Nr. 187), Bei Nön 116 (Nr. 33) warihnen ein anderer zuvorgekommen, sie fuhren aber 
in derselben Manier fort 
59 JESHO 39,8. 35-37. 
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3 Dar der Anteil an Dattelkultur von einem Dreißigstel auf ein Viertel der Gesamt. 
äche gestiegen ist, also keine exakten Werte angesetzt werden können. Alles in allem 
findet sich quasi jeder Wert zwischen 3:1 und 60:1, je nachdem, wie man die $: 
betrachtet. Für die benachbarten Grundstücke Nr. 33 und 37 kommt man für den 
Dattelgarten des Nachbarn, der sich das beste Stück gesichert hat, auf 8:1, für das 
über Mittelsmann gekaufte L-förmige Teil (einschließlich Nachbaranteil, sonst ist kei- 
ne Berechnung möglich) auf 16:1, für das danach erworbene keilförmige Gebilde auf 
70:1. Die drei Dattelgärten am Borsippakanal (Nr. 48 f., 51), ihre fast quadratischen 
“Vorgärten” zwischen Ufer und Straße eingerechnet, erreichen 15:1, 25:1 bzw. 8,5:1 
Nr. 64 liegt bei 17:1; Nr. 120 ist besser zu vernachlässigen, da es völlig zerstückelt ist 
Für die letzten vier Nummern ergeben sich 125:1, 30:1, 15:1 und 12-25:1 (abhängig 
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von der Gesamtfläche). Ausgerechnet ein Grundstück mit hohem Anteil an Ackerland 
wie Nr. 126 ist am schmalsten, was die von Liverani beschriebenen Verhältnisse auf 
den Kopf stellt. Der Befund erlaubt nur eine Schlußfolgerung: Das durchschnittliche 
Längen-Breiten-Verhältnis von 20:1 taugt nicht als Vergleichswert, weil die Streuung 
der einzelnen Daten viel zu groß (oder anders gesagt, ziemlich zufällig) ist; es kann 
demnach auch nicht als Basis für Versuche dienen, die “Rural Landscape of the Ancient 
Near East” zu rekonstruieren. 

In den überlieferten Kaufverträgen wird das Flächenmaß des Grundstücks, sei es 
ein exakter Wert oder eine Schä mer angegeben, wenngleich es gelegentlich 
nicht erhalten ist. Nur im Ausnahmefall BM 32016+ (Nr. 42) läßt sich die Angabe 

1 verifizieren, da ein Grundstücksanteil innerhalb der Familie verkauft wird und 
ausdrücklich von “egal, ob größer oder kleiner” die Rede ist. Die Urkunde folgt aber 
ohnehin nicht dem üblichen Formular. In diesem Falle war offensichtlich nicht das 
exakte Maß innerhalb einer ungeteilten Gesamtfläche entscheidend, sondern der Wert 

des Erbanteils an sich 
Wenn Flächenmaße mittels Vermessung der Seitenlängen ermittelt wurden, dann 

ist dies durch den Terminus mifihru in der die Beschreibung abschließenden Klausel 
vermerkt, ansonsten wird allgemein von eglu “Fläche” gesprochen. 

Die Angabe der exakten Seitenlängen ist fakultativ und nicht daran gebunden, 
ob die Urkunde von einem normalen Schreiber oder einem Notar! verfaßt wird 
|Näherungswerte werden aber offensichtlich nicht verwendet; wenn das Maß nicht fest- 
steht, wird es weggelassen. Allerdings sind, wenn keine exakten Längenmaße genannt 
werden, häufig Vermessungs- und Ausgleichsklauseln anzutreffen. Urkunden ohne 
Maßangabe und ohne Vermessungs- und Austauschklausel repräsentieren Sonderfälle.® 
‚Ausdrücklich ohne Vermessung ging es neben BM 32016+ (Nr. 42) auch bei BM 31913 
(Sr. 206) ab, wie in der zugehörigen Quittung Dar 571 (Nr. 207) konstatiert wird. 
Daraus folgt, daß die Beurkundung und Gültigkeit des Kaufes nicht an eine Vermessung 
des Grundstücks gebunden war 

Grundstücke von unregelmäßiger Gestalt wurden zur Vermessung in mehrere Teile 
von Rechteck- bzw. Trapezform zerlegt, um den jeweiligen Flächenberechnungsmodus 
angewenden zu können. Das Prinzip für zwei- und dreimalige Messung hat E. Sonnen- 
schein demonstriert.® Die vermessenen Teilflächen werden als 1.,2., 3. misihtu usw. 
durchnumeriert und nacheinander unter Angabe ihrer seitlichen Begrenzungen und ihres 
Flächenmaßes aufgelistet. Wo die im folgenden zu vermessende Fläche angrenzt, wird 

          

       
  

      
    

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

    

   

  

   

      

wöhnlichen Schreibe s. im folgenden, $. 34. 
bewußte Auslassung anzunchmen. Bereits die zugehörig 

(ie aber während 15() Jahren nicht 
kam es zu iner Vermessung. 

ausgestellt und Rlltauch sonst durch 

  

    

     ertümliche Fomnular auf, Bei Cyr 161+ (Nr. 125) gch es u 
e. den die gibs als Verwandte der Gläubiger übernehmen. Die Mal    

   

  

  

Transaktion zwischen Schwiegenater und «sohn. In Dar 102# (Nr. 199) is die 
worden, oder eine N war nicht beabsichtigt. Es handelt sich um den Ant 

Ines Geschäftspartner, den MNA nachträglich erwirbt. Möglicherweise war das Gesamtgrundstück beim 
ı vermessen worden, e lit darüber allerdings keine Kaufurkunde vor 

5° RO3,5.188-196. 

  

   

   



      diese als eglu libbi eqli“ bezeichnet, während bereits vermessene Teilflächen entweder 
unter ihrer Nummer zitiert werden (also z.B. als misihtu Sanätu, “zweite (vermessene 
Teil)fläche”) oder als misihtu mahritu, “vorherige Teilfläche”. 

Ein interessantes Beispiel stellt das in BM 30933 und BM 32163+ (Nr. 36 f) 
vermessene Grundstück dar. Es bildet einen schmalen Streifen zwischen einer bereits 
früher vom Verkäufer veräußerten Parzelle und dem (Mitgifögrundstück seiner Frau 
Die Stirnseite am Kanal ist 35 Ellen breit, der Streifen verjüngt sich jedoch zunehmend 
und endet als Spitze, dennoch beträgt die Fläche immerhin 1 Kur. Zur Vermessung 
wird sie in sieben Teilflächen zerlegt, sechs Trapeze und ein Dreieck. Auf dem ersten, 
700 Ellen langen Teilabschnitt, geht noch nicht viel Breite verloren, danach wird in 
Abständen von wahrscheinlich je 300 Ellen vermessen, bis ein Dreieck mit 250 Ellen 
Schenkellänge übrigbleibt. Der stark beschädigte Kaufvertrag allein würde diese Daten 
nicht hergeben, aber es hat sich eine Notiz über sieben Flächen (sechs Trapeze und ein 
Dreieck, ohne Angabe der Nachbam) erhalten, die wegen dieser singulären Merkmale 
eindeutig dem Grundstückskauf zugeordnet werden kann. Da diese Notiz aber keinen 
Schreiber oder Vermesser nennt, kann sie leider nichts zur Klärung der Frage beitragen, 
wer die Vermessung und Flächenberechnung durchgeführt hat. Die Kaufurkunde selbst 
wurde von zwei Notaren ausgestellt und gesiegelt 

An diesem Fall verwundert noch ein Detail: Die Gesamtfläche beträgt genau 1 
Kur. Daß diese Summe angesichts der genauestens berechneten und summierten Ein- 
zeiflächen ein gerundeter Wert oder gar ein Zufall ist, scheint ausgeschlossen. Somit 
dürfte das Anliegen darin bestanden haben, genau | Kur zu berechnen, zu vermessen 
nd von einer größeren Fläche abzuteilen - nicht umgekehrt, eine merkwürdig gestaltete 
Parzelle zu vermessen. 

Den komplizierten Flächenberechnungen liegt das babylonische Kur zu 54000 Qua- 
dratellen zugrunde. Bei Trapezform hat man, soweit sich das überprüfen läßt, mit den 
Mittelwerten der gegenüberliegenden Seiten operiert. Berechnungsfehler kommen vor: 
In Nbn 116 (Nr. 33) kann die Abweichung nicht durch einen anderen Berechnungsmo- 
dus erklärt werden, es wurde wohl eher_eine falsche Zahl zugrundegelegt. In BM 31834 
(Nr. 126) ist das Grundstück für die berechnete Fläche 300 Ellen zu lang, der Fehler 
könnte bei der Übernahme der Werte von der Vorlage in die Kaufurkunde bzw. bei der 
‚Abschrift derselben passiert sein (durch Verwechslung der Zahlen 7 und 4). BM 32115 
(Nr. 134) rundet offenbar um 12 GAR auf. Für Fläche 2 von Nbn 178 (Nr. 49) ist die 
Berechnung nicht nachvollziehbar. 

Häufig, insbesondere dann, wenn das Grundstück sowohl Garten-alsauch Ackerland 
umfaßt, für das verschiedene Preise gelten, werden die Preisrelationen mitgeteilt. Im 
Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten, dieses Verhältnis auszudrücken, als Fläche pro 
Preiseinheit bzw. Preis pro Flicheneinheit. Ersteres findet sich in der Form x GAR 
ro Sckel (eventuell auch in den nächstgrößeren Einheiten Silä oder Bän statt GAR) 
in den Verträgen bis zum Regierungsantritt des Darius, danach überwiegt die Angabe 
von x Sekeln pro Bän. Diese Verteilung mag jedoch zufällig sein oder Präferenz« 
Schreiber, die die Vorgänge beurkunden, widerspiegeln, zumal Dar 321 (Nr. 202) die 
Ausnahme von der Regel darstellt. Um die Werte vergleichen zu können, wurden alle 

   

      
       
   

     
  

  

  

  

       

    

  

    
  

    

  

  
  

     

© Zur Begriffsbestimmung FX. Steinmeizer, ArOr 6. Er hebt hervor, daß sich der Terminus auch auf ein 
Grundstück beziehen kann, das dem Verkäufer bereits gehört und damit Til des "Gesamtfeldes" wird 
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in das Format von GAR/S umgerechnet und im Abschnitt über die Grundstückspreise 
zusammengestellt, 

  

Kaufabschluß-, Quittungs- und atru-Klauseln 
Die entsprechenden Klauseln folgen dem von H. Petschow analysierten Formular mit 
Ausnahme von Nr. 52 und 184. Zur Klärung der Frage, worauf sich die Zahlung einer 
atru genannten Nebenleistung gründet, können die Texte nichts Neues beitragen. 
Die meisten Beträge liegen zwischen 1,4% und 5% des errechneten Kaufpreises mit 
Ausnahmen bei 10% (Nr. 128, mit 20 $ der niedrigste Kaufpreis überhaupt, für den 
sich das Verhältnis feststellen läßt, zudem eine Retroakte) und 6,6% (Nr. 202, mit 
30 m der höchste Preis). Die Angabe fehlt in drei Fällen, bei Speleers 276 (Nr. 2), 
Nbn 440+ (Nr. 52, die von Verkäufer selbst geschriebene Urkunde weist auch andere 
Formulareigentümlichkeiten auf) und BM 34015 (Nr. 95) 

In Dar 227 (Nr. 184, ein gesiegeltes Original, von einem Notar ausgestellt) fehlt 
ein Teil des Formulars der Kaufabschlußklausel. Derselbe Notar hat in Dar 102+ 
(Nr. 199) die Ausgleichsklausel (bewußt?) weggelassen. Auf die Tatsache, daß die 
Quittungsklausel über die vollständige Kaufpreiszahlu ällen nachweislich 
fiktv ist, da sich zugehörige Verpflichtungsscheine über einen Teil des Kaufpreises 
belegen lassen, hat bereits H. Petschow hingewiesen. 

  

    

  

  

   

  

Spezialbestimmungen 
Die Regelungen bezüglich des Wasserzugangs in Nbn 437 (Nr. 64) und wohl auch 
Nbn 440+ (Nr. 52) sind bereits im Punkte Lagebe: "handelt worden. 
In der letztgenannten Urkunde findet sich überdies der Ve B die einzelnen 
Dattelpalmen auf dem verkauften Ackerland dem Käufer gehören. Auch über den 
Modus der Kaufpreiszahlung gibt es verschiedene Sonderklauseln: Speleers 276 (Nr. 
2) legt fest, daß erst nach erfolgter Vermessung und Ausstellung einer diesbezüglichen 
Urkunde ein Sechstel des Kaufpreisesan den Verkäufer gezahlt werden soll. Laut SR 67, 
1 (Nr. 6)erfolgt die Auszahlung an den Esagil-Tempel, um Forderungen gegenüber dem 
Vater der Verkäufer zu begleichen. Cyr 161+ (Nr. 125) be r gesonderten 
Klausel die Anteile, die verschiedene Gläubiger der Verkäufer vom Kaufpreis erhalten 
haben. In Dar 26(Nr. 177) wird die Herkunft des Geldbetrages, derals Kaufpreis gezahlt 
wurde, ausdrücklich festgestellt. BM 41859 (Nr. 188) enthält eine unklare Klausel mit 
Erwähnung des Kaufpreises oder -aktes und Datumsangabe. In Cyr 3 (Nr. 127) 
findet sich ebenfalls ine unklare Bestimmung, die offenbar nicht die Ausgleichsklausel 
darstellt. Beurkundungsformalitäten spielen ebenfalls eine Rolle: Nbn 687 (Nr. 120) 
enthält einen Vermerk über die Ungültigkeit einer früheren Kaufurkunde über dasselbe 
Grundstück, in der man von einer größeren Fläche ausgegangen war. Laut BM 32115 
(Nr. 134) wird der Verkäufer zur Übergabe der Retroakte verpflichtet. Nbn 437 (Nr. 
64) erwähnt die Ausstellung einer offiziellen Urkunde durch die “Schreiber des Königs 
(siehe sogleich). 

  

      

    

  

  

   

    

Garantieklauseln 
Die Anfechtungsklausel folgt üblicherweise dem bei H. Peischow, Kaufformulare, $.28 

#5 Ausführich M. San Nico, OrNs 16. 

  

  



  

    

   f., beschriebenen jüngeren Typ B. Archaisierende Ausnahmen sind BM 32640+ (Nr. 5, 
Retroakte aus der Regierungszeit Nebukadnezars), wo nach matima das sonst fehlende 

ina arkät ümf eingefügt ist, Nbn 193 (Nr. 50), wo Typ A (allerdings ohne pägiränu 
usab$ü) verwendet wird. Auch BM 32115 (Nr. 134) benutzt dasselbe altertümliche 
Formular, noch dazu unter Verwendung sonst nicht mehr üblicher logographischer 
Schreibungen. Der Text, eine Retroakte, stellt eine Ausnahme dar. Bei Sp 
(8. 2) fehlt die Klausel und wird durch die Eidformel ersetzt. 

BM 31913 (Nr. 206) enthält die murruqu-Klausel bzw. Defensionsklausel, die la 

    

      

H. Petschow, Kaufformulare, S. 57 f., bei Sklavenkäufen ab 8 Dar bezeugt ist, aber 
zunehmend Eingang ins Immobiliarkaufformular findet. Unser Beispiel, das aus dem 
‚Jahre 22 Dar stammt, dürfte der derzeit früheste Beleg in einem Grundstückskaufvertrag 
sein, sie is freilich bereits in der Erbteilungsurkunde Dar 379 aus dem Jahre 14 Dar zu 
finden, 

  

Eid. und Fluchformeln 
Fluchformeln, wie sie für vomeubabylonische Grundstückskaufurkunden typisch sind, 
kommen in dieser Textklasse in neubabylonischer Zeit nur noch ganz ausnahmsweise 
vor? im hier behandelten Material und m.W. in Babylon generell nicht, wenngleich 
sie in anderen Urkundenkategorien, die Vermögenstranfers betreffen, regelmäßig oder 
zumindest häufig anzutreffen sind." 

Eine Eidesformel (niX il’u Sarri zakru “ein Eid ist bei Göttern und König geschwo- 
ren”) erscheint in Speleers 276 (Nr. 2), wo sie anstelle der Garantieklausel steht. Ein 
Eid bei BEI und Nabü wird in Nbn 964 (Nr. 135) zitiert, wo der Bruder seiner Schwe- 
ster schwört, nicht zu ihrem Nachteil manipuliert zu haben. Diese Retroakte betrifft 
einen Verkauf innerhalb der Familie und stellt hinsichtlich des Formulars ohnehin einen 
Grenzfall dar. 

  

  

  

  

    

  

    seschenke” an Angehörige und ina- 
Geschenke (giftu) an Angehörige des Verkäufers werden in drei Fällen im Kaufvertrag 
erwähnt. Ihre Funktion ist kaum sicher zu bestimmen, dürfte aber u.a. der Verhinderung 
von späteren Vertragsanfechtungen dienen. BM 32325+ (Nr. 128, aus der Zeit des 
Cyrus), eine Retroakte, hält die Zahlung von Silber an eine Person fest, die als ältester 
Bruder des Verkäufers identifiziert werden kann. Die Höhe ist nicht erhalten, der 
Kaufpreis beträgt 20 5. Der älteste Bruder war zwar Miteigentümer des verkauften 
Terrains, so daß anzunehmen ist, daß mit der Zahlung seine künftige Kooperation bei 
der Bewirtschaftung etc. erkauft werden soll, neben ihm gibt es aber noch zwei weitere 
Miteigentümer, darunter seinen Onkel, die offenbar kein Geschenk erhalten. 

Laut Dar 102 (Nr. 199, 3 Dar) erhalten der Onkel und der Bruder des Verkäufers, die 
jedoch nicht als Miteigentümer ausgewiesen sind und auch keine benachbarte Parzelle 
besitzen, 10 8 bzw. 5 8 als Geschenk. Der Kaufpreis hat fast 9 m 40 $ Silber betragen. 

Der Verkäufer dürfte ein Geschäftspartner MNAs sein, dessen Hälfte eines ursprünglich 
gemeinsamen Areals MNA erwirbt, z.T, auf Kredit. Alsdie Sache abschließend geregelt 

ugen 
      

  

    
     

  

   

    

     

  

   

##ZB.D.1, Owen-K, Watanabe, OrAn 22, es sei auch auf die ausführlichen Fluchformeln der Kudumıs 
57. Peischow, Kaufformulare, S.39 1. 
#5 Vol. Anm. 265,



   wird und der Verkäufer alle noch bei ihm vorhandenen Unterlagen an MNA aushändigt, 
wird dies ebenfalls mit einem Geschenk von 6$ vergolten: Dar 287 (Nr. 201). 

BM 344474 (Nr. 238, nur fragmentarisch erhalten, aus der Zeit Nabonids) erwähnt 
ein Geschenk von 3 $ Silber an zwei Personen, deren Beziehung zum unbekannten 
Verkäufer nicht ermittelt werden kann. Außerdem erscheint eine Frau als ina-asäbi 
Zeugin. Eine Frau gleichen Namens kommt als ina-aSäbi-Zeugin in Non 178 (Nr. 49) 
vor; als Verkäufer treten dort ihre Kinder auf, allerdings ist kein Geschenk erwähnt 
‚Auch in anderen Fällen, wenn Erbengemeinschaften Grundbesitz veräußern, kommt 
kein Geschenk vor. 

Allerdings erhält bei einem Tauschgeschäft in Camb 349 (Nr. 175), als ei 
Haus gegen Ackerland und Sklaven tauscht, eine Frau, die auch als ina-aSäbi-Zeugin 

erscheint, 5 $ Silber. Sie ist die Schwester der Verkäuferin. Da diese gemeinsam mit 
ihrem Ehemann als Partei erscheint, könnte das weggetauschte Objekt mit ihrer Mitgift 
zu tun haben und daher die Anwesenheit der Schwester, die möglicherweise früher 
ebenfalls einmal Rechte daran hatte, erforderlich machen. 

Die Anwesenheit und Zustimmung der Ehefrau zum Verkauf durch die ina-aSäbi- 
Klausel geht aus BM 31834 (Nr. 126) und Nbn 437+ (Nr. 64) hervor, in Nbn 1111 
und Rm 942 (Nr. 92 und 97) wird sie nachträglich durch ein zusätzliches Dokument 
erwirkt! Laut Nbn 1031 (Nr. 66) soll der Verkäufer, der den Anteil seines Vaters an 
einem gemeinsam mit NAI erworbenen Grundstück an IMB verkauft hat, seine Brüder 
und seine Tante nachträglich dem Verkauf als Zeugen beitreten lassen, erst dann soll der 
Kaufpreisrest von 14 

Um ein Geschenk anderer Art geht es in Cyr 337 (Nr. 167): Eine Witwe fordert es 
von IMB und erklärt sich dafür bereit, die Besitztitel (ummi eqli) eines Grundstücks, das 
bereits seit langer Zeit an IMB antichretisch verpfändet war, an IMB auszuhändigen und 
ihm das volle Eigentumsrecht zu übertragen. Zwar wird auch in BM 32115 (Nr. 134) 
die Übergabe der ummi eqli mit der Zahlung von Silber verknüpft, freilich in anderer 
Größenordnung und im Rahmen des Kaufvertrages selbst. Die Verfahrensweise in Cyr 
337 (Nr. 167) mag mit der speziellen rechtlichen Situation des Objekts zu tun haben”? 

    

     

  

Ehepaar 

      

          

      

  
  

    

Die Einleitungsformel 
Die Formel ina kanäk fuppi 3ı folgt von IGI (mahar) in der folgenden Zei 
wird in der Regel zur Einleitung der Zeugennamen bei Kaufverträgen verwendet.” 

e gestattet keine Aussage darüber, ob die Tafel (bzw. ihr Original, wenn es sich 
um eine Abschrift handelt) tatsächlich gesiegelt war, sondern scheint vielmehr vom 
Vertragstyp abzuhängen.”“ Bezüglich dieses Merkmals sind auch keine Unterschiede 
zwischen Nbk- und Dar-zeitlichen Texten auszumachen. Dieselbe Formel findet sich 

    
      

    

9 Nbn 176, BRM1730Nr. 49,189). 
91 Bei der Regel en, Grundstücke bere     

   92 Siche unter Das Grundstück der Familie Alu-bani. Interessaterweie ist der Verkäufer von BM 321 
(Or 134) der Bruder des verstorbenen Ehemannes. 
95 Zuden in neubahylonischer Zeit verwendeten Einleitungsformeln vel. E. von Dassow, Fs Levine. Einige 
Feststellungen können nach Kolltion der Urkunden und unter Einbeziehung neuen Materials modifiziert 
werden. Für vormeubabylonische Belege ist für "W/iDUB/KISIB zumindest teilweise die Lesung kangi 
bzw. kamgi statt pi anzunchmen, vgl. DJ. Owen-K. Watanabe, OrAn 22. 
9% Klare Fälle innerhalb deshier behandelten Materials vonungesiegelten Urkunden ohne Siegelbeischiften 

(di im Falle von Abschrift kopiert worden wären), deren Schreibernicht als sigelführende Notare bekannt. 
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  auch, wenn Richter bei Grundstückskäufen als Zeugen genannt werden und selbst 

(vor den Schreibern) siegeln,” während andere von Richtern beglaubigte Dokumente 
diese Formel nicht verwenden. In Cyr 3 (Nr. 127), einer schlechten Abschrift eines 
ungesiegelten Kaufvertrags mit atypischem Formular findet sich ina safär... „stattdessen, 
in Speleers 276 (Nr. 2), einem ebenfalls in mancher Hinsicht untypischen Kaufvertrag, 
werden die Zeugen wie bei einer normalen Urkunde mit “mukinni eingeleitet. 

‚Neben Grundstückskaufurkunden verwenden auch Vermögensübertragungen (in un- 
serem Kontext Cyr 277, Nr. 148) bevorzugt die Formel ina kanäk ..., gesiegelte Exem- 
plare sind jedoch m.W. aus der Zeit vor Darius überhaupt nicht nachweisbar. 

Demgegenüber gibt es Kategorien gesiegelter Dokumente, die ina Satär tuppi Suäti 
verwenden. Dies betrifft einerseits die von Notaren ausgestellten Tauschurkunden Cyr 
349 und Camb 375 (Nr. 175 f), andererseits mit Grundstückstransaktionen zusam- 
menhängende Dokumente, die von Notaren ausgestellt werden, aber nicht den Kaufver- 

trag selbst darstellen: Nbk 206 (Nr. 82) fällt in diese Kategorie, BM 32184 (Nr. 7) ist 
eine ungesiegelte Abschrift, notiert aber die Beischriften des Originals. Die gesiegelte 
Prozeßurkunde Nbn 720 (Nr. 90, es geht um ein Grundstück) stellt einen Grenzfall 
zwischen dieser Kategorie und den Prozeßurkunden dar. Diese Beispiele genügen, um 
klarzustellen, daß aus dem Vorkommen der Formel ina Safär juppi 3uäti (bzw. der 

htverwendung von ina kank tuppi {uäti) nicht abgeleitet werden kann, 
ungesiegelt 

Einfaches "mukinnü bei Siegelung durch Notare haben die unter Nr. 8 gebuchten 
Exemplare beireffs Grundstücksvermessung und Ausgleichszahlung und Liv 33 (Nr. 
32), eine Verrechnung von verkauften Anteilen, aufzuweisen. 

Die Formel ina Satär tuppi $uäti findet sich natürlich auch bei ungesiegelten Do- 
kumenten: Dar 80 (Nr. 12, Grundstücksteilung), BM 31367 (Nr. 47, eine von NAI 
geschriebene Erbteilungsurkunde, ebenfalls ungesiegelt - obwohl NAI als Richter ein 
Amitssiegel geführt hat), BM 32152 (Nr. 149, ungesiegelte Vermögensübertragung, 
aber von einem Notar ausgestellt). Bei der in Cyr 337 (Nr. 167) dokumentierten Ei- 
gentumsüberschreibung leitet der Notar die Namen der Zeugen nur durch IGI ein und 
verwendet ebenfalls kt 

‚Auch wenn derzeit kein abschließende Until möglich ist, so kann doch festgehalten 
werden, daß sowohl die Siegelung bzw. Nichtsiegelung neubabylonischer Urkunden 
als auch der Wortlaut der Einleitungsformel vom Urkundentyp und vom Status des 
Schreibers abhängen und von klaren Regeln bestimmt werden. Diese Regeln sind 
‚jedoch komplizierter als die bloße Korrelation beider Kriterien. Zu den Richtlinien bei 
Kaufverträgen s. unter Siegelung und Duplikate 

   

  

    

      

    
  

    

  

  

  

    

  

  

   

Sind, die aber dennoch die Eineitungsformel ina kanäk .. verwenden, umfassen: Non 193 (Nr. 50), Nön 
404 (N. 52, Verkäufer schreib), Nbn 437+ (Nr. 64), BM 31834 (Nr. 126,der Sohn eines Notars schreib). 
Dar26 (Nr. 177, Schreiber mit Karriereaussichten im jurissch/notriellen Bereich, aber immerohne Siege), 
BRM1T3 Nr. 187) 
#5 SR 67. 1.0Nr. 6): in BM 33056 (Nr. 111) ist die Formel teilweise w 
(AIO 4445, Nr. 29) wo sie ebenfalls erscheint. 
6 Ausführlich dazu in C. Wunsch, Fs Oelsner. Im vorliegenden Corpus finden sich ina purusse di zu 
in BM 31672 (Nr. 84) und sicher auch BM 31961 (Nr. 112, beschädig); ina dat tuppi Suäti in Nön 720 
(ir. 90) jeweils Prozeßurkunden]; pa-ni Richterliste ÜDLKUSs in AISL 27, 8.216: ına ma-har Richterliste 
NDLKUSRS ei e-let in Nbn 358 (Nr. 11) 

   

  

    

brochen    vgl. BM 32166 
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   Schreiber und Notare 
Bestimmte Schreiber werden im Rahmen dieser Untersuchung als “Notare” bezeich- 
net. Eine Klärung des Begriffs bzw. eine Beschreibung ihrer Funktion ist daher 
angezeigt, da sie sich nur teilweise mit der des modernen Notars deckt und eine 
chronistische Gleichsetzung vermieden werden muß. Es handelt sich um eine Kl 
Gruppe von Schreiben, die sich vor allem dadurch auszeichnet, daß sie Urkunden über 
Grundstückskäufe nicht nur bevorzugt ausstellt, sondern auch siegelt 

In neubabylonischer Zeit ist die Verwendung von Amtssiegeln bei Gericht und 
Bereich der Tempelverwaltung bei der Ausstellung bestimmter Kategorien von Urkun 
den bzw. Verwaltungstexten gut bezeugt; auch Briefe, insbesondere Briefaufträge, 
werden z.T. durch Siegel autorisiert.”” Gesiegelte Privaturkunden kommen demge- 
genüber— wenn man von Grundstückskaufurkunden absieht - in neubabylonischer Zeit 
quasi nicht vor,® erst gegen Mitte von Darius’ Regierung beginnt sich ein Wandel ab- 
zuzeichnen. Dies führt zu der Vermutung, der Gebrauch des Siegels durch Notare habe 
in irgendeiner Form mit der Ausübung eines Amtes zu tun, keineswegs bloß mit ihrer 
Funktion als Schreiber. Verschiedene Beobachtungen könnten diese These stützen: 

Die Gruppe ist sehr klein. 
© Bei Verwendung des Si 

namen identifiziert 
® _ Dieselben Notare haben Besitztitel gesiegelt, die aus verschiedenen Familienarchi- 

ven stammen. 
® Notare aus Babylon haben Urkunden über Objekte in Borsippa und anderswo 

ausgestellt 
© Wenn mehrere gemeinsam in Koll 

und die Position ihrer Siegel von ei 
© Wenn Notare andere Dokumente 

stellen (etwa Vermögensübertragungen oder “normal 
werden diese nicht gesiegelt.? 

  

  

        

    

   

      

  

   
  

‚els wird der Schreiber nur mit Personen- und Ahnherren-     
  

  

beiten, wird die Reihenfolge ihrer Namen 
r festen Rangfolge bestimmt. 

Is Grundstückskauf- oder -tauschurkunden aus- 
Geschäftsurkunden), dann 

    
    

    
  

  

    
® Es agieren nie zwei Vertreter derselben Familie gleichzeitig als Notar, wohl aber 

"können sie nacheinander dieses Amt ausüben, auch Vater-Sohn-Abfolgen sind be- 
zeugt. 

® “Schreiber des Königs” werden mit der Ausstellung bestimmter Urkunden betraut. 
Damit treffen für Notare ähnliche Kriterien zu, wie sie auch bei königlichen Richtern 
zu beobachten sind;!® vielleicht haben wir in ihnen die “Schreiber des Königs” vor uns 
—falls damit nicht die Gerichtsschreiber gemeint sind. 

    

# Eine Aufstellung aller Bisher bekannten Notare und eine Analyse der Zusammensetzung ihrer Kol 
istin H.D. Baker-C. Wunsch, Notaries zu finden, 
9 ZudenRichtern undihren Siegel siche C. Wunsch, Ps Oelsner:). MacCinnis, Leiter Orders, . 164-181 
zur Siegelpranis bei Briefaufrägen aus dem Ehabbar-Archi; E-Ehrenberg, AUWE 18, zu gesiegelten Tafeln. 
aus dem Eanna-Archiv. 

Ausnahme: OECT 10 101, allerdings ist der Siegelnde nicht durch eine Beischrift ausgewiesen. Der 
I dem Siegel des NAU/Eii. 

#"Es gibt Grenzflle, es sei auf BM 32184, BM 33103 (Nr. 7 £) und Non 85 verwiesen. Dor 
immer um Grundstücke und eng mit dem Kauf zusammenhängende Regelungen. Die Erbtilu 
Dar 379 (benflls voneinem Not \)stammmt aus dem Jahr 14 Dar und kann daher nurnoch bedingt 
mit älterem Material verglichen werden. 
1@ Ausführlich dazu C. Wunsch, Ps Oelsner 
10 Beide Funktionen/Ämter scheinen geirent g 

   
    

    
  

  

  

‚wesen zu sei. Es sind vier Gerichtsschreiber bekannt,   
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Notare haben jedoch kein Monopol, was die Ausstellung von Immobilienkaufurkunden 
anbelangt. Auch andere Schreiber sind offensichtlich berechtigt, diese Dokumente 
aufzusetzen, ihre Gültigkeit kann demnach nicht von der Beurkundung durcheinen Notar 
abhängen. Auffälligkeiten im Formular sind aber wiederum insbesondere bei solchen 
Kaufverträgen zu beobachten, die von normalen Schreibern ausgefertigt wurden. Die 
Vermutung mangelnder Routine bzw. Spezialausbildung liegt in diesen Fällen nahe, in 
Nbn 440+ und BM 32115 (Nr. 52, 134) dürfte das altertümliche Formular sogar direkt 
von einer alten Vorlage abgeschrieben worden sein. 

Angesichts des komplizierten babylonischen Berechnungssystems für Grundstücks- 
flächen stellt sich die Frage, ob mit der Einschaltung eines Notars nicht die korrekte 
Ausführung von Vermessung und Flächen- und Kaufpreisberechnung garantiert wird 
Dem ersten Punkt widerspricht allerdings die Beobachtung, daß von Notaren ausgestellte 
Dokumente gelegentlich mit pauschalen Flächen operieren und eine spätere 
sung fordern, während wiederum auch normale Schreiber Urkunden ausgestel 
in denen die exakten ıgegeben sind. Andererseits haben normale 

ber nur den Kauf simpler rechteckiger Einzelflächen beurkundet, beim einzigen Trapez. 
in BM 31834 (Nr. 126) findet sich obendrein ein Abschreib- oder Berechnungstehler. 
Die “Schreiber des Königs” werden mehrfach bemüht. In RA 41, 8. 101 (Nr. 85): 5 

erscheinen sie in einer verballhomten Schreibung und werden nicht namentlich genannt 
Es heißt, sie hätten eine Urkunde bezüglich eines Mitgiftgrundstücks ausgestellt. Hier 
istanzunchmen, daß cs um die Ausstellung der Urkunde im Ergebnis eines Rechtsstreits. 
scht. Laut Nbn 964 (Nr. 135) hat ein “Schreiber des König” namens Sillaja (der sich 
weder mit einem anderweitig bekannten Notar noch Gerichtsschreiber identifizieren 
läßı) eine Urkunde über ein Grundstück ausgestellt, das nunmehr ein Mann an seine 

Schwester verkauft, Er schwört zudem, dabei nicht zu betrügen und den Preis nicht 
zu überhöhen. Wir haben wiederum als Hintergrund der Ausstellung der Urkunde 
durch den “Schreiber des Königs” eine Gerichtsentscheidung über Erbansprüche oder 
dergleichen zu vermuten. 

In Nr. 64, allerdings nur in Exemplar B, findet sich in einem 
Ende des Vertragstextes folgender Passus: [ana la]-an-ni-i tupsarrir 
L...J-ma ana Käufer [...]“[Damit (der Vertrag) nicht] geändert werde, [haben/werden] 
die Schreiberdes Königseine/die Tafel[...Jundandie Käufer!. ..).” Offensichtlich geht 
esum die Ausstellung einer speziellen ten "Schreiber des Königs” 
und ihre Aushändigung an die Käufer. Zeugenliste und Schreibervermerk von Exemplar 
B sind weggebrochen, das Exemplar trägt Nagelmarken, ist jedoch ungesiegelt. Sein 

Duplikat, Nbn 4374, ebenfalls ungesiegelt und mit Nagelmarken versehen, wurde von 
einem einzigen Schreiber ausgestellt, der seinen Vatersnamen nennt (und somit sicher 
kein Notar und auch nicht als solcher zu belegen ist). Demnach kann sich der Vermerk. 
in Exemplar B nicht auf Nbn 437+ beziehen. Daß wiederum Exemplar B die fragliche 
Tafel ist, die die “Schreiber des Königs” ausgestellt haben (bzw. eine Abschrift davon), 
muß bezweifelt, kann aber nicht mit Sicher hlossen werden. Es ist jedoch 

    
  

  

  

    

  

    längen 
  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

undstückskauf am 
Sa Sarri tuppa 

  

  

     

       
     

  

  

  

  

    jeit ausger 

  

üe während der Regierungszeit Nabonids insgesamt 19 Prozeßurkunden und Verwandtes geschrieben, aber 
zu zweit, aber sogar zu dr: Nädin/Pahbäru, Nabi-Suma-iskun/Rab-bant, 

appu und BöLiddinf/At. Die Notare haben ebenfalls mi mmengewirkt 
vor allem, wenn Grundstückskäufe von Richtern bezeugt worden sind. SR 67, 1 und BM 33056 (Nr. 6, 
111) können als Beispiele gelten. In diesen Fällen haben sie aber mit den Richtern gesigelt Ihr Status war. 
offensichtlich ein anderer 

                 

  

    
  

   

 



    

   ebensogut möglich, daß die Ausstellung der besagten Tafel erst gefordert wird und 
noch zu erfolgen hat. Die tatsächlichen Gründe dafür werden durch ana lä ene freilich 
unzureichend wiedergegeben, 

Nbn 687 (Nr. 120), von drei Notaren ausgestellt und gesiegelt, betrifft den Kauf von 
0.1.4.0.7 Kur und stellt fest, daß eine frühere Urkunde über 0.2 Kur nunmehr ungülti 
ist. Es fragt sich, ob diese frühere Urkunde, die offenkundig auf einem Näherungswert 
basiert hat, eine ähnliche Klausel wie Nr. 64 B und eine Forderung nach Nachmessung 
enthalten hatte und ob die drei Notare als “Schreiber des Königs” gelten können. 

Eine Nachmessung mit darauffolgender Ausstellung einer Urkunde wird auch in 
In Dar 152+ (Nr. 181) stellen vier Notare eine 

Ies Grundstücks, dessen Größe 
näherungsweise mit 3 Kur (davon 1 Kur Dattelgarten, 2 Kur Ackerland) angesetzt wird, 
hat noch zu erfolgen und wird ausdrücklich vereinbart. Dar 227 (Nr. 184), ebenfalls 
gesiegelt und von einem Notar ausgestellt, zeigt dasselbe Bild 

Zwei weitere Urkunden, die nicht mit dem Egibi-Archiv in Verbindung zu bringen 
Sind, enthalten ebenfalls interessante Vermerke. BM 38613ist die ungesiegelte Abschrift 
einer von drei Notaren'® ausgestellten Urkunde übereinen Grundstückskauf. Inihr heißt 

5 am Ende des Vertragstextes, Z. 24-27": eqlu immassahma meshätu ina "ruppi [ö- 
Salt-ta-ra "tuppu Sa ina “addäri ümi 11.kam Sanat 42.kam kanku-ma päni “rupsarrer“ 
Sudgulu “Das Grundstück wird vermessen werden und die Maße werden in die Tafel 
eingetragen werden; die Tafel, die am 11.12. 42 Nbk ausgestellt (kanäku) und den 
Schreibern anvertraut is/wird(2)” Auch wenn wegen des beschädigten Datums von 
BM 38613 (23.x.41+ Nbk) die zeitliche Abfolge nicht sicher ermittelt werden kann, 
sind zwei Dinge offensichtlich: Die Nachmessung hat noch zu erfolgen bzw. ihr 
Ergebnis konnte nicht berücksichtigt werden, und die Notare scheinen nicht für die 
Vermessung zuständig zu sein. 

IBM 54278 (vom 2.12.16 Dar und in Kutha ausgestellt) hat einen Hauskauf zum 
Gegenstand. In einem Nachtrag nach dem Nagelmarkenvermerk steht: mahiru 3a ultu 
3abäti (ümi x.kam Sanat x].kam "Da-ri-mus Sarri € auf, der seit (= schon am) 

x.11.x Dar getätigt worden ist!” Die Tafel wurde von drei Tempelbetretern des Nergal 
und dem Schreiber gesiegelt. Letzterer identifiziert sich mit PNI/AN, ist daher sicher 
als Notar anzusprechen, wenngle e Belege aus Kutha nicht zum Vergleich zu 
Rate gezogen werden können. Bemerkenswert ist hier der Verweis auf die zeitliche 
Differenz zwischen Kaufabschluß und ofizieller Beurkundung 

Die genannten Beispiele sind weder erschöpfend noch kohärent genug, um die 
Funktion der Notare und “Schreiber des Königs” klar bestimmen bzw. voneinander 
abgrenzen zu können. Bevor dieser Frage detailliert nachgegangen werden kanı 

aber erst einmal die Grundstückskaufurkunden, auch außerhalb des Egibi-Archivs und 
nicht nur aus Babylon allein, halbwegs vollständig publiziert (&.h. einschließlich Siegel 
und Nagelmarken) vorliegen. Erkennbar ist nichtsdestotrotz die besondere Stellung der 
Notare, die sie von den sonstigen Schreibern abhebt. 

Die Berechnung von Flächen und Kaufpreisen war in neubabylonischer Zeit ein 
schwieriges Unterfangen, sowohl für landwirtschaftliche Parzellen, aber mehr noch 

  

  

      

   

  

  

  

  

  

      

  

     

        

      
  

  

Ü® Alle drei sind aus anderen Dokumenien als Notar bezeugt, verwenden dann Siegel, geben in BM 38613 
nur PNIFAN zu ihre Identifizierung an und agieren im Kollegium — somit erfüllen sie alle Kriterien für diese, 
Kategorie. 
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für Hausg wo im Sexagesimalsystem mit Faktor sieben zu kalkulieren war. 
Es könnte durchaus sein, daß es für die eigentlichen Vermessungsarbeiten (die kei- 
ne Berechnungen erforderten) andere Spezialisten gab, die über die Ergebnisse ihrer 
Vermessungen an Ort und Stelle entsprechende Tafeln ausstellten und an die Notare. 

Diese haben vielleicht ihr “Büro” gar nicht verlassen. Ihre Spezialaus- 
bildung hat ihnen einerseits komplizierte Berechnungen erleichtert, andererseits aber 
auch die entsprechenden juristischen Grundlagen vermittelt - ihr gelegentliches Zusam- 
menwirken mit den königlichen Richtern kommt nicht von ungefähr. Ebenso wie diese 
mußten sie sich in Fragen von Erb-, Mitgift-, Pfand- und Kaufrecht auskennen, um z.B 
überprüfen zu können, ob eine Person zum Verkauf einer ererbten Sache legitimiert 
war. Die Ausstellung eines gesiegelten Kaufvertrages durch einen oder mehrere der 
Babyloner Notare war zweifelsohne eine Garantie, daß das betreffende Rechtsgeschäft 
juristisch unanfechtbar und sachlich korrekt war. Inwieweit diese Beurkundung nötig 
war und was sie gekostet hat, bleibt offen. Welchen Mechanismen einige wenige 
Schreiber den Zugang zum Notarsamt verdankten, kann ebensowenig ermittelt werden. 

  

      

      

        

   
       
     

       
   
    

   

  

     

     

   

          

      

     

  

   

Siegelung und Duplikate 
Für definitive Aussagen zur Siegelung von Urkunden (insbesondere Negativaussagen) 
ist deren vollständige Publikation bzw. eine Kollation der Originale unabdingbar. Sie. 
sind des weiteren auch an den Erhaltungszustand der Tafeln gebunden, denn wenn z.B. 
die Ränder nicht erhalten sind, läßt sich auch keine Aussage über die Siegelung treffen, 
Daherbasieren die Feststellungen zunächst auf denjenigen Texten, die im Rahmen dieser 
Arbeit behandelt worden sind, zum Vergleich wurden jedoch auch andere mir bekannte 
und zugängliche Urkunden herangezogen, so daß der Befund für Babylon und Borsippa 
(und vermutlich auch darüber hinaus) repräsentativ sein dürfte.'® 

Grundstückskaufurkunden verwenden Längsformat mit recht scharf abgesetzten, 
mitunter senkrechten Rändern. Manche der Tafeln haben völlig flache Oberflächen; dies 
wird hier als "Ziegelformat” bezeichnet. Andere weisen schwach gewölbte Oberflächen. 
auf, insbesondere auf der Rückseite. Eswerden grundsätzlich nur die Seitenränder gesie- 

gelt und jeweils oben mit Beischriften versehen. Die Siegel werden so angebracht, daß, 
wenn die Tafel auf dem Rücken liegt, entweder die Figuren auf beiden Rändern aufrecht 
stehen (dies trifft z.B. für Richterurkunden generell zu, ist aber auch bei einem Teil der 
Grundstückskaufurkunden zu beobachten), oder die Figuren auf dem linken Rand kopf 
Stehen, während sie rechts aufrecht stehen (bei vielen Grundstückskaufurkunden).10* 

Wenn nur ein Notar siegelt, so wird sein Siegel auf beiden Seitenrändern abgerollt, 
bei zweien steht dem Ranghöheren der linke Rand zu. Bei drei und vier Notaren gibt 
es verschiedene Positionierungsvarianten, jedoch ist stets das Siegel des Ranghöchsten 
links bzw. links oben zu finden.'®s Bislang sind ausschließlich Rollsiegel bekannt, die 
ein beschränktes ikonographisches Repertoire (überwiegend Anbetungsszenen) zeigen. 

Sie werden mitunter cher aufgepreßtals gerollt, wobei die abgebildete Person gegenüber 
Siegelinschriften bevorzugt wird. Da die Siegel oft höher als die Seitenränder breit sind, 
kommt die Fußlinie selten zu schen. 

Aus verschiedenen Indizien (insbesondere Überschneidungen von Siegel und Schrift) 

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

   

10 Vgl. zur Siegelpraxis auch H.D, Baker-C. Wunsch, Notries 
10% Bei BM 42215 (Nr. 8, Exemplar D) scheint der Rd falsch heram zu sein 
"08 Vgl. dazu Anm. 280, 
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   kann geschlossen werden, daß die Tafeln zuerst gesiegelt, dann erst beschriftet wur- 
den.'® Beischriften scheinen noch vor dem eigentlichen Text angebracht worden z 
sein. In einem Fall ist die umgekehrte Vorgehensweise nachweisbar (Camb 375, Nr. 
176), es wurden dabei allerdings auch die Zeugennamen zu einem späteren Zeitpunkt in 
die dafür freigelassene Lücke zwischen Einleitungsformel und Schreibernamen, Aus 
stellungsort und Datum nachgetragen. Die Urkunde stellt somit eine Ausnahme dar. 
Einige Urkunden sind in mehr als einem gesiegelten Exemplar vertreten, daher ist es 
wohl unangebracht, in diesen Fällen von “Original” und “Kopie” zu sprechen, selbst 
wenn es Schreibvarianten (keine Textvarianten) gibt. Von diesen geben Nr. 70, 184, 199 
und 202 jeweils nureinen Schreiber an, während Nr. 125 bei vier Schreiben mindestens 

Ite Textvertreter aufzuweisen hat. Daher scheint die Vermutung gerechtfert 
jung von mehr als einem Notar habe es jeweils so viele gesiegelte Exemplare 

in Nbn 116 und BM 32163 (Nr. 33 und 37), zwei 
Geschäftspartner gemeinsam bzw. über Mittelsmann ein Grundstück erwerben, können 
ie Beweggründe für die doppelte bis vierfache Ausstellung der Urkunde nachvollzogen 
werden, in anderen Fällen sind sie weniger offensichtlich. 

‚Abgesehen von gesiegelten Duplikaten gibt es auch ungesiegelte Kopien. In die- 
sen Fällen ist es schwieriger zu beurteilen, ob sie im Zuge der Transaktion selbst 
oder nachträglich angefertigt worden sind, insbesondere, wenn es sich um Retroakten 
handelt. Es scheint, als habe man die Beischriften und Nagelmarken entsprechend 
den Originaltafeln wiedergegeben!” freilich muß jede Verallgemeinerung in diesem 
Punkte Spekulation bleiben. Auch definitiv ungesiegelte Urkunden sind in mehreren 
Exemplaren überliefert, die sich hinsichtlich der Anbringung von Nagelmarken nicht 
unterscheiden. ® 

Es fällt auf, daß sämtliche Retroakten über Landkäufe durch die Egibis ungesiegelt 
sind und daher nachträgliche Abschriften darstellen könnten. Damit erhebt sich die 
Frage, ob es überhaupt die originalen Dokumente waren, die beim Weiterverkauf an 
die Egibis ausgehändigt wurden, oder ob man Abschriften angefertigt hat. Hier hilft 

allerdingsein Vergleichmit Hauskäufen: Gesiegelte Retroakten über Häuser, die von der 
Familie erworben wurden, sind im Egibi-Archiv überliefert. Das Nichtvorhandensein 
bei Grundstückskäufen kann somit nicht durch generelle Beurkundungspraxis erklärt 
werden, es dürfte eher zufällig se 

   

  

        

  

  

    

        

    

    
  

      

  

        

  

   

  

Nagelmarken 
Die Verwendung von Nagelmarken, typischerweise in Dreiergruppen, geht auf vorneu- 
babylonische Gepflogenheiten zurück. Der Verkäufer (als derjenige, der ein Recht 
aufgibt) wird durch die Formel supur PN kima kunukkisu als ihr Urheber ausgewie- 
sen.'® Ob es tatsächlich der Verkäufer selbst war, der sie auf der Tafel angebracht hat 
kann nicht nachgewiesen werden. Bei SR 67, 1 (Nr. 6) gibt es bei vier Verkäufern 
wegen Platzmangels nur eine einzige Dreiergruppe von Nagelmarken, wenngleich der 

  

  
10° Vg. die Beispiele in Anm. 281. 
107 Beispiele: Nbn 116 und 178 (Nr. 33, 49), bei Nr. 48 wegen des fragmentrischen Zustands des 
Duplikats nicht zu überprüfen. Von SR 67, 1 (Nr. 6) haben sich bisher zwar viele (gefälschte) Abformungen, 
angefunden, aber kein genuints Duplikat. 
10° Nr. 5,64 177. 
109 Zur Formel. Boyer, Es Koschaker, besonders $. 213 £ 
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   Nagelmarkenvermerk alle vier Verkäufer aufzählt, somit steht der Symbolcharakter der 
halbrunden Nageleindrücke außer Frage. Die ursprüngliche Funktion der Nagelmarken 
als Zeichen der Anwesenheit der ein Recht aufgebenden Person kommt aber z.B. da 
durch zum Ausdruck, daß sie bei paritätischen Tauschurkunden entweder ganz fehl 
oder von beiden Parteien angebracht werden.” Bei Urkunden, die im Zusammenhang 
mit einem Grundstückskauf stehen und gesiegelt sind, aber nur der nachträglichen Re 
gelung einzelner Aspekte dienen, fehlen Nagelmarken.! Bei Prozeßurkunden sind 
sie ebenfalls nicht anzutreffen, selbst wenn Eigentumsrechte an einem Grundstück zur 
Debatte stehen'!? — wohl aber, wenn Richter einen Kauf bezeugen: die betreffende 
Urkunde fällt dann offenkundig in die Kategorie “Kauf”. 

Nagelmarken befinden sich bei vor- und frühneubabylonischen Urkunden auf allen 
Rändern nahe den Ecken sowie in der Mitte der Seitenränder. Wenn gesiegelt wird, 
stehen die Seitenränder nicht mehr für Nagelmarken zur Verfügung.''* Dann finden 
sich nur noch jeweils zwei Dreiergruppen auf oRd und uRd nahe den Ecken. Bei 
Kopien und Abschriften von ursprünglich gesiegelten Urkunden wird diese Plazierung 
beibehalten, während bei von vornherein ungesiegelten Urkunden auch die Seitenränder 
nach wie vor mit Nagelmarken im alten Stil versehen sein können." 

   
    

     

  

  

  

    

Die Grundstückspreise 

Jeder Versuch, eine Statistik der Grundstückspreise zu erstellen, sieht sich mit meh- 
reren Problemen konfrontiert. Der absolute Preis ist zwar geeignet, das Vermögen 
oder wirtschaftliche Potential des Erwerbers einzuschätzen, kann aber ohne erhalte- 
ne Flächenangabe nicht für Vergleiche herangezogen werden. Der Preis hängt zudem 
nicht nur vom Flächenmaß, sondern ganz entscheidend von Bodenqualität, Wasserzu- 

ang und Bewirtschaftungsart ab. Also selbst dann, wenn die absolute Größe eines 
rundstücks bekannt ist, kann ohne Wissen um diese Faktoren der Preis kaum sinn- 

voll als Vergleichsmaßstab dienen. Oft genug liegen Kaufverträge nur als Bruchstücke 
vor, bei denen der eine oder andere Wert unbekannt bleibt, weil er auf dem verlorenen 
Teil der Tafel stand. Viele Grundstücke umfassen zudem nicht ausschließlich Acker- 

       

    

      
    

10 Camb 349 und Camb 375 (Nr. 115 £) haben weder Nagelmarken noch diesbez 
Tauschurkunden werden sis in doppelter Ausführung für beide 

weisen, müßten theoretisch entweder Deide Tauschpurter beide Exemplare mit Nagelmarken versehen, 
Oder mindestens das Exemplar, ds der jeweils anderen Seite auszuhändigen ist. Die Tauschurkunde BM 

marken auf, allerdings fehl die untere Hälfte der Tafel, so daß der zugehörige 
Vermerk, von wer ie stammen, nicht erhalten ist. Demgegenüberist BM 31870 ine ungesiegelte Abschrift 

‚Ohne Beischrften und ohne Nagelmarken, aber mit einem aufschlußreichen Vermerk: supur PN, supur PN; 
Tauschparier. 

   
  

      
  

  

kima kunukkitunu. Die beiden Genannten sind die 
#1 ZB.BM 32184 (Nr. 7), Non 85 (Nr. 240), 

    

Hausgrundstick des 
Beklagten an den Kläger als Gegenwert fürdessen unbezahlte Forderung gegen den Erblasser 
13567, 1(Nr. 6), BM 33056 (Nr. 111) 
iS Diebislang einzige Ausnahme, diemir bekannt ist stellt BM 26231 aus Borsippadar ausgestellt während 
der Regierungszeit des Cyrus, ziegelförmig mit senkrechten Rändern). Die Tal wrägt Nagelmarken wrotz. 
Siegelung und Beischrften auf Rd und Rd, wahrscheinlich jeweils nahe der oberen und unteren Ecke (zwei 
Ecken sind abgeplatzt, aber die Platzvereilung stüzt diese Vermutung). Auch auf oRd und uRd (wo sie 
hingehören) finden sich Nagelmarken. 
"15 Beispiele: Nr. 5, 64, 95, 208. Gegenbeispile ('moderne” Form, nur Nagelmarken auf oRd und uRd): 
Nr. 52,126, 128, 130,177 
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      oder Gartenland, sondern beide Komponenten. Dieser Sachverhalt liegt in dem Aufbau 
der stadtnahen Bewässerungsfluren begründet — und um diese geht es in der Regel, 
wenn Familien aus Babylon Jandwirtschaftliche Grundstücke kaufen und veräußem. 
Die Proportionen zwischen Acker- und Gartenland sind jedoch nicht immer angegeben. 
bzw. lassen sich bei Beschädigungen nicht mehr erschließen. Wo die Werte erhalten 
sind, variieren sie so stark (z.B. wenn es sich um ein und dasselbe Grundstück handelt 
und dieses zwischenzeitlich mit Bäumen bepflanzt wurde), daß kein exakter Richtwert 

für die jeweiligen Flächenanteile vorausgesetzt werden kann. Da der Preisunterschied 
zwischen beiden Qualitäten bis zu 1000% betragen kann, bewirkt ein relativ kleiner 
Zuwachs an Gartenland bereits einen signifikanten Preisunterschied. Insbesondere für 
die Frage, ob es im Laufe der Zeit zu einem generellen Preisanstieg gekommen ist 

(für die natürlich Vergleiche mit Retroakten beim Weiterverkauf von Grundstücken be- 
sonders interessant sind), muß immer die Erweiterung des Gartenlandes gegenüber der 
Ackerfläche als preisbestimmendes Element berücksichtigt werden. 

Die Aufbereitung der Egibi-Urkunden samt Retroakten und unpublizierten Tex- 
ten unter Berücksichtigung der Kontextbe iger Arbeit am Detail 
hat erstmals eine Datenmenge erbracht, die mehr als die Akkumulation isolierter Fak- 
ten darstellt und einen Vergleich der Preise in Abhängigkeit von Bodenqualität und 
landwirtschaftlicher Nutzung erlaubt. Die dabei gewonnenen Werte sind in Tabelle 4 
zusammengestellt. Sie lassen keine Anzeichen für einen hefgen oder sprunghaften 

Preisanstieg zwischen 575 und 510 v. Chr. im Raum Babylon erkennen, wenngleich die 
Werte zur Zeit des Darius insges: ierungszeit 
Nabonids. Mit diesem Befund harmonieren im Großen und Ganzen auch die isolierten 
Daten, die aus anderen Archiven vorliegen (Tabelle 5). Einer Studie zu den Preisen von 
Naturalien und Grundstücken in Babylonien zufolge, die G.G.W. Müller durchgeführt 
hat, läßt sich für den hier betrachteten Zeitraum ebenfalls kein signifikanter Anstieg bei 
den Preisen für Gartenland erkennen. !% Während die Gerstepreise ab etwa 530 v. Chr. 
steigen, bleiben die Dattelpreise noch etwa zwei Jahrzehnte stabil.” Diesen Befund 
führt Müller, der sich auf eine bereits von G. van Driel geäußerte Idee beruft,® darauf 
zurück, daß der Dattelanbau im 6. Jh. v. Chr. erheblich ausgeweitet und intensiviert 
worden ist. Diese These kann mit einem eindrucksvollen Beispiel aus dem Egibi-Archiv 
illustriert werden: Das große Grundstück am Neuen Kanal wies im Jahre 30 Nbk nur 
ein Dreißigstel an Dattelgarten auf, einen Baumstreifen entlang des Kanals; im Jahre 3 
Dar betrug der Anteil ein Viertel der Gesamtfläche, 

Den höchsten Preis erzielt ein Dattelgarten mit ertragfähigen Palmen innerhalb des. 
zweiten Mauerrings, gefolgt von denen nahe vor der Stadt. Für einen Sekel Silber 
konnte man zwischen 3,75 und 10 GAR (etwa 20 bis 75 m?) in Stadtnähe kaufen, was in 
‚Abhängigkeit von der Pflanzdichte dem Platz für0,5bis2 Bäumen entsprechen würde.!"” 
Gärten mit jungen Bäumen oder lockererer Bepflanzung sind demgegenüber billiger, 
etwa um 20 GAR (150 m?) pro Sekel. Wenngleich die Bestandsdichte offensichtlich 

  

   
     

      

  

  

    
   

    

  

  
  

  

   

    

  

{9 G.GW. Müller, AfO 42/43, Die Werte wurden mit satisischen Meihoden aufbereitet, um Trends zu 
unterstreichen. Zwar sind die einzelnen Quellen für die Daten nicht genannt, aber ein Großteil dürfte aus 
dem Egibi-Archiv stammen, Daher kann dieses Resultat nicht als zusätzliches Argument angeführt werden. 
19"G.G.W. Müller, AfO 42/43, 8. 165, mit Schlußfolgerung 5.167 
118 G, van Dril, BSA 5, 5. 144-146; Belege aus Sippa, ie in dieselbe Richtung de 
Landwirischaf, 8.1227. zu inden. 
"9 Vgl. S. 7. mit Anm. 171 
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           Einfluß auf den Preis hat, wird in den Urkunden in den seltensten Fällen darüber eine 
Aussage gemacht. Daher sind die Preise selbst dann schwer zu vergleichen, wenn die 
Anbaufläche als “Dattelgarten” qualifiziert ist, es sei denn, man unterstellt, der Begriff 
"Dattelgarten” sei hinsichtlich der Baumdichte klar definiert gewesen, was jedoch nicht 
beweisbar ist. 

Im Vergleich zu den Dattelgärtenist Ackerland billig, für einen Sekel kann man 30 bis. 
100 GAR erwerben, ebenfalls in Abhängigkeit vom Anteil an Brach- oder Ödland. Auch 
in diesen Fällen hängt der Preis von anderen Faktoren ab, insbesondere vom Zugang zu 

ser und Wegen, von Lage und Profil usw. Diese Details werden allerdings kaum 
explizit erwähnt 

Aus der Zusammenstellung der Preise ergibt sich für den fraglichen Zeitraum ein 
recht einheitliches Bild ohne unerklärbar hohe oder niedrige Extremwerte. Was der 
‚Tabelle dennoch nicht zu entnehmen ist, sind die eigentlichen Mechanismen der Prei 
bildung bzw. -festlegung. Es fällt beispielsweise auf, daß benachbarte Parzellen zum 
selben Preis pro Flächeneinheit verkauft werden (Nr. 48-51), beim Verkauf wegen 
Insolvenz derselbe Preis wie beim vorherigen Erwerb berechnet wird (Nr. 125 mit 
Retroakten) und bei einer Transaktion innerhalb der Familie nicht mit außergewöhnlich 
hohem oder niedrigem Preis operiert wird (Nr. 42, 177). Inwieweit soziale Bezie- 
hungen (Familien- und Nachbarschaftsverhältnisse, Statusfragen) bei der Preisbildung 
wirksam wurden, ob es "Einheitspreise” oder gar eine Preiskontrolle durch eine staat- 
liche Behörde (etwa durch die Notare auf Grundlage königlicher Erlasse) gegeben hat, 
kann aufgrund unseres Quellenmaterials nicht beurteilt werden. 

         
   
     

  

     

  

      

  

     

     

    

   Erläuterungen zu Tabelle 4: Einige Texte sind mehrfach genannt, wenn sie unterschiedliche Preiseltionen 
je ach Bodennutzung angeben. Das Zeichen |, gefolgt von einer Zahl, bezieht sich auf Venräge über mehr 

alseine Parzelle; inen wiederum verschiedene Bewitschaftungsarten umfassen. Die verschiedenen 
Qunlititen von Nutzlächen undihre Terminologie wurden zuletzt von. van Dric,BSA 5,.220, ausführlich 
behandelt 

    

 



          

        

          
    
          
      
    
        

          
          
        
      
        

        
        
      
   
   
   
    
    
   

       
     

   
      
    
    

   
   
       
   
   
    
   
    
    

   

Tabelle 4: Grundstück   ‚preise im Egibi-Archiv 
  

fra: Gtammer] Datum _[naara [russ 
  

Garienland, erragfähige Palmen (zagpu, is Pin) 
  

  

  

[Ron _Me6) T ons | 666]NeuerKanal 
[Nön 497 (e.63) | 10 Na | 6 _[nerr.BeGraben 
Non 687 _(Nr.120)| 12 Non | 2.73 [zwischen Zabate- und Gi&u-Tor 

(Gnnerhalb der Mauer) 
[Cor om 0120| 36 [10 TSuppat 

[Dur 26 (ne. | De | 545 [time 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

[Dar 102 (Nr. 190)| 3 Der | 3,75 [Alter Kuiha-Kanal 
Ders (ne is] # De | 36 Limo, 
Dar227 — (ne 18a] De | 373 [tiamo, 

Gartenland, Alter der Palmen nicht speziiien (zagp2) 
[om 32630 nes) T sone] 6 TNeuerkanal 
ISpslee 276 (Nr.2) | omg | 73 [Oalinu, Bezirk Kuiha 
[Nin 116 (ne) | a nba | 6 [Banitu-Kanal 
pm aısıı ra) [| sn Bonsippu-Kanal   

  

  > | & nn [3,75 |Borsippa-Kanaı 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

[Nm 178 
bo 193 (SO) [Sn Borsppa-Kanal 
Pa 203 (N. s0) | sNin [3,75 |Bonippu-Kana 
[Nm 407 —_0un00 | 10 Na [10 TursTor 
[on 32325 _ Qu 2001 13 Cr [15 [Suppan 
ICorioue _ 0.1253 {6383.Cyr [r15  [Madanu-Kanl 
On 1 0.70 [| TC] 65 fmerrBarGnden 

Dev 173 (Ne 1870] De [as Team 
IDara2ı 00 00)[ 12 De [6 [neuer Kanal Düntakamabı 
[Dura Qu 2n] 18 De | 208 JünasTor 

Garnand. Junge Bäume (1m) 
re Geo] omg 120 —TNeuarKaal 

Ackerland, erschlossen (mdreu, p Alp) 
[Dar 227 (Nr. 18)] De ] 25.7 Tritamu 

Ackerland (mireS) und Neuland (prä) 
rn 32000 05 [ som] 4s TneuerKanı 
Imer.ı co [on [0 Tneuekana 
[Sn 400: (ne.52) [10 na [®  funsror 
ori _ 0.1253] 3Cyr [100 [Suppam 
  [Darıs2e (we s)] 4De [30 fr 

Ackerland (mireiu) und/oder Brachland (K19.b50) 
‚oder minderwerige Qualität (ka, gihibi) 

  

  

  

  

  

  

Nbatıe _@r33) [| _s_bn | _ Tpaniuu-kanal 
[Cyr1612 (Ne. 125)| —5Cyr [ses [Suppat 
Dar26 1m] ıDa [© [name   

Qual nicht angegeben oder eh 
[on 33056 _ wm] 9 nie J>20 
[Cyr touya @ne.12S)[ _scyr [15 _ TSuppat 
ICyrisus @N.129)| 3 Cyr [220 |Suppat 

lo 3134011 Qxe. 1309| —&Cyr | 11.25 [Suppaw 
[ora 3130012 One. 1309] &Cye [as [Suppau 
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Tabelle $: Grundstäckspreise im Raum Babylon--Borsippa: 
Vergleichswerte außerhalb des EgibirArchis in Auswahl 
  

  

  

  

  

  

  

Text Datum [car / sJouaticar Tage 
1553 1 Kana]230 _ [Neubruch (ropra) Bezirk Babylon. Gubbat-Kanal 
Vs san 18 Kuna] 46 _ [Ackerland (pi Aulpi) _ [wievs 5 3 (dasselbe Area) 

E Zatabo-Tor, an Siadimauer vs san 18 Kuna] 6.33|Dateigarten er 
WR To Nr [21 onpezitizien. (Bezirk Babylon) 
een 15m [no |Brch- und Neubrchlanl yezux pabyton    (kisubbG, tapın) 
  Daneigarten (mit 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              
wss12 | re enana) _|Berrk Babyton 
EN as013 SNK | 15 _ Junspeziiziert 

[vs 510 1 Non | 6.33[Dateigarten Babylon 
Cal de Clercg 1 Non [21.6 [Dateigarten und pr supi |Bu-Abı-räm 
vs 5 120 Te Nmj| as _|Neubruchtand (rapra) |» 
[orcr 2. A020 | 6Cyr [19 |175 Danelgaren Raum Borsippn, 
DM assıı 17D« | s Borsippa 
5592 20. Dar | 3.17]Dunelgarıen Borsippa 
vs sus 32 Der [18 _Tipalr-Garen Babyton 
DM A825 x Dar [120 [pi sufp 
DM 38410 x Dar | 6 |Duelgarien Babylon 
DM 38110 SD [60 Treumie Babylon 
DM 32541 1-1 127 Tunspeziiziere 
  

Die Verkäufer und die Umstände der Erwerbung 

In einigen Fällen geht aus den Kaufverträgen selbst oder zusätzlichen Urkunden hervor, 
welche Gründe zum Verkaufeines Grundstücks führten. In der Regel warenes Schulden, 
die die Verkäufer zwangen, Grundbesitz zu veräußern. Die Liste der Fälle, in denen 
dies nachgewiesen werden kann, ist eindrucksvoll 
peleers 276 (Nr. 4): Die Geschichte der Schulden reicht bis zum Großvater des 

Verkäufers zurück. 
SR 67, 1 (Nr. 6): Die Verkäufer (eine Erbengemeinschaft, die Söhne eines hohen 
Beamten) müssen Forderungen des Marduk-Tempels begleichen, der Kaufpreis wird 

direkt an Esagil gezahlt. Der Hintergrund war offenbar recht komlex und schloß politi- 
sche Entscheidungen ein. 
BM 32163+ (Nr. 37): Das Grundstück war an die Schwiegertochter des Verl 
verpfändet, da dieser ihr Mitgiftsilber ausgegeben hatte. Derselbe Verkä 
bereits zwei Parzellen veräußert 
BM 33056+ (Nr. 111): Drei Erbinnen müssen einen Gläubiger ihres Vaters auszahlen, 
ein Rechtsstreit mit Verwandten muß zudem noch geregelt werden, bevor das Grundstück 
verkauft werden kann 
Cyr 161 (Nr. 125): Die 

  

  

      

iufers. 
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   ben eines bei IMBs Schwit       ereltern und anderen Gläubigern 

 



   hoch verschuldeten Geschäftsmannes verkaufen sechs Grundstücke und drei Häuser an 
IMB, der Rest ihrer Schuld wird daraufhin ausdrücklich erlassen. 
Nbn 687 (Nr. 120): Das Grundstück war an den Verwalter des Kronprinzen Belsazar 
verpfändet, IMB zahlte mit dem Kaufpreis den Gläubiger aus. 
OrAn 14: (Nr. 70): Zwei Erben von NAls früherem Geschäftspartner verkaufen 
ihren Anteil an einem Grundstück an IMB, um Schulden gegenüber einem Dritten zu 
begleichen. 
BM 31939 (Nr. 133) und BM 32152/Camb 217 (Nr. 149/156): Der Verkäufer ist bei 
IMB verschuldet. 
Bisaufdie letzten beiden Beispiele zeigt sich auch ein für die neubabylonische Geschäfts 
praxis recht typischer Aspekt: Direkte Pfandverwertung wird zu vermeiden gesucht, es 
sei denn, sie war bei Abschluß eines Darlehens explizit vereinbart worden.” Die 

henden Formalitäten werden zudem ausschließlich über Notare oder über das 
?ı Darin mag sich einerseits das Bedürfnis der Egibis niederschla- 

die Angelegenheiten sorgfältig zu regeln und spätere Streitigkeiten zu vermeiden. 
heid wußten, 

ingigen Preise kannten und Berechnungen überprüfen konnten, dürften aber auch 
garantiert haben, daß der bedrängte Verkäufer nicht übervorteilt wurde. 

Gerichtliche Auseinandersetzungen gab es auch aus anderen Anlässen. Erbstrei- 
igkeiten und Familienzwiste waren damals (wie heute) ein Grund, Immobilien zu 
veräußern. Die fünf Brüder der Familie Sin-Xadünu haben mindestens dreimal das Ge- 

richt beschäftigt; die Details werden im Kapitel über das Grundstück am Hazuzu-Graben 
behandelt 

Oftmals war das veräußerte Grundstück gemeinsames Eigentum mehrerer Erben. 
Da, insbesondere bei kleinen Parzellen, die Anteile nicht gegeneinander abgegrenzt 
waren, bedurfte es guten Willens zur Kooperation von allen Seiten. Wenn dieser 
nicht mehr vorhanden war oder das bisherige Regime nicht mehr angewendet werden 
konnte, blieb nur der Verkauf als Lösung, zumal sich Gartenparzellen nicht unter 10 m 
Breite teilen ließen. Dieser Hintergrund, vermutlich noch verbunden mit finanziellen 
Engpässen, kann bei Non 178 (Nr. 49) und BRM 173 (Nr. 187) sowie im Vorfeld des 

Erwerbs von Flächen 2-4 durch Kidin-Marduk//Sangd-Gula (Nr. 125 und Retroakten) 
vermutet werden. Im ersten Falle verkaufen Bruder, Schwester und deren Ehemann 
unter Anwesenheit der Mutter ein Grundstück von 2700 m?, das jedoch nur 10 m breit 
ist. Im zweiten Falle geht es um %00 m?, die Onkel, Neffe und Schwägerin als Teil 
eines größeren Grundstücks gemeinsam zum Verkauf anbieten. Es wird ausdrücklich 
vereinbart, daß die Egibis den vorderen, am Kanal gelegenen besten Teil in voller Breite 
bekommen, den Verkäufern verbleibt das dahinterliegende Ackerland. Die Verkäufer 

sind offensichtlich in einer schwierigen Lage. Im dritten Falle erfolgt der Verkauf der 
inzelnen Anteile in mehreren Etappen, zwischenzeitlich teilen sich unterschiedlich 

zu tzte Eigentümergemeinschaften den Ertrag des Grundstücks, 
In einigen Fällen können, abgesehen vom Verkauf selbst, keine Kontakte der Egibis 

zu den Verkäufern nachgewiesen werden. Es besteht aber die Vermutung, daß einige 
Verbindungen über Schreiberkollegen und harränu-Geschäftspartner zustandegekom- 

    

   
   

  

    

   

        

     

   
    

     
  

     

    

    

  

159 Dazu M. San Nicold, 285 51 
21 Bei BM 31939 (Nr. 133) nicht zu überprüfen, da der Kaufvertrag selbst nich überliefert ist. Speleers 
276 (Nr. 2) ist zwar nich von einem Notar ausgestellt, ber ein gerichliches Nachspiel folgt. 
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    men sind, insbesondere dann, wenn die Verkäufer denselben Familiennamen wie di 
jeweilsbeteiligten Geschäftspartnertragen.'2 Verkäufe innerhalb der Familie sind ebeı 
falls belegt, freilich erst ab der vierten Generation und teilweise als Ergebnis vorher 
Teilungen. Laut Dar 26 (Nr. 177) kauft MNA von seinem Schwiegervater ein Areal, 
das an das Mitgifigrundstück seiner Frau angrenzt. Seine Frau erwirbt laut BM 32016 
(Nr. 42) einen Anteil, den eine Tochter NAls als Mitgift erhalten hatte. Vom Neffen 
des Schwiegervaters wurde ein weiteres Areal gekauft: BM 41859 (Nr. 188).. Über 
das Hin- und Herrechnen verschiedener Anteile zwischen MNA und seinen Verwandten 
gibt es zwar verschiedene Hinweise, aber keinen Kaufvertrag. 

‚Anhand einiger Indizien wird auch deutlich, woher das Silber stammt, das von den 
Egibis nach und nach in Immobilien verwandelt wird. Wenn Grundbesitz gemeinsam 
mit Geschäftspartnern erworben oder diesen nachträglich ein Anteil zugewiesen wird, 
so deutet dies auf die Anlage von Geschäftsprofiten hin. Für NAI sind vier verschiedene 
solchermaßen erfolgreiche Partnerschaften nachweisbar.”® Mindestens eine davon wirft 
auch zu IMBs Zeiten noch einträgliche Gewinne ab, eine neue entwickelt sich eben- 
falls vielversprechend und scheint von den Söhnen fortgeführt worden zu sein.'** Für 
MNA ist eine Teilungsurkunde mit seinem Adoptivonkel Kalbaja nachweisbar, in der 
nach üblichem Schema den Partnem Anteile an Vermögenswerten (Haus, Grundstück, 
Sklaven) zugewiesen werden. In Dar 287 (Nr. 201, 10 Dar) findet sich eine Abrech- 
nungsklausel mit einem anderen Partner, der u.a. im Jahre 3 Dar laut Dar 102+ (Nr 
199) eine Parzelle an MNA verkauft hatte, die sich an der Längsseite an ein vorhande- 
nes Besitztum MNAs anschließt. Auch hier besteht der Verdacht, daß MNA die andere 
Hälfte eines zunächst gemeinsam erworbenen Grundstücks dem Partner abgekauft hat 

Dieserhat zudem einen Teil des Kaufpreises kreditiert. Ob Zinszahlungen oder Verrech- 
nungen anderer Art damit einhergingen, ist nicht überliefert. Bei der (abschließenden?) 
Geschäftsabrechnung sieben Jahre nach dem Kauf wird der Kaufpreis schließlich als 
bezahlt vermerkt. 

Diese Angelegenheit weist auch auf einen neuen Aspekt hin: Mit der vierten 
Egibi-Generation beginnen sich gewisse Veränderungen bezüglich der Finanzierung 
von Grundstückskäufen und der Umgangsweise mit Grund und Boden abzuzeichnen. 
Einerseits kauft MNA z.T. auf Kredit, andererseits verpfändet er Grundstücke mit 
Verfallsvereinbarung, wenn dies für wichtige Geschäfte vonnöten ist, und veräußert 
sie im Emstfall. Sie werden zu Guthaben im Geschäftsbetrieb, über die er je nach 
Geschäftsgang verfügt und von denen er sich trennt, um auf diese Weise andere 
Operationen zu finanzieren oder Verluste zu kompensieren. Allerdings muß betont 
werden, daß Grundstücksspekulation im modernen Sinn dabei offenkundig keine Rolle 
gespielt hat. Ein rapider Preisanstieg (aus welchen Gründen auch immer), der Kauf auf 
Kredit zum Zwecke des Weiterkaufs mit Gewinn erstrebenswert 
nicht nachgewiesen werden. 

Wenn von Kauf auf Kredit die Rede ist, so bedarf auch dies einer Klarstellung: Es 
geht nicht um die Finanzierung des Kaufs durch einen Dritten, sondern um die verspätete 
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   Auszahlung des Kaufpreises an den Verkäufer, der in einem separat vom Kaufvertrag, 
;eschlossenen Verpflichtungsschein als Gläubiger des Betrags erscheint. Für eine 

    

  derartige Regelung mag es verschiedene Gründe gegeben haben. Temporärer Mangel 
an Barem auf Seiten der Egibissteinerdavon. Abgesehen von der üblichen Praxis, einen      
"Teil des Kaufpreises zurückzuhälten, bis das Grundstück vermessen ist und juristische 
Schwierigkeiten behoben sind, könnten auch Geschäftsbeziehun; Verkäufer eine 

Rolle spielen, über die wir nicht durch andere Urkunden informiert sind. Insbesondere 
dann, wenn keine Zinszahlung vereinbart wird, könnten solche Hintergründe maßgeblich 
sein. Auffällig ist zumindest, wie lange man sich Zei 
abschließend zu regeln. 

    

  

  

   

Erwerbsstrategien 

Nach allem, was sich über die Umstände in Erfahrung bringen läßt, unter denen die 
Familie Egibi ihr Vermögen an Grundstücken erworben und schrittweise ausgebaut hat, 
können wir nicht von der Existenz eines Immobilienmarktes im modernen Sinn ausge- 
hen. Grundstücke waren zwar frei veräußerbar, d.h. ihr Verkauf warnicht auf Mitglieder 
des eigenen Familienverbandes, einer bestimmten lokalen Gruppe oder sozialen Schicht 
beschränkt, dies bedeutet jedoch keineswegs, daß Grundstücke überhaupt in großer Zahl 
oder gar Auswahl zu haben waren, wenn man sich nicht bei Projekten von Neulander- 
schließung günstig positionieren konnte und das war den Egibis offenbar nicht möglich 
gewesen. In einer auf Landwirtschaft basierenden Ökonomie zeigte Grundbesitz nicht 
nur Wohlstand und Prestige an, sondern garantierte die Lebensgrundlage. Wer sich also. 
zum Verkauf entschloß, hatte wifiige Gründe dafür - in der Regel Schulden. Ob es 
in jedem Falle auch interessierte Kaufanwärter gab, welche Mechanismen die Pre 
bestimmten und welcher finanzkräftige Kandidat letzten Endes zum Zuge kam, bleibt 
uns verborgen. Es scheint aber, als sei bei alledem durchaus Vitamin B'2° vonnöten 
gewesen. 

Zu Beginn kauft NAI alles, was er günstig bekommen kanı 
wie Qalünu oder viel zu groß für seine finanziellen Möglichkeiten wie das Grundstück 
am Neuen Kanal, ob im Nordwesten oder Südosten Babylons oder in Borsippa oder 
Dilbat gelegen. Selbst kleine und kleinste Parzellen werden gekauft, wenn sich G 
legenheit bietet. Die Kontakte vermitteln Schreiberkollegen und Geschäftspartner; 

  

    

    

    

  

    

    

    

15 Der erste Fall ereignete sich bereit zu IMBs Lebzeiten, als das Grundstück, das er laut BM 32152 und 
(Cyr 320, 34611323, 334 (Nr. 149-152) gekauft hate, sich als wesentlich größer als vermutet herausgestellt 
"atte. IMB blicb zwei Minen schuldig und versprach binnen eines Monats zu zahlen, brachte dann aber nur 
30 $auf und mußte den Restbetrag verzinsen. Mindestens drei weitere Monate Dieb die Schuld unbezahlt. 
MNA hat bei dem laut Dar 102+ (Nr. 199) gekauften Grundstück erst ach Jahre später die Angelegenheit 
schließen 152 (Nr. 181) zufolge kaufe er ein Grundstück für 10 m 358, zahlte abe nur 

  

  

   
   

  

  

           
        

in Viertel sofort und versprach, 5 m binnen eines Monats zu leisten, den Rest innerhalb von drei Monaten. 
Zwei Jahre später hate er jedoch 2 m Silber immer noch nicht beglichen (Dar 151, 217; Nr. 182 1) Laut 
Dar 227 £. (Nr. 184 1) hatte er ein weiteres Grundstück für 4m gekauft und blieb Zunächst ein Viertel des 

  

Preis für einen Monat schuldig. Wann er beglichen wurde, lt ich nicht feistllen. BM 31913 und Dar 
STI (Nr. 2061) zeigen, daß in einem weiteren Falle die Auszahlung des Kaufpreises 10 Monate nach dem 
Kauf erfolgt ist und zwischenzeitlich eine Schuldurkunde eisiert. 
6 Ostdeutsch fürBezichungen, die man zur Beschaffung begehrter Objekte oder Dienstleistungen benötigt 
a sie durch Geld allein nicht zu haben sind. 

  

      

  

  

  

      

   



    

  

     
         

    

         
          

        

        

    
    
      

   

     

   
    

   
    

   

  

     

  

    

    

zunehmend erhält NAT auch Informationen über zur Disposition stehende Grundstücke 
durch seine Tätigkeit als Richter. Zwar wird Amt und Privates klar getrennt (etwa indem 
Mittelsmänner eingeschaltet werden) und auf die Einhaltung der korrekten juristischen 
Formen großer Wert gelegt - aber es kann kein Zweifel bestehen, daß NAI von sei- 
ner Position immaterielle Vorteile erlangte, die sich nach und nach zu materialisieren 

;annen. 
In der Folgezeit kann man Klare geschäftliche Strategien erkennen: Nachbar- 

grundstücke werden gezielt erworben, der Wert der Anbauflächen durch arbeitsintensive 
Kultivierungsmaßnahmen erhöht. Das auf Gartenland oder Area- 
len, die für Dattel- und Gartenbau geeignet sind, Wasser und Verkehrsanbindung 

mmenhängende, aber durch Erb- oder Geschäftsteilungen zersplit- 
n werden zu restituieren gesucht, indem die Anteile der anderen Familien- 

‚chörigen oder Erben der Geschäftspartner aufgekauft werden. Zu diesem Zweck 
bietet man u.a. abgelegene, isolierte Besitzungen als Tauschobjekte an, wenn nicht 

n von Gläubigern den Zielen der Egibis nutzbar gemacht werden können, 
igen Störfaktor in diesem Prozeß - abgesehen von eventuellen geschäftlichen 

Rückschlägen - stellen die Erbteilungen dar. 

   

  

        

   
   

   

    

    

    
   

Die Nachbarn 

Da in den Kaufverträgen die Inhaber der angrenzenden Parzellen namentlich genannt 
sind, kann auch das nachbarschaftliche Umfeld bis zu einem gewissen Grade beur- 
teilt werden. Die meisten Nachbarn tragen die üblichen dreigliedrigen babylonischen 
Namen, die sie als Einheimische ausweisen. Ihre Ahnherrennamen sind auch durch 
Privaturkunden anderer Natur aus Babylon und Borsippa gut belegt. Mit Geschäften 
der Egibis sind die Nachbarn allerdings nur in Verbindur n, wenn der ge- 
meinsame Erwerb eines zunächst ungeteilten Grundstücks das Nachbarschaftsverhältnis. 
verursacht hat. Es muß dann nicht überraschen, Erben ehemaliger Geschäftspartner als 
Nachbarn zu finden, 

Häufig erscheinen Erbengemeinschaften, wodurch sich die Probleme einer zu- 
nehmenden Fragmentierung des Grundbesitzes angedeuten. Dies istauch der Fall, wenn 
der Verkäufer nur einen Teil seiner Parzelle veräußert und ihm das Nachbargrundstück 
verbleibt. Andererseits versuchen die Egibis (und sicher auch andere vermögende 
Käufer), angrenzendes Terrain hinzuzukaufen, was der Zersplitterung wenigstens teil- 
weise entgegenwirkt 

Inwieweit die Bewirtschaftung der Areale in nachbarschaftliche Strukturen (ins- 
besondere bezüglich Abgabenerhebung oder Instandhaltungspflichten) eingebettet war, 
1äßt sich kaum beurteilen. Klauseln in mittu-Verpflichtungsscheinen betreffen in der Re- 
gel nur das Pächterentgelt (Sissianu), regeln mithin Verbindlichk« Pächter 
und Verpächter. Für das Grundstück am Neuen Kanal kann zumindest gezeigt werden, 
daß der für die Bewirtschaftung Verantwortliche auch eigenen Grund und Boden im 
Gebiet hatte. Bezüglich Bit-Hahburu ist ebenfalls anzunehmen, daß die eigener Grund- 
besitz neben fremden Arealen bewirtschaftet wurde. Ein Verkäufer eines Grundstücks. 

      

        

  

  

  

  

  

   
         

  

     



in Litamu kann auch als Pächter belegt werden.” Wo ausnahmsweise einmal Abga 
benlieferungen von Grundstücksinhabern registriert sind, und die Egibis neben ihren 
Nachbar genannt werden, kann das Grundstück nicht identifiziert werden. 2» 

‚Abgesehen von privatem Grundbesitz wird auch Königland erwähnt. Beim großen 
Grundstück am Neuen Kanal lag das als egel pihät Sarri bezeichnete Arcal jenseits des 

streifens, es dürfte sich daher um Ackerland gehandelt haben (SR 67, 1, Nr. 6) 
Ein als gizzatu 3a Sarri ausgewiesenes Gebiet war laut Dar 321 (Nr. 202) ebenfalls 
am Neuen Kanal, freilich etwas weiter von Babylon entfernt, aber ebenfalls hinter dem 
Uferstreifen positioniert. Königsland, [.. 3a Sarri, dürfte auch Cyr 161+ (Nr. 125 
Fläche 6) gemeint sein. 

Bei den Grundstücken am Abzweig des Borsippa-Kanals begrenzt der Uferstreifen 
raqgatu 3a Sarri bzw. raggatu $a puratti die Gärten zum Wasser hin. Dabei dürfte es 
sich freilich nicht um landwirtschaftlich nutzbares Terrain handeln. 

Tempelland kann nur in einem Falle nachgewiesen werden. BM 31959 (Nr. 136) 
zufolge grenzt Land, das dem Ura$-Tempel gehört, südlich an eine Parzelle, die IMB 
erwirbt. Sie liegt südlich von Babylon am Euphrat an der Straße nach Dilbat. 

Die Erwähnung eines Sirku des Marduk als Nachbar am Grundstück am Neuen 
Kanal (BM 30627 und Dar 80, Nr. 11 £.) ist singulär. 

127 Nabd-zera-ibni/JAbI- Dar 172 (Nr. 189), 
128 Siehe unter Rachturkunden ohne klaren Bezug.  



       

  

    
   

III Die Nutzung der Grundstücke    

Die Verpachtung der Grundstücke 

  

    

    

       
      
    
        
        

    
        

    

   

  

   

    

  

   
   
    

     

  

   

                

   

   Die Verpachtung des Egibi-Grundbesitzes kann durch eine Reihe von Dokumenten 
;ewiesen werden, vornehmlich durch Pachtverträge, Forderungen über imittu- 

Dattelpachtauflagen oder stätu-Pachtzins, sowie Quittungen, in denen entweder die Ter- 
mini imittu/ sätu erscheinen oder von ebür egli“Ernte des Grundstücks” mit Lageangabe 

beschreibungen fallen in Pachtdokumenten oft recht dürfig aus, 
nlich schwierig, sie den aus Kaufverträgen bekannten Grundstücken 

zuzuordnen. Wo sie erhalten sind oder Mitbesitzer genannt werden, so helfen diese 
Angaben oftmals, das Grundstück zu identifizieren. Es kann konstatiert werden, daß 
die markanten Flur- und Gewässemamen der Pachturkunden aus Kaufverträgen be- 
kannt sind und umgekehrt die meisten bei Kaufgeschäften genannten Toponyme auch 
in Pachtverträgen belegt werden können. Dies bedeutet, daß die Pachtdokumente — 
mit wenigen, klar zu unterscheidenden Ausnahmen - tatsächlich eigenen Grundbesitz. 
betreffen, keine von Großgrundbesitzern oder Institutionen zum Zwecke der Unterver- 
pachtung von den Egibis gepachteten Areale. Schwieriger ist die Bestimmung der 

inzelnen Parzellen bzw. der Parzellengröße, die selbst aus den Pachtverträgen in der 
Regel nicht ersichtlich ist 

‚Nur wenige Pachtverträge einschließlich Ergänzungs- und Erweiterungsvereinba- 
rungen sind überhaupt überliefert, zu acht bisher bekannten kommen sieben neue, aller- 
dings befinden sich diese zumeist in schlechterem bzw. unvollständigerem Zustand.'> 

    

     

   
     

    

Die Pachtverträge 
© Nbn 578 (Nr. 225, 11 Nbn) 
Grundstück von 2’ Pr, als inanamgari SaIMB da ina “zer Ja PN bezeichnet, daher weder 
einem Kaufvertrag zuzuordnen, noch sicher als Eigentum der Egibiszu bestimmen (zum 
Zeitpunkt der Verpachtung führt noch NAI die Familiengeschäfte) 
Pacht ana nukaribbiti, Laufzeit nicht angegeben. 
Pächterpflichten: Schutz der Dattelpalmen und sachgerechte Bewässerung. 
Es sind keine zugehörigen Dokumente erhalten. 

   

© BM 31401 (Nr. 23, Zeit des Cambyses) 
Parzelle unbekannter Größe am Neuen Kanal, Teil des großen Grundstücks, offenbar 
Acker- oder Ödland, Qudäsu gehörig. 
Pachtart nicht erhalten. 
Pächterpflichten: manuelle Bewässerung (mit dem Eimer), weitere beschädigte Klausel. 
Entgelt: Anteil am Ertrag, offenbar Hälfte 
Pachtzins: die andere Hälfte des Entrags. 
Ein imittu-Schein zu Lasten desselben Pächters ist erhalten. 

  

129 Zu den Pachtverhältnisen aus neubabylonischer Zeit vgl. G. Ries, Bodenpachformulare 
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© BM 30912 (Nr. 78,2 Dar) 
Grundstück ungenannter Größe am Ile”’i-Bel-Graben, mit Dattelpalmen kultiviert | 
(<agpı), den Söhnen des IMB gehörig. 
Pacht ana nukaribbüti, keine Laufzeit angegeben. 
Pächterpflichten: ‘Grabung zum Befeuchten 
der Schaufel und Entfernen der Klumpen. 
Entgelt: 5 Kur Datteln pro Kur bearbeiteter Fläche. 

be, Ertragsschätzung bei Dattelpalmen ist vorauszusetzen. 
liche Urkunden bis 12 Dar. 

  

  

hutz der Dattelpalmen, Umgraben mit 

    
      

   Drei weitere diesbez‘ 

  

Dar 35 (Nr. 103,2 Dar) und BM 33068 (Nr. 104,3 Dar) 
Grundstück ungenannter Größe [mindestens 1 Kur angesichts der in Aussicht gestellten 
Vergütung für die umgegrabene Fläche] am Zabunu-Graben, mit Dattelpalmen kultiviert 
(<agpu), den Söhnen des IMB gehörig. 
Pacht ana nukaribbüti, keine Laufzeit angegeben. 
Pächterpflichten: ‘Grabung zum Befeuchten” (die Gräben sind mit der Schaufel auszu- 

führen), Klumpen entfernen, Schutz der Dattelpalmen, L n mit dem Eisenspaten. 
Entgelt: 5 Kur Datteln pro Kur mit dem Eisenspaten bearbeiteter Fläche. 
Pachtzins: keine Angabe, Ertragsschätzung bei Dattelpalmen ist vorauszusetzen. 
Nachtrag in BM 33068: Das gesamte Terrain ist bis 10/3 Dar umzugraben und zu 
vermessen, 7 Kur Datteln sind daraufhin von einer Forderung zu Lasten des Pächters 
abzuzichen; wenn darüber hinaus ein Guthaben besteht, ist dieses an den Pächter aus- 
zuzahlen. 
‚Acht weitere diesbezügliche Urkunden bis 15 Dar. 

    

    

  

  

  

® Dar 193 (Nr. 212,5 Dar) 
Grundstück von 0.1.4 Kur, mit Dattelpalmen kultiviert (cagpu), dem Bruder von MNAs 
Schwiegervater gehörig (Später, wohl während der Laufzeit des Pachtvertrages, von 
MNA laut BM 41859 (Nr. 188) gekauft) 
Pacht ana nukaribbüti mit zunächst 5 Jahren Laufzeit 
Pächterpflichten: Anlegen eines ummauerten Obstgartens auf 0.0.1 Kur mit 30 Feige: 
20 Granatapfel- und 3 Apfelbäumen; sachgerechte Bewässerung des gesamten Areals 
mit “Grabung zum Befeuchten’, Schutz der Pflanzen, kein Entfernen von Schößlingen 

    

  

Entgelt: 5 Kur Datteln pro Kur Fläche, ein Drittel des Obstertrages auf 10 Jahre, 
Pachtzins: keine Angabe, Ertragsschätzung bei Dattelpalmen ist vorauszusetzen. 

1 m Silber bei Nichtanlegen des Obstgartens. 
  

       des Alten Kutha-Kanals, Verpächtergemeinschaft der Söhne des IMB mit ihrem Neffen. 
Pacht ana nukaribbüti, 5 Jahre Laufzei 
Pächterpflichten: Anlegen von Gräb 
Terrains, 

tgelt: 6 Kur Datteln pro Kur Fläche bei Neuland (taptä), 5 Kur bei erschlossener 

    

(muSannitu, asitı), Umgraben des gesamten 
  

    

50



                
         

   

    

Fläche (bit dull). 
zahlen, 
Pachtzins: ein Viertel des Ertrags (der Gerstekultur, für Datteln ist Ertragsschätzung 
vorauszusetzen). Vertr: m Silber. 

Bei Nichterfüllung sind 5 Kur Datteln pro Kur Fläche an MNA zu 

  

       

®_ Vier Verträge über zwei Parzellen am Bä 
Bölet-öre uballit gehören; Dattel- und Gersteaufkommen separat, wahrsc 
lich jeweils 14 Dar, ohne zugehörige imitru-Scheine oder Quittungen. 
Dar 267 und BM 30865 (Nr. 43 £) 
Grundstück: 3 Kur Neuland (taprä) und 1 Kur Fläche (*z2ru) mit der Option, auch 
darüber hinaus den Rest des Grundstücks zu bearbeiten, 
Pacht ana süti (gegen festen Abgabensatz) mit 6 Jahren Laufzeit (nr BM 30865). 
Pachtzins: 7 Kur Gerste jährlich, Strohgebinde, einen erstklassigen Hammel von den 
3 Kur Neuland, 2 Kur Gerste jährlich bei 1 Kur Fläche, bei der übrigen Fläche zur 
selben(?) Rate 
Vertragsstrafe: 1 m Silber (nur Dar 267) 
Liv 24 (Nr. 45) und N.Y. 51 (Nr. 239) 
Grundstück: ohne Größenangabe, mit Dattelpalmen kultivierter Teil (cagpu) 
Pacht ana süti (gegen festen Abgabensatz) mit 6 Jahren Laufzeit (nur N.Y. 51). 
Pächterpflichten: Umgraben des gesamten Terrains mit dem Eisenspaten, Anlegen eines 

Grabens (asitu), Schutz/Instandhaltung [in N.Y. 51 sind die Klauseln nicht vollständig 
erhalten bzw. rekonstruierbar). 
Pachtzins: 38 Kur Datteln mit Nebenprodukten bzw. 27 Kur Datteln mit Nebenproduk- 

ten jährlich. 

  

      
        

    

    
    
    
    

          

     

  

    

  

    

  

   

      

     

    

    

    

  

     

    

® Dar 503 (Nr. 214, 20 Dar) 
Grundstück ungenannter Größe am Ina-gibi-Bel-Graben, den Söhnen des IMB gehörig, 
Pacht ana nukaribbüti. 
Rest des Vertragstextes verloren, keine zugehörigen Dokumente erhalten.   

® Dar 273 (Nr. 191, 13 oder 23 Dar) 
Grundstück ungenannter Größe in Litamu am Pigüdu-Kanal, mit Dattelpalmen kultiviert 
(<agpu), Mitgiftgrundstück der Amat-Bäba. 
Pacht [ana nukaribbiri] mit 5 Jahren Laufzeit 
Pächterpflichten: Anlegen eines Grabens, sachgerechte Bewässerung und ‘Grabung 
zum Befeuchten’ [stark beschädigt], Umgraben des gesamten Terrains während der 
Laufzeit des Vertrages. 
Entgelt: 6 Kur Datteln pro Kur Neuland (taptä) [obwohl von Neuland zu Beginn nichts 
verlautet], 5 Kur bei bei erschlossener Fläche (bit dulli), 4 Kur bei Bearbeitung mit dem 
Pflug, Spaten steht zur Verfü; 
Pachtzins: keine Angabe, Ertra 
Vertragsstrafe: 1 m Silber. 
Sieben weitere diesbezügliche Urkunden, 

      

  

  

     
sschätzung bei Dattelpalmen ist vorauszuseizen. 

    

  

  



        

          

      
    
        
    
    

   

  ® BM 30818 (Nr. 145, x+5 Dar) 
Grundstück ungenannter Größe, Ackerland (pr $ulpi) am Pigüdu-Kanal, MNA gehörig. 
Pacht ana erresüti mit 3 Jahren Laufzeit 
Pächterpflichten: Pflügen. 
Entgelt: keine Abgabe im ersten Jahr 
Pachtzins: Ertragsanteil ($ib3u) “wie der obere Nachbar‘. 
Vertragsstrafe: Für Flächen, die brach gelassen werden, ist dennoch 
wie der obere Nachbar’ an MNA zu leisten. 

Es sind keine zugehörigen Dokumente erhalten, 

  

  

  

    ragsanteil (bi) 

® BM 41743 (Nr. 203, Zeit des Darius) 
Grundstück von ungenannter Größe in Dür 
betrug 6 Kur), mit Dattelpalmen kultiviert 
Pacht ana nukaribbüti 
Rest des Vertragstextes verloren, k 

      

          

  

karrabi (das gesamte dort gekaufte Areal 
(zagpu), MNA gehörig,     

       
     

zugehörigen Dokun 
     

  

      

   
    

   
   

    

      

  

     

       

  

        

   
    
      

Wie dieser Zusammenstellung zu entnehmen ist, überwi 
Dattelkultur ana nukaribbüti, bei denen kein Pachtzins any 
die Ertragsschätzung vor der Ernte mit Ausstellung eines entsprechenden imittu-Ver- 

r der abzuliefern- 

  

    
Pflichtungsscheines vorauszusetzen ist.'°° In diesem wird nicht n   

  

genannt, darunter bestimmte Körbe, Palmbast, gebackene bzw. eingemachte Datteln 
und Brennmaterial.' Der Lohn des Pächters besteht einerseits im Entgelt für Grabe 
und Instandhaltungsarbeiten (Sissinnu), andererseits steht ihm offenbar das Recht zu, 
zwischen den Bäumen Gemüse und dergleichen zu ziehen, zumindest findet sich in den 
Verträgen keine Klausel, die dieses Recht einschränken oder eine anderweitige Nutzung 
dieser Flächen vorschreiben würde. Pacht gegen festen Abgabensatz (sätu) ist jedoch 
bei Dattelkulturen ebenfalls üblich, wie das Beispiel Liv 24 und N.Y. 51 (Nr. 45 und 
239) zeigt, dort allerdings in Kombination mit Getreideanbau. Die Liefersätze bei Ger- 

ste betragen 2.1.4 Kur bzw. 2 Kur Gerste pro Kur Fläche. Der einzige errö8ün-Vertrag 
zum Gersteanbau, BM 30818 (Nr. 145) legt einen Ertragsanteil (Sibäu) entsprechend 
dem geltendenden Gewohnheitsrecht fest,'® dessen Höhe wir daher nicht kennen. Bei 

  

  

  

  ® Zur Prozedur s. HH. Peischow, mir; L. Cagni-G. Fusaro-S. Graziai, Pachtauflage. Die Werte 
Pro Fläche, die M. Jursa, Landwirtschaft, S. 149, unter Berufung auf G. van Driel, BSA 4, 8. 157 f 
zusanmengestllt hat, liegen im Mitel bei 30 Kur Datteln pro Kur Fläche. Er kommt zu dem Schluß, daß 
imitu sehr wahrscheinlich den größten Teil der Emte bzw. die Emte abzüglich des Pächterentgelis (isinnu) 
umfaßt ht (. 150). 
"Zu den Nebenleistungen siche B. Landsbe 

lassen. Die gelochtenen tuhall-"Palmfider"körbe dienen d 
entspricht diese etwa der Menge in Kur. Auch gipd-(Körbe/Einheiten) an 
Imäßig vor, ebenso mangägu “Palmbası" (chne Quanüfizierung) und hl ta husa 

Yon Feuerholz, Ihre Zahl scheint ebenfalls mit der Anzahl an Kur zu korrespondieren. Gel 
dariku-Gefäßk, die 3 Bän (181) umfassen, genannt. Seltener sind hab uhit, in irgendeiner Porm ch 
machte Datte ('poIsof date prserve", Date Pal, $. 59) und Sugarri (offenbar 
als Nebenleistung gefordert. Wenn zudem Hammel geliefert werden sollen, so kann man si schlecht 

benprodukte der Datelkltur qualifizieren, wenngleich die Lieferung z.B. im Pachtverrag Dar 
43) fesigesetz ist 
32 Zu Begriffund Bedeutung M. Jura, Landwirischafi,$.82: Drittel- und Vie 
explizit erwähnt, Halbpacht kommt z.B. bei Tempelland in Sippar zur Anwendu 

     

  

    
    

    

  

    

  

   

  

       
        

  

   
     

  Ipacht werden in Urkunden   

 



    

      Dar 316 (Nr. 159) erhält der Pächter ein Viertel des (Gerste)ertrags. Diese Regelung 
betrifft offensichtlich nicht die Unterkultur, sondern den als pr Sulpi bzw. taptülbit dulli 
ausgewiesenen Teil des gepachteten Areals. 

Die Verträge, sofern sie Dattelgärten betreffen, haben Laufzeiten von fünf bis sechs 
Ja inmal in den Urkunden 
bezeugt, nur sieben Pächter mehr als dreimal (siehe sogleich). Wenn jedoch Perso- 
nen mehrfach belegt sind, betragen die Zeitspannen im Schnitt über 10 Jahre. Zw 
Schlußfolgerungen können daraus abgeleitet werden: Nur ein winziger Bruchteil des 
bezüglich Pachtgeschäften zu erwartenden Urkundenbestandes ist erhalten geblieben, 
und wir haben überwiegend mit langfristigen, stabilen Verhältnissen zu rechnen. Wenn 
zweimal Söhne ihren Vätern folgen, so ist dies ebenfalls als Anzeichen kontinuierlicher 
Beziehungen zu werten. 

Des weiteren fällt auf, daß die Egibis als Verpächter hohen Wert auf arbeitsinten- 
sive Maßnahmen zur Ertragssteigerung und Erhöhung der Bodenqualität legen. Fast 
alle Pächtverträge über Dattelgärten fordern neben der sachgemäßen Instandhaltung 
des Bewässerungssystems auch ausdrücklich das Umgraben des gesamten Terrains mit 
Spaten oder Schaufel, das entsprechend vergütet wird, Das Anlegen eines Obstgartens 
ist ebenso bezeugt wie die Ausweitung der Dattelkultur auf zuvor extensiv genutz- 
tem Terrain.'® Auch die Ausweitung des Anbaus auf Areale, die mit Kanälen nicht 
erreicht werden können und daher manuell bewässert werden müssen, ist bezeugt 
In diesem Falle werden dem Pächter besonders günstige Konditionen gewährt. Das 
Interesse an intensiver Bewirtschaftung mit hohem Arbeitseinsatz kommt ebenfalls zum 
‚Ausdruck, wenn mit Pächtern vereinbart wird, Pachtrückstände oder andere Schulden 
gegen Arbeitsleistungen zu verrechnen. 

Die erhaltenen Pachtdokumente stammen zum überwiegenden Teil aus der Regie- 
rungszeitdes Darius. Schon). Krechernahm daher an, daß von Urkunden über Pacht und 
Miete nur die jeweils rezenten bewußt aufbewahrt wurden. Die Überlieferung einiger 
Pachtdossiers erklärt sich z.B. durch komplizierte Besitzverhältnisse und Verpächter- 
gemeinschaften mit Verrechnung von Ansprüchen, die Urkunden als Nachweise gegen- 
über den Partnern erforderten. 

Bei der Frage nach planmäßiger oder zufälliger Aufbewahrung von imitnu-Ver 
pflichtungsscheinen spielt außerdem eine Rolle, ob die Urkunden als Originaldokumen- 
te oder Archivabschriften zu gelten haben. Es muß ausdrücklich betont werden, daß die 
Überlieferung eines originalen Verpflichtungsscheines im Archiv des Gläubigers nicht 
notwendigerweise bedeutet, die Schuld sei nicht beglichen worden: Dem Schuldner 
konnte auch eine Ersatzquittung ausgehändigt werden. Auch wenn dieser Frage hier im 
einzelnen nicht nachgegangen werden kann, so seien zumindest folgende Beobachtun- 
gen mitgeteilt 

Bei einigen Texten ist festzustellen, daß der imitru-Betrag nachträglich in die Lücke 
in einem vorgefertigten Dokument eingesetzt worden ist. Zum einen ist der Eindruck, 
den der Stylus hinterlassen hat, deutlich anders, zum anderen entspricht die Lücke 

    

    

  

  

    

    

  

    

15° Dies kann insbesondere für das große Grundstück am Neuen Kanal nachgewiesen werden, siehe im 
entsprechenden Kapitel 
15° ZB. Dar 35 und BM 33068 (Nr. 103 £), Non 309 (Nr. 240), Camb 3 und TCL. 13 144 (Nr. 227 und 
20). 
15°]. Krecher, Egibi,$. 106. 

 



  

        nicht dem aktuellen Platzbedarf.* Wenigstens in diesen Fällen ist klar, daß es sich 
um Originaldokumente handelt, die zudem vorgefertigt wurden und in die erst bei der 
eigentlichen Ertr der eingesetzt worden ist 
nennen Babylon, andere kleine Ortschaften als Ausstellungsort. Letzteres führt zu der 
Vermutung, man kön 
Flurbezirk vorgefertigt haben, bevor die Schätzkommission, deren Zusammensetzung 

In anderen Fällen könnten freilich Listen 
1 Vorlage zur Ausstellung der Verpflichtungsscheine gedient haben 

    

          

       

          worden sein, di 
dürften.       

    

   
    gal-ibni/Ibnaja: Pächter am Abzweig des Borsippa-Kanals, zwei imittu- 

Belege zwischen 6 Camb und 5 Dar: Camb 317, Dar 175 (Nr. 62 1). 
Aplaja/igisa-Marduk(= Igisaja)/Subaja: Pächter am Alten Kutha-Kanal um 11/12 Dar, | 

Pachtyertrag um imittu-Verpflichtungsschein mit Nabü-usur$u/Sasinnu: Dar 316 I 
und 332 (Nr. 159 und 161). 

Arad-BEVKabtijaPappaja: zwischen 3 Ngl und 11 Nbn am Neuen Kanal bezeugt, 
verantwortlich für das Anlegen von Dattelgärten (zägipänu) und wohl auch für 
andere Arbeitskräfte zuständig. Er fordert u.a. Lieferungen im eigenen Maß (Ngl 
63, Nr. 14). Erbesaß selbst Land am Neuen Kanal, das er seiner Tochter als Mitgift 
gab, es gelangte auf dem Tauschweg in Egibi-Besitz. Sein Sohn Sügaja ist ab 3 

Cyr als Pächter bezeugt, sein Schwiegersohn Munahhiß-Marduk ab 7 Camb. Ngl 
63, Nbn 353, 435, 575 (Nr. 14, 17-19), sowie Nbn 473 (10 Nbn, Inhalt unklar) 

Ardija/BEl-&tir/Sin-ilt: Pächter in Düru-Sa-karrabi am Neuen Kanal, 12 Dar: Dar 328 
(Nr. 204) 

Arrabi, Sklave des NAT: wohl einer der Pächter am 2 
Vermerk in Liv 12 (Nr. 15), 

Balätu//%: Pächter am Alten Kutha-Kanal mit Ninurta- 
158) 

Banija/Nabü-belSunw/Eppes-ili: vielleicht Pächter am Neuen Kanal, 3 Ngl, hat laut Ngl 
63 (Nr. 14) Datteln an Arad-BEl zu liefern. 

Barsipaja/Nabd-mär-Sarri-usur: zur Zeit des Darius in BM 30660 (Nr. 232) beleg 
Ortsangabe nicht erhalten. Das Grundstück ist gemeinsamer Besitz der Söhne 
des IMB mit den Söhnen des [...), daher könnte der Alte Kutha-Kanal in Fr 
‚kommen. 

   
     

  

               

        

          
     

   ven Kanal, 3 Ngl, laut ina-libbi- 

Iha-iddin, 8 Dar: BM 31553 (Nr.   

  

  

    

    

    
1% pm 30514 = Nbn 973 (N. 14T): Die Lücke ist zu lei, die Zeile wird auf dem IRd begonnen 
ZU.LUMMA zu ZU verkürzt: DM 30355 = Camb 174 (Nr. 98): Die Lücke ist zu groß; BM 3060 
246 (Nr. 79): nachdem Zahl 3 folgt eine Lücke vor der Maßeinheit Kur, BM 41431 =Dar3S3 (Nr. 30): Die, 
Lücke ist zu g 18 rain; BM 33148 
30706 = Dar 426 (Nr. 162): Der Platz reicht nicht für den Betrag 

folgenden Zeichen auf der Zeile wurde jeweils nach oben hin ausgewichen, die Keileindrücke sind wenig 
achtrag wurde zwischen Zeugen- und Schreibernamen ein 

103 und 426 geben Kleine 

  

        
    

    

  

    

       

  

  

Ausstllungsortan. die 
Ähnliches kann aus anderen Archiven beobschtet werden; Rm 686 (Bertin 2841 

zB. bewrft 31 Kur Sibfu-Teifachtabgabe von Gerste, in birit akulläi ausgestellt, und weist ebenfalls. 
Auffälligkeiten auf: Die Zahl hat viel Platz un is besonders groß und tief geschrieben. 
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    Böl-ana-mörchtu/Ardija: Pächter am Gi$$u-Tor, 16 Dar laut Dar 423 (Nr. 172) 
Böl-apla-iddin/Iui-Nabü-balätu/1@’&a: in Dar 123 (Nr. 215, 4 Dar) am Gubbatu-Kanal 

bezeugt. 
Böl-Etir/SamaS-Suma-ukin/Arad-Nergal: Pächter am Neuen Kanal zwischen 4 und 7 

Dar, sein Bruder Bäl-uballit ist ebenfalls dort anzutreffen (fallskeine Verschreibung 
vorliegt und es sich um Böl-2tir selbst handelt): Dar 124 und BM 32930 (Nr. 25 
und 27) 

Böl-iddin/f.../Pahäru: hat Dattel-imittu laut BM 32789 (Nr. 224) zu liefern, der Ort 
ist nicht bekannt, die Namen zweier Zeugen suggerieren, daß die Urkunde aus der 
Zeit Neriglissars stammen könnte. 

Böl-ipuß/Nädin/Uballissu-Marduk: bearbeitet laut Camb 174 (Nr. 98, 3 Camb) eine 
Parzelle am Hazuzu-Graben, die IMB und den Erben seines Geschäftspartners 
&apik-zeri/lNädin-te’i gehört 

Bl-nädin-apli/BEl-aha-uSabsi/Pappaja: Pächter am Iie’’i-BEl-Graben, 8 Cyr: Cyr 316 
(Nr. 73) 

[Sulle-Scme, Sklave des Nergal-usallim: einer der Pächter am Neuen Kanal, 3 Ngl: 
Liv 12 (Nr. 15), 

Bölfunu/Bäl-iddin/Agru: hat 6 Camb Dattel-imittu zu liefern: Camb 319 (Nr. 228); das 
indstück ist nicht zu identifizieren 

Böl-talimu/Nabd-silim: Pächter zur Zeit des Darius am Bänftu-Kanal (das Grundstück 
kann über die Eigentümergemeinschaft von MNA und seinen Brüdern mit Bälet- 
äre&/SamaS-uballit bestimmt werden), wahrscheinlich Vorgänger von Sin-ibni: BM 
31472 (Nr. 46). 

Böl-uballi/Nabd-bEl-iIV/Rab-bane: erhält laut Pachtvertrag Dar 193 (Nr. 212) im Jah- 
re 5 Dar eine Parzelle am Ina-gbi-Bel-Graben, um einen Dattel- und Obsigarten 
anzulegen. Eigentümer ist zu diesem Zeitpunkt der Bruder von MNAs Schwie- 
gervater, dessen Sohn das Grundstück an MNA verkauft, wohl noch während der 
Laufzeit des Vertrages. Das Pachtverhältnis ist auf lange Sicht kalkuliert, bis zu 
10 Jahre bei Abschluß des Vertrages. 

uma-ukin/Arad-Nergal, Bruder des 
Pächter am Neuen Kanal, 9 Dar: BM 31014 (Nr. 28). 

Böl-uSallim/Bäl-ibni/Galläbu: bearbeitet zwischen 2 und 6 Camb ein Grundstück am 
Ile”i-Böl-Graben, das ab 2 Dar von Tabnea übernommen wird: DT 33, Camb 246, 
Camb 325 (Nr. 74-76) 

Gimil-Samas/LßirwSamak-bäri: Pächter am Neuen Kanal, 11-16 Dar, aber bereits 
im Jahre 3 Dar als Zeuge der Teilungsurkunde anwesend, möglicherweise in der 

[Stirs Parzelle zuständig: Dar 313, 353, 155,425 (Nr. 29, 

  

  

    

    

   

  

Be 

  

  

  

    

    

  

  

  

r: erscheint wie dieser als 

  

    

  

    

   

      

    

umi/Arad-Nergal: wird als einer der vier Pächter vom Neuen Kanal 
(Sr. 17, 9 Nbn) Dattel-imitru nach Babylon zu liefern 

  iddin/Sangü-Nanaja: erscheint in K 8712 (Nr. 233, Zeit des Darius) 
(die Datteleinkünfte eines Areals an der Straße nach KiX betreffend. Die Urkunde 
kann dem Dossier zum Grundstück am Bänitu-Kanal nicht zweifelsfrei zugeordnet 
werden, da der signifikante Mitbesitzer nicht genannt ist. 

  



   

  

Habasiru/Mu 38VSasinnu und sein Bruder Iddin-Nabü: sind 16 Nbn am Alten 
Kutha-Kanal bezeugt: Nbn 973 (Nr. 147). Ihr Bruder Nabö-usurfu ist dort 
ebenfalls Pächter. 

Iddin-BEUNabö-usurSu(/Sasinnu): folgt seinem Vater als Pächter am Alten Kutha- 
nal, Dar 426 (Nr. 162, 16 Dar). 

BEUI...): erscheint zusammen mit Böl-uballiy/Arad-Nergal in BM 31014 (Nr. 
9 Dar) am Neuen Kanal 

Nabü/Mus£zib-BEV/Sasinnu siehe unter Habasiru. 
jabd-guzu: wird jeweils mit Madänu-iddin//ltinnu genannt, Pächter in Litamu, 
1402) und 25 Dar laut Dar 384 und BM 41450 (Nr. 194, 197). 

Liblut/Hasdaja: hat laut Dar 404 (Nr. 193, 15 Dar) Dattel-imittu zum Pigüdu-Ka 
liefern. 

LiSir/Nab-bäni-ahi/Sin-Sadünu: als Pächter 12 N 
bezeugt: Nbn 623 und Camb 173 (Nr. 101 1.) 

Madänu-Sre/Gimilluund Bruder Nabd-iddin: waren Pächter, wahrscheinlich am Hazu 
Graben um 8/9 Cyr: TCL 13 144 und Camb 3 (Nr. 236 und 227). Laut Cyr 322 
(8Cyr) hatten sie Schulden bei IMB, deren Restbetrag offenbar durch zusätzliche, 
Arbeiten am Grundstück abgeleistet werden sollte. 

Madänu-iddin/Ubär/ltinnu: Pächter in Litamu am Pigüdu-Kanal, zwischen 13 und 27 
Dar, war für das Mitgiftgrundstück der Amat-Bäba zuständig, das später Mitgift 

der Eri$tu wurde und einen %,-Anteil des Marduk-Suma-ibni/Nabü-Sarra-usur ei 
schloß; er erscheint z.T. gemeinsam mit Iui-Nabö-guzu: Dar 273, Dar 384, BM 
30339, BM 31458, BM 41450, BM 34239, Dar 208, CT 5155 (Nr. 191, 194-198, 
220, 235). 

Marduka/Kalbaja/Arad-Ea: wird mit $uma-ukin/$umaja/Etellu 13 Nbn in der imittu- 
Abrechnung Nbn 715 (Nr. 40) über Datteln vom Bänitu-Kanal genannt. 
ib-BEV/Kunaja/Sin-Sadänu: Pächter laut ana-errösüti-Pachtvertrag BM 30818 

(Nr. 145, 5+ Dar) über Ackerland in Suppatu, auf 3 Jahre befristet 
Mustzib-BeVNädin/Sin-Säkin-Sumi: mit Nergal-zöra-ibni//Abi-ul-ide 5 Dar in Litamu 

bezeugt: Dar 172 (Nr. 189), 
>-Marduk/SamaS-aha-iddin: mit Nergal-uSall 

\bn laut Nbn 45 (Nr. 16) 
ulliy/ZEra-ukin/Ahu-bani: Pächter am Neuen Kanal, 3 Ngl, gemeinsam mit 

n Sklaven von NAls Geschäftspartner und Miteigentümer, Liv 12 (Nr. 15). 
Nabö-Etir-napsäti/Nädinw/Ea-ilüta-bani: in Nbn 309 (Nr. 240, 8 Nn) mit seiner 

Mutter Schuldner von NAI und seinem Geschäftspartner, Pachthintergrund ist 
durch Erwähnung von sissinnu und Arbeiten am Grundstück anzunehmen, die 
Gläubige aft verweist auf das Grundstück am Neuen Kanal 

w-iddin/Gimillu 
Nabt-iddin/Kinaja: Pächter von Parzellen am Hazuzu- und Zabunu-Graben, zwischen 

2 und 15 Dar: BM 31513 und Dar 79 (Nr. 99 f., 2/3 Dar) am Hazuzu-Grabei 
Pachtvertrag ana nukaribbüti mit Ergänzungen betreif's Zabunu-Graben: Dar 35 
und BM 33068, Nr. 103 ., 3 Dar); Dar 173, 238, 255, 270, BM 41446, Dar 402 

5-110, 3-15 Dar) 
‚ Pächter in Suppatu, 4-17 Dar: Dar 126, 203, 350, 362, 403, 

ARRIM 8 14, Dar 454, 461 (Nr. 137-144). 
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   Nabö-pitnanni, Sklave des IMB: bewirtschaftet ein Grundstück am Zababa-Tor (das 
zwischen den Toren bzw. Stadtmauern: Sm 9 (1 Barz = 8 Camb), dazu gehört 
vielleicht auch BM 31444 (Nr. 170, 5 Camb), wo der Name des Pächters nicht 
erhalten ist. 

Nabd-rehü-usur, Sklave des NAI: wohl 3 Nel einer der Pächter am Neuen Kanal laut 
ina-lipbi-Vermerk in Liv 12 (Nr. 15), auch 9 Nbn in Nbn 353 (Nr. 17) als einer 
von vier Pächtern genannt. 

Nabd-r&’üsunu: Pächter am Ina-qibi-BEl-Graben laut Pachtvertrag ana nukaribbüti Dar 
503 (Nr. 214, 20 Dar). 

Nabd-Suma-ukin/[.../Rab-bant: in BM 31647 (Nr. 20, etwa NgJ/NDn) vom Neuen 
Kanal als Schuldner NAIs und seines Partners bezeugt, Gerstelieferung vereinbart, 
Pacht oder harränu-Geschäfte könnten den Hintergrund bilden. 

Nabü-tattannu-usur/Kurbanni-Marduk/Sangü-Ea: mit Nidintw//Sin-nägir Pächter am 
[Hazuzu]-Graben laut TCL 13 192 (Nr. 238, 16 Dar). 

Nab-usur$u/Muß8zib-B&VSasinnu, Pächter am Alten Kutha-Kanal zwischen 2 Camb 
und 12 Dar, seine Brüder Iddin-Nabd und Habasiru, sind vorihm bezeugt, sein Sohn 
1ddin-Bäl folgt ihm: Camb 122, 179, Dar 332 (Nr. 154 £., 161, auch gemeinsam 

 Aplaja//Subaja). 
ibni/Mußözib-Marduk/Abf-ul-ide: war 5 Dar Pächter in Litamu mit Muß8zib- 

kin-Sumi laut Dar 172 (Nr. 189), verkaufte drei Jahre später gemeinsam 
ı Familienangehörigen eine Parzelle in Litamu an MNA. 

\din/Galläbu: Pächter eines nicht näher zu bestimmenden 
9 £.), vgl. dazu Cyr 

236 (6 Cyr) über die Lieferung von Rohrbündeln (biltu $a sapin), ebenfalls im 
Egibi-Kontext. 

allim/Tabn&a/Sin-karäbi-iime: Pächter am Neuen Kanal, 1 und 9 Non laut 
Nbn 45 und 353 (Nr. 16 £.), Mitpächter MuSezib-Marduk/$: ıha-iddin bzw. 
drei Mitpächter. 

iddin//Sangü-parakki: Pächter um 8 Dar am Alten Kutha-Kanal laut Dar 
171 und BM 31553 (Nr. 157 £.), einmal gemeinsam mit Balätu//? bezeugt. 

Nidintu/Marduk-Suma-iddin/Sin-nägir: mit Nabü-tattannu-usur//Sangd-Ea 16 Dar 
Pächter am [Hazuzu]-Graben laut TCL 13 192 (Nr. 238). 

ma-iddin/Kidin-Sin: 12 Dar als imittu-Lieferant in Düru-Sa-karrabi 
Dar 335 (Nr. 205), jedoch handelt es sich wohl nicht um Einkünfte von 

Grundstück 
maS/Ki-Nabü: Schuldner einer Urkunde über imitru-Restforderung, die in Ku- 

ha ausgestellt worden ist: Nbn 47 (Nr. 223, 1 Nbn), daher ist ein Bezug zum 
Grundstück in Qalünu möglich 

Qubbar/Lüi-ana-nüri: hat 14 Dar Dattel-imittu zu liefern, Grundstück nicht näher zu 
bestimmen: Dar 382 (Nr. 231) 

BEUBalässu/SamaS-abäri: laut Nbn 973 (Nr. 147) Pächter am Alten Kutha-Kanal 
nu, 16 Nbn. 

Ibni Pächter von Dattelgarten am Bänitu 
Kanal laut sütu-Pachtvertrag, N.Y. 51 (Nr. 239, 14 Dar) auf 6 Jahre zu 27 Kur pro 
Jahr. 

  

  

    

   
    

  

    

  

  

    
  

    

     

    

    

      

    

  

    

     

 



          a-usur/Addu-rahi: Pächter 11 Non laut Pachtvertrag ana nukaribbüti Non 578 
(Nr. 225), das Grundstück läßt sich nicht bestimmen und könnte entweder IMB 
gehören oder von diesem verwaltet worden sein 

ibni, Sklave des Marduka: um 14 Dar Pächter am 
verträge über zwei Parzellen von 3 bzw. 1 Kur 
betreffend, mit 5 bzw. 6 Jahreı 
Brüdern sowie Bi 
43-46 und 239), einn 

ügaja/Arad-BEU/Pappaja: 
Cyr 123 (Nr. 21). 

Sügaja/Nabd-ah 
Kanal, Camb 2 (Nr. 41), 

(ddin/Böl-usallim: Pächter eines Grundstücks am Ina-qibi-Böl-G 
443 (Nr. 213, 17 Dar) 
S-udammig/Belfunw/Rab-band: mit Sügaja/ltinnu 0 C 
Kanal: Camb 2 (Nr. 41) 

Nabd-Sü/Liblut: um 14 Dar am Ina-gibi-Böl-Graben bezeugt laut Dar 127 (Nr. 211) 
laja/Marduk-Suma-usur/Eda-etir: Pächter am Neuen Kanal um 2 Camb, laut imittu- 

Verpflichtungsschein Camb 118 (Nr. 22) und der Erweiterung/Ergänzung zum 
Pachtvertrag BM 31401 (Nr. 23), die Ackerland mit manueller Be 
berriff 

Suma-ukin/$umaja/Biellu: mit Mardukal/Ar: 
laut imitru-Abrechnung Nbn 715 (Nr. 40). 

Tabna/Marduk-Suma-ibni/Sa-ı (u: Pächter am Il Dar, laut 
nukaribbütu-Pachtvertrag BM 30912 (Nr. 78) sowie Dar 237, 331, BM 30866 (Nr. 
79-81) 

.../Nabd-ittannu: Pächter am Alter Kutha 
169) 

unbekannte Pächter 
DT 20 (Nr. 160, x Dar) und BM 34463 (Nr. 163, 24+ Dar), jeweils das Grundstück am 

Alten Kutha-Kanal betreffend, das MNA, seinen Brüdern und den Kindern seines 
Schwagers gehört 

Dar 254 (Nr. 234, 9 Dar), vielleicht am In 

    -Kanal; vier sät-Pacht- 
jeweils Gerste- und Dattelertr 

aufzeit, das Grundstück gehört MNA und seinen 
uballit: Dar 267, BM 30865, Liv 24, N.Y. 51 (Nr. 
imüt-BEV/Rab-bang als Mitpächter. 

Nachfolger des Vaters um 3 Cyram Neuen Kanal beze 
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     Ib Pächter am Bäi 

  

     
       

  

a 13 Nbn Pächter am 

  

inttu-Kanal 

  

    

  

anal zur Zeit des Darius: BM 30474 (Nr 

  

jbi-Böl-Graben zu lokalisieren. 

  

Verwendung als Pfand, Pfandverwertung 

Während die Familie Egibi oft als Pfandgläubiger von Grundstücken bezeugt ist, kann 
seltener nachgewiesen werden.” Im normalen Geschäfisalltag war 

es aber sicher gängige Praxis, insbesondere kurzfristige hohe Forderungen (z.B. Liefer- 
Verpflichtungen mit Vorauszahlung des Kaufpreises) durch Pfänder bzw. Generalpfand 
zu sichern. Für unseren Zusammenhang wären nur die Folgen bei Nichterfüllu 
teressant. Lediglich in der vierten Generation lassen sich solche nachweisen. Di 

     

   

  

17 Für IMB BM 41719 (Nr. 9, das Grundstück am Neuen Kanal betreffend) und 
it Duplikat TCL. 13 214, Nr. 77}; es geht um das Grundstück am Ik”’-Böl.G 

innerhalb der Familie (ewa Camb 373, Nr. 24) bleiben hier außer Betracht 
      

ben. Verpfändungen 

58 

 



     

  

Verpfändung von Amat-Bäbas Mitgifigrundstück (und der angrenzenden Parzelle) s 
wie des Grundstücks am Bänftu-Kanal durch MNA laut BM 33122 sowie der spätere 
Verkauf von 2 Kur Dattelgarten und 4.3.2 Kur Ackerland, darunter das Grundstück am 
Tupasu-Kanal, werden auf $. 161 und 174 f. behandelt. Ein Grundstück in Suppatu 
wird 16 Dar laut TCL. 13 193 verpfändet, weitere 2 Kur Ackerland laut Dar 491 (Nr. 
186) im Jahre 19 Dar mit Vereinbarung über Zinsantichrese, ohne, daß Informatio- 

nachfolgende Ereignisse überliefert sind. Ebenfalls aus dem 19. Jahr liegen 
über einen beabsichtigten und bereits arrangierten, aber im letzten Moment 

Verkauf einer zuvor wohl verpfändeten Parzelle vor: Dar 469 (Nr. 222, 

    

    
         
      
   
     

    

        

nd durch einen Mangel an Liquidität auf Seiten MNAs (u.a. be- 
dingt durch die vorhergehende Erbteilung), einen generell freieren Umgang mit Immo- 
bilien als Geschäftskapital und durch eine (temporäre?) geschäftliche Krisensituation 
bedingt. Welcher dieser Faktoren im einzelnen die dominierende Rolle spielt, kann 
schlecht abgeschätzt werden. 

Die antichretische Verpf 
trägen, erfüllt offensichtlich eine ökonomische 
ist. Im Vordergrund steht in diesen Fällen die Nutzung des Hauses durch den G 

| und die Vereinbarungen sind von vornherein auf langfristige Laufzeiten ausgel 

   
      
    
    fändung von Häusern, kombiniert mit Miet- und Werkver- 

ınktion, die anders zu interpretieren 
äubiger 
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Veräußerungen durch Tausch und Verkauf 

     Veräußerungen von Grundstücken lassen sich nur in Ausnahmefällen 
Kaufverträge nicht im Archiv des Verkäufers zu erwarten sind und kein einzig 
das einen Vertreter unseres Familienzweiges als Verkäufer benennt, erhalten 
ist. Sofern Verkäufe oder nicht zustandegekommene Verkäufe nicht unter den 
Verwendung als Pfand, Pfandverwertung erwähnt wurden, handelt es sich entweder um 
Transaktionen innerhalb der Familie, wie Camb 217 (Nr. 156), den Verkauf an einen 
Schwiegersohn, oder um die Veräußerung von Anteilen durch MNAs Brüder, bei den 
zumindest in einem Fall sicher vom Rückerwerb durch MNA ausgegangen werden kann 
(wel. $. 167 1. und 176 £). Außerdem liegt mit Liv 33 (Nr. 32) der Nachweis für 
den Verkauf von zwei Grundstücken vor, bei dem die Brüder ihre Anteile zu verrechnen 
haben. 

Mindestens inder vierten Generation ist demnach der Verkauf eine ernstzunehmende 
Größe, deren Umfang freilich schlecht abgeschätzt werden kann und durch Neuerwer- 
bungen bei weitem wettgemacht worden sein dürfte 

Bereits zu IMBs Zeiten hat es auch Veräußerung von Parzellen im Zuge von Tausch- 
geschäften gegeben, man vergleiche die auf $. 151 f. erwähnten Vorgänge um die 
Urkunden Camb 349, 375 (Nr. 175 £) und BM 32200 und die dort skizzierten Hinter- 
gründe. In Dar 265 (Nr. 13) schließlich bietet MNA seiner Tante ein in Dilbat gelegenes 
Objekt im Gegenzug für ein wertvolleres vor den Toren Babylons. 

  

    

      
    

  

  

  

  

18 Dazu zulerzt ©. Wunsch, MOS Studie 

  

   

  

  





   

    

     

    

  

  

    

  

    
    

IV Die einzelnen Affären 

Das Grundstück in Qalünu 

Der erste Kauf eines landwirtschaftlichen Grundstückes durch ein Mitglied unseres 
Zweiges der Familie Egibi, über den wir eine entsprechende Dokumentation besitzen, 
fand im Arahsamna (8. Monat) des Akzessionsjahres Neriglissars statt.” Nabü-ahh 

iddin erwarb laut Speleers 276 (Nr. 2) ein Grundstück von 1 KurGröße (ca. 1,35 Hektar) 
‚bezirk Kutha im Bereich der Ortschaft Qalünu. Das Grundstück war 

bereits seit über neun Jahren verpfändet, und zwar für eine Schuld, die noch auf den. 
Großvater des nunmehrigen Verkäufers zurückging, wie aus Nbk 311 (Nr. D): 10 f. 
aus dem Jahre 36 Nbk ersichtlich ist. Bemerkenswert ist der Umstand, daß sowohl der 
damalige Verpflichtungsschein wie auch die Kaufurkunde Speleers 276 (Nr. 2) nicht in 
Kutha oder Qalünu, sondern in Babylon ausgestellt wurden.“ 

Hinzu komm noch ein weiteres, prosopographisch interessantes Detail: Als Nach- 
bar wird in Z. 6 f. Kabtija aus der Familie Suhaja genannt. Er dürfte mit dem bekannten. 
Schreiber und Not Marduk identisch sein, der zahlreiche Grundstückskauf- 
verträge während der Regierungszeiten von Amöl-Marduk, Neriglissar und Nabonid 
ausgestellt hat.'“ Der erste Zeuge, ein gewisser Kittja aus der Familie Sang 
zwar selbst nicht aus anderen Urkunden bekannt, wohl aber seine Söhne und Enkel, die 
ebenfalls als Schreiber ausgebildet wurden und von denen insbesondere Arad-Marduk 

später viele bedeutende Transaktionen für die Egibis beurkundet hat. Auch der Onkel 
unseres Verkäufers, der einen Anteil am verkauften Grundstück besitzt, Tagi$-Gula/Ea- 
ipuß/Sagdi Schreiber bezeugt: Non 74 wurde in Qalünu (*""Qa-lu-nu) aus 
stellt und betrifft eine Forderung über Pachtauflage zugunsten eines. 
aus der Familie Büsu. Die Tafel gehört zum Ankauf 82-5-22, der eine ganze Gruppe 
von Urkunden beinhaltet (u.a. mit Nbk 339 auch eine, die von dem erwähnten Kab- 
tija verfaßt wurde), bei denen Bänünu/Kiribtu/Dullupu eine zentrale Rolle spielt und 

     

      

  

  

   
  

  

    

  

  

    

  

    

  

  

  

19 Seit Ende Ab (5, Mona) hate der Usurpator Neriglissar den T 
Dubberstein, Chronolog, 

  on inne, vgl. R.A. Parker-WH 
    
    

    

  ‚on Babylon und in Speleers 276: 2 si pihär Kute in kitad nar 
‚ausgeschlossen; AISL 26,8. 216 (Or. 4) beriffi daselbe Grundstück und 

2 bentalis eindeutig pihät Kt? (kolatonier), 
er-C, Wunsch, Notaries. Er ist in Speleers 276 (Nr. 2) und Nbk 339, wo er als 

Schreiber auftri, jeweils als Sohn des Nädin ausgewiesen. 

    

su



    

    

  

        

  

auch Qalünu häufig erwähnt wird."? Dieser Ankauf enthält aber keine Egibi-Texte.' 
Dank unserem Dossier zur Affäre Sagdidi haben wir somit eine personelle Verbindung 
zwischen dem Egibi-Archiv und einer offensichtlich separaten Urkundengruppe - was 
wiederum fragen läßt „ob diese nicht doch irgendwie zum Egibi-Umfeld gehört. 

Leider gibt es aber keinen Hinweis, auf welchem Wege NAI mit dem Verkäufer 
des Grundstückes in Kontakt gekommen ist, da sich weder gemeinsame Geschäfte noch 

finanzielle Abhängigkeiten belegen lassen. Immerhin wäre aber denkbar, daß NAI über 
die er sicher während seiner eigenen Schreiberausbildung in 

lernt hatte und die in derselben Gegend Besitzungen hatten, auf das 
Objekt aufmerksam wurde. 

Das Grundstück in Qalünu wird als Dattelgarten beschrieben, der an einer Stirnseite 
an unbebautes Terrain von minderer Qualität angrenzt. In gegenüberliegender Richtung 
befindet sich das Grundstück des Kabtija, und in dieser Richtung dürfte auch der Zugang 
zum Wasser zu suchen sein. Nergal-zera-ibni aus der Familie Sagdidi verkauft 1 Kur 
von seinem Zweidrittelanteil in ungeteilter Erbengemeinschaft mit seinem Onkel, dem 
jüngeren Bruder seines Vaters.'“ Die Gesamtfläche muß demnach etwa 1.2.3 Kur be- 
tragen haben. Die Familienbeziehungen lassen sich folgendermaßen veranschaulichen 

  

  

   
  

  

    

   

      

    
   

Stammbaum der Familie Sagdidi 

  

Sagdidi 

  

L.n 
\ 

Nergal-uballit  Tagis-Gula 

  

Nergal-zöra-ibni (= Zenija) 

  

können aus diesen Angaben ableiten, daß das Grundstück mindestens drei Genera- 
ionen lang derselben Familie gehörte und entweder vom Großvater Nergal-zera-ibnis,     

  

  

  deniizier und zusammengestellt bei G, van Driel, ZA 79,8. 141. Nbk 202 in Kutha ausgestellt: Bei 
einem Grundstück des Bändnu in Qalünu (Z. 1) sollen Grabearbeiten durchgeführt und eine Grenzmauer 
errichtet werden. Nbk 324: Notiz, Bänönu wird erwähnt. NDk 339 aus Babylon: Verpflichtungsschein 
Über Bronze zugunsten von Bändnu, Schreiber: Katja. Nbk 347 aus Borsippa: Pachtaufag 
von Bänünu, die Datteln sollen am Borsippakanal abgeliefert werden, die Abrechnung 
Mauern wird als abgeschlossen erwähnt. Nok 364 aus Iltbatu: Pachtauflage zugunsten von Bänünu. Nbk 
432 aus Qaltı unsten von Bänünu. ExM 3: Qu Net 1 

aus Babylon Inu (Arad-Gula) verleiht Fässer. Nbn 6 aus Ihabatu: Pachlauiage zugunsten 
von Arad-Gula. Non 74: siche dazu im Haupttext. Non 202 aus Babylon: Notiz über Bronze. Non 230 
aus Babylon: Forderung über Si des Bändnu, Non 962 aus Babylon: Zahlung 
von ilku durch Ad-Gula. Vielleicht gehört auch Cyr 25 zu diesem Dossier, ebenso wie einige Notizen 
und Listen sowie stark beschädigte Urkunden; spätere Texte lassen sich nicht mehr siche 
Imitne Verpflichtungsschein Camb 284, in Babylon ausgestellt, nennt ineressanterweise mit dem Gläubiger 
Liböru aus der Familie Nabunnaja einen weiteren Schreiber und Notar, Dar 381, eine Quittung, ist nicht 
sicher zu datieren, von Königsnamen und -ttulatr st nichs erhalten, 
15 Nbk 161 beiifteinenSeitenzweig: in-Marduk/Bal-uballi 
verknüpfen. 
14 So inZ. 9 explizit angegeben. Dem älteren, inzwischen Verstorbenen Bruder kam der Vorzugsanteil in 
doppelter Höhe zu, den Nergal-zör-ibni als dessen einziger Sohn geerbt hate 

  

  

           
   

    

          

          
  

         
  

    
   läßt sich nichtmit dem “Hauptzweig” 

“2 

  

     

 



  

      

   dessen vollständiger Name nicht bekannt ist, oder dessen Vorfahren erworben worden 
ist. Ebenfalls bis zum Großvater reicht die Historie der Schulden, für die es als Pfand 
dienen mußte, wie Nbk 311 (Nr. 1): 10 £. beiläufig erwähnt. Die Urkunde stammt aus 
dem Jahre 36 Nbk; zu diesem Zeitpunkt waren Großvater und Vater des Nergal-zöra-ibni 

bereits verstorben. Der Schuldbetrag, um den es in dieser Urkunde geht, ist leider nicht 
bekannt! Die beiden Gläubiger erhalten das antichretische Nutzrecht an jenen 1 Kur, 
die Nergal-zera-ibni geerbt hat.“ Somit muß Nergal-z£ra-ibni zwar künfüg keine Zin- 
sen aufbringen (was sicher insbesondere in Jahren mit schlechten Erträgen zu seinem 
Vorteil is), es stehen ihm aber auch keine Einkünfte aus diesem Grundstück mehr zur 
Verfügung, die zur Tilgung der Schuld beitragen könnten. Offenbar hat sich an dieser 
Situation in den folgenden neun Jahren nichts geändert, so daß schließlich im Jahre O 
Ngl der Verkauf als eine für alle Seiten akzeptable Lösung erschien. 

Die Hälfte des Kaufpreises, 2 Minen Silber, ist an den Gläubiger Böl-iddin auszu- 
zahlen, wie aus Speleers 276 (Nr. 2): 14. hervorgeht. Von der anderen Hälfte 
erhält Nergal-zera-ibni 1 m 20 8 sofort, während er den Restbetrag erst bekommen soll, 
nachdem das Grundstück vermessen und seine genaue Größe bestimmt worden ist. Auf 
diese Weise wird verhindert, daß der Verkäufer den Differenzbetrag zurückerstatten muß, 

sollte die Fläche kleiner sein als der Schätzwert. Gleichzeitig stellt diese Regelung ein 
Druckmittel dar, um ihn zur schnellen Abwicklung aller Formalitäten und zur Klärung 
möglicher Streitigkeiten mit dem Mitbesitzer, seinem Onkel, zu veranlassen. Auf 
der Basis der genauen Werte schließlich soll eine Urkunde ausgestellt und beglaubigt 
(kanäku) werden. 

nt dieser endgültigen Kaufurkunde dürfte uns als BM 41505 (Nr. 3) 
chtim Wortlaut etwas von Speleers 276 (Nr. 2) ab, nennt den Terminus 

misihtu, was auf die erfolgte Vermessung des Areales hinweist, und enthält das volle 
Formular der Kaufabschlußklausel mit arru-Formel‘”, die in Speleers 276 ebenfalls 
fehlt. Zeichenspuren am rechten Tafelrand deuten darauf hin, daß die Originalurkunde 
gesiegelt war. Wann genau sie ausgestellt wurde, kann nicht ermittelt werden, da das 
Datum nicht erhalten ist, mit Sicherheit jedoch vor der Richterurkunde AJSL 27, S. 
216 (Nr. 4), die aus prosopographischen Erwägungen in den Beginn von Nabonids 
Regierungszeit zu datieren ist. Diese erhellt, daß der Kauf noch ein gerichtliches 
Nachspiel gehabt haben muß, was die nachdrückliche Forderung nach Einhaltung der 
notariellen Prozeduren in Speleers 276 (Nr. 2) als wohlbegründete Vorsichtsmaßnahme 
des juristisch versierten Käufers Nabü-ahhö-iddin erscheinen läßt." 

  

      

  

   

  

  

  

   

    

    

     
  

  

  

  

     

  

h es um eine solche Summe, die 
Da kein zweiter Gläubiger mehr 

    

      mit in Empfang genommen, oder durch Zession dessen 
Zinsanichrese vereinbart war (vl. im fol 

Zu rechnen, es sei denn, der Schuldner habe einen Teil des. 
1% Die Formel laute nicht “sie essen die Erme”, wie man erwarten solle, sondern ist dem Formular bei 

antichretisch lavenpfand nachgebildet. Da sich das Grundstück im Besitz 
Erbengemeinsc "wird zur praktischen Umsetzung dieses Anspr 
sein, Dei der der mitberechtigte Onkel des Nergal-2öra-ibni ein Dritel, die Gläubiger zwei Dritel an den 
Einkünften erhielt 
17 Vgl, das Kapitel zum Urkundenformular. 
14$ NAIhate bereits während der Regierungszeit Nebukadnezars as Schreiber von Urkunden und Protokl 
en gewirkt, die im Vorfeld bzw. zur Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzungen ausgestellt wurden. 
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          216(Nr. 4): 1 zufolgehatte NAI von Zerija 
ibni) Gartenland von 1.0.1 Kur Fläche gekauft (der in Speleers 276 genannte Schätzwert 
hatte 1 Kur betragen), wofür er bei einer Preisrelation von 7,5 GARA"® noch 8 $ Silber 
hätte nachzahlen müssen, über die aber nichts verlautet. Z. 6 zufolge war sein Recht 
auf das Grundstück gerichtlich bestätigt worden (ina eqlifu usuz) und ihm stand der 
Nießbrauch zu (ebüra ikkal). Dem ist zu entnehmen, daß es wegen der Angelegenheit 
zum Streit gekommen und der Fall bereits verhandelt worden war; es iegen uns darüber 
allerdings keine anderen Urkunden vor. Ferner wird in Z. 7 {. ausgesagt, NAI habe 

0 $ Silber an Zerija gezahlt und dafür den Rest von dessen Grundstück als 

    

    
  

  

Diese Aussage ist in zweierlei Hinsicht verwunderlich. Würde es sich, erstens, bei 
dem genannten Betrag von 20 $ Silber um jenen nach Abschluß der Formalitäten von 
NAT zu zahlenden Kaufpreisrest handeln, dann bliebe unerklärlich, warum dieser den 
“Rest seiner Anbaufläche” als Pfand genommen haben sollte. Ein Subjektwechsel und 
die Annahme, Zerija habe wegen des noch ausstehenden Silbers einen Teil der an NAT 
verkauften Fläche gepfändet, erscheint ebenfalls fragwürdig 

Man fragt sich zweitens, um welches restliche Grundstück es überhaupt gehen soll 
In Speleers 276 (Nr. 2): 1-9 ist von 1 kur... .zittu 3a N. Sa ittiT. ahi abi tardinnu “1 
Kur, ... Anteil des N., den er mit T., dem jüngeren Bruder seines Vaters, (gemeinsam 
besitzt)” die Rede, nicht von ina ziu ... "von seinem Anteil, ...”. Aus dieser 
Formulierung sollte man eigentlich annehmen, daß 1 Kur dem vollen Zweidrittelanteil 
Nergal-zera-ibnis am Gesamtgrundstück entspricht. 

Mehrere Erklärungen sind denkbar: Erstens könnte Zerija in der Zwischenzeit seines 
Onkels Anteil geerbt oder übernommen haben, um den es nunmehr geht. Dieser betrüge 
etwa 0.2.3 Kur. 20 $Silber entsprechen bei deroben zitierten Preisrelation aber lediglich 
0.0.2.3 Kur, also einem Sechstel davon. Zweitens könnte das Gesamtgrundstück von 
vornherein größer als 1.2.3 Kur gewesen sein und I Kur entsprach nicht dem gesamten 
Anteil des Zerija (dann wäre die Formulierung in Speleers 276 (Nr. 2): 1-9 nicht exakt) 
Oder drittens, das Grundstück könnte sich bei der Vermessung als beträchtlich größer 
als angenommen herausgestellt haben, 

Wie dem auch sei, in jedem F 'h dem Kauf 
von 1 Kur Fläche noch ein Darlehen von 20 $ Silber an Nergal-zera-ibni gezahlt und 
einen weiteren Grundstücksanteil dafür als Pfand genommen. In AISL 27, $. 216 
(Nr. 4) ist nunmehr eine richterliche Anordnung dokumentiert, wonach Zärija keinerlei 
Verfügungsrecht über den verkauften und den verpfändeten Grundstücksanteil hat, bis 
der Rechtsstreit mit NAI zum Abschluß gekommen und die Angelegenheit geklärt ist 
Das Verfügungsverbot ist explizit und präzise, es schließt Verkauf, Schenkung und die 
Verwendung als Sicherheit für verschiedene Arten von Darichen ein. Wir müssen aus 
diesen Fakten wohl vermuten, daß Zörija versucht hat, das Grundstück mehrfach zu 
veräußern oder das bereits verkaufte Objekt noch als Pfand für weitere Darlehen zu 
verwenden. 

    

    

  

  

    

  

    
  

    
  

      

    

  

   

  

  

      

Insbesondere in Dossier aus Opis is in diesem Zusammenhang zu 
Neriglisar Nie 

      

   
   
scht;vel. C. Wunsch, Ps Oeliner 
#9 Spelcers 276 (Nr. Di 12. 

 



      Leider erfahren wir nichts über den Ausgang dieser Affäre. Auch Pachtverträge 
oder imittu-Verpflichtungsscheine bezüglich eines Dattelgartens in Qalünu sind nicht 
überliefert, wenn man von Nbn 47 (Nr. 223) absicht, der zwarin Kutha ausgestellt wurde, 

genauen Angaben zum Grundstück macht '® Die späteren Grundstückskäufe 
der Egibis konzentrieren sich in anderen Gegenden, meist im unmittelbaren Umkreis 
von Babylon. Da bei Tauschgeschäften die Tendenz zu beobachten ist, isolierte Besit- 
zungen gegen solche zu veräußern, die in der Nachbarschaft anderer Egibi-Grundstücke 
liegen, hätte sich der Dattelgarten in Qalünu durchaus als Tauschobjekt angeboten; es 
gibt aber keinen Beleg darüber. Verkäufe lassen sich ohnehin nur in Ausnahmefällen 
nachweisen, weil wir mit der Übergabe der Retroakten an den Käufer rechnen müssen; 
die betreffenden Kaufurkunden befänden sich dann nicht mehr im Egibi-Archiv. Aller- 
dings fällt in diesem Zusammenhang auf, daß keine der hier besprochenen Urkunden 
auf einer gesiegelten Originaltafel überliefert ist. Bei Spelcers 276 (Nr. 2) steht wegen 
des weit auseinandergezogenen Textes mit einigen leeren Flächen eher zu vermuten, 
daß es sich um eine Abschrift handelt (für diese Frage spielt es keine Rolle, ob wir eine 
“echte” Urkunde oder eine Abformung vor uns haben). BM 41505 (Nr. 3) weist Spuren 
einer Siegelbeischrift auf, dürfte aber eine ungesiegelte Abschrift sein. Über AISL 27, 
5.216 (Nr. 4) ist kein Urteil zu treffen, da es sich um eine Abformung handelt, deren 
Original wir nicht kennen, 

    

  

  

  

  
  

  

   

  

  

Die Grundstücke am Neuen Kanal 

Das große Grundstück 
Wenige Monate nach der Machtübernahme durch Neriglissar, 5! am8.11.0Ng] (23.1.559 
v. Chr), erwarb Nabü-ahhö-iddin ein Grundstück von 24 Kur (über 30 Hektar) zu beiden 
Seiten des Neuen Kanals (näru e$u), das außerhalb Babylons im Nordwesten vor dem 
Enlil-Tor gelegen war.'% Es handelt sich um die größte Fläche, die je von den Egibis 
gekauft worden ist. Der Kaufvertrag 5R 67,1 (Nr. 6) wurde -der Bedeutung des Objekts. 
entsprechend - vor hochrangigen Zeugen abgeschlossen: dem Gouverneur ($akin tem) 
von Babylon und einem Kollegium von sieben königlichen Richtern, die ebenso wie die 
vier Schreiber die imposante Urkunde gesiegelt haben. Nabö-ahhö-iddin wird darin als 
alleiniger Käufer genannt, als Verkäufer erscheinen vier Brüder. Vom Kaufpreis, der 
22 m 20 $ Silber beträgt, wird jedoch nichts an die Verkäufer ausgezahlt, sondern das 
Silber fließt direkt in den Besitz des Marduktempels, um dessen Forderungen gegen die 

vier zu begleichen. Soweit die aus SR 67, 1 (Nr. 6) bekannten Fakten. Mehrere bislang 
unbekannte Urkunden erlauben nun, sowohl die Vorgeschichte zu rekonstruieren als 

    

   

  

59 Immerhin ist der Aussellungsort für Pachturkunden im Egibi-Archiv si 
kannt. Da von keinen anderen Grundsticken der Egibis im Raum Kutha etwas bekannt it, könnte durchaus 
eine Verbindung bestehen, 
151 Im Ab, etwa Mitte August S60\. Chr. nach R.A. Parker-W.H. Dubberstein, Chronologs. $. 12. 

? Zur Lokalisierung des Enlil-Tores (abweichend zu der von E. Unger, Babylon, Karte nach S. 382, vorge 
ıgenen) vel. A.R. George, OLA 40, $.22 1. Auf die Konsequenzen, die sich aus der Neulekalisierung. 

des Enlil-Tores für die Lage der vor besagiem Tor gelegenen Kanäle und Ortschaften ergeben, hat G. v 
Driel bereits in BSA 5, $. 21%, hingewiesen: Der Neue Kanal ebenso wie der Ahle-Sllim-Kanal und die 
Orischaften Kar-Nabü und Til-Galala müssen demnach ebenso in nordwesticher Richtung gesucht werden, 
Bit-Hahhurs allerdings nich: vel. dazu unten 5. 161. 
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        auch das weitere Schicksal des Grundstücks besser zu verfolgen. 
Die vier Verkäufer hatten, wie es üblich war, die alte Kaufurkunde, die den recht- 

mäßigen Erwerb des Grundstücks dokumentierte und von den Babyloniern ummi eqli 
“Mutter des Feldes” genannt wird, an den Käufer, d.h. an Nabt-ah) 
geben. Ihr Vater, Marduk-Etir, Sohn des Marduk-zera-ibni aus der Familie Etiru, 
im 30. Jahr Nebukadnezars, also 15 Jahre vor dem Weiterverkauf an Nabd-ahhe-iddin, 
das Grundstück erworben. Damals war er Gouverneur ($äkin }£mi) von Babylon und 
{rat nicht selbst als Käufer in Erscheinung, sondern ließ den Kauf über einen Mittels- 
mann abwickeln. Daher war auch der Kaufvertrag nicht auf seinen Namen ausgestellt, 
sondern auf den des Aplaja aus der Familie Sin-nädin-Xumi. All dies wird in BM 32184 
(&r. 7), Z. 4-9, geschildert, einer Urkunde, auf die noch zurückzukommen sein wird. 
Dank dieser Angaben konnte die ummi egli identifiziert werden, die (bzw. deren Kopie) 
tatsächlich im Egibi-Archiv überliefert ist. Es handelt sich um BM 32640 (+) 32437 mit 

Duplikat (Nr. 5), den Kaufvertrag zwischen Aplaja als Käufer und MuSezib-Bel, Sohn 
des SamaS-unammir aus der Familie Basija, als Verkäufer. 

In diesem Vertrag war die Fläche allerdings nicht mit 24 Kur, sondern nur mit 
Kur angegeben.'*' Der Kaufpreis betrug 19 m 30 3 Silber, der sich aus je einem Teil- 
betrag für die mit Dattelpaimen bepflanzte Fläche (6 GARA) und Getreidefeld, darunter 
Neubruch (45 GARA) sowie einer Zugabe von 22 $ zusammensetzte. Aus diesem Zah- 
Ienverhältnis kann ein Anteil von 0.4 Kur Dattelkultur errechnet werden, die restlichen 

3 Kur waren Getreidefeld. Fünfzehn Jahre später, beim Weiterverkauf an Nabd- 
ahh-iddin, sind von 24 Kur Gesamtfläche 2 Kur als Dattelgarten mit ertragfähigen 
Bäumen ausgewiesen, hinzu kommen fast zwei Kur mit jungen Palmen. Es ist dem- 
nach in der Zwischenzeit in das Grundstück erheblich 
durch Anpflanzung um 400% vergrößert worden.’ Diese Dattelgärten wurden am 
Uferstreifen beiderseits des Kanals angelegt. Imitru-Verpflichtungsscheine unterschei- 
den zwischen dem Gebiet ober- und unterhalb des Kanals; der Plan BM 30627 (Nr. 
11), der allerdings den Zustand einige Jahre später widerspiegelt, weist oberhalb des 
Kanals nur einen kleinen Teil der Fläche als G« aus, der Rest dürfte 
demzufolge Dattelgarten sein. Die Summe für die Gesamtfläche liegt in SR 67,1 (Nr. 

5) mit 22 m 20 $ Silber dennoch nicht sehr weit über dem Wert von 19 m 30 3, da der 
Preis pro Fläche niedriger als 15 Jahre zuvor berechnet wird. Beim Dattelgarten li 
er 11%, beim Getreidefeld um ein Drittel niedriger.!“ Man gewinnt also insgesamt den 

indruck, daß Nabü-ahhö-iddin ein schr gutes Geschäft gemacht hat. 
Zeitpunkt und Umstände der Transaktion sind aufschlußreich. Sie fand nur wenige 

Monate, nachdem Neriglissar den Thron bestiegen hatte, statt. Nabi iddin hatte 

  

  

         
   

    

  

     

  

    

  

     

  

nvestiert und der Baumbestand   

  

    

    
  

  

   

    
  

  

    

    

   
15° G. van Del, JEOL 29, 5.64, ha 
jgekaufie Objekt in Dar 50 (Nr. 12) als Gegenstand 
St Die Zahl 23 ist zwar zerstört, aber der Betrag von 23.2.3 Kur wid auch in BM 32184 (Nr. 7), Z. 
15, genannt. Nur be dieser Größe ergibt ich zudem eine glatte Zahl, wenn man eine Flichenberechnung 
entsprechend den Preisen für Dattelkultur und Geteidefeld anstll 
155 G. van Driel,BSA 4,. 145, hat darauf verwiesen, daß die Intensivierung des Dattelanbaus, entwederauf 
Kosten des Getrideunbaus (wie hie) oder durch Erschließung von Neuland, ls Anzeichen wirschaflichen. 
Wachstums zu interpretieren st, nicht als Reaktion auf ich verschlechternde Bodengualtät durch Veralzung. 
Den stoiisierenden Einhuß es espandierenden Datelabaus au ie Dtelprise (die im Vergleich 

Gerste Samerzu steigen beginnen) hat G.G.W. Müller, AfO 42/43, 
ner Berufung auf van Drie betont. 
156.6 GARS gegenüber 6 2); GAR/ für Datelgärten bw. 45 GARA 

daß das hut SR 67, 1 ONr. 6) von NAI 
ieder erscheint.   

    
  

    

   

  

     
  

  

    

  

sr 60 GARS für den Rest   ent 

66



    

  

      bereits in früheren Jahren in geschäftlichem Kontakt zu Neriglissar gestanden, als dieser 
zwar in seiner Ei erschn Nebukadnezars politisches Gewicht hatte, 
aber vermutlich noch niemand absehen konnte, daß er einmal den Thron usurpieren 
würde. Nabü-ahhö-iddin hatte einige bedeutende Transaktionen in seinem Auftrag 
regelt.” Was Marduk-ätir angeht, der im Jahre 30 Nbk Gouverneur von Babylon 

;ewesen war, so wird in der Urkunde BM 32184 (Nr. 7),Z. 12-14, ausgesagt, daß irgend 
etwas bezüglich seines Feldes ina gibät Sarri “auf Geheiß des Königs” gescheheı 

| oder solle — vermutlich der Verkauf. Leider ist hier der Text beschädigt. In diesem 
j Zusammenhang ist auch von kin jömütu "Gouverneursamt” und ana mär2”* Bäbili 

urru “den Bürgern Babylons zurückgeben” die Rede. Es scheint, als sei der Beamte in 

     
       
        
  

      

       
       
    
  

    

ınn angenommen werden, der König habe einem seiner Günstlinge 
dazu verholfen, das Grundstück zu sehr günstigen Konditionen zu kaufen. Gleichzei 

oßer Wert darauf gelegt, an der Rechtmäßigkeit des Erwerbs durch Nabd- 
en Zweifel aufkommen zu lassen. Der Kaufvertrag wurde daher in aller 

Form vordem (neuen) Gouverneur von Babylon und sieben Richtern von vier Schreibern 
rtigt und von allen Zeugen und Schreibern gesiegelt 

In dieser Urkunde, 5R 67,1 (Nr. 6), wurdedie Fläche mit runden 24 Kur veranschlagt, 
aber auch die 15 Jahre früher in BM 32640 (Nr. 5) angegebene Größe von 23.2.3 Kur 
war nur ein Schätzwert, denn diese Urkunde enthielt eine Klausel, die vorsah, das 

Feld auszumessen und den Differenzbetrag entsprechend dem Kaufpreis auszugleichen 
(2.33 £.). Dies war aber offensichtlich immer noch 

  

        
          

     

  

     danach statt. abhe-iddin und der frühere Verkäufer Muß&zib-Bel (der das Feld 
über einen Mittelsmann an den Vater der vier Brüder verkauft hatte) kamen zu einer 
Übereinkunft, die in der bereits erwähnten Urkunde BM 32184 (Nr. 7) vom 10.9.2 

wurde und dank ihrer ausführlichen Darstellung den Schlüssel zum 
tindnis der Vorgeschichte liefert. Über das Ergel 

1 können wir allerdings nichts Genaues erfahren, weil gerade dieser Teil der 
Tafel zerstört ist. Die erkennbaren Stichworte lassen aber verm 
iddin von sich aus die Angelegenheit klären wollte und einen bestimmten Beır 
oder Naturalien) an MuSzib-BEI gezahlt hat (Rs 17-9"). Laut BM 33103 mit Dupli 
BM 32738 (+) 41935 (Nr. 8, Jahreszahl nicht erhalten, aber vor 13 Nbn, dem Todesjahr 
Nabd-ahhö-iddins, zu datieren) gab es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal eine 
Forderung auf Kaufpreisnachzahlung wegen des Feldes, diesmal von einem Enkel des 
Gouverneurs. Er hatte das Grundstück vermessen lassen, und dabei wurde festgestellt, 

  

    

    

     
    

    

    

Dazu G. van Dric 
Fall von Verurt 

gen und 
Überlifert: E. Weidn es der König set, derdas 
Ureil (es war das Todesurei) sprach, Dasbeteffende Grundstück wurde m Jahre 11 Nök (offensichtlich im 

en) vom Ezida-Tempel an eine Privanper 
des Gouverneurs (äkin öm) von Borsippa au 

Las Feld war ordnungsgemäß ge 
Söhne des Beamten berechtigt, cs zu verkaufen. Die Ursache firdie Schulden g 

standen auf einem anderen Blt. 
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daß die Größe nicht mit der in der Kaufurkunde angegebenen übereinstimmte. Ihm 
wurde der Differenzbetrag (uiru 3a *z2ri “Überschuß des Feldes”, Z. 14), dessen Höhe 
leider nicht erhalten ist, erstattet, und Käufer und Verkäufer verpflichten sich, künftig 

der Maße des Grundstücks keine Klage mehr zu erheben (Z. 16f.). Die Urkunde 
enthält neben Quittungs- und Klageverzichtsklausel auch eine knappe Darstellung der 

chichte, wodurch das betreffende Grundstück eindeutig identifiziert werden kann. 
In dieser Urkunde, Z. 8 f., wie auch in BM 32184 (Nr. 7), Z. 20-22, findet sich 

ein weiterer wichtiger Hinweis: Es wi kt, NAI habe das Areal gekauft und 
ergal-usallim ... ina libbi ifkun “darin einen Halbpart des Nergal-usallim, 
ma-iddin aus der Familie Ile’’i-Marduk, festgesetzt”. Das Schlüsselwort 

Ibpart läßt vermuten, daß beide Mäi meinsame Geschäfte betrieben, da kei- 
ne Erbengemeinschaft vorliegen kann. In keiner der uns erhaltenen Urkunden taucht 
allerdings der diesbezügliche Terminus harränu-(Gesellschaft) auf. Es sei in diesem 
Zusammenhang aber darauf verwiesen, daß NAI mit drei anderen Personen, die nach- 
weislich seine harränu-Partner waren, in später  meinsam Grundstücke er- 
worben hat: Nerg milie Rab-bane, Rimüt aus der Familie Ea- 
eppeX-ili und Belßunu aus der Fa mitti% Des weiteren existiert mit 5R 67,2 
eine Urkunde, laut derer Nergal-uSallim zwei Sklavinnen gekauft hat; als Zeuge er- 
scheint mit Nergal-bänünu ein anderer Pariner NAIs. Auch die Anwesenheit dieser 
Urkunde im Egibi-Archiv deutet auf geschäftliche Kontakte zu Nergal-uSallim, könnte 
sie doch eine Retroakte darstellen, etwa, wenn bei Geschäftsabrechnungen bestimmte 
Vermögensobjekte den Partnern als Gewinn zugewiesen wurden. Man wird folglich 
zwei Dinge konstatieren können: Zum einen war NAI im Akzessionsjahr Neriglissars 
noch nicht vermögend genug, um den Kaufpreis von 22 m 20 8 Silber allein aufbringen 
zu können, ohne den Gang seiner Geschäfte zu stören, und zweitens handelt es sich 
bei dem gezahlten Silber sehr wahrscheinlich um Gewinne aus gemeinsamen Unterneh- 
mungen mit Nergal-uSallim, die in einem Grundstück angelegt wurden, das seinerseits 
regelmäßige Einkünfte versprach. Diese Einkünfte abzuschätzen ist schwierig, aber 
wenigstens für die Dattelkultur gibt es Urkunden, auf deren Basis es versucht werden 
kann. In den folgenden Jahren erscheinen NAI und Nergal-usallim bzw. dessen Söhne 

ıchrfach als Gläubiger von Verpflichtungsscheinen, die Datteln zum Gegenstand haben 
und eine Siedlung am Neuen Kanal (älu Sa näri es) als Ausstellungs- oder Abliefe- 
rungsort angeben. Es handelt sich daher wohl um Erträge unseres Feldes, au 
nicht auszuschließen ist, daß zusätzlich Grundstücke in der g nd gepachtet 
und weiterverpachtet wurden. Aus dem Jahre 3 Ngl (also der dritten Saison nach Kauf) 
ist der Verpflichtungsschein Liv 12 (Nr. 15) überliefert. Er hat insgesamt 165 Kur 
Datteln und Nebenprodukte zum Gegenstand und geht zu Lasten von zwei Personen, 
darunter einem Sklaven Nergal-uSallims. Aus dem Jahre 9 Nbn existiert mit Nbn 353 
(@8r. 17) ein imittu-Verpflichtungsschein über insgesamt 171 Kur zu Lasten von vier 
Personen, darunter einem Sklaven des NAI. 

Nehmen an, daß die Datteln von unserem Grundstück stammen und kal- 
kulieren 150 Kur als Pachteinnahme eines guten Jahres; hierbei ist aber lediglich der 
Dattelertrag berücksichtigt worden, die Unterkultur nicht. Beim Idealkurs von einem 
Kur Datteln zu einem Sekel Silber entspräche dies einem Wert von 2 Y Minen Sil- 
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19 Siehe unten 8. 821,901. und 105 . 

  

     



    'ht man dies mit dem möglichen Zinsertrag von 12 Minen Silber (dem 
Kaufpreisesanteil des Dattelgartens) - unter den üblichen Bedingungen von 20% Zins 
pro Jahr bei einem durch Pfand gesicherten Darlehen im Laufe eines Jahres errechnen 
sich 2 m 24 $ Silber - so bewegen sich die Beträge in der gleichen Größenordnung. 

Der spekulative Charakter einer solchen Rechnung muß allerdings betont werden. Bis 
zum Ende von Nabonids 11. Regierungsjahr (also über 15 Jahre) scheint sich an der 
Rechtslage nichts geändert zu haben, da NAI in Nbn 575 (Nr. 19) noch gemeinsam mit 
einem Sohn des Nergal-usallim als Gläubiger erscheint.'® Zu Beginn des 13. Jahres 
verstarb NAI und spätestens dann dürfte die Geschäftsverbindung aufgelöst und das 
Feld geteilt worden sein, wie aus späteren Urkunden indirekt hervorgeht; der Anteil der 

lie Egibi betrug in der Folgezeit nur noch 12 Kur. Bemerkenswert ist der Umstand, 
im Jahre 3 Dar (25 Jahre nach NAIs Tod) eine Barsipitu aus der Familie Ile”’i-Marduk 
als Nachbarin zu finden, wobei das Grundstück der Egibis in seiner gesamten Länge 
an das Grundstück der Barsipitu angrenzt.'S' Dies ist ein sicheres Indiz für die Tei- 
lung des Grundstückes zwischen den Nachkommen beider Geschäftspartner, wobei in 
Längsrichtung geteilt wurde, um beiden Seiten den Zugang zum Kanal zu ermöglichen. 

BM 31959 (Nr. 10), eine Urkunde, die zu Beginn von Darius’ Regierung ausgestellt 
wurde, betrifft wiederum das Grundstück am Neuen Kanal und erwähnt erfreulicher- 
weise, was in den über 20 Jahren, die seit NAIs Tod vergangen sind, geschehen ist 
Laut Z. 10-14 hatte es NAI seiner Ehefrau Qudäßu'® als Eigentum übertragen und ihr 
das Nießbrauchsrecht auf Lebenszeit gewährt. Folglich standen ihr die Einkünfte aus 
der Verpachtung zu, was durch drei Urkunden belegt werden kann: Cyr 123, Camb 
118 und BM 31401 (Nr. 21-23, siche im einzelnen unter “Die Bewirtschaftung des 
Grundstückes”). 

Laut BM 31959 (Nr. 10): 13 f. hatte NAI seine drei Söhne als Nacherben des 
Grundstücks nach dem Tode ihrer Mutter bestimmt. Weiterhin (Z. 14-16) wird fest- 
gestellt, daß die Söhne dieses Feld im Jahre 7 Camb (also nach dem Tod der Mutter) 
miteinander geteilt haben. Dem ältesten stand nach neubabylonischem Recht der dop- 
pelte Anteil zu, den beiden jüngeren je ein Viertel. Die Urkunde Camb 372 (Nr. 24 vom 
19.4.7 Camb) muß kurz darauf ausgestellt worden sein. Nergal-&ir verpfändet darin 
seinen Anteil an diesem Grundstück für eine Schuld von 1 m45 $ Silber an Iti-Marduk- 

balätu, seinen ältesten Bruder.'® Nach Ausweis von Z. 10 f. waren zu diesem Zeitpunkt 
noch seine beiden Brüder Miteigentümer am Gesamtgrundstück. Iddin-Nabü, der dritte 
Bruder, überschrieb später seinen Viertelanteil an Nergal-äir, wie aus BM 31959 (Nr. 
10), Z. 15 £,, zu erfahren ist. Dieser Viertelanteil, der ursprünglich Iddin-Nabü gehört 
hatte, ist es nun, um den es in BM 31959 (Nr. 10) geht. Nergal-ätir verkauft ihn nach 
dem Tod des IMB (der zu Beginn von Darius’ Regierung gestorben ist)an seinen Neffen 

      

    

  

  

      

  

    

    

  

    
    

    

    

            

Offensichtlich handelt es sich um eine Restforderung, zuns 
Abrechnung als bereits geschehen vermerktst. Der Schuldner Arad-Bel erscheint häufig im Zusammen 
mit der Bewirtschaftung dieses Areales (s. sogleich) 
16 Die Detils sind aus BM 30627 und Dar 80 (Nr, 111) zu 
Nachfahrin, vielleicht Enkelin, des Nergalusalim sein. 
162 Zur Ehefrau des NAI und der hier besprochen 

‚Auch die Vorgeschichte st angegeben: Ne 
Nabüigia ein Haus geiauscht (offenbar dasselbe, das laut Cyr 284 seit Ende des Jahres 7 Cyr an IMBs 
Schwiegermutter Ina-Bxagila-ramäu/Nabaja verpfändet gewesen war), was mit einer Ausgleichszahlung 
verbunden war, die durch IMB kreditiert worden ist 

    
  

     
  

     



             Marduk-näsir-apli (= MNA), dess 
Demnach sollten sich nun, zu Beginn von Darius’ Regierung, drei Viertel der Hälfte des 
ursprünglich rund 24 Kur großen Grundstückes, also etwa 9 Kur, in der Hand MNAs 
und seiner Brüder befinden. Allerdings war die Abgrenzung wohl zunächst nur fiktiv 
und das Feld wurde gemeinsam bewirtschaftet, lediglich die Einkünfte wurden geteilt. 

‚Aus dem 3. Jahr Darius’ schließlich ist mit Dar 80 (Nr. 12) die eigentliche Teilungs- 
rkunde, tuppi ziti, überliefert, die die genauen Grundstücksgrenzen (mit Seitenmaßen 
und Nachbarn) angibt. Es teilen MNA und seine Brüder als Erben des Iti-Marduk 
balätu auf der einen Seite, und Nergal-ötir auf der anderen. Man sollte erwarten, daß die 
Urkunde in einem direktem Zusammenhang mit dem zuvor behandelten Verkauf eines 
Viertelanteils steht, die Rechnung geht aber leider nicht auf. Der Anteil des Nergal- 
beträgt hier nämlich rund 6 Kur, es wären aber nach dem Verkauf von Iddin-Nabüs 
Viertel nur 3 Kur (der Erbanteil des Nergal-Etir selbst) zu erwarten. Erklären ließe 
sich dieser Befund zwar durch die Annahme, die Teilungsurkunde sei zeitlich vor BM 
31959 (Nr. 10) anzusetzen und Nergal-&iirs Anteil enthiclte noch den seines Bruders 
Iddin-Nabd. Dem widerspricht jedoch ein anderes Dokument. Laut Dar 265 (Nr. 13) 
tauscht im Jahre 10 Dar die Witwe Nergal-&tirs dessen Anteil an diesem Grundstück 
gegen andere Objekte mit MNA. Auch in diesem Falle handelt es sich um gerundete 
6 Kur und zweifelsfrei um unser Grundstück, da die Nachbarn aufgeführt sind. Somit 
muß angenommen werden, daß der in BM 31959 (Nr. 10) beurkundete Verkauf von 

Iddin-Nabüs Anteil an MNA auf irgendeine Weise rückgängig gemacht wurde. Es wäre 
auch denkbar, daß er gegen einen Anteil an einem anderen, ebenfalls in ungeteilter 
Erbengemeinschaft befindlichen Grundstück aufgerechnet worden ist. 

ber (Z. 16-19).1%: 
  

  

  

   

  

   
   

    

  

   

  

        

  

    
  

    

Der Feldplan 
‚Am selben Tag wie die Teilungsurkunde Dar 80 (Nr. 12) ist vor denselben Zeugen auch 
BM 30627 (Nr. 11) ausgestellt worden, ein detaillierter Feldplan, dessen Maßa 
bei der Teilung zugrunde gelegt wurden und der hilft, die Lücken in der fragmenta- 
rischen Teilungsurkunde zu füllen (Abbildung auf $. 195). Die Überlieferung und 
Identifizierung dieser Tafel kann als Glücksumstand gelten: Das publizierte Korpus an 
neubabylonischen und frühachämenidischen Feldplänen ist klein und von den in LBFP 
veröffentlichten Exemplaren ließ sich bisher keines einer bestimmten Transaktion zu- 
Ordnen.is 

Die Vorderseite zeigt eine Skizze des in mehrere Teilflächen untergliederten Terrains 
mit Angabe der Seitenlängen, Flächeninhalte, Bewirtschaftungsform und Namen der 
Nachbarn. Angesichts der extrem langgestreckten Form des Grundstückes stellt er eine 
Abstraktion dar; er ist daher weder maßstabsgerecht ausgeführt, noch wird versucht, 
die Proportionen der Teilflächen genau wiederzugeben. Auf der Rückseite der Tafel 
werden die Teilflächen summiert und den jew Parteien zugewiesen, gefolgt von 

Schreibernamen, Ausstellungsort und Datum. 

     

        

  

  

      

  

der Zeugenliste, $ 

  

ddin-Nabüs Erbanteil (d.h. ein Achte der ursprünglichen 
&) kostet 3m 308 Silber; dem enisprächen 28 m für das Gesamtgrundstück. Dieses wurde fir 22m 208 

allerdings warder Antilan Gartenland damals geringer und es warzwischenzeitlich 
vg an den Sohn eines de ahlt worden. Demnach kann sich die Berechnung 

n Kaufpreis kaum von der im Jahre 0 Ngl zugrundogelogten unterscheiden. 
Fürdie Zuordnung des Hausplancs VS 6 254 zu Dar 37 und VS 5 113 vgl. R. Joannds, NABU 1990/10. 
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Der Plan zeigt ein in Längsrichtung geteiltes Rechteck, dessen beide Hälften in je 
vier Teilflächen untergliedert sind. Das gesamte Areal mißt etwa 2300 m x 80 m und 
wird quer vom Kanal durchzogen; der Kanallauf ist entsprechend eingezeichnet und 
markiert. Die linke Hälfte wird als “oberer Anteil” bezeichnet und Nergal-ätir zuge 
wiesen, der östliche, “untere Anteil” den Söhnen und Erben des IMB. Die Breite des 
Streifens ist nicht gleichmäßig, gewisse Schwankungen sind wohl durch das Profil b 
dingt. Oberhalb des Kanals, also in nördlicher Richtung, befindet sich je eine Teilfläche, 
Auf der südlichen Kanalseite (“unterhalb”) wird das Terrain in je drei Bereich 
dert, von denen der obere als Dattelgarten, der mitlere als Getreidefeld ausgew 
ist. In südlicher Richtung läuft die Fläche spitz zu, denn auf 50 m Länge reduziert 
sich die Breite des letzten Abschnitts von etwa 86 m auf 35 m. Als Begrenzung der 
beiden Stirnseiten erscheint makallü 54 hans (etwa als “makallä der Fünfziger(-Flun)” 
wiederzugeben) sowohl im Norden wie im Süden. Die Bedeutung dieses Begriffes 
zunächst außer acht lassend, muß festgestellt werden, daß diese Angabe nicht mit dem 
Befund in der Kaufurkunde SR 67, 1 (Nr. 6) übereinstimmt'®, wo in nördlicher Rich- 
tung Königsland genannt ist (egel pihät Sarri), während in der Teilungsurkunde Dar 
80 (Nr. 12) im Norden makallü und im Süden kein Nachbar angegeben ist, sondern 
der südlichste Abschnitt des Grundstückes als afkuttu bezeichnet wird. Es besteht der 
Verdacht, daß eine der beiden Angaben im Feldplan fehlerhaft ist und einen Fehler in 
der Teilungsurkunde bewirkt haben könnte. Aber auch eine andere Erklärung wäre 
denkbar. Die Erwähnung des “Fünfzigers” impliziert, daß die gesamte Flur in entspre- 
chenden Parzellierungseinheiten durch Anlegen von Kanälen erschlossen worden ist 
Der Terminus makallä hat mit dem Bewässerungs- und Drainagesystem zu un. Wenner, 
wie von van Driel vermutet”, einen Entwässerungsgraben oder ein Bassin bezeichnet 
und die Außengrenze des Flurabschnittes markiert, dann könnte sich durchaus dahinter 
Königsland befinden. 

Das südliche Ende weist zudem eine auffällig trapezoide Form auf, die durch eine 
Erhebung oder Delle im Terrain erklärt werden könnte, oder durch das Zusammen- 
stoßen unregelmäßiger Grundstücke, etwa wenn deren Gestalt einer Kurve im Fluß- 
oder Kanallauf angepaßt ist. Der Terminus afkuttu komm auch bei der Beschreibung 
von Hausgrundrissen vor!® und soll die Fläche wohl als spitz zulaufend oder uneben 
kennzeichnen. Es ist zu beachten, daß im gleichen Plan für eine Dreiecksgestalt san- 
takku verwendet wird: Dar 80 (Nr. 12): 10. Über eine spezielle Nutzungsform der 
askuttu-Fläche verlautet nichts, sie wird sonst dem an, 
schlagen. 

Das erwähnte Dreieck befindet sich südlich des Kanals an der Westgr 

  

    
     

   
   

  

  

  

     

  

    

    

  

  

  

  nze, ist am 
‚ufer reichlich einen Meter breit und etwa 30 m? (4 GAR) groß, dürfte also etwa 

  

  (60 m Schenkellän; 
gesondert ausgew 

recht ersichtlich. Allerdings wird im gleichen Atemzug ein biraru (*zwischen” etwas) 
int, eine wiederum nicht genau zu bestimmende Einrichtung. Ob sie sich an der 

kten Form 

  

haben. Warum dieser Abschnitt trotz seiner langgestre 

    

  
16 Aufden Widerspruch zwischen SR 67, und Dar 80 (maallials Begrenzung insüdlicherbzw. nördlicher 
Richtung) hat bereits. van Dril verwiesen: BSA 4, 5. 1, dort auch zu akt. 
19 DSA 4,8.139: "malallösomehow marksiheIowerend ofa ld. urthermost fomihe iveror anal 
from which it derives ts rigaon water... Some means ofdrage lover dawn he ev 
1STCAD AR, 5.444, cu, aikumı kann aber zB. auch einen kiförmigen Türstopper bezeichnen. 
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        Grenze zum westlichen Nachbarn befand, bleibt unklar, jedenfalls gibt es ein birau auch 
beim östlichen Anteil. Daher ist wohl eher an eine Abgrenzung zwischen Dattelgarten 
und Getreidefeld, etwa eine Mauer, zu denken. 

Die Flächenanteile sind nach Bewirtschaftungsform aufgeschlüsselt. Nördlich des 
Kanals betragen beide Anteile je reichlich 1 Kur, davon etwa ein Drittel Getreidefeld 
(möreiu, im Plan BM 30627 (Nr. 11): Vs oben mit Flächenangabe vermerkt), der Rest 
(offensichtlich der Streifen entlang dem Kanal) ist mit Bäumen bepflanzt (zagpi, BM 
30627 (Nr. 11): Rs 1 und 4 mit Angabe der genauen Fläche).'® Südlich des Kanals 
erstreckt sich der Baumstreifen etwa 500 m weit, selbst die Anzahl der Bäume ist 

"geben'”0 und erlaubt, die Pflanzdichte zu berechnen, die bei knapp 80 m? pro Baum 
Angesichts dieses Wertes ist davon auszugehen, daß zwischen den Bäumen 

eine Unterkultur (Gemüse, vielleicht auch etwas Getreide) angebaut wurde. Südlich 
vom Baumstreifen liegt reines Ackerland, das über die Hälfte der Gesamtfläche des 
Grundstücks einnimmt. Enthielt das Areal zu Nebukadnezars und Neriglissars Zeiten 
noch Neubruchland (taptä), so ist es nunmehr vollständig für Getreideanbau erschlossen, 

Wie bereits angedeutet, wurden die beiden Erbanteile sechseinhalb Jahre später 
\wieder in einer Hand vereinigt, als MNA und seine Brüder nach dem Tod ihres Onkels 
dessen Anteil gegen andere Objekte eintauschten. Darüber wurde die Urkunde Dar 
265+ (Nr. 13) am 2.1.10 Dar in Babylon ausgestellt. Sügß u, die Witwe Nergal-ötirs, 
und die beiden Töchter (offenbar gab es keine männlichen Erben) sahen sich wegen 
Schulden gezwungen, das große Anwesen gegen ein kleineres in Dilbat sowie einen 
‚Ausgleichsbetrag von 4 m Silber herzugeben. Allerdi 

fiktiv; mit 1m30$ wurde eine Gläubigerin ausgezahlt, 2 m 30 behielt MNA gleich ein, 
da er noch Forderungen gegen den Nachlaß seines Onkels hatte. Auch das Grundstück 
in Dilbat hatte eigentlich zu Nergal-&tirs Anteil gehört, denn in BM 31959+ (Nr. 10) 
19 1. heißt es (zu Beginn von Darius’ Regierung), es stünde Nergal-&tir weiterhi 
Verfügung. Vermutlich war es noch zu Nergal-ätirs Lebzeiten wegen Schuldeı 
nicht beglichen werden konnten, an MNA gefallen. Da die Witwe nunmehr das gı 
Objekt “opfern” muß, erhält sie - gegen Verrechnung — das Kleine wieder zurück. Ihr 
Bruder, der (abgesehen von MNA selbst) nächste männliche Verwandte, bürgt dafür, 
daß wedeı tu noch ihre Töchter den Vertrag anfechten. 

Die Geschichte von Kauf, Teilung und Wiedervereinigung findet damit einen ge- 
wissen Abschluß, zumindest, was unsere Dokumentation angeht. Als im Jahre 14 Dar 
MNA und seine Brüder ihr Erbe teilten, blieben die landwirtschaftlichen Grundstücke 
zunächst ausgenommen, nur über Häuser und Sklaven sind wir informiert (Dar 379). 
Wann und auf welche Weise die drei Brüder auch die Felder und Gärten teilten, ist nicht 
überliefert. Vermutlich verlief dies nach dem Vorbild, das die Vätergeneration gegeben 

te und das hier bis zu einem gewissen Grade rekonstruiert werden konnte, 
Fazit 
NAl hat zu. 

     
    

   

     
     

  

    

     

  

   

  

      
       

   

  

     
    

  

   

inn von Neı     issars Regierung ein Grundstück von 24 Kur von den vier 

   ® Für Fläche 3bei Jumme von Ackerland, mörei (Vs: 0.1.55 Kur) und Datelgaren, zagpu (FR& 
1:03 Gesamigröße von 1.02.36 Kur. Es wird hier davon ausgegangen, daß beim 
Ackerland verschenlich der Wert von Fläche 3a übernommen wurde, satt korrekt 02. 
1% Ösicher Anteil: 254, wesicher Anteil: 200+x (kleiner als 300, die Zahl is be 
IM Dieser Wert Inung. die von M. Jursa, Landwirtschaft $. I 
Dattelgärten aus anderen Quellen berechnet wurde. Dort beträgt der Abstand 6,5 bis 10m. 
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Söhnen des ehemaligen Gouverneurs von Babylon erworben, das dessen Vater fünfzehn 
Jahre zuvor über einen Mittelsmann gekauft hatte. Der Verkauf war offenbar von 
höchster Stelle angeordnet worden; der Kaufpreis von 22 m 20 $ Silber wird vollständig 
an den Esagil-Tempel gezahlt. Unmittelbar nach dem Kauf überschreibt NAT die Hälfte 
des Grundstücks an Nergal-wallim/Ale”i-Marduk, einen Geschäftspartner. Es bleibt 
zunächst ungeteilt und wird gemeinsam verwaltet. Nach dem Tod des NAI (13 Nbn) 
wird es geteilt, den Egibis gehören 12 Kur. NAI hatte seinen Anteil seiner Ehefrau 
Qudäßu zur Nutzung auf Lebenszeit überschrieben; nach ihrem Tod erben ihn seine 
Söhne. Die Bewirtschaftung erfolgt nach wie vor gemeinsam bzw. unter Regie des 
ältesten, bis im Jahre 3 Dar die Erben des IMB und dessen Bruder ihre Hälften von je 6 

Kur offiziell gegeneinanderabgrenzen. Aus diesem Anlaß wird ein detaillierter Feldplan 
aufgenommen. Sieben Jahre später tauscht MNA den Anteil seines Onkel wieder ein 
und verwaltet das Grundstück von 12 Kur als geschäftsführendes Familienoberhaupt 
mindestens bis 14 Dar. Es kann nachgewiesen werden, daB der Anteil an Dattelgarten 
gegenüber Ackerland innerhalb von 56 Jahren von einem Dreißigstel auf mehr als ein 
Viertel der Fläche gestiegen ist 

    

Die Bewirtschaftung des großen Grundstücks am Neuen Kanal 
Die Bearbeitung des Grundstücks erfolgte durch Pächter, denen wohl verschiedene 
Parzellen zugewiesen waren; Pachtverträge sind allerdings - mit Ausnahme des bereits. 
erwähnten BM 31401 (Nr. 23) -nichtüberliefert. Einige Forderungen über Pachtauflage 
(Dattel-imittu) bzw. Datteln ohne imittu-Vermerk sind aber erhalten geblieben werden 
in Tabelle 6 präsentiert 

Aus der Zeit der Eigentümergemeinschaft von NAI mit seinem Geschäftspartner 
Nergal-uSallim bzw. dessen Söhnen gibt es die bereits erwähnten Urkunden Liv 12 und 
Nbn 353 (Nr. 15 und 17, 3 Ngl bzw. 9 Nbn). Erstere hat einen Betrag von 160 Kur 
Datteln zum Gegenstand, einer der beiden Schuldner ist ein Sklave Nergal-usallims; 
der andere, Nabı bulliy/Abu-bani, ist sonst nicht zu belegen. Zwar sind in der 
Urkunde der Terminus imittu und die Grundstücksbeschreibung nicht erhalten, aber es 
besteht kein Zweifel, daß Pacht den Hintergrund dieser Forderung bildet, nicht etwa 
ein Lieferungskauf. Mit NAI und Nergal-ußallim erscheinen gerade jene Personen als 
Gläubiger, von denen wir wissen, daß sieein großes Grundstück in Gemeinschaftsbesitz 
haben. Es werden Nebenprodukte der Dattelpaime (Bast, Brennholz, verschiedene 
geflochtene Matten und Behältnisse) aufgelistet, die gleichfalls zu liefern sind- eine für 
Pachtauflagen typische Regelung. Dann wird auf Sissiumu Bezug genommen, das der 
Gärtner” (®®KIRL,) noch nicht erhalten hat. Eshandelt sich dabei um jenen Betrag, der 

dem Pächter für spezielle Arbeitsleistungen, z.B. Grabearbeiten, zusteht und in Form 
von Datteln pro bearbeiteter Flächeneinheit berechnet wird. Als Ablieferungsort wird 
allerdings nicht der Neue Kanal angegeben, wie etwa in anderen Urkunden, die dasselbe 
Grundstück betreffen (z.B. Nr. 27), sondern Babylon (wie auch in Nr. 17). 
Möglicherweise zeichnen beide Pächter auch für andere Arbeitskräfte verantwortlich, 
die ihrer Kontrolle unterstehen. 

Nbn 309 (Nr. 240) aus dem 8. Jahr nennt neben NAT den Sohn des Nergal-usallim, 
Bäl-nädin-apli, als Gläubiger von [x}+1 Kur Datteln, einer imitzu-Restforderung. Als 
nominelle Schuldner erscheinen sowohl der Pächter, Nabü-&tir-napSäti/Ea-ilüta-bani, 
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Tabelle 6: Pachdokumente über Grundstücke am Neuen Kanal 
    

  

  

  

   
  

    
    
   

  

  

    
   25.10. Nin    

  

  

[Nerga-usalimi(sin 
kara.iime) 

  

Tau Datun  TVericher — pie Benz Bemerkunsen 
Na 65 Arad-BEW/Pappaja _|2.1 KurDateln _|VS über Daten zul eines 
Se) Iorien 

on 12 ar [Naba-anpe- hun 7 [168 Kor Da |omim]-VS emschiehich 
(15) [Nermat-satim [Ahu-bani Nebenprodukte [Forderung gegen Arrabi und 
IS63Ng IBe-sutl-Seme INabo-ehi-usr Sk. des NAI 

Isktave des Nerat Iissionu mich begichen 
Nenas Narr Musezin-Maraany [Rewiordenung (7) 
(8.16) [Nersarsatim [Samas-aha-idein Ieeietes Lielervesprechen 

  

    
     
       

    

      

  

      

  

  

  

   
  

  

    
  

  

    
    

  

  
        

   
  

    
   

  

  

  

     

  

  

   
   

  

  

  

    

  

  
  

  

    

  

  

  

   
    

  

  

  

  

   

  

    
  

    

(Non 309 [NAT Sohn es|Nabo-&i.naptan/ Txe1 Kor Dateln |Resforderung von mir 
(0.240) [Neratiallin |Nädinu/Ea-itön-bani Inechselsctige Bürgschaft 
SIOSNbn (und Mutter) lüseinnu noch zu verrechnen 

Non 353 |NAT+SohndesjArad-Beuappaja [63 Kur Dancin _ |min-Sammelurkunde 
(819) [Nerakutallin |Nab6-rehtsusur. Sk. |43 Kur Datein |elat Fordruns ge 
1069 Non las mau 35 KurDateln _ [hus dem &. Jahr 

INereat-satimy1Sin- |32 Kur Datein 
karab-öme Nebenprodukte 
IGimitt/Arad.Ne 

Nonass TAras-beuPappaja. |aSund4-3Kur [Notz ber Dunehposten 
Ro) gipin ober. und | Dutein iss ?) 
276.10Nbn unterhalb des Kanals. Ida imiu-Posten 

Non 575 [NAT SohnaesjArad.baymappaja |10KurDanan —aintose Forderung 
(Nr. 19) [Nerzat-uallim 1.4KurGente _ |Abrechnungsvermerk 
112.1 Nm 

[ey 125 (Qua TsinaarPappajı [36 KurDandn —Tmim-VS,lar Posen 
2) Ioberma des Kanals [Nebenprodukte [unterhalb des Kanal, 

266.3 Cır Wüsinnu nicht beglichen 
[Cam ııs Tanga  Setapirasei —|IsKurDanan [mi-vs 
N. 22) [Nebenprodukte |tssinn« nich beglichen 

2062 Cım 
m sıann [ouaae  [Buimerkasccne [Zus zu Pachwenng, 

23) Hal?) pach für den mit 
Daum] Eimer zu bewässernden 

Izusaubereich 
Dana MAT Balder [BET Su Arad-Nerzat 552,3 Kar Danenfiminu:VS oberer Neuer Kanal 
(8.25) [Nebenprodukte 

1084 Dar in Hammel 
om 00 [hen (BeramrArıd Neraa [24 Kur Dautcn —|imia-VS oberer Never Kanal 
(N.29) [Nebenprodukte et Resiposten inte (Tal 
10..17]Dar pachtabgabe) ber Gerste 

om sıois Tre Betamamıarad. [12 KurDanan Timine-vS ober. und 
(Nr. 28) [Nora [Nebenprodukte unterhalb des Kanak, 
Ixxla9 Dar in.BayyL.) [wechselte Bürgschaft 

Dar 313 oa IGimit-Samasıı  TS21 KurDanein, [Lieferung an Sklaven des 
(8.29) ISamas.abärı Iaufereicı  |ma 
31211 Dar Nebenprodukte eur 24 Dasein 

Dar 353° NOIA + Boden |GmiSaman [60 Kur Dutcn Timimevs° 
(8.30) [Samak var Nebenprodukte |Kssinn ist begichen, 
10613 Dar 3 Kur « (unklar) (Kanalzcbühr ich bezlichen. 

Darıss NOVA Bader |GmirSaması  |ixt4 Kur Gerse min )-VS (Resiosien?) 
(826) [separate _[Samat-bäri 123 KurEimmer |elat Gerstposten aus ste. 
ZUL{1SDar [Ani 10.05 Kur Weizen |Pacht 

Il Gebinde Srah, 
Dura Brideracs |Gmi-Samz 22 Kur Dutein _|iminu-VS oberer Never Kanal 
(Se31)  |MNA'sepumte |Samat-bäri [Nebenprodukte |unterhatb des Kanal?)   [Kanaisebühr nich beglichen 
  

  
 



  

    

    als auch seine Mutter. Die in Babylon ausgestellte Urkunde sagt nichts über die Lage, 
des Grundstücks aus, aber sie erwähnt das Pächterentgelt Sissinnu. Dieses soll dann aus- 
gezahlt werden, wenn das Grundstück den Gläubigen “vorgewiesen” (kullumu) worden 
ist, d.h. wenn diese sich von der ordnungsgemäßen Durchführung der Instandhaltungs- 
und Grabearbeiten, die im Pachtvertrag vereinbart worden sind, überzeugt haben. 

Aus dem Jahre 1 Nbn ist mit Nbn 45 (Nr. 16) ein Verpflichtungsschein über 3.2 
Kur Datteln überliefert, der sicher einen Restbetrag darstellt - die Schuldner verspre- 
chen unter Eid, innerhalb eines Monats zu liefern. Gläubiger sind wiederum die beiden 
Grundstückseigentümer, die Urkunde ist in Babylon ausgestellt und es findet sich kein 

Vermerk, daß es sich um imittu handelt. Allerdings erscheint einer der beiden Schuldner 
in der Urkunde Nbn 353 (Nr. 18) wieder, in der es um imittu-Pachtauflage vom besagten 
Grundstück für das Jahr 9 Nbn geht. Nergal-usallim ist inzwischen verstorben, neben 

NAL erscheint daher dessen Sohn Böl-nädin-apli als Gläubiger. Vier Posten von insge- 
samt 171 Kur zu Lasten von vier Personen werden darin aufgeführt. Unter den Pächtern 
ist ein Sklave des Nabü-ahhe-iddin sowie ein gewisser Arad-BEU/Kabtija/Pappaja, der 
häufig im Zusammenhang mit Datteln vom Neuen Kanal genannt wird. Er besaß selbst 
eine Parzelle im Gebiet am Neuen Kanal, die in Camb 375 (Nr. 176) erwähnt wird: Er 
hatte sie seiner Tochter als Mitgift gegeben, als Tauschobjekt gelangte sie im Jahre 7 
‚Camb in den Besitz der Egibis. Das Grundstück 
‚jekt betrug 0.3.4 Kur einschließlich der Mitgif), wenngleich es sich nicht um Arad-BEls 
einzigen Besitz gehandelt haben dürfte. Wir können in ihm wohl einen Ortsansässigen 
sehen, der sein eigenes Land und nahegelegene Parzellen bebaute. Die Verbindung zur 
Familie Egibi läßt sich über 15 Jahre verfolgen. 

Der erste Hinweis auf seine Aktivitäten findet sich in Ngl 63 (Nr. 14, Jahr 3 
Nel), wo er als Gläubiger von 2.1 Kur Datteln erscheint. Der Schuldner ist sonst 
unbekannt, als Ausstellungsort ist der Neue Kanal angegeben. In Non 435 (Nr. 18, 
‚Jahr 10 Nbn) wird Arad-Böl als zägipänu “Anpflanz« eichnet, der oberhalb und 
unterhalb des Kanals eine Parzelle bewirtschaftet. Offensichtlich ist es seine Aufgabe, 
einen Dattelgarten anzulegen bzw. zu erweitern, wofür ihm eine Vergütung in Form 
von Datteln zusteht.”? Die vorliegende Urkunde konstatiert, daß ein Betrag von 4.2 
bzw. 4.3 Kur Datteln für beide Parzellen bei Arad-Bel verblieben ist oder verbleiben 
soll (wörtlich: zur Verfügung steht), und nicht zur imittu zu rechnen ist. Die stark 
beschädigte Urkunde Nbn 473 stammt aus demselben Jahr und erwähnt wiederum 
Arad-Böl im Zusammenhang mit dem Neuen Kanal; die Details sind allerdings völlig 
unklar. In Nbn 419 aus dem 10. Jahr geht es offenbar um die Verrechnung von 
Gersteguthaben, Arad-Bäl selbst schreibt die Urkunde. Vom Endedes Jahres 11 Nbn ist 
Nbn 575 (Nr. 19) überliefert. Dieser Verpflichtungsschein zu Lasten Arad-Böls enthält 
den Vermerk, daß bis zum Jahresende abgerechnet wurde; die Restforderung von 10 
Kur Datteln und 1.4 Kur Gerste stammt daher noch aus der vergangenen Saison und ist 
nach der nächsten Ernte zu liefern. Während uns sonst fast nur Pachtforderungen über 
Datteln zur Verfügung stehen, belegt diese Urkunde, was grundsätzlich zu erwarten 
ist: Die Pächter bewirtschafieten Dattelkultur und Getreidefeld gleichermaßen. Als 

    

  

    

    

   

  

     

   

  

   

      

  

  

        

#% Das an den Pächter zu leistende Enigelt (issinnu) liegt zwischen 6 und 3 Kur Dateln pro Kur be- 
arbeitete Fläche, gestaffelt nach der Art des Grundstücks und dem Bearbeitungsaufwand, vgl. G. Ries,   Bodenpachformilare,S. 1051 
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gemeinsame al- 
wKallim, genannt, 

Mit 
ebenfalls g 

   

  

lim, Liblut, haben 
bestanden, wie BM 31647 (Nr. 20, Datum nicht 

erhalten) und Nbn 396 (9 Nbn) Es handelt sich jeweils um Forderungen 
gegenüber einem gewissen Nab0 ıs der Familie Rab-bane. Sie betreffen 
Gerste, die nach der Ernte nach Babylon zu liefern ist; Zinsen fallen jeweils nicht 

In BM 31647 (Nr. 20) ist von Anteilen beider Partner die Rede, allerdings weist 
kein Indiz auf Verpachtung hin: In der Aufstellung über Dattel-imitru aus dem Jahre 
9 Nbn ist Nabö-Suma-ukin ebenfalls nicht erwähnt, Immerhin wäre denkbar, daß er 
für die Kultivierung von Getreidefeldern zuständig war, aber ebensogut könnte es sich 
um Lieferungskäufe handeln, etwa im Rahmen einer harränu-Gesellschaft. Vermutlich 
wurde die Geschäftsverbindung, die zwischen NAI und Nergal-ußallim bestanden hatte 
(und deren Gewinne u.a. beim Kauf des großen Grundstückes angelegt wurden), auch 
mit dessen Söhnen fortgeführt und sie umfaßte neben der Bewirtschaftung des eigenen 
Grundbesitzes auch andere Aktivitäten im Gebiet am Neuen Kanal, namentlich den 
‚Aufkauf von Naturalien. Nach dem Tod NAIs (13 Nbn) dürfte sie allerdings aufgelöst 
wordensein. Zu diesem Zeitpunkt ist sicher auch das Grundstück formell geteilt worden, 
denn Anzeichen für eine weitere gemeinsame Verpachtung gibt es nicht. 

Vielmehr sind aus dem Zeitraum bis zu Cambyses’ Regierung Verpflichtungs- 
scheine zugunsten von QudäSu überliefert, der Witwe NAls, an die er das Grundstück 
überschrieben hatte. Cyr 123 (Nr. 21) vom 26.6.3 Cyr zeigt Sügaja, den Sohn des 
bereits erwähnten Pichters Arad-Böl aus der Familie Pappaja, als Schuldner von 46 
Kur Datteln und Nebenleistungen, die als Pachtauflage für das Gebiet oberhalb des 
Kanals ausgewiesen sind. In einem elar-Vermerk wird auß erdem die Pachtauflage der 

Kanalseite erwähnt, sowie der als Sissinnu bezeichnete Ertragsanteil, der den 

inem zweiten 
  

  

  

      
    

   

    

    

    

    

n hatte. Sügaja dürfte, wie zuvor sein Vater, als Pächter 
eine verantwortliche Stellung auf den Egibi-Besitzung« bt haben. 

In Camb 118 (Nr. inem imittu-Verpflichtungsschein, der im Jahre 2 Camb 
ien Kanal ausgestellt wurde, erscheint ein anderer Pächter 

'huldner der Qudäßu. Die Höhe der Pachtaufi 
erhalten. Ein weiterer Vertrag, BM 31401 (Nr. 23), dessen Datum zerstört ist, betrifft 

sichtlich 
eine Ergänzung oder Zusatzvereinbarung zu einem (uns nicht überlieferten) Pachtveı 
trag. Derselbe Pächter soll ein bestimmtes Areal mit Eimern bewässern und die Hälfte 
des Ertrags erhalten. Es muß sich demnach um ein Gebiet handeln, das weit entfernt 
vom Kanal gelegen war und daher nicht direkt über das Grabensystem von dort mit 
Wasser versorgt werden konnte. Diese Urkunde deutet darauf hin, daß die Familie Egibi 
bestrebt war, möglichst viel Terrain landwirtschaftlich zu nutzen und ihren Pächtern 
die Möglichkeit gab, über ihr Pensum hinaus solche Flächen, die einen hohen Arbeits- 
aufwand erforderten, zu relativ günstigen Konditionen zu bewirtschaften. Gerste vom 
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| Singular oder Plural möglich. Sügsja könnte stellvertretend für di   
oder ein Arbeilseam genannt sein, 
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   Neuen Kanal wird auch in einer Liste vom Beginn des 7. Jahres des Cambyses erwähnt; 

der Posten von 5 Kur erscheint als erster Betrag von insgesamt 60.4 Kur (Camb 361). 
Da auch die Namen von drei Sklaven des IMB (BEl-isdija, Nabö-ajjälu und Ina 
BeI-Sakin) anzutreffen sind, isteine Verbindung zu dessen Geschäften anzunehmen, der 
Abrechnungsvermerk gibt jedoch keinen Verantwortlichen an. Während dieses Jahres 
haben, wie bereits dargestellt wurde, die Söhne des NAI das Erbe ihrer Mutter angeire- 
ten und das Grundstück zunächst ideell geteilt, erst nach dem Tod des IMB wurde im 
Jahre 3 Dar die Teilungsurkunde zwischen MNA und seinem Onkel NE ausgefertigt. 
Aus der Zeit danach sind wieder Verpflichtungsscheine über Pachtauflagen überliefert, 
die am Neuen Kanal ausgestellt wurden. Sie betreffen den Anteil des MNA und seiner 
Brüder, also maximal 6 Kur Fläche, wenn nicht parzelliert worden ist 

Dar 124 (Nr. 25) aus dem Jahre 4 Dar benennt 55.2.3 Kur Datteln vom Bereich 
oberhalb des Kanals zu Lasten von Böl-tir aus der Familie Arad-Nergal. Zusätzlich 
zu Datteln und Nebenprodukten ist auch die Lieferung eines erstklassigen Hammels 
zum 20. Addär vereinbart.”* Derselbe Päicher begegnet uns auch drei Jahre später in 
BM 32930 (Nr. 27, [7] Dar) wieder, wo es um 24 Kur Datteln geht. Es ist oberhalb 
des Kanals zu liefern, also vermutlich dieselbe Parzelle betroffen. Zudem wird Gerste 
im elat-Vermerk genannt, es handelt sich um den Rest des Teilpachtzinses (sib3u) aus 
dem 7. Jahr. Laut BM 30627 (Nr. 11): rRd 1 beträgt der “untere Anteil oberhalb des 
Kanals” (den MNA und seine Brüder bekommen) reichlich 1 Kur, davon zwei Drittel 
Dattelgarten. Die Gerste dürfte also vom dahinterliegenden Getreidefeld stammen. 
Wiederum zwei Jahre später ist wohl BM 31014 (Nr. 28) zu datieren. Diesmal sind 
12 Kur Datteln von Flächen oberhalb des Kanals (vom unteren Anteil?) betroffen, 
neben einem Bruder des BEl-ätir (falls BEl-uballit keine Verschreibung seines Namens 
darstellt) erscheint ein gewisser Iddin-Böl als Pächter. Die nächste Urkunde stammt 
aus dem Jahre 11 Dar. In der Zwischenzeit hat MNA die andere Hälfte (6 Kur) des 
Grundstückes, die seinem Onkel gehört hatte, von dessen Witwe erworben. Auch der 
Pächter ist ein anderer: Gimil-SamaS aus der Familie SamaS-abäri. Allerdings ist er 
bereits aus der Teilungsurkunde als Zeuge bekannt. Es wäre denkbar, daß er in der 
Zwischenzeit für den Anteil des Nergal-&tir zuständig gewesen ist. In Dar 313 (Nr. 
29), einer Quittung, die zu Ende des 11. Jahres ausgestellt wurde, geht es um 22.1 

Kur Datteln und Nebenprodukte, die an einen Sklaven des MNA geliefert worden sind. 
Allerdings ist von in irgendeiner Form behandelten oder aufbereiteten Datteln die Rede, 
und die Menge der Nebenprodukte entspräche normalerweise 60 bis 90 Kur Datteln, 
daher könnte der Ertrag höher gewesen sein. Dar 353 (Nr. 30) aus dem 13. Jahr ist 
ein imittu-Verpflichtungsschein ü 
Gläubiger sind MNA und seine Brüder genannt. In Jahre 14 Dar fand die Erbteilung 
zwischen MNA und seinen Brüdern statt, von der die landwirtschaftlichen Grundstücke 
allerdings zunächst ausgenommen wurden (Dar 379). Dennoch wird der neuen Situation 
insofern Rechnung getragen, als in der Folgezeit der Anteil des MNA (die Hälfte) und 

  

    

     

  

  

  

    

  

  

    

  

    

     
  

  

    

  

  

  

    Dieselbe Klausel findet sich auchin Dar 126 (Nr. 137, cbenfalls aus dem 4. Jahr, in Verbindung mit einer 
Forderung über 44 Kur Datteln aus dem Gebiet Suppatu) und in Dar 267 (Nr. 43, 10+x Dar) als Nachsarz. 

einem Pachtvertrag über Neubruchland am Bänitu-Kanal, auf dem Gerste angebaut werden soll. Hier ist 
Siner jährlich zu leistenden Abgabe zu rechnen. Dieser Befund ist zu uneinheitlich, um auf Grund 

und Regelmäßigkeit dieser Lieferungen zu schlieen. Die Forderung nach ersiklasiger Quali ist zwar 
in Zusammenhang mit Opferleistunger cs kann sich aber hier auch um einen ganz profanen 
Bestimmungszweck handeln 

    
      

      
      

    

   



   der Anteil der Brüder (zwei Vierte) geirennt ausgewiesen werden. Das erste Beispiel 
liefert Dar 155 (Nr. 26); das Datum ist zwar beschädigt, die Indizien machen jedoch 

eine Zuweisung ins 15. Jahr wahrscheinlich. Pächter ist wiederum Gimil-SamaS, und 
6 geht um kleine Beträge an Gerste, Emmer und Weizen. Die Urkunde ist im Nisa 
d.h. kurz vor oder im Prozeß der Ernte, ausgeferägt worden, und das Getreide ist im 
Laufe des nächsten Monats an MNA am Kanal abzuliefemn. Die Forderung betrifft 
den “halben Anteil des MNA”, der ihm “mit” Nabü-ahhö-bullit und Nergal-ußezib, 
&.h. in ungeteilter Gemeinschaft, gehört. Einer der Brüder amtiert als Schreiber der 
Urkunde, schaut wohl MNA auf die Finger. Die elar-Klausel erwähnt das Stroh, das 
vermutlich separat anzuliefern war. Aufschlußreich ist ein weiterer elar-Vermerk, der 
von Gerste(einkommen) aus sätu-Pacht spricht. Man kann dem wohl entnehmen, daß 
ein Teil des Grundstückes am Neuen Kanal (sicher die hinter dem etwa 500 m breiten 
Dattelpalmenstreifen gelegene Fläche) gegen sütu, d.h. feste Ertragsabgabe, verpachtet 

worden war. Demzufolge sollten die Getreideaufkommen, von denen Dar 155 (Nr. 26) 
handelt, von anderen Flächen stammen, etwa dem Gebiet “oberhalb des Kanals", das 
zu zwei Dritteln mit Palmen bestanden war, oder vielleicht auch (teilweise) aus der 
Unterkultur.”s Dar 425 (Nr. 31), aus dem nächsten Jahr, hat 22 Kur Datteln zu Lasten 
von Gimil-SamaS zum Gegenstand, diese Forderung betrifft den Anteil der jüngeren 
Brüder, Interessanterweise ist aber im Maß des MNA zu liefern, ein Zeichen, daß die 
Bewirtschaftung des gesamten Gebietes weiterhin seiner Regie unterstand, 

Ein Blick auf die Personen, einschließlich Zeugen, die in den Pachturkunden aus 
der Zeit des Darius erscheinen, ist recht aufschlußreich 

Bel-tir/$amaS-Suma-ukin/Arad-Nergal (Pächter in Nr. 25 und 27), erscheint als 
Zeuge bei der Quittung über eine Dattllieferung durch Gimil-SamaYL%iru/Sama‘ 
abäri (Nr. 29). Dieser wiederum, als Pächter von 11 bis 16 Dar bekannt (Nr. 2 
29-31), war bereits beim Teilungsvertrag über das Grundstück (Nr. 11£.) im Jahre 
Dar anwesend. Ebenso LäbiSi, der Bruder des Böl-Eir, der außerdem in Nr. 30 und 
31 als Zeuge erscheint, wo es um Forderungen zu Lasten von Gimil-Sama$ geht. Ein 
Nabi-Etir-napsäu aus der Familie Arad-Nergal und sein Sohn kommen in Nr. 25 und 
28 vor, sie könnten Verwandte des Böl-Sir sein. Eine andere Person namens Bel-Stir 
aus der Familie Pahhäru amtirt als Zeuge in Nr. 25 und 27 bei Forderungen gegenüber 
dem Pächter Bäl-Sr. Schließlich ist Munahhi$-Marduk aus der Familie Sang0-Ninurta 

, der int. 26, 27 und 29 erscheint. Er ist der Schwiegersohn des vormal 
gen Pächters Arad-BEV/Pappaja und hat eine Parzelle mit IMB getauscht (siehe sofort) 
Alle diese Urkunden geben “eine Ortschaft) am Neuen Kanal" als Ausstellungsort 

chnenderweise begegnet keine der genannten Personen in der Tauschurkunde 
zwischen MNA und seiner Tante (Dar 265+, Nr. 13) wieder, die in Babylon ausgestellt 
wurde. Wir haben es daher wohl mit einer Gruppe von Orisansäissigen zu tun, die dort 
von der Landwirtschaft lebte. Wie das Beispiel des Arad-Böl zeigt, ist nicht au 
schlossen, daß sie kleine eigene Parzellen besaßen und noch Land hinzupachteten. Da, 
sich die Belege für Bel-&tir und Gimil-Samad zeitlich überlappen (wenn man die Bel 
als Zeugen mit berücksichtig), könnten beide durchaus gleichzeitig für verschiedene 
Parzellen zuständig gewesen sein. Die Urkundenüberlieferung ist ja schr lückenhaft, 

  

    

        

  

  

   

  

  

  

       
   
   

  

  

    

   

      

          

75 BM 31370, ein winziges Fragment, könnte ebenfalls in diesen Zusammenhang gehören. Es handelt 
sich um eine Forderung MNAs und seiner Brüder über Gerste zu Lasten von Gimil-Samas (wenn der Name 
Fichtigergänzt is), die im Ajjar zu begleichen ist. Keine weiteren Deals sind erichlich 
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    wenn man bedenkt, aus wie vielen Jahren überhaupt keine Quellen vorliegen. Da es 

immerhin ein Dokument gibt, das separat vom Getreideanbau handelt, muß zudem mit 
mehreren Urkunden pro Jahr und Parzelle gerechnet werden, von denen nur ein winziger 
Bruchteil überliefert ist. 

‚Auch wenn die erhaltenen Texte den Modus der Bewirtschaftung des Grundstückes 
am Neuen Kanal nur bedingt erkt so kann zumindest auf langjährige Ver- 
bindungen mit den Päcı 

    

  

    

    

  

Der Grundstückstausch am Neuen Kanal 
Im 7. Jahr des Cambyses fand ein Grundstückstausch zwis      

de istals Camb 375 (Nr. 176) über 
am 1.5.7 Camb in Babylon ausgestellt. Als Tauschobjekt bot Munahhji-Marduk eine 
Parzelle von 0.3.4 Kur Größe an, die an ihrer Nordseite an den Neuen Kanal grenzt und 
auch das Mitgiftgrundstück seiner Ehefrau Ingabtu einschließt. Diese war eine Tochter 
des Arad-Bö/Pappaja, den wir als Pächter am Neuen Kanal aus der Zeit des Nabonid 
kennen. Munahhi$-Marduk selbst erscheint, wie bereits erwähnt, mehrfach als Zeuge 
bei Pachturkunden aus der Zeit des Darius. In der Lagebeschreibung wird das Areal 
Sapläni näri e8$i “unterhalb des Neuen Kanals” gegenüber dem Enlil-Tor lokalisiert 
Damit kann es sich nicht weit vom großen Grundstück befunden haben, es dürfte aber 
nicht an dieses angrenzen, da keiner der Nachbarn mit den in SR 67,1 und BM 30627 
(8r. 6, 11) genannten Personen bzw. deren Nachkommen identisch 

IMB gibt ein Grundstück gleicher Größe weg, dessen Lage aber nicht bestimmt 
werden kann, da die Tafel an dieser Stelle beschädigt ist. Es handelt sich um einen Teil 
eines größeren Grundstückes (vgl. Z. 19). Von der Lagebeschreibung ist nur “obere 
und “untere Grenze” sowie der Name Erebu zu lesen, ein Name, der sonst nicht im 
Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften bezeugt ist. IMB hat möglicherweise einen 
Teil eines Grundstückes weggegeben, über das uns keine Retroakten vorliegen. Gegen 
die Vermutung, IMB könne einen Teil des großen Grundstückes von SR 67,1 den Ver- 
wandten seines Pächters zum Tausch angeboten haben, spricht der Umstand, daß dieses 
zur Zeit des Darius noch in den alten Grenzen intakt war. Allerdings ist die Möglichkeit 
zu bedenken, er könnte sein Tauschobjekt innerhalb kurzer Zeit zurückerworben haben. 
Dieser Gedanke erscheint bei näherer Betrachtung der Umstände von zwei anderen, 
zeitgleichen Tauschgeschäften nicht als völlig abwegig (vgl. S. 151 1.) 

  

    
  

    

  

  

   

  

   

  

  

  

      

Das Grundstück in Düru-Sa-karrabi am Neuen Kanal 
Ein weiterer Grundstückskauf der Familie Egibi am Neuen Kanal ist aus dem 12. Jahr 
des Darius bezeugt. Die Urkunde ist in Babylon vom Notar Arad-Marduk//Sangd-Ea 

ausgefertigt worden und in zwei gesiegelten Exemplaren erhalten geblieben. MNA 
hat, Dar 321 (mit Duplikat TCL 13 190, Nr. 202) zufolge, einen Dattelgarten von 

beträchtlicher Größe (6 Kur, ca. $ Hektar) erworben. Er befand sich allerdings nicht in 
unmittelbarer Stadinähe, da das Enlil-Tor nicht als Referenzpunkt angegeben ist. Laut 
Lagebeschreibung war es vielmehr in der Ortschaft Düru-Sa-karrabi gelegen. 17° 

fähigen Bäumen einschließlich 
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   Obstgarten klassifiziert und zu 6 GAR gehandelt, was die eindrucksvolle $ 
einem halben Talent (etwa 15 kg) Silber ergibt. Damit liegt der Preis etwa in der 
Größenordnung von qualitativ gleichwertigen Gärten in Stadtnähe zur Zeit von Nerig 

lissar und Nabonid bzw. um ein Drittel bis die Hälfte billiger im Vergleich mit stadtnahen 
Dattelgärten zur Zeit des Darius. Die genauen Maß dementsprechend 
findet sich der Ausgleichsvermerk in der Urkunde (Z. 28 1), der eine noch zu erfol 
gende Nachmessung impliziert. Es handelt sich um einen Streifen, dessen westliche 
Begrenzung an einer Stimseite der Neue Kanal bildet, dem eine als gizzatu Sa Sarri 
beschriebene königliche Domän jüberliegt. Wenn man (etwa wie im Feldplan 
BM 30627, Nr. 11 angegeben) von einem maximal 500 m breiten Baumstreifen aus- 
geht, würde sich eine Grundstücksbreite in Kanalrichtung von etwa 160 m ergeben. Im 
Vergleich zum großen Grundstück am Neuen Kanal fällt weiterhin auf, daß dort der Ka- 
nal in West-Ost-Orientierung verlief, während hier ein Nord-Süd- Verlauf angenommen 
werden muß. Zwar handelt es sich jeweils nur um eine Groborientierung, aber man wird 
bei aller gebotenen Vorsicht ableiten können, daß der Neue Kanal, etwas weiter von der 

dt Babylon entfernt, stärker nach Norden schwenkte. Königsland grenzte auch an 
das in SR 67,1 beschriebene große Grundstück an.” 

Der Verkäufer, Iddin-Bel, Sohn des Nab0-usurlu, stammt aus der Familie Misiraja, 
ebenso wie die Nachbarn, deren Besitztum an der südlichen Längsseite angrenzt: die 
vier Söhne eines gewissen Dummugu. Diese Konstellation läßt vermuten, daß sich ein 
größeres, ursprünglich zusammenhängendes Gebiet in mindestens dritter Generation 
in den Händen von Angehörigen der Familie Misiraja befand. Dafür gibt es weitere 
Indizien in Pachturkunden, 

Über die Bewirtschaftung des Areals durch die Familie Egibi sind nur vage Anhalts- 
punkte zu gewinnen. Mit BM 41743 (Nr. 203) ist ein Fragment eines Pachtvertrages 
ana nukaribbit “zur gärterischen Bearbeitung” überliefert, der aus der Zeit des Darius 
datiert und wegen seines Ausstellungsortes sicher hier einzuordnen ist. Der Name des 
ersten Nachbarn könnte mit dem in der Kaufurkunde genannten übereinstimmen, der 
des zweiten nicht; unter den Zeugen ist allerdings ein Angehöriger der Familie Misiraja. 
Weder der Name des Pächters noch Details der Vertr ;en sind erhalten 
geblieben. 

Vom selben Schreiber wurde der imittu-Verpflichtungsschein Dar 328 (Nr. 204) 
ausgestellt, ebenfalls in Düru-Sa-karrabi, möglicherweise auch vor denselben Zeugen 
(wenngleich sich dies wegen des fragmentarischen Zustandes von Nr. 203 nicht veri- 
fizieren läßt). Die Jahreszahl beim Datum ist vorn beschädigt; “12” ist erhalten, aber 
auch glich. Allerdings machen die zugehörigen Urkunden eher ersteres 
wahrscheinlich. Dader Kauf am 6.2. des 12. Jahres stattgefunden hatte, könnte eine am 
19.5.12 Dar datierte imittu-Forderung zugunsten des MNA bestanden haben, allerdings 
stimmen die Namen der Nachbarn hier nicht mit denen der Kaufurkunde überein. Zu 
bedenken ist allerdings, daß ein Betrag von 18 Kur kaum das gesamte Einkommen eines. 

  

    
   

  

    

  

    

  

  

    

     
  

    
  

    

      

  

  

  

    
   

        

ein >anni von Iti-Nabü-baltu/Si-tabni erworben hat. Es hat 
keine ‚Grundsück, bestätigt aber die allgemeine Lagebeschreibur 
Auch dort er "untere Neue Kanal" im Westen an. Die Ankaufsnummern der zusammengejointen. 
Fragmente im 46000-Bereich schließen nicht aus, daB auch dieser Text im Egihi-Archiv aufbewahrt worden. 
sein könnte. 
77° Dont in nördlicher Richtung, Z. 1; Dar 80 und BM 30627 (Nr. 1. sind in dieser Hinsicht leider nicht 
zuverlässig, vgl. den Kommentar zu Nr. 12) 

 



  

   Grundstückes von 6 Kur repräsentieren dürfte. Wir haben sicher mit eine Parzellierung 
des Terrains zu rechnen und mit den Nachbarn könnten andere Pächter gemeint sein. 
Ein Angehöriger der Familie Misirajaleistet eine Bürgschaft, vielleicht ist er mit einem 
der Nachbarn identisch. Außerdem wird vermerkt, die 18 Kur Datteln beinhalteten 
auch eine Forderung vom bir ritti “Handhaus” des MNA. Es ist unklar, worauf sich 
diese Angabe bezieht, denn im Kaufvertrag wurde das Grundstück nicht als biz rirri 
ausgewiesen. Es ist auch aus anderen Texten überhaupt kein solcherart klassifiziertes 
Grundstück des MNA bekannt. Möglicherweise wird mit diesem Terminus auf die 
Tatsache verwiesen, daß das betreffende Land der Verwaltung des MNA unterstand.® 
Zu vergleichen ist in diesem Zusammenhang auch Dar 335 (Nr. 205), eine pauschale 
Quittung über Dattel-imitru ohne Angabe des Betrages, ebenfalls aus dem 12. Jahr, aber 
in Babylon ausgestellt. Es handelt sich um das Pachtaufkommen vom S0er-Bereich 

eines gewissen Iti-mäku-BEV/Misiraja aus Düru-Sa-karrabi. Die Forderung stand MNA 
zu, sie war von MNA zu Lasten eines Dritten begründet worden und dieser hatte nun- 
mehr den Transport nach Babylon bewerkstelligt. Ausgeliefert wurde allerdings nicht 
an MNA, sondern an einen Vierten, der im Auftrag eines Fünften handelte — wobei 
beide prosopographisch nicht zu fassen sind. Der Lieferant, Nidinti-Bäl, erscheint auch 
in Dar 351 aus dem 13. Jahr, wo er si anderen verpflichtet, 
den hohen Betrag von 200 Kur Datteln und 70 Kur Gerste an MNA zu liefen. Daher 
dürfte auch bei Dar 335 ein Lieferungskauf vorliegen. Es wäre z.B. gut möglich, daß 
MNA das Pacht- oder Steueraufkommen eines ganzen Gebietes pauschal aufgekauft 

amilie Misiraja “Ägypter” mit dem 
karrabi fällt auf. Man könnte an eine geschlossene Ansiedlung von 

  

  

    

    

  

  

  

    

      

  
  

        

  

    

hat, Auch die Verbindung von Mitgliedern der 

  

Gebiet von Düru-   
    Angehörigen einer ethnischen Gruppe einschließlich Landzuweisung in diesem Gebiet 

denken, die bereits einige Generationen zurückliegen muß,      

Der Verkauf eines Anteils am Neuen Kanal 
Die letzte Nachricht über die Besitzungen der Familie Egibi am Neuen Kanal stammt 
aus dem 19. Regierungsjahr des Darius und ist in Liv 33 (Nr. 32) überliefert. Sie betrifft 
den Verkauf eines Areals von I Kur am oberen Neuen Kanal durch den jüngsten Bruder 
des MNA. Die Kaufurkunde selbst istnicht überliefert. Bedingt durch die babylonische 
Rechtspraxis, den Kaufvertrag nur dem Käufer auszustellen und samt Retroakten zu 
übergeben, sind überhaupt keine direkten Zeugnisse für den Verkauf von Häusern oder 
Grundstücken durch die Egibis im Archiv erhalten geblieben. Daß es dergleichen 
gegeben hat, belegt u.a. die Urkunde, von der hier die Rede ist. Sie stammt aus der 
Zeit nach der Erbteilung über das bewegliche Vermögen und die Häuser (Dar 379, 14 
Dar), als die Erbengemeinschaft bezüglich der landwirtschaftlichen Grundstücke noch 
weiterbestand. Dies bedeutete, daß jeder der Brüder einen ideellen Anteil in Höhe 
seines Erbanteils an jedem Grundstück besaß und ihm der entsprechende Ertragsanteil 
zustand. 

Liv 33 (Nr. 32) belegt, daß mit diesen Anteilen recht freizügig umgegangen wurde 

  

  

    

        

  

MW. Siolpe, Entrepreneurs,S, 
Besitzungen aus dem Muraßü-Archiv stammen: "... land owned by temples or Ihe eroun, occupie 
exploited by individuals, and susceptile to lese, pledlge, and perhaps sale at the oecupant’s will, Nomi 
Connotation is evident..„ M. Jura, Landwirtschaft, . 120, behandelt bit zit auf Tempelland (mit älterer 
eratur) und führ in Anm. 229 die vorachämenidischen Belege auf 

, weist daraufhin, daß die meisten Belege für solcherart qualifizierte 
and 
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   und Grundstücke in Gemeinschaftsbesitz nicht unbedingt gemeinsam veräußert werden 
mußten. Beide Brüder, MNA und Nergal-u$£zib, haben dieser Urkunde zufolge je ein 
Grundstück, an dem der andere einen Anteil besaß, an Dritte verkauft. Sie verpflichten 
sich, die Flichen zu vermessen und eventuelle Differenzen auszugleichen. Es handelt 
sich um 1 Kur am oberen Neuen Kanal sowie 1 Kur in Bit-Hahhuru (zu letzterem s. 
unten $. 168 1). Der Beschreibung ist leider nicht zu welche der Flächen 
am Neuen Kanal betroffen ist 

     

          

    

    

  

Die Grundstücke am Bänitu-Kanal vor dem Zababa-Tor 

  

    Eine Gruppe von Texten (Nr. 33 bis 46) betrifft zwei Grundstückskäufe, die NAI mit 
u, dem Sohn des Sillaja aus der Familie Rab-ba 

der Regierungszeit Nabonids getätigt hat. Kontakte zwischen NAT und Nergal-bändnu 
lassen sich seit dem Beginn von Nabonids Regierung belegen und sind in erster L 
nie dienstlicher Natur. Beide waren Kollegen, sie bekleideten das 

presti ‚Amt als “Richter des Königs” in Babylon.' Neı 
Ranghöhere von beiden und wird grundsätzlich vor NAT genannt, sowohl in gi 
chen Dokumenten, als auch bei allen Verpflichtungsscheinen und Urkunden, die beider 

1 betreffen. Im Außenverhältnis zu dritten Parteien erscheinen sie allerdings 
ich gleichberechtigt, nicht nur der “Juniorpartner” seines 

nsamen Geschäfte liegen leider nur spärliche Nachrichten vor, 
die kaum Detailserkei Die Begründungsurkunde einer harranu-Gesellschaft 

ist ebensowenig überliefert wie diesbezügliche Forderungen, vermutlich sind die Akten 
bei Geschäftsauflösung vernichtet oder ausgelagert worden. Ein Indiz für dergleichen 
‚Aktivitäten liefert jedoch der Verpflichtungsschein Non 251 vom 20.1.7 Nbn, der 7 
Kur Gerste zu Gunsten beider Partner zum Gegenstand hat und ausdrücklich von kard 
“Gemeinschaftsvermögen” spricht. Als Hintergrund dieser Forderung kämen Liefer 
geschäfte ebenso in Betracht wie die gemeinsame Verpachtung von Grundbesitz. Mit 
einem dritten Richterkollegen, Nabü-balässu-igbi aus der Familie AmEld, bestand ebeı 
falls eine Geschäftsverbindung. Laut Nbn 536 vom 27.7.1 Nbn kaufen die drei ein 
Boot, das Nbn 608 zufolge vermietet worden ist, allerdings mit einer Einschränkung: 
Wenn die drei Eigentümer das Boot brauchen sollten, muß es ihnen zur Verfügung 
stehen; der Ausfallzeitraum soll mit der Miete entsprechend verrechnet werden.® Nbn 
776 vom 13.5.14 Nbn dokumentiert die Auflösung der Verbindung nach dem Tod von 
Nergal-bänünu und NAI durch deren Söhne sowie Nabü-balässu-igbi, wie aus der Ei 
leitungsformel []-na HALA za-a-zu u $a-tar [tuppi Zuäti) “beim Teilen der Anteile und 
Schreiben [dieser Urkunde] (waren anwesend) ...” deutlich wird. Der Wert des Bootes. 
wird mit 30 $ Silber berechnet, Zubehör und Aufbauten mit einer weiteren Mine. Jede 

    

       
        

  

  

    

  

   
  

  

    

    

    

  

  

    

17 Die Belege sind bei C. Wunsch, Fs Oelsner im Anhang zusammengestellt, Beide erscheiner 
gemeinsam in Nbn 16 O.Nbn), dann bis zum Jahre 12.Nbn (d.h. bis zu ihrem Tod) gemeinsam (od 

in jeweils anders besetzten Kolleien) als Riche 
189 (2.1) [eleppat?) .... 36 "Basnuenu Ü]Nabi-ahh@"-idin (Z. 2) [°Nabi-balär-u-ig]bi “da 
Inins (2. 3 "ana MUAN.NA (?) 13" marna kaspi aa id (Z. 9 ana "lgia’d.a (iliion) Z. 
5) "dien '.ma? Bam "INabi-ahhe"®.iddin (Z 6) u ”Nabi-balär-u.ig-bi Weleppa il. 
buma2. Dib-ba'.ku ki riesen ana (2.9) muhrhi-Sürnu man nu "lgiald.a (2.9) [P°] eleppa 
dkät-tam bat-qa i-gab-ba. 

        
  

    

       
  

  



  

   Seite erhält einen Dritteil (u-Iul-ta-a-t zit‘) zugewiesen und die Anteile von je 30 $ 
werden in irgendeiner Form verrechnet." Bereits vorher, am 13.12.13 Nbn, hatte laut 
Non 742 IMB 33 $ Silber als Teilbetrag einer Forderung über 2 m, die zu Lasten der 
Gesellschaft von NAI und Nergal-bänünu bestanden hatte, an deren Gläubiger ausg 
zahlt, womit die Restschuld offenbar beglichen war, da der Verpflichtungsschein an 
IMB ausgehändigt wurde. 

NAL und seine Partner haben denmach umfangreiche geschäftliche Aktivitäten ent- 
faltet, wenn auch die überlieferten Urkunden nur einen schwachen Abglanz erkennen 
lassen. Aus den gemeinsamen Grundstückskäufen mit Nergal-bänänu wird man zumin- 
dest schließen können, daß die erwirtschafteten Gewinne auf die übliche Weise in Land 
investiert wurden. 2 

Die beiden gekauften Parzellen grenzen aneinander und liegen am Bänitu-Kanal, 
als weitere Referenzpunkte sind das Zababa-Tor und die Straße nach Ki angegeben 
Das Zababa-Tor ist auf der östlichen Euphratseite zu lokalisieren, wo es sich in der 
Ostmauer nahe der Südspitze befindet.'® Die hier behandelten Flächen sind demnach 

in südöstlicher Richtung vor der Stadt zu suchen, während sich die zuvor besprochenen 
Grundstücke am Neuen Kanal im genau ent; etzter Richtung, nordwestlich von 
Babylon und auf der anderen Flußseite, befunden haben. In den diesbezüglichen Ur- 
kunden werden mehrere Angehörige der Familien Rab-ban und Sangü-Ea auf Seiten 
der Verkäufer genannt, deren Verwandtschaftsverhältnis wie folgt rekonstruiert werden 
kann: 

  

  

     
  

  

  

    

  

    

    

   

  

Stammbaum der Familien Rab-bane und Sang 

Rab-band 

Nabd-kuzub-ilt 
I 

uma-usur Nabi-näsir 
\ / \ 

Nabü-usur-mapifti  Nabd-eel-ili oo‘Ninlil-&tirat  Mus&zib-Marduk 

    

Jundu 00 Nabüı 

  

  

  

Das erste Teilgrundstück von 5.1.3 Kur (etwa 7 Hektar) Größe erwarb ein gewisser 
Kabti-ili-Marduk aus einer Seitenlinie der Familie Egibi!% als Mittelsmann am 24.7.3 
Nbn. Der gesiegelte Kaufvertr 
ungesiegelter Kopie als Nbn 116 (Nr. 33) im Egibi-Archiv überliefert. Der Verkäufer 

  

   

  

IT Dabeiamangien Na erskime ade a 30%. Eskönnte 
um die Auszahlung von IMBs Anteil gehen (falls Nabö-wirr nicht je 30 8 an die beiden anderen Partner 
zahlt und dann das Boot bekomm). 
Verpachtung zu erwerbe ei 
man bei günstiger Gelegenheit nicht nur die gemeinsamen Gewinne 

Ressourcen zurückg 
18° AR. George, OLA 40, $.22. Das Tor wird als zweites nach dem UraS-Tor in der Liste der Stadtore 

‚na, seine Lokalisierung ist durch archäologischen Befund gesichert. Die indurchführende Straße geht 
nach Ki 
18 Ein enges verwandischaflliches Verhänis zur "Hauptlinie” besteht nicht 

z n ein Grundstick zum Zwecke der 
ich. Denkbar wäre allerdings, 

setzt, sondern auch auf sonst 
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  stammt, ebenso wie NAIs Partner, aus der Familie Rab-bant, ein Bruder des Nergal- 

bänünu erscheint zudem als Zeuge. Keiner der Beteiligten ist aus sonstigen Egibi- 
Geschäften bekannt, daher ist anzunehmen, daß die Kontakte eher über NAIs Parıner 
zustande kamen. 

Das verkaufte Grundstück ist Teil einer größeren Parzelle und bildet einen Streifen 
von unregelmäßiger Gestalt; in westlicher Richtung grenzt er in voller Länge an ein 
weiteres Besitzum des Verkäufers. Ein nur 20 m breiter, aber fast 500 m langer Teil 
erstreckt sich vom Bänitu-Kanal (an dessen Uferdie Königstraße nach KiX entlangführt) 

in südliche Richtung. An seiner südlichen Stirnseite grenzt das zweite Teilstück an, das 
80 m breit und über 800 m lang ist, das dahinterliegende Land verbleibt dem Verkäufer 

Das verkaufte Grundstück gleicht einem Rechteck, aus dem das beste Stück (drei 
Viertel des Zugangs zum Wasser) bereits vorher entfernt worden ist. Es scheint, als 
habe sich der Verkäufer zunächst von einem 60 m x 500 m großen Teilstück in der 
Nordwestecke seines Grundstücks getrennt, bevor er sich gezwungen sah, auch die 
a ‚de Parzelle zu veräußern. Da diese aber einen Zugang zum Kanal, d.h. 
zu den Bewässerungseinrichtungen, braucht, ®S mußte sie aus praktischen Erwägungen 
heraus mit einem 20 m breiten Annex versehen werden, der bis zum Kanal reicht, 
wodurch die langgestrechte L-Form zustandekommit. 

Schmale Streifen ist mit Dattelpaimen bewachsen, wobei auf 20 m Brei 
te maximal zwei Baumreihen nebeneinander Platz haben dürften. Ein Teil seiner Fläche 
(Knapp ein Zehntel) ist als kiSubbä (“Brachland”) ausgewiesen, worunter in diesem 
Falle wohl Wirtschaftsfläche (Wege, Gräben 0.4.) zu verstehen ist. Der breite Streifen 
umfaßt nicht nur Dattelkultur, sondern auch einen Anteil von reichlich einem Drittel 
an Ackerland, das (einschließlich Brachland) nur mit einem Zehntel des Preises von 
Gartenland (60 GAR/S gegenüber 6 GAR/A) bewertet wird. Der Preis pro Flächeneinheit 
liegt somit im Bereich vergleichbarer Transaktionen (s. Tabelle 4, 8. 42). Das Ergebnis 
der komplizierten Flächen- und Preisberechnung sind 20 m 37 2/8 Silber einschließlich 
Zugabe für insgesamt 5.1.3 Kur Fläche, 

Am 13. Schaltaddar (12b) des Jahres 3 Nbn, also ein halbes Jahr nach dem Verkauf, 
zahlt NAI 10 m Silber an Kabt-ili-Marduk, den nominellen Käufer, laut Nbn 133 (Nr. 
34). Die Quittung vermerkt, es handele sich um den Teil des Kaufpreises (beachte ina 
‚Sim *zeri, Z. 1) für ein Grundstück an der Straße nach Ki. Da das laut Nbn 116 (Nr. 
33) erworbene Areal an der Königstraße am Bänitu-Kanal liegt, die, vom Zababa-Tor 
kommend, nach Kiß führt, besteht kein Zweifel, um welches Grundstück es sich handelt, 

NAIs Zahlung macht etwa die Hälfte des Preises aus. Esmuß jedoch etwas verwundern, 
wenn wirin der einen Tag später, am 14.12b.3 Nbn ausgestellten Urkunde Nbn 1324 (Nr. 
35) von einem 4 Kur großen Anwesen in gleicher Lage lesen, das derselbe Mittelsmann 
Kabti-li-Marduk für Nergal- ft haben soll, noch dazu am 24.7.3 
Non, also am selben Tag wie das 5.1.3 Kur große Grundstück. Es kann sich in Nbn 132+ 
(8r. 35) nur um einen Fehler bei der Größenangabe handeln. Diese Urkunde stellt 

     

  

     

  

  

  

    

      

  

     

  

      

    

  

   
    

  

    

  

   
   

  

  

  

128 in Nbn 437 (Nr. 69) vor. Diese Regelung kan im vor 
liche Teilstück einem Driien gehön, der zu einem solchen Z 
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   fest, daß Kabti-ili-Marduk den Kauf im Auftrag der beiden Partner getätigt hat, und 
enthält eine teilweise verlorene Quittungsklausel (bis Rs 1’) über die Zahlung des vollen 
Kaufpreises an den Mittelsmann. Dieser wiederum verpflichtet sich zur Herausgabe 
aller diesbezüglichen Urkunden an die neuen Grundstückseigentümer, ein Umstand, der 
die Anwesenheit von Nbn 116 (Nr. 33) im Egibi-Archiv erklärt. Es folgt eine Klausel, 
wonach die beiden Käufer bezüglich ihres Anteils am Kaufobjekt gleichberechtigt sind. 

Etwas später, definitiv nach dem 30.6.4 Nbn,'” treffen wir die beiden Partner Nergal- 
bänänu und NAI wiederum als Käufer eines Grundstückes an; diesmal erwerben sie es 
aber auf direktem Wege. Allerdings ist die Urkunde, obwohl aus vier Teilen zu- 
sammengejoint, recht fragmentarisch, sie liegt als BM 32163+ (+) BM 32201 (Nr. 37, 
Datum nicht erhalten) vor. Das Objekt von 1 Kur Gesamtgröße besteht aus sieben 
Teilflächen (die letzte ein Dreieck). Die beiden Partner kaufen es von einem gewis- 
sen [NaJbd-Mu-L...), in dem wir den Verkäufer von Nbn 116 (Nr. 33), Nabü-Suma- 
usur/Nabd-kuzub-ilV/Rab-bane wiedererkennen, allerdings nur mit Hilfe zweier anderer 
Dokumente. 

'BM 30933 (Nr. 36) ist eine Notiz über Maße, die weder Datum noch Zeugen oder 
Schreiber angibt.'%® Sie beschreibt einen schmalen Streifen von unregelmäßiger Gestalt 
und knapp 1 Kur Größe,'® der sich etwa 1225 m vom Kanal weg in südliche Richtung 
erstreckt, dessen maximale Breite am Ufer 17,5 m beträgt und der im Süden spitz zuläuft 
‚Um die Flächenberechnung zu erleichtern, wurde er in sieben Teilflächen vermessen: 
sechs Trapezen und einem Dreieck. Diese auffällige Verfahrensweise widerspiegelt 
sich auch im Kaufvertrag, der die sieben Flächen nacheinander aufführt, und ermöglicht 
die Indentifizierung der Notiztafel (in der weder Parteien noch Nachbarn genannt sind) 
als zugehöriges Dokument. Dadurch wiederum können zumindest die Maßangaben 
im Kaufvertrag teilweise ergänzt werden. Aus diesem geht auch hervor, daß auf der 
Fläche Dattelpalmen standen, sowohl ertragfähige als auch junge Bäume. Der Preis 
ist nicht erhalten; bei der allgemein üblichen Relation von 6 GARK für ertragfähigen 
Baumbestand wird man mit maximal 5 m Silber zu rechnen haben, angesichts des 
Anteils an jungen Bäumen wohl mit etwas weniger. 

Die Namen der Nachbarn an den Längsseiten gehen aus dem Kaufvertrag BM 32163 
(Nr. 37) hervor: im Westen eine gewisse Frau Sahundu, im Osten die beiden Käufer 
Nergal-bänänu und NAI. Demzufolge grenzt der schmale Streifen an seiner Ostseite an 
das große, zuvor erworbene Areal. Er war in Non 116 (Nr. 33): 4 £. und 12 £. auch 
als Eigentum des Verkäufers Nabü-Suma-usur ausgewiesen. Die Nachbarin Sahundu 
wiederum war die Mutter von Nab-Suma-usurs Söhnen Nabd-etel-ilt und Nabi-usu 
napikti, wie aus BM 32163 (Nr. 37): 14 und Nbn 165 (Nr. 38): 7 f. kombiniert 
werden 

  

  

        

      

  

Mitelsmann auf seinen eigenen 
Datum der Kaufurkunde entscheidend. 
197 Diesen terminus post quem liefen die Urkunde Nbn 165 (Nr. 38), die zu einem Zeitpunkt ausgestellt 
wurde, als ds Grundstück noch nicht verkauft war; siche im folgenden. Der terminas ante quem ist 13 Nbn, 
das Todesjahr von Nergal-bänönu und NAL 
1% Damit handelt essich bei diese Tafel nicht um eine ofzie 
Protokoll dem Kaufvertrag als Vorlage gedient haben dürfte, 
19 Für.die Berechnung siche den Kommentar zur Urkunde, 

nen, aber im Auftrag von NAI und Partner geitigt hat. Hierfür war das 
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Lageplan der Grundsticke am Bänftu-Kanal, Maßangaben in Ellen. 1: Nbn 116 (Nr. 3): 2: BM 30933 und 
BM 321634 (Nr. 371) 
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Die Grundstücke am Bänftu-Kanal und ihre Nachbarn



   kann, ® mithin seine Ehefrau, und das Nachbargrundstück hatte zu ihrer Mitgift gehört. 
Non 165 (Nr. 38) gibt Einblick in die Familienverhältnisse dieses Zweiges der 

Familie Rab-bane und läßt die unmittelbare Vorgeschichte zum Verkauf des Streifens 
von I Kurerkennen. Nabd-etel-ili, der älteste Sohn von Nabi 
war mit Ninlil-iirat”® aus der Familie Sangd-Ea verheirate 
Mitgift bekommen haben muß. Ihr Vater, Nabd-näsir, ist 
Egibi-Urkunden und als Verkäufer eines Hauses bekannt.” 

Die Mitgift war an ihren $ sur, ausgehändigt worden, 
der offensichtlich davon große Beträge an Silber in seine Geschäfte investiert hat 
Um diese Geschäfte war es aber wohl zu Beginn von Nabonids Regierung nicht 
sehr gut bestellt. Schon unter normalen Umständen war es angebracht, gleichwertige 
Vermögensobjekte wie Grundstücke, Häuser oder Sklaven der Ehefrau bzw. Schwieger- 
tochter zu überschreiben, um sicherzustellen, daß die ins Geschäft geflossenen Beträge 
in irgendeiner Form gegenständlich greifbar und vom Zugriff möglicher Gläubiger ver 
schont blieben, umso mehr, wenn Verluste drohten. Im Falle von Ninlil-Sirat wird 
allerdings nichts überschrieben, sondern gleich gepfändet’“* und zwar unsere 1 Kur, die 
wenig später verkauft worden sind. Formal handelt es sich bei Nbn 165 (Nr. 38) vom 
30.6.4 Nbn um einen Verpflichtungsschein der Ninlil-Birat zu Lasten ihres Schwieger- 
vaters. Die Höhe des Betrages ist nicht erhalten, aber er wird in Z. 1 ausdrücklich als 
Rest der Mitgift” bezeichnet. Nabü-Xuma-usur verpfändet das 1 Kur große Grundstück 
am Bänftu-Kanal, als Nachbarn werden Nergal-bänünu und NAT zur einen Seite genannt, 
sowie das bereits erwähnte Mitgifigrundstück der Sahundu zur anderen. 

Es folgt die syntaktisch und inhaltlich doppeldeutige Klausel, das Grundstück sei 
von Nabü-fuma-usur einem gewissen Ibnaja unter Ausstellung einer entsprechenden 
Urkunde “gegeben” worden (da N. iknuküma ana 1.iddinu). Sie könnte sich sowohl auf 
unsere | Kur, als auch auf das benachbarte Mitgiftgrundstück der Sahundu beziehen, 
zudem wird nicht deutlich, welche Art von Transaktion gemeint ist: Ein Verkauf, 
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  19 Inbeiden Urkunden ist jeweils Sahundus Name nicht erhalten, da es aber in einem Fälle um ihre Mitgift 

geht und wir im anderen wissen, daB ihr Grundstück ander entsprechenden Stelle angrenz, gibt es bezüglich 
dieser denüfizierung keinen Zweite. 
191 Als weiteres Beispiel für in Mitifigrundstück, das an ein Besitztum des Ehemannes grenzt, si auf Dar 
26 (N. 179) verwiesen, 
9% Die Lesung desiheophoren Elements ÖNIN.LIL in neubabylonischen Texten ist nich durch sllabische 
Schreibungen gesiche‘ für neuassrische wird Mullisu angesew. Daß auch neubabylonisch so oder 
Mullitu bzw. Mulilw zu lesen it, machen spätere mandäsche Beschwönungen wahrscheinlich, die auf 

Dabylonische Vorstellungen zurückgreifen, dazu Ch. Müller-Kesler-K. Keser. ZA 89, 9.70.72 
193 Siehe Tllqist, NN, Nr. 18: Nbk 72 (8 Nbk, betiti KudumugfiajuEigibi, dessen Urkunden sich 
bei denen des Hauptzweiges befunden haben, der aber gencalogisc nicht mit diesem verbunden werden 

BM 31481 (Nr. 6, [0] Non) 1. Zeuge bei Geschäftabrechnung zwischen NAI und seinem Parner 
n schreibt; Nbn 286 / 395 7 438 (99/10 Nön) jeweils Schuldner des NAL, betrifft 163.1 Kur 

10 Kur Gerste elat Siber und Geiste [3.1.4 Kur Gerste und 253. 
ylon zu lifem, er selbst bzw. sein Sohn scheiben; Nbn 760 (N. 39, 14 

(ein Til des Grundstückes wird als Mitgift von IMBs Schwester ausgewiesen): Nön 771 (14 
(Mitgitbesaundeile für IMBs Schweser werden aufgeite), Non 787 (Nr. 36) 1, Zeuge bei 

Geschäftsbrechnung zwischen IMB und seinem Partner, beider ein Grundstück am Bänit-Kanal geteilt 
wird). Bezüglich des Hauskaufessei auf eine zukünftige Studie zum Thema verwiesen. 
19% Die Verpfändung set cine Besonderheit (wohl wegen des bereits absictigten Verkaufes) dar, denn. 
sonst erfolgt in der Regel eine Ing (päni PN Sudgulu) di reich ebenfalls Sicherungs 
Charakter wägt. Diesen Aspekt \braham in ihrer Dissertation Studies in Ihe Cune 
Sources Related 10 Marriage and Matrimonial Property from the First Millenntum B.C.E. (Bar-an 
Unpubiizien] 
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       Schenkung oder sonstige Vermögensübertragı denkbar. Sollte es um unsere 
1 Kur gehen, dann wäre nicht einzusehen, wieso Nabü-Suma-usur ein Grundstück an 

seine Schwiegertochter verpfänden kann, über das er bereits anderweitig verfügt hat, es 
sei denn, die Klausel soll die Nichtigkeit der früheren Verfügung fe 
aber eigentlich nicht zu entnehmen ist. Wenn es um Sahundus Mit 
dann bliebe zu erklären, wieso er eine Verfügung über das Mitgi 
Frau zugunsten einer Person treffen könnte, die offenbar weder sein noch ihr Sohn ist 
Ein Verkauf an einen Gläubiger mit re aber immerhin 
denkbar. Ohne zusätzliche Infon werden. Bis 
das Grundstück von 1 Kur verkauft wurde (BM 32163#, Nr. "m, muß alles beim 
Alten geblieben sein, denn Nabü-Suma-usur tritt als Verkäufer auf, Sahundu erscheint 
als Nachbarin. Allerdings dürfte Nbn 165 (Nr. 38) bewirkt haben, daß der Kaufpreis. 
an die Pfandgläubigerin, di ahlt worden ist 
Zwar liegt keine Quittung darüber vor, aber die Aushändigung des diesbezügliche 
Verpflichtungsscheines an den Käufer und seine Aufbewahrung im Egibi-Archiv darf 
als Indiz gelten, 
Fazit 
Nergal-bänünu und NAlhaben benachbarte Parzellen von 5.1.3 Kurund 1 Kur Größe am 
Bänitu-Kanal an der Königsstraße nach KiS erworben, das erste über einen Mittelsmann 
im Jahre 3 Nbn, das zweite frühestens Mitte 4 Nbn, aber keinesfalls später als 12 Nbn. 

ıd um Gartenland mit ertragfähigem Baumbestand. 
Zeit gemeinsamer Besitz von NAI und seinem Partner 
Urkunden lehren. Nbn 715 (Nr. 40) vom 6.6.13 Non 

Söhne des Nergl-bändnu als 
ausgewiesen sind 

Die Erwähnung von Sissinnu (die den Pächtern zustehende Vergütung für Arbeitsleistur 
gen) macht aber deulich, daß es um eine Forderung aufgrund eines Pachtverhältnisses 
geht. Nach dem Tod von NAI und Ni \ünu war offenbar ein buchhalterisches 
Problem entstanden, als bestimmte Urkunden nicht zur Hand waren. Der vorliegen- 
de Verpflichtungsschein hat eine Forderung von 25.2 Kur zum Gegenstand, von der 
nach Vorlage entsprechender Quittungen all das abgezogen werden soll, was die beiden 
Pächter bereits an Dritte geliefert haben. Außerdem wurde ein aus dem letzten 
ausstehender Betrag auf 100 Kur Datteln geschätzt und als nunmehr geliefert verbucht 

hende Schuldurkunde konnte jedoch nicht ei en werden. Nach Fes 
des exakten Betrages sollen - wenn dieser 100 Kur übersteigt - die Schuldner 
liefern; wenn ein Differenzbetrag zu ihren Gunsten besteht, wird er von der 

‚nden Forderung über 25.2 Kur abgezogen. 
Ein halbes Jahr später wird das Grundstück in Non 760 (Nr. 39, vom 1.2.14 

|Nbn) wiederum erwähnt. In dieser Urkunde geht es um die Mitgift von NAls Tochter 
, die NAI seinem Schwiegersohn Dummugu (aus einer anderen Linie der 

Familie Egibi) vertraglich zugesichert hatte, aber vor seinem Tode nicht mehr übergeben 
konnte. Konkret geht es um 2 Kur Gartenland, 5 Sklaven und Hausrat. 

Die Sklaven werden nunmehr benannt und samt Hausrat, über den eine gesonder- 
1e Urkunde (Non 761) existiert, übergeben. Was das Grundstück angeht, so werden 

iesen, und zwar vom Königsweg (d.h. dem 
zum oberen (dem Wasser entgegenge- 

  

   

    

   

    

  

  

   
     

  

    
  

       

           
     

  

    

    
      

      

      
  

  

    
    

  



      

  

setzien) Ende ihres Grundstücks, d.h. dieses wird in Längsrichtung geteilt (quer zum 
Kanallauf), um den Zugang zu den Bewässerungseinrichtungen und den gleichen Anteil 

von Gartenland zu Getreidefeld für ale Beteiligten sicherzustellen. Es fällt auf, daß der 
{T makalla in den Kaufurkunden nicht vorkommt. Als Nachbar an der dem Kanal 

"genüber liegenden Seite erscheint dort der Verkäufer. Daß mit makalla 3a zarisunu die 
Grenze zu diesem Nachbarn gemeint ist, erscheint höchst unwahrscheinlich. Es wäre 

las hinter dem Grundstück von Nergal-bänünu und NAT 
gelegene Teilstück später noch an beide verkauft hat, worüber uns aber keine Urkunden 
vorliegen. In einem solchen Falle müßten wir von mehr als 6.1.3 Kur Gesamtgröße 
ausgehen. 

Ausder Formulierung inZ. 93a it "*Nergal-bänänu “das ühnen) mitN. (gemeinsam 
gehört)" geht hervor, daß das Grundstück mit Bändnu bzw. dessen Erben nach wie vor 
nicht geteilt worden ist. Daher wird die folgende, korrupte Textpassage in Z.91. wohl so 
zu verstehen sein, daß IMB und Dummugu zunächst ihre same Hälfte gegenüber 
den Erben des Nergal- jerenzen und dann entsprechend ihren Anteilen in Besitz | 
nehmen sollen.” Bei 6.1.3 Kur Gesamtfläche würden den Erben des Nergal-bänünu 
3.0.4 Kur zustehen, Dummugu die zugesagten 2 Kur und IMB der Rest von mindestens 
1.0.4 Kur. Ob diese Annahme stimmt, läßt sich allerdings nicht prüfen. 

Zumindest bis zum Akzessionsjahr des Cambyses ist das Grundstück von allen drei | 
Parteien gemeinsam bewirtschaftet worden, wie aus dem imittu-Verpflichtungsschein l 
‚Camb 2 (Nr. 41) hervorgeht.'% Die Einkünfte betragen 65 Kur Datteln für das laufende l 
Jahr, 

Etwa 10 Jahre später, zu Beginn von Darius’ Regierung,” verkaufte Dummuqu 
jenen Anteil, der die Mitgift seiner Ehefrau darstellte und den er gemeinschaftlich mit 
den Erben seines Schwiegervaters NAL in Besitz hatte, für7 m 7 Silber an Amat-Bäba, 
die Ehefrau von NAls ältestem Enkel MNA, wie BM 32016+ (Nr. 42) zu entnehmen | 
ist.'® Wenn wir von einer Fläche von 2 Kur ausgehen, dann betrüge die Preisrelation 
8.43 GARA für ein gemischtes Areal mit überwiegend Dattelgarten. Die Preisrelation 
läge somit in derselben Größenordnung wie beim Erwerb des Grundstücks durch NAI 

und seinen Partner.”» | 
Was den Rest von NAIs ursprünglichem Anteil angeht, so erbten ihn seine drei 

       
      

  

        

    

   
      

  

    
       

     
         

          
    

        

  

     

      

  

  

  

#5 Var. dazu den ausführlichen Kommentar zur Urkundenbearbeitung in Band 2. 
19% Das Datum weis ie volle Königsitulatur Jar Bäbili u ar mardti af, stammı also nicht aus der Zeit der 

 merhin 13 Jahre zwischen beiden Urkunden. 
Die Urkunde ist nicht vor dem Beginn der Regierung Darius’ zu daieren, da die Übergabe von Amat- 
as Mitgift erst zu diesen Zeitpunkt statfand und weder MNA noch seine Ehefrau vorher in Geschäften 

ı ind. Dar 265 aus dem Jahre 10 Dar liefert den serminus ante quem, da hr der Tod des N 
ht. Allerdings dürfte die Abtrennung seines Erbanteils ehr, im Jahre 3 Dar, sttigefunde 

|BM 30627 und Dar 80 (Nr. 111.) bezüglich des Grundstücks am Neuen Kanal wissen. or 
.nde Urkunde, in der Nergal-&tir noch als Koeigentümer ines ursprünglich von NAI erworbe 

Grundstückes ausgewiesen it, wohln die Zeit zwischen 1 und 3 Dar einzuoränen. 
1% Zum Verkauf eines Mitgiftgrundstückes ist der Ehemann nur mit Zustimmung seiner Frau berech 
aw. wenn er ih ein Esatzobjekt stattdessen überträgt - was Dummuqu schr wohl getan haben könnte. Im 
vorliegenden Falle sind uns die konkret i gelungen nicht bekannt; allerdings fehlt die 
Häifte der Tafel. Im Übrigen kann die Tatsache, daß es sich um das Mitgifigrundstück handelt, auch nur 
aufgrund der komplizieren Eigentumsverhälnise erschlossen werden, ein expliziter Hinweis fehlt 
19 Nbn 116 (Nr. 33) nennt 6 GARS für Dattelgarten und 60 GARA für Getreidefeld, Wenn man die dort 
betroffene Fliche von 5.1.3 Kur und den Gesamtpreis einsclielich Zugabe von 20 m 37 3 $ zugrunde. 
Icgt, dann ergäbe sic ein Kaufpreisateil von 7 m 47 $ Silber für 2 Kur Fliche, 

  

    
  Koregentschaft von Cyrus und Cambyses. Damit gen. 
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   Söhne. Vermutlich bekam IMB bei der Erbteilung die Hälfte zugewiesen, seine bei- 
den Brüder Nergal-ötir und Iddin-Nabd je ein Viertel. Möglicherweise hat einer der 
‚jüngeren Brüder (oder beide) seinen’ Anteil an einen gewissen Belet-Ere/Sin-uballit 
verkauft, denn dieser erscheint in Pachtdokumenten aus der Regierungszeit des Darius 
als Miteigentümer eines Grundstücks am Bänitu-Kanal. Allerdings handelt es sich ua 
um 4 Kur Neubruchland zum Gersteanbau, auf dem offenbar einzelne Palmen stehen. 

Diese Urkunden bedeuten wohl, daß auch die hinter den bereits erworbenen Dattelgärten 
gelegene Fläche von den Egibis hinzugekauft und landwirtschaftlich erschlossen wur- 
de, denn sonst müßten wir annehmen, daß diese Pachturkunden über Ackerland ein 
anderes Grundstück betreffen, über das uns kein Kaufvertrag vorliegt. Dagegen spricht 
der seltene Name eines Nachbam: Ein gewisser N: 
116 (Nr. 33) als Nachbar an einer Längsseite genannt, 
erscheint in den Pachturkunden Liv 24 und N.Y. 51 (Nr. 44 und 239) als Nachbar; ein 
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NINA und] Sin Kur Genie ihren. [Pchtenrat an 
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Der Pachtvertrag Dar 267 (Nr. 43), dessen Jahreszahl beschädigt ist, dürfte, ebenso wie 
die zugehörigen Urkunden BM 30865 und Liv 24 (Nr. 44 1.) aus der Zeit um 14 Dar 
stammen. Er betrifft eine Fläche von 3 Kur Neubruchland, allerdings sind Grenzbe- 
schreibung und Vertragsb nentarisch. Es ist von einer jährlichen 
Lieferung von 7 Kur Gerste nebst Stroh sowie einem Hammel als Nebenleistung die Re- 
de. Als Pächter erscheint Sin-ibni, der Sklave des Marduka. Auf diesen Vertrag nimmt 
die Urkunde BM 30865 (Nr. 44) vom 18.x.14 Dar Bezug. Sie enthält Zusatzbestim- 
mungen bzw. Erweiterungen zu 1 Kur Fläche am Bänftu-Kanal, die gegen feste Abgabe 
(sätu) von jährlich 2 Kur vom selben Pächter hinzugepachtet werden. Gegenüber 7 
Kur Gerste auf 3 Kur Fläche liegt die Al er, vielleicht als Anreiz für 
eine intensivere Kultivierung. Es heißt aber weiter (Z. 10 1.), daß darüber hinaus noch 
mehr Fläche bearbeitet werden kann, allerdings zu den früheren Konditionen (aki sit 
‚mahrii). Der Vertrag ist auf 6 Jahre festgeschrieben. 

  

    
    

  

   



   Auf demselben Grundstück (bzw. einer angrenzenden Teilfläche) müssen sich jedoch 
auch Dattelpalmen befunden haben, über die ein separater Pachtvertrag am 16.1.14 Dar 
ausgestellt wurde, Liv 24 (Nr. 45). Es ist auch in diesem Falle eine fester Pachtzins 
vereinbart worden, ein Modus, der für Dattelgärten normalerweise nicht angewendet 
wird. Sie unterliegen im allgemeinen einer Ertragsschätzung der Emte auf dem Baum, 
über die ein Verpflichtungsschein (imitzu) ausgestellt wird, während der Pächter für 
seine Arbeitsleistungen einen festen Satz erhält (issinnu). Die Größe der Fläche ist 
nicht angegeben, aber die Nachbarn dürften mit den in Dar 267 (Nr. 43) genannten 
übereinstimmen. Die jährliche Abgabe beträgt 37 Kur Datteln und eine entsprechende 

.e von Nebenprodukten wie trockenes Holz, Palmbast, geflochtene Matten und 
Behältnisse. Als Laufzeit sind 5 Jahre vereinbart, in denen das gesamte Terrain mit 
einem Eisenspaten umzugraben ist. Außerdem soll ein Bewässerun 
Areal gezogen werden. 

;ehört noch eine weite 
N.Y.51 zitiert und deren Text unter Verw 
die R. Borger in HKL zusammengestellt hat, einigermal 
(Nr. 239). Sie stammt vom 18.x.14 Dar. Das fragmentarische Datum könnte mit BM 

30865 (Nr. 44) übereinstimmen (dem Zusatzvertrag über Gersteanbau), nicht jedoch der 
Inhalt, denn es geht um Datteln: Gegen eine feste Abgabe (sätu) von 27 Kur Datteln und 
Nebenprodukten pa nsam mit dem ansonsten unbekannten 
Rimüt-Böl aus der Familie Rab-bane (d.h. einem Angehöriger jener Familie, die das 
Grundstück an die Egibis verkauft hat), von derselben Eigentümergemeinschaft. Damit 

gleicht die Urkunde typologisch Liv 24 (Nr. 45). Solange die Tafel nicht publiziert ist, 
kann kein abschließendes Urteil gefällt werden, aber es scheint, als ob je zwei Vert 
über zwei Parzellen (3 Kur bzw. 1 Kur groß) vorliegen, die zum einen den Dattelertrag, 
zum anderen die Gerstekultur betreffen. Ein weiterer, fragmentarischer Text handelt 
vom selben Grundstück und nennt die bekannte Verpächtergemeinschaft: BM 31472 
(Nr. 46), dessen Datum nicht erhalten ist. Prosopographische Analyse der Zeuge 
und Schreibernamen deutet auf den Beginn von Darius’ Regierung.” Der Pächter, 
ein gewisser Nabl-talim-[...), Sohn des Nabö-silim, dürfte daher der Vorgänger von 
Sin-ibni sein. Er hat Datteln und Nebenprodukte an die Verpächter zu liefern. Das 
Formular weist die bekannten Klauseln für imittu-Verpflichtungsscheine auf, ohne daß 
der Terminus imittu erhalten ist. Details zum Pachtmodus sind nicht ersichtlich. Ob K 
8712 (Nr. 233) dasselbe Objekt betrifft, läßt sich nicht erweisen, da nur MNA und seine 
Brüder als Gläubiger genannt sind. Das fragliche Grundstück liegt aber an der Straße 
nach Ki, die am Bänftu-Kanal entlangführt. 

‚Ausdem Jahre 17 Darist schließlich bekannt, daß MNA das Grundstück verpfänden 
mußte." In BM 33122: 8-10 und 13 heißt es: “zör-i-nu zag-pu eli [harran" Ki 
54 täh, "Iddin,-"Nabü märi 34 ["...)-ü-Se-zib ü äh, "Nabü-Sarra-ib-ni ... mas-ka- 
u Sd "A-nu-um-mukinz-apli(DUMUXUS). Der Nachbar Iddin-Nabü ist vielleicht mit 
dem aus den Pachturkunden bekannten Sohn des Zuzija identisch, möglicherweise ist 
letzteres eine Kurzform des in BM 33122 genannten Namens [...J-uS£zib. Nabü- 

  

   

    

      
  

    

       

  

n rekonstruiert werden kann 

    

  

  

     
  

    

      
  

        

  

  

       
  

    

  

3% Ygı. den Kommentar zur Urkunde in Band 2. 
20 Gemeinsam mit seinem Bruder. Neben diesem Grundstück war auch das Mitgfigrundstück der Amat 
Bäba in LitamufBit-Haluru betroffen (vel. zu $. 161). Der Schuld gegenüber Anu-mukin-apli war wohl 

eine Zession bzw. Zusammenfassung früherer Verbindlichkei 
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           ibni selbst kann allerdings nicht mehr am Leben gewesen sein, denn schon die 
Pachturkunden aus den 14. Jahr geben seinen Sohn als Nachbarn an. Offenbar hat man 

[ für die Grenzbeschreibu tlerweile in dieser Hinsicht veraltetes Dokument als 
Vorlage benutzt. 

  

Die Grundstücke am Borsippa-Kanal 

   
      

            

        

       

   
   
   
    

    
     

   
     

    
   
    

    

         

Mehrere Gartenparzellen sowie Ackerland im Süden Babylons hat Nabi 
zwischen dem 3. und 10. Jahr Nabonids nach und nach von Angehörig 
milien paru, Esagilaja und Etel-pi erworben. Diese Familien besaßen 
von Grundstücken, die u.a. an Parzellen von anderen, entfernten Familienangehörigen 

ıgrenzten. Offensichtlich waren ursprünglich größere Flächen durch Erbteilungen zer- 
splittert worden, ein Zeichen, daß diese Familien seit Generationen im Gebiet ansässig 

ren bzw. Besitzungen hatten. Die Familienverhältnisse sind schwierig darzustellen, 
zur Orientierung möge die folgende Übersicht dienen: 

  

  

    
     
  

    

Stammbaum der Familien Iparu, Esagilaja und Eiel-pf 

Kparu (2) paru (1) 

Nädin Etellu © "Karibtu 

| / \ 
Bazuzı "Kabtaja 00? Rin Nabü-ötir-napsäti MuSözib-Marduk 

identisch mit | 

    

  

    

  

Nabg-&tir-napkätil?) ‚Adoption — Bäl-ahhe-iddin 

Sin-tabni Eparu &) Isparu (4) Rparu (5) 

Samas-iddin 

I 
Ramia © Nabl-udammig Kudumı  Na’id-Marduk 

/ \ | 
Marduk-fumaiddin “Qudu 00 Mulözib-Marduk (Nabü)-bäni-zeri 

Esagilaja pi) Biel-pi 0) 

Marduk-Sarräni Zer-Babili lumaja Nabo-mukin-apli 
I 

Nabd-zera-igisa Nabi-uballit .b-Böl Böl.iddin 

  

Marduk-r&manni 
Erklärungen: Verkäufer    Nachbam Nachbar und Verkäufer    



  

   Die Tafeln erwähnen einerseits den auf der westlichen Euphratseite gelegenen Abzweig 
des Borsippa-Kanals (bäb när Barsipa) mit dem SamaS-Tor als Referenzpunkt (Nr. 48- 
51), zum anderen bezieht sich Nr. 52 auf das auf der anderen, östlichen Seite befindliche 
Ura$-Tor. Die vier in BM 41511, Nbn 178, 193 und 203 (Nr. 48-51) beschriebenen 
Gartenparzellen grenzen aneinander an, und ein Lageplan kann ohne nennenswerte 
Widersprüche rekonstruiert werden.” Ihre östliche Begrenzung bildet Sumpfland am 
Euphratufer (als raggatu 3a kifäd när Puratti bzw. raggatu 3a Sarri bezeichnet), 
Nach einem etwa 25 m breiten Baumstreifen werden die Parzellen landeinwärts vom 
Königsweg durchschnitten, der dem Euphrat in südliche Rich 
spricht Nbn 178:12 und 19 (Nr. 49) von einer Fläche “oberhall 
Straße. Nbn 193 (Nr. 50) gibt egel seri in der Grundstücksbe 
Lage außerhalb der Stadimauern verweist, und nennt das Samas- 
in keinem dieser Fälle Nachbarn unter den Zeugen anzutreffen sind 

inige der Nachbarn und Verkäufer erscheinen aber auch in Nbn 440+ (Nr. 52) 
als Protagonisten, wo es um Ackerland auf der gegenüberliegenden Euphratseite geh 
zumindest ist das Ura$-Tor (das auf der Südflanke des osteuphratischen Mauerabschni 
tes nahe am Fluß liegt) als Referenzpunkt angegeben. Wir müßten daraus schließen, 
daß derselbe Personenkreis Besitzungen beiderseits des Euphrats innehatte, die zudem 
nach gleichem Nachbarschaftsmuster gegliedert wären. Nachbarn der Verkäufer von 
Nbn 440+ (Nr. 52) wiederum werden aber in einem Dossier über das Schicksal eines 
Grundstückes am Abzweig des Borsippa-Kanals (der auf der anderen Flußseite be- 

ginnt) genannt (Nr. 53-63), das NAI gemeinsam mit einem Geschäftspartner zunächst 
gepfändet, später erworben hat. Es handelt sich um Ackerland mit vereinzelten Dattel- 
palmen (vel. Camb 286, Nr. 61) und als Nachbar erscheint wiederum der Verkäufer 
von Nbn 4404 (Nr. 52). Es ist daher sehr zu bezweifeln, ob die Urkunde Non 440+ 
(Nr. 52) wirklich Ackerland auf der östlichen Flußseite betrifft, und die Nennung des 
Uras-Tores muß wohl als Fehler oder Unkorrektheit betrachtet werden.“ 

  

    
     

  

  

    

   

  

      
  

  

  

       

  

    

  

Die fünf Gartenparzellen 
Der Kaufvertrag über die erste Parzelle liegt als gesiegelte Originaltafel BM 41511 (Nr. 
48) mit ungesiegeltem Duplikat vor und wurde von zwei Notaren am 5. Schaltaddar 
(126) 3 Nbn in Babylon ausgestellt." Es geht um einen etwa 20 m breiten Streifen, 
der insgesamt ca. 315 m lang und mit Dattelpalmen bepflanzt ist. Laut Z. 11 £. sollen 
sich an oberer und unterer Grenze “Bogenhäuser” (bit gasti) befinden, die 14 GAR 

  

30° Offensichliche Fehler beider Angabe der Nachbam gibt es in Nbn 193 (weiche und Öich Begren 
Zung, raggau da Hari baw. korrän ar, und venausch). Eine Lagekize, die Nbn 178 und Nbn 203 
Berlicsichit, it ei E Sonnenschein, RO 3,3. 199 zu inden, allerdings isdie Anordnung spegebildich. 
5 Vermutlich flg er dem Euphrt bis zum Abzweig des Bonippa-Kanls, dein Richtung Süd-Südwest 

yerläut (oo A.R. George, OLA 0, 5.353) und dann dem Kanal weiter nach Borsippa 
2% Wenn ein solcher Referenzpunkt angesehen wird, so sll er bsagen, daß das Grundstück vor dem 
entsprechenden Torliet bzw. dieses Tr das nächstgelegene it. "Gegenüber dem Uraß-Tor” if reich 
in gewisser Weise für die Grunduücke am Westufer des Euphrais zu, denn dieses Tor war möglicherseise. 
von don sogar besser schibar as das rechtssi eachen, daß diese Urkunde nicht 
Non einem offiziellen Notar, sondern vom Verkufr slbst a eesiegelt und nicht mit 
Siegcheiscrien verschen ist, ber Nagelmarken des Verkäufer 
20 Im schen Monat, nur 3 Ti hat NAL aut Nbn 138 
Grundstücks am Bäntu- Kanal gezahlt. Seine Geschäfte waren zu 

A geufen 

  

  

      

    

   

        

   

    

. 34) 10 m Silber für den Kauf des. 
‚sinn von Nabonids Regierung offenbar 

  

      
    

  



  

    Fläche (105 m?) einnehmen. Ihre Funktion ist nicht ersichtlich, angesichts der geringen 
Fläche dürfte es allerdings nicht um Bogenland im Sinne eines Versorgungsfeldes, an 
das entsprechende Dienste geknüpft waren, gehen. Die sich landeinwärts anschließende 
Parzelle gehört einem gewissen Rimüt und seinen Brüdern aus der Familie Sparu, von 
denen noch die Rede sein wird. In diesem Zusammenhang sei vorausgeschickt, daß sich 
auch auf deren Land Häuser bzw. Ansiedlungen befinden, deren Bewohner namentlich 
bekannt sind, 

Die Parzelle wird von Nabü-zera-igisa aus der Familie Esagilaja verkauft, dessen 
Sohn zu späterer Zeit ein weiteres Areal an die Egibis veräußert. Der Preis liegt bei 3,75 
GARK, was für 0.2.33.9 Kur eine Summe von 4 m 10 2% $ Silber (ohne den Aufpreis) 
ergibt. Damit liegt er deutlich höher als bei den stadtnahen Dattelgärten am Neuen 
‚oder Bänitu-Kanal, die mit 6 GAR/S berechnet wurden. Auch die Nachbargrundstücke 
werden nicht billiger sein. 

Ein Jahr später, am 6.12.4 Nbn, erwirbt NAI laut Nbn 178 (Nr. 49) den im Norden 
angrenzenden Streifen, der etwa 250 m lang und 10 m breit ist. Vermutlich handelt 
es sich nur um eine einzige Reihe von Bäumen. Als Verkäufer treten drei Angehörige 
der Familie ISparu auf, ein gewisser Marduk-fuma-iddin und seine Schwester sowie 
deren Ehemann MuSezib-Marduk, der in der Kaufurkunde über die erste Parzelle als 
alleiniger Nachbar genannt war. Da die Maße der gemeinsamen Seiten dieser zwei 
Parzellen nicht exakt übereinstimmen, könnte es sein, daß MuSezib-Marduk noch einen 
Streifen dazwischen allein besessen hat, den er in der Zwischenzeit an NAI verkauft 
hat. Bei 0.1 Kur Fläche und gleicher Preisrelation wie beim angrenzenden Land kommt 
ein Kaufpreis von 1 m 36 $ Silber zustande. Die gesiegelte Originalurkunde samt 
ungesiegeltem Duplikat wurde in Babylon von denselben Notaren verfaßt wie BM 
AISLI (Nr. 48) 

Alsein halbes Jahr später NAI wiederum eine kleine, an ein vorhandenes Besitztum 
angrenzende Parzelle kauft, werden die beiden Notare allerdings nicht bemüht. Ein 
Schreiber, der auch gelegentlich Geschäfte in NAls Auftrag regelt,” stellt die Urkunde, 
weder Siegel noch Beischriften trägt, am 25.6.5 Nbn in Babylon aus: Nbn 193 (Nr. 

50). Das Formular mutet etwas antiquiert an, weil es einige ausführliche Bestandteile 
enthält, die üblicherweise gerafft werden.2® Sie enthält auch keine Maßangaben für 
die Seitenlängen; als Fläche sind (runde) 2 Bän (900 m?) angegeben. Es geht um 
einen Streifen, der wohl südlich der ersten Parzelle zwischen Euphratufer im Osten und 

‚sweg im Westen liegt - allerdings ist die Richtung falsch herum angegeben. Den 
Preis, 32 $ Silber zu den üblichen Konditionen, erhält der Verkäufer, Nabü-uballit aus 
der Familie Etel-pi. Allerdings war nicht sein Name als Nachbar in BM 41511 (Nr. 48) 

‚eben, sondern der des Mus&zib-BEI aus gleicher Familie. Wiederum könnte uns 
ein dazwischenliegendes Bindeglied fehlen, jedenfalls bliebe sonst unklar, an welches 
andere von NAI gekaufte Areal es sonst angrenzen sollte. 

Wenige Monate später, am 6.10.5 Nbn, wechselt laut Nbn 203 (Nr. 51) emeut ein 

   
    
   

   

  

  

       

  

   

  

     
    

  

  

  

3% Die Muner der Geschwister is zudem als ina-aSäbi-Zeugin anwesend, Somit sieht zu vermuten, daBdas 
Grundstück ursprünglich zu ihrer Mitgift gehört haben könnte. Mit ihrer Anwesenheit als Zeugin verzichtet 
sieauf jeglichen Klageanspruch. Ihre Kinder könnten die Parzelle ohnehin nich weiter teilen, dakaum mehr 
alseine Reihe Bäume darauf Platz hat. Verkauf mit Teilung des Erlöses war eine praktikable Lösung 

13.(Nr. 53): Verkauf eines Sklaven an NAI und seinen Geschäftspartner Beltun. 
208 Vgl. den Abschnitt zum Formular der Ver 
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Flurgrenze (makalli) 

  

  

  

  

              © 1© 
Euphrat 

Mögliche Lage der Grundstücke am Abzweig des Borsippu-Kanals (nicht maßstabsgerech). 1: BM 41511 
(Or. 48); 2: Nbn 178 (Nr, 49); 3: Nbn 193 (Nr. 50): 4: Nbn 203 (Nr. S1); $: Non 4404 (Nr. 52); 6 
BM 31367 (Ne. 47 zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Urkunde könnte es noch die an den Stimseiten 

jgrenzenden Flächen umfaßt haben) 

9%  
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Die Verkäufer und Nachbarn am Abzweig des Borsippa-Kanals 

 



  

          Stück Land von 0.0.2.5.6 Kur seinen Besitzer, diesmal wieder in aller Form von den 
beiden Notaren beurkundet. Es handelt sich um den nördlichen Nachbarstreifen zu dem 
laut Nbn 178 (Nr. 49) an NAI verkauften Areal, der etwa 110 m lang und 12 m breit 
ist. Ein weiterer Angehöriger der Familie ISparu hat sich zum Verkauf entschlossen und 
erhält 47 $ Silber nebst 1 $ Zugabe für den Dautelgarten. 

Ein weiteres Urkundenfragment, BM 34447+ (Nr. 238) dürfte ebenfalls in unseren 
hören, wenngleich die Namen von Käufer und Verkäufer nicht er 

gesiegelte Urkunde wurde von zwei Notaren?” in Babylon ausgestellt 
rien von mindestens 0.1 Kur Größe zum Gegenstand, der vor 

Jadttor (vermutlich dem SamaS-Tor) liegt, an den Längsseiten 514 Ellen mißt 
und daher mindestens 20 Ellen breit sein muß. Als Käufer können wir NAI vermuten; 
was den Verkäufer angeht, so beginnt sein Ahnherrenname mit ®, das folgende Zeichen 
Könnte zu U[S.BAR] ergänzt werden.° Zwei Zusatzvermerke liefern weitere Indizien: 
Eine Frau Ramüa verzichtet als ina-aSäbi-Zeugin auf Ansprüche, und ein Musezib-Bel 
sowie eine weitere Person erhalten eine als “Geschenk” deklarierte Zahlung von 3 $ 
Silber. Somit kämen Marduk-Suma-iddin/Nabü-udammig/ISparu (der Sohn der Ramüa) 
oder Musözib-Marduk/Kudurru/lsparu (ihr Schwiegersohn) als Verkäufer in Betracht 
da wir alle drei auch in Nbn 178 (Nr. 49) finden. Deren Verwandtschaftsbeziehungen 
zu besagtem MuSzib-Bäl sind freilich nicht offensichtlich. So verlockend es wäre, 
in dieser Urkunde das fehlende Bindeglied zwischen BM 41511 und Nbn 178 (Nr 
48 £) zu sehen, so können die Maße der Seiten auch hier nicht mit den potentiellen 
Nachbargrundstücken übereinstimmen, insbesondere, da als Nachbarn an der südlichen 
Stirnseite die Söhne des Etellu aus der Familie Iparu zu vermuten sind. Das Problem 
kann nicht gelöst werden und der rekonstruierte Lageplan ist mit äußerstem Vorbehalt 
zu betrachten, 
Fazit 

Nunmehr gehört NAT ein vielleicht zusammenhängendes, wenn; 
franstes Terrain von über | Kur (mindestens 1.0.2.3.5 Kur) Dattelgart 
direkt am Euphrat und mit Verkehrsanbindung, für das er weit über 7 m Silber (7 m 5 
2/8 ohne Zugabe und ohne Nr. 238) innerhalb von zwei Jahren investiert hat 

    

  

    

        

    
   
   

  

      

  

  

      

      

Das Ackerland “gegenüber dem Uras-Tor” 
Fünf Jahre später, am 8.7.10 Nbn, wurde in Babylon erneut ein Kaufvertrag ausgestellt, 
der bereits bekannte Angehörige der Familien Ipanu und Etel-pi als Nachbarn nennt: 

    

      

  
39 Kapuii-Marduk und Nabd-zEru.ir, die Ahnherrennamen sind nicht erhalten. Während in Nbn 178 
und 203 (Nr. 49 und 51) Kabti-ili-Marduk//Adkuppu gemeinsam mit Nabd-zöru-Ii/Samas-abäri amtirt, 
ist diese Konstellaion hier auszuschließen. Es gab je zwei Notare mit diesen Personennamen (alle vier in 
Nön 116 (Nr. 35) anzutreffen) und das Siegel auf dem IRd von BM 344474 (Nr. 238) gehört Kabul 
Marduk//Suhaja Er hat dieses Siegel zwischen 3 Ngl und $ Non benuzt, zuvor aber ein anderes. Damit 
liefert das Siegel eine Dtierungshlfe ie vorgeschlagene Zuordnung zur Affire um die Gartenparzellen am 
Borsippakanal it damit im chronologischen er zweite Notar kann nicht sicher best 

als auch Nabd.-zöru-Iii/Samas-abäri stehen in der Hera 
ja. und beide Kombinationen wären möglich, wenngleich Kabti-ill-Marduk/Suhaja 

weise mit Nabü+zör-1ir/Nabunnaja anzutreffen it. Zur Hierarchie der Notare und ihrem Wirken. 
uns vgl. H.D. Baker-C. Wunsch, Notaries 

200 Auch" £ erscheint nich unmöglich, dr in unseren Zusammenhang passende Ahnherrenname Esagilaja 
Wird jedoch normalerweise mit Personendeterminativ geschrieben. 
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Nbn 440+ (Nr. 52)! Der Verkäul h die Urkunde schreibt, ist Maruk- 
rmanni aus der Familie Esagilaja, dessen Vater als Verkäufer der ersten Gartenparzelle 
in BM 41511 (Nr. 48) auftrat. Diesmal geht es jedoch um Acker- und Neuland (möresu 
und taprü). Das Grundstück hat keinen direkten Zugang zum Wasser, eine Schmalseite 
bildet die Flurgrenze (S0er-makallä). Demnach kann man wohl annehmen, daß es aus 
gegenüberliegender Richtung bewässert wird, 

Die Fläche wird mit 1 Kur veranschl 
Preis liegt mit 120 GAR extrem niedı 

    

  

         

  

  

Vermessungsdaten fehlen allerdings. Der 
im Vergleich zu den Dattelgärten am Euphrat 

bei einem Dreißigstel, und beträgt 15 $ Silber für die gesamte Fläche. Am Ende des 
Vertragstextes findet sich ein Hinweis auf vereinzelte Dattelpalmen, die ebenfalls NAI 

hören sollen. Ein weiterer Nachtrag könnte sich auf die Wasserrechte bezichen, 
Is werden jedoch nicht klar 

Vermutlich handelt es sich um einen schmalen Streifen, dessen bester Teil (der 
Dattelgarten am Kanal) bereits vorher verkauft worden ist und dessen hinterer, am 

testen vom Kanal entfernter Abschnitt keinen guten Ertrag verspricht. Wenn wir 
den Extremfall kalkulieren, dann würde 1 Kur bei 10 m Breite (der Mindesibreite der 
Gartenparzellen) einer Länge von 1350 m entsprechen. Wenn der Baumstreifen bis. 
500 m vom Kanal weg reicht, dann käme eine Gesamtlänge ab Kanal von höchstens 
1850 m zustande. Dies entspricht z.B. ziemlich genau den im Feldplan BM 30627 (Nr. 
11) beschriebenen Gegebenheiten. Es spricht aber natürlich nichts dagegen, daß der 
Streifen breiter und kürzer ist 

         

    

         

    
     

   Die harränu-Gesellschaft mit Belsunu und das Feld am Borsippa-Kanal 
Ei 's Stück Ackerland am Borsippa-Kanal, dessen Verkäufer und Nachbarn 
aus den zuvor beschriebenen Transaktionen bekannt sind, hat NAI gemeinsam mit 
einem Partner erworben. Vermutlich, weil komplexe Eigentumsverhältnisse immer 
der juristischen Absicherung bedürfen, haben sich zu dieser Affäre eine Reihe von 
Urkunden erhalten, deren ausführliche Darstellung lohnt, auch wenn sie nur mittelbar 
mit dem Grundstück zu tun haben. 

Im Jahre 36 Nbk hatte NAI mit BelSunu, dem Sohn des Bi 
lie Sin-imitt, eine harranu-Geschäftsverbindung be; 8 
als Nbk 300 (Nr. 53) überliefertist?'? Beide Gesellschafter tnıgen zum Geschäftskapital 
bei, allerdings nicht in paritätischer Weise. Belfunu setzte 37 $ ein, während NAls 
wahrscheinlich erheblich mehr beisteuerte.2"> Dies wird indirekt dadurch bestätigt, daß 
Bölsunu allein für die Abwicklung der Geschäfte verantwortlich zeichnet (wofür er bis. 
zu 5 $ Silber als Spesen abrechnen kann), aber beide zu gleichen Teilen am Gewinn 
partizipieren sollen. Belunu war sicher wesentlich jünger als NAI, sein Vater war 
daher beim Vertragsabschluß als Zeuge anwesend. Die Verbindung bestand über 40 
Jahre lang, sie wurde nach NAIs Tod mit dessen Sohn weitergeführt. Der Grund für 

ihre Auflösung im Jahre 3 Camb mag eher in BelSunus dann vorgerücktem Alter als in 
mangelnder Rentabilität oder anderen ökonomischen Ursachen zu suchen sein. 

    weile:   
  

      

  

  

    

  

  

  

  

    

  

  

    uiezib-Marduk/Kudam/läparu war Nachbarin BM 41511 (Nr. 48). Verkäufer in Nbn 178 (N. 49): 
-uballi/Zär-BabilEiel-pi war Verkäuferin Non 193 (Nr. 50); Rimut und seine Brüder, die Söhne des 
I/lsparu Nachbam in BM 41511 (Nr. 48) 
‚den harränu-Gesellschaften des NAL vgl. H. Lanz, 

Der Beirag it auf der Tafel nicht mehr erhalten, die Kopi 

      
arränu, . 150-153, 

1 2 Minen a. 
  

      

9  



  

   Über die wirtschaftlichen Aktivitäten und Erfolge geben Zwischenabrechnungen 
Auskunft. BM 31481 (Nr. 54) stammt aus dem Akzessionsjahr Nabonids und do- 
kumentiert eine Bestandsaufnahme, wenngleich Beschädigungen der Tafel wie auch 
mangelndes Hintergrundwissen manches Detail im Dunkeln lassen. Es werden Hun- 
derte von Bierfässern?!* an neuem und altem Bier erwähnt, 10 Bierbottiche, Datteln, 
Gewürze und Brennmaterial. Auch von mindestens vier Sklaven ist die Rede. Der Wert 
der im Haus befindlichen Gegenstände und Waren wird auf 7 m 1 $ Silber taxiert, mit 
verschiedenen Einnahmen und Außenständen beläuft sich das Geschäftskapital auf 10 

daß Bölßunu Naturalien 
verarbeitet werden. Zumindest die Bierherstellu 

läßt sich definitiv belegen und 100 bzw. 200 Faß sind eine Größenordnung, die weit 
über den Eigenbedarf hinausgeht. Auch in der Urkunde Cyr 140 (vom 3.1.3 Cy 
lange nach NAIs Tod, schlecht erhalten) geht es um insgesamt 36 Fässer und Bottiche, 
darunter einige alte. Partner sind IMB und seine Brüder einerseits, B&lSunu anderer- 
seits, allerdings werden die Beteiligten ohne Filiation genannt. Andeutungen darüber, 
wofür das Bier bestimmt war, enthält z.B. BM 31323 aus dem Jahr 4 Cyr: Eine Person 
erklärt gegenüber IMB unter Eid, bestimmte Fässer an den Gouverneur geliefert zu 
haben. Auch in BM 30853 (aus der Zeit des Darius) ist von Fässern die Rede, die im 
Auftrag des Gouverneurs von Babylon auf Bierschiffe geladen wurden. Angesichts der 
kontinuierlichen Entwicklung, die viele der Egibi-Geschäfte über Jahrzehnte hinweg 
genommen haben, die in den Ansätzen auf NAI zurückgehen, wird man auch annehmen 
können, daß NAI Kontakte zu Institutionen unterhielt, die den Absatz von Bier und 
anderen Naturalien in großem Umfang garantierten. 

Zurück ins Akzessionsjahr Nabonids. Laut Liv 13 (Nr. 55 vom 20.6.0 Nbn) sind von 
den beiden Gesellschaftern Sklaven gekauft worden, wobei teilweise Geschäftsvermögen 

setzt worden ist. Die Zwischenabrechnung dient dazu, die jeweiligen Anteile mit 
anderen aus dem Geschäft entnommenen Beträgen zu verrechnen und die Sklaven aus 
dem Gemeinschaftsvermögen herauszulösen. Beide Partner haben also offensichtlich 

zogen und Gewinnanteile entnommen. 
Nbn 244 vom 14.1266 Nbn, hat ebenfalls eine Verrechnung 

Sie erwähnt Bölfunus Rolle bei einem Sklavenkauf im Auftrag NAIS, 
jen hatte. Zwischenzeitlich war 

der Sklave gemeinschaftliches Eigentum der Partner, nunmehr zahlt NAT aber BölSunus 
Anteil aus, der Sklave gehört damit ihm allein und Bölßunu verzichtet ausdrücklich auf 
alle Ansprüche. Eine weiteres Urkundenfragment, das zu einer Zwischenabrechnung 
gehört, istals BM 32676 (Nr. 57) überliefert und stammt aus der Zeit nach NAls Tod. Es 
geht um jeweils 1m 33 für beide Partner. Auch eine Zahlung von I m 16% Silber durch 
Belsunu an IMB im Jahre 5 Cyr (Cyr 194) dürfte mit ihren gemeinsamen Geschäften 
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zusammenhängen 
Daß neben den Sklaven auch ei 

war, ist erst aus einer weiteren Zwischenabrechnun 

  

  Grundstück aus Geschäftsmitteln gekauft worden 
„ Nbn 787 (Nr. 56) vom 19.6.14 

    
  

  

#1 Begrif“Fässer" wir hier verwendet, auch wenn essichum große Tonk In dürfte, weil “Kr 
in Verbindung mit Bier eine falsche Größenordnung assoziiert. 
215 Als Zeuge erscheint ein gewisser Mutezib-Marduk/ 
(Or. 54) geschrieben hatte und dessen Vater ebenfalls als 
gewirkt ha 

  

   
   

BM 3141 
heiten 

En, der die Zwischenabrech 
und Schreiberbeiähnlichen G 

  

   



Nbn, zu erfahren, die 18 Monate nach dem Tod des NAI gemacht wurde und erneut Ge- 
winnanteile ausgeweist. Die Größe beträgt 2 Kur, Lage?"* und Qualität der Anbaufläche 
sind nicht erhalten. Beiden Seiten steht je die Hälfte zu, auch vier Sklaven werden 
bei dieser Gelegenheit mit verteilt: je zwei werden einer Grundstückshälfte zugeschla- 

die Zuordnung der Anteile soll durch Los entschieden werden. Außerdem wird 
festgehalten, daßeine fünfte Sklavin weiterhin im Geschäft verbleibt, ebenso wie die ge- 
samten Gerätschaften, Naturalien und Außenstände. Auch Guthaben Dritter zu Lasten 
der Gesellschaft (Silber, Sklaven bzw. deren Kaufpreis) sind aufgeführt. Offensichtlich 
istes Absicht der Gesellschafter, die gewinnbringende Zusammenarbeit fortzuführen, 

Über die laufenden Geschäftsvorgänge sind kaum Urkunden überliefert, da sie 
bei den regelmäßig stattfindenden Abrechnungen aussortiert und vernichtet worden 
sind. Ein einziger Verpflichtungsschein (Nbn 995, Nr. 58) ist aber bezeichnenderweise, 
erhalten geblieben. Er dokumentiert eine Forderung der Gesellschafter über 14 Kur 
Datteln zu Lasten von Mußözib-Marduk/Etellu/paru und enthält eine Pfandklausel. Er 
stammt aus dem Jahre 16 Nbn (d.h. aus der Zeit nach der erwähnten Abrechnung mit 
Zuweisung von Grundstückanteilen an die Geschäftspartner) und das Pfandobjekt wird 

huldners) gesamtes Grundstück am Abzweig des Borsippa-Kanals” 
ner der Brüder des Rimüy/Btellu/paru, die uns bereits 

   

    

    
   

  

    

  

   
    

  

  

   
erfahren ist, daß er die Schulden vor seinem Tod nicht mehr begleichen konnte, liegt auf 
der Hand, warum der Verpflichtungsschein für die Egibis interessant war. 

Bevor wir diese Angelegenheit jedoch weiter verfolgen, empfichlt es sich, eine 
Erbteilungsurkunde zu besprechen, in der es um die Anteile des Rimüt und seiner 
Brüder aus der Familie ISparu geht, und die (zumindest als Abschrift) im Egibi-Archiv 
überliefert ist: BM 31367 (Nr. 47). Sie stammt wahrscheinlich aus der Regierungszeit 
Neriglissars,?” und beschreibt u.a. ein Grundstück. Als Schreiber dieser Urkunde haben. 
wir wohl NAI vor uns, obgleich der Personenname weggebrochen und nur die Filiation 
erhalten ist. Diese Urkunde darf als ein Indiz für Kontakte NAIs mit jener Familie 
elten, noch bevor er die ersten Käufe im Gebiet tätigte. Seine Ausbildung und Karriere 

Is Schreiber hat ihm offensichtlich einen Einblick verschafft, in welchen Gegenden die 
nheit zum Erwerb von Grund und Boden günstig war - ein Umstand, auf den 

bereits im Zusammenhang mit dem Grundstück in Qalünu verwiesen wurde. 
Die Überlieferung der Erbteilungsurkunde einer fremden Familie im Es 

läßt wiederum vermuten, daß die Egibis an den Objekten der Erbteilun 
waren und diese Urkunde als Retroakte einer anderen Transaktion zu betrachten ist, 

Die drei Söhne des Etellu aus der Familie IRparu teilen ihr Erbe: Rimüt-Gula, der 
älteste, der nach geltendem Recht einen doppelten Anteil - mithin die Hälfte — erhält, 
und seine beiden Brüder Nabd-Etir-napsäti und MuSgzib-Marduk, die je ein Viertel be- 
kommen. Der Nachlaß ihres Vaters besteht aus einem Grundstück, zwei Sklaven sowie 
“Tagen in Sippar”, d.h. einem Einkommensrecht an einer dortigen Tempelpfründe.'s 

       
   

  

   

      

  

   

  

gibi-Archiv 
interessiert       

   

    

  

  

        
  

#16 Zwei Nachbarn sind genannt. Wenn ihre Namen als PN/BE-iddin/Eltl-pil und PN/Nabd-&tir.napsti 
[iSparu] richtig ergänzt sind, könnte es sich um ein Aral in der Gegend südlich von Babylon am Borsippa 

Kanal handeln, wo die Väter der beiden al Nachbam in älteren Urkunden genannt werden.     
  ? Vom Königsnamen ist [..-URÜ erhalten, eine Zuweisung ins Ende von Nebukadnszars Regierung 

 mühin nicht ausgeschlossen. Es liegt ohnehin nur die kurze Regierung des Amfl-Marduk dazwischen 
23% Dies ist ein deulicher Hinweis auf die Verbindung prominenter Babylon-Familien nach Sippar, die sich 
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     Die Söhne sollen, wenn aus Geschäften ihres verstorbenen Vaters noch Guthaben exi 

stieren, gemeinsam daran partizipieren, auch für mögliche Altschulden haft 
meinschaftlich. Alle drei verpflichten sich zudem, entsprechend ihren Erbanteilen für 
den Unterhalt ihrer Mutter zu sorgen; Fluchformeln sollen die Einhaltung des Vertrages 

  

     

  

ern helfen 
Die Grundstücksbeschreibung ist leider nur fragmentarisch erhalten; 

Größe und die Länge der Seiten sind daher nicht bekannt. Es wird auf die übliche 
Weise längs halbiert, wobei der “obere” Teil dem Ältesten, der “untere” den beiden 
Jüngeren zugewiesen wird. Die Süirnseiten werden nicht beschrieben, am Ende des 
Urkundentextes (Rs 8 £)) heißt es aber, jeder “reiche bezüglich der Stirnseite seines 
Anteils bis zum Sber-makallü herab”, dh. bis zur Flurgrenze gegenüber dem Zugang 
zum Wasser. Dies dürfte implizieren, daß die andere Stmseite vom Fluß bzw. Kanal 
begrenzt wird, es sich also um einen Streifen in voller Breite der Bewässerungsflu 
handelt. Es ist auch von Ansiedlungen (URU"*) die Rede, den Häusern (£.E”“), in 
denen bestimmte Personen (wohl die Pächter) wohnen und die sich auf dem Anteil der 

en Brüder befinden. Sie werden den Brüdern jeweils “entsprechend ihrem Anteil 

  

  

       
     

  

  

     

   
Die Nachbarn an den Längsseiten werden ebenfalls genannt: “Oben” treffen wir 

MuSgzib-Marduk/Kudurru/läparu, den Verkäufer der Gartenparzelle von Nbn 178 (Nr 
49) wieder, der Name des anderen Nachbarn ist vermutlich zu [Mußözib]-B&V/Etel-pi 
zu ergänzen, dem laut BM 41511 (Nr. 48) ebenfalls eine Gartenparzelle am Abzweig 
des Borsippa-Kanals gehörte. Das zwischen diesen beiden Gartengrundstücken liegende 
‚Areal waralserstes an NAI verkauft worden, undesgrenztein Westenan ein Grundstück, 
das den Söhnen des Etellu gehörte, also den Protagonisten unserer Erbteilung. Damit 
schließt sich der Kreis. Die drei Brüder müssen demnach noch vor Ende des Jahres 3 
Nbn den ufernahen Abschnitt ihres Grundstücks an Nab-zöra-igi$a//Esagilaja verkauft 
haben,” der ihn laut BM 41511 (Nr. 48) an NAT veräußerte, 

Es bleibt zu konstatieren, daß die Rekonstruktion eines “Flurplanes” für die am Ab- 
zweig des Borsippa-Kanals gelegenen Grundstücke durch widersprüchliche Angaben in 
den jeweiligen Urkunden und möglicherweise fehlende Bindeglieder (in Form von Kauf. 
verträgen über angrenzende Parzellen oder Nachrichten über den Eigentümerwechsel 
durch Vermögensübertragungen und Erbschaften bei Nachbarn) nicht zu erzielen ist 
BM 31367 (Nr. 47) läßt jedenfalls erkennen, daß die Söhne des Etellw/läparu nur ein 

einziges Grundstück besaßen, das ursprünglich eine zusammenhängende Fläche bildete, 
Zum Verkauf mag diese geteilt worden sein, aber keinesfalls kann sie sich beiderseits 
des Euphrat befunden haben. Die Angaben in Nbn 440+ (Nr. 52) wo sie als westliche 
Nachbarn eines Grundstücks vorm UraS-Tor erscheinen, das aus prosopographischen 
Gründen vorm Sama$-Tor zu vermuten wäre, sind daher anzuzweifeln. 

Der Fall wird aber noch verwirrender. Einer der jüngeren Brüder, MuSezib-Marduk, 
verpfändete laut Nbn 995 (Nr. 58), wie bereits erwähnt, im Jahre 16 Nbn seinen gesamten 
Grundstücksanteil für eine Forderung des IMB und seines harränu-Partners Bölkunu 

        

   
  

  

  

     
        

         

  

        
       

    
    

  

  

  

    

an vielen Indizien erkennen läßt, aber noch der genauen Untersuchung bedarf 
#9. Da die Erbreilungsurkunde die Begrenzung der Stirnseite nicht beschreibt, könnte der Verkauf bereits vor 
der Erbe fünden haben. Wichtig in diesem Zusammenhang waren nur die Namen der Nachbarn 

an den Längssiten. da auf diese Weise erklärt wurde, wer welchen Anteil bekam. An den Stimseiten hatten 
ale Anteile denselben Nachbar. 

    

 



   

  

   über 14 Kur Datteln. MuSezib-Marduk konnte vor seinem Tod den Verbindlichkeiten 
gegenüber IMB und BelSunu nicht mehr nachkommen. BM 30555 (Nr. 59) zeigt, daß 
sich die Gläubiger nunmehr an seinen Sohn Böl-ahhe-iddin hielten und ihn auflorderten, 
die Schuld zu begleichen. Dieser wartete jedoch mit einer unerwarteten Erklärun 
Er sei kein Sohn des Mußözib-Marduk mehr, da ihn sein Onkel Rimüi 
angenommen habe. Die Gläuber sollen sich um den Nachlaß des Mu&zib-Marduk 
kümmern und daraus ihre Forderur ichen. Bi iddin erklärte sich demnach 
fürdie mit Schulden belastete Erbschaft seines leiblichen Vaters nicht zuständig, sondern 
20g es vor, das Erbe seines Onkels anzutreten, der offensichtlich keine Kinder bzw. 
keine männlichen Nachkommen hatte und dessen Anteil, daer der älteste Sohn gewesen 
war, ohnehin doppelt so hoch ausfiel. Man scheint die Tatsache der Adoption nicht 
angezweifelt zu haben und einigte sich einvernehmlich: Auf die Ansiedlungen, die sich 
auf dem Terrain befanden, das bei der Erbteilung den jüngeren Brüdern zugewiesen 
worden war, verzichtet BEl-ahli-iddin und belegt sie nicht mehr mit Beschlag (da ihm 
ja nunmehr die andere Hälfte gehört), und die Gläubiger halten sich an den Nachlaß 
des MuSezib-Marduk. Auch die Mutter des Bäl-ahhe-iddin zeigt sich einverstanden und 
verzichtet auf Einspruch, indem sie als Zeugin erscheint. Die fragmentarische Urkunde, 
deren Datum nicht erhalten ist, steht in engem Zusammenhang mit Camb 286 (Nr. 
61) vom 22.6.5 Camb, da sie vor denselben Zeugen vom selben Schreiber ausgestellt 
wurde und die bereits erwähnten Protagonisten erscheinen: IMB und BelSunu sowie 
Böl-ahh6-iddin, seine Mutter als Zeugin. Vermutlich hat man beide Dokumente bei 
gleicher Gelegenheit verfaßt 

In Camb 286 (Nr. 61) wird konstatiert, daß IMB ein Grundstück von 1 Kur im 
Jahre 2 Camb gekauft hat, dessen genaue Größe durch Nachmessung festgestellt wer- 
den sollte; entsprechend wäre der Preis zu komigieren gewesen. Der Verkäufer war 
jedoch verstorben, bevor die Angelegenheit geregelt werden konnte und die Sache muß 
nunmehr irgendwie zwischen IMB und Bel-ahh-iddin zum Abschluß gebracht werden. 
Der inzwischen verstorbene Verkäufer war nämlich ein Sohn des Biellu aus der Familie 
Isparu, also BEl-ahh-iddins Vater bzw. Onkel, Bazuzu genannt - und damit wird die 
Sache vollends konfus, denn einen Bazuzu hat es laut Erbteilungsurkunde 
gegeben. Es muß sich also um einen Spitznamen oder ein Pseudonym für einen der drei 
Brüder, Rimut-Gula, Nabd-ötir-napsäti oder MuS&zib-Marduk, handeln. Rimüt-Gula 
dürfte ausscheiden, denn dessen Anteil will BEl-ahhö-iddin noch als Erbe übernehmen. 
Auch in MuSezib-Böl den Verkäufer zu schen ist zweifelhaft, denn er hatte seinen Anteil 
an IMB und seinen Partner verpfändet und nach seinem Tod Schulden hinterlassen, die 
aus den Nachlaß zu begleichen waren. Somit erscheint Nabü-2tir-napsäti als der wahr- 
scheinlichere Kandidat. Wenn auch er keine männliche Nachkommen hatte, dann war 
Böl-ahh-iddin sein Rechtsnachfolger und IMBs Ansprechpartner. Was im 
vereinbart wurde, geht aus der Urkunde wegen Beschädigungen nicht hervor, zumindest 

gibt es keinen Nachweis, daß nachträglich ein Kaufpreisanteil gezahlt wurde. Vielmehr 
könnte der erhaltene Klageverzicht der eigentliche Zweck des Dokumentes sein.” 
Erwähnt werden ferner der “Fuß” des Grundstückes, die Flurgrenze (S0er-makalli) 

    

    
          

     

  

  

  

  

  

  

  

  

            

    

  

  

  

nzelnen 

      

   
  

  ® Fürdiese Annahme sprich auch indirekt der Umstand, daß Bö-ah&-kldin Iaut BM 30555 (Nr. 59 nicht 
nur auflle Rechte am Anteil seines leiblichen Vaters verzichtet, sondern auch an dem seines Onkels Nabü- 
&li.napsät. Diese Aussage ergibt eigentlich nur vor dem Hinter 
von Camb 286 (Nr. 61) einen Sinn, 

     
und der hier vor     ‚genen Interpretation. 
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           und der Name eines Nachbarn, der zu Marduk-remanni/Nabö-[zera-igisa/Esagilaja] 
ergänzen sein dürfte und uns in Nbn 4404 (Nr. 52, 10 Nbn) als Schreiber der Urkunde 
und Verkäufer eines Grundstückes, das an das der drei Brüder angrenzı, begegnet ist. 
Unter diesen Umständen dürfte er eigentlich in dem viel später ausgestellten Klagever- 

zicht Camb 286 (Nr. 61) gar nicht mehr genannt werden, denn sein Nachbargrundstüi 
gehört nun den Egibis - es könnte allerdings in Camb 286 (Nr. 61): Rs 1/-3' auch 
zu [... Grundstück, das von] Marduk-r&manni [... gekauft worden ist] ergänzt werden, 
damit wäre der Widerspruch gelöst 

Fazit: Vor oder im Jahre 14 Nbn ist aus Geschäftsmitteln ein Grundstück gekauft 
worden, das laut Zwischenabrechnung Nbn 787 (Nr. 56) 2 Kur groß 
dem je die Hälfte den beiden Gesellschaftern zı n worden ist 
des Jahres 2 Camb hat IMB, sicher in Verbindung mit seinem harränu-Partner, 
Grundstück von 1 Kur Größe gekauft (BM 30555), das aus Acker- und Neubruchland 

elpalmen bestand. Der Erbebzw. Rechtsnachfolger des inzwischen 
verstorbenen Verkäufers erklärt zweieinhalb Jahre später gegenüber IMB und BelSunu, 
keine Ansprüche geltend machen zu wollen. 

Die harränu-Geschäftsverbindung war in der Zwischenzeit aufgelöst worden, wie 
aus TCL 13 160 (Nr. 60) hervorgeht?! Am 16, ulül (6b) des Jahres 3 Camb 
schlossen IMB und Bälßunu die Abrechnungen ab; ein 42 Jahre währendes Kapitel war 
damit zu Ende. IMB zieht 6 m Geschäfiskapital ab und erhält zwei Sklavinnen samt 
einem Kind, BERunu stehen dafür Datteln im Wert von 4m Silber, eine Sklavin und zwei 
Sklaven zu. Es folgt ein Vemerk, daß alle Außenstände beglichen sind und die alten 
Tafeln vernichtet wurden. Was künfiig noch zu Gunsten der Gesellschaft auftauchen 
sollte (wobei die entflohenen Sklaven explizit erwähnt werden), gehört beiden je zur 
Hälfte. 

Bsfolgt die Festlegung, daß sie, solange ihr Grundstück? am Abzweigdes Borsippa- 
Kanals noch nicht offiziell geteilt ist, die Erträge “gemeinsam genießen” werden. Dies 
ist wiederum durch eine Urkunde zu belegen, 

Camb 317 (Nr. 62) vom 4.5.6 Camb zeigt beide als Gläubiger eines imit- 
Verpflichtungsscheines über 60 Kur Datteln, die zur Emtezeit samt Nebenprodukten 

Stapelplatz am Abzweig des Borsippa-Kanals abzuliefern sind. Derselbe Pächter, 
büßunu aus der Familie Ibnaja, bearbeitet auch sieben Jahre später noch eine Parzelle 

in dieser Gegend. Dar 175 (Nr. 63) zufolge hat er 17 Kur Datteln an den Sohn des 
IMB allein zu liefern; die Verpächtergemeinschaft mit Belfunu besteht demnach nicht 
mehr 

    

    

  

  

       
       

   

      

    
    
    

    

    

  

      

  

Auf diesen Vorgang nimmt auch die familieninterne Urkunde BM 31959 (Nr. 10) die zu Beginn von 
Darius’ Re il wurde, noch einmal Bezug. In Z. heißt , daß die Söhne des Nabt-ahe 

iddin die harränı-Gesellschaft zunächst gemeinschaftlich mit Bälsunu weitergeführt haben, bis die Teil 
im Jahre 3 Camb durchgeführt wurde. Neben den aus TCL, 160 (Nr. 60) bekannten Sklaven wird auch das 

        

   

    

nicht angegeben, es sol sich um Garten- und Ackerland handeln. Das in Camb 286 (Nr. 
Srundstück dürfte damit gemeint sein, vermutlich aber auch angrenzende bzw. zusätzliche 

    

3 Als erster Zeuge erscheint jener Marduk-römanni, der laut Nön 40+ (Nr. 52) ein Stück Land an NAT 
verkauft hat 
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Die 

  

ärten am Ne”i-Bel-Graben 

Das folgende Dossier (Nr. 64-81) betrifft mehrere relativ kleine Grundstücke, die im 
‚Süden vor der Stadt auf dem Ostufer gegenüber dem Zababa-Torliegen und wegen ihres 
Bestandes an ertragfühigen Dattelpalmen recht wertvoll sind. Als weiterer Referenz- 
punkt wird der Ile’’i-Bel-Graben (bitqu-Sa-Ile”’i-Bei) genannt. Leider sinddie Parzellen 
entweder nicht sehr ausführlich beschrieben oder die K: 
daß die genaue Lage, die Länge der Seiten und die Nachbamn nicht in jedem Fall ermit- 
telt werden können. Hinzu kommen komplizierte Eigentumsverhältnisse, bedingt durch 
Geschäftpartnerschaften und Erbengemeinschaften. Anteile werden verkauft, ve 
oder geteilt, ohne daß sich die jeweilig 
Verkäufer treten Angehörige der Fami 

  

    

  

    

     
Stammbaum der Familien Eppes-ili 

(Ea)-Eppeit (1) 

  

Nuptaja oo Nergal-iddin 

    

  

Arad-[Gula] PN 

(Ea)-Eppes-ii (2) 

Sazubu Kurbanni-Marduk 
\ 

Nabü-kuzub-ili "TaSmötu-damgat(='Täbatı) 0 Rimüt 

  

Il 
Nabü-muSätig-udd® Nädin mindestens ein weiterer Bruder 

Die harränu-Gesellschaft mit Rimüt und das Grundstück am Ie”i-Böl-Graben 
Wie bei den Grundstücken am Neuen, Bänitu- und Borsippa-Kanal bildet eine harranu- 
Gesellschaft NAls den Hintergrund für den Eı rund und Boden. Mit Rimüt, 
dem Sohn des Kurbanni-Marduk aus der -ili, bestand mindestens seit 
dem 4. Jahr Nabonids eine solche Geschäftsv , allerdings liegt die eigentliche 
Begründungsurkunde nicht vor.2* Eine Bestandsaufnahme (Moldenke 1 14 vom 23.9.6 
Nbn) listet als Geschäftsvermögen der beiden ter Waren im Wert von Im 
10 $ Silber auf, darunter wiederum Bierfässer und Gefäße zur Bierherstellung sowie 
verschiedene Metallgefäße und -gerätschaften. Der Tätigkeitsbereich des Rimüt dürfte 
daher dem des anderen harränu-Partners, B&lSunu, ähneln. Vier Jahre später werden 
Gewinne in Höhe von I m 3 $ Silber in einem Grundstück angelegt, worüber der 

  

    
   

   
  

    
   esellsch 

    
        

   

2% Moldenke 1 13 vom 12.9.4 Non ha die Gründu 
einer von NAI zur Verf 
undısır. 

    einer Tochtergesellschaft durch Rimdt mit Mitteln 
stand, vgl. H. Lanz, harränu, S. 125  



   Kaufvertrag Non 437 (+) BM 321934 (mit Duplikat BM 31727+, Nr. 64) vom 8.62.10 
Nbn Auskunft gibt 

Es handelt sich um einen 0.1 Kur (= 2700 m?) großen Dattelgarten mit ertragfähigen 
Bäumen am Ile”j-Böl-Graben. Der Preis bewegt sich mit 6GAR/ in der Größenordnung 
vergleichbarer Gärten in Stadtnähe. Der schmale Streifen, der bei 216 m Länge nur 12, 
m breit ist, hat keinen direkten Zugang zum Kanal. Er ist Teil einer größeren Parzelle 
und stößt an beiden Stimseiten und einer Längsseite an das restliche Grundstück des 
Verkäufers an und wird über dieses mit Wasser versorgt. Dementsprechend enthält 
der Kaufvertrag eine Bestimmung, wonach der Verkäufer den Käufern kein Wasser 
vorenthalten darf (Rs 10 £.) Offensichtlich wollte sich der Verkäufer vom besten, direkt 
am Kanal gelegenen Teilstück nicht trennen, während die Käufer am Ackerland hinter 
der Gartenparzelle kein Interesse zeigten. Das Nachbargrundstück im Osten gehört 
einer Erbengemeinsch 

Der Verkäufer Nergal-iddin stammt ebenso wie NAIs Geschäftspartner Rimütaus der 
in Babylon weitverzweigten Familie Eppes-ilt, ohne daß ein direktes Verwandtschafts- 
verhältnis der beiden postuliert werden kann. Denkbar ist freilich, daß die Kont: 
zum Verkäufer von NAls Partner bzw. dessen Familie vermittelt wurden, wie dies auch 
bei Familie Rab-bane (vgl. oben $. 84) vermutet werden kann. 

Der Kaufvertrag wurde nicht von einem offiziellen Notar, sondern von ein 
ber aus der Familie Eppe3-ili ausgefertigt” und liegt in zwei Kopien vor, die weder 
gesiegelt sind, noch Siegelbeischriften aufweisen. Der Vertrag enthält zwar genaue 

Maßangaben, die aber bei genauem Hinsehen ziemlich wertlos sind: Zwar lassen sich 
us die angegebene Fläche von 0.1 Kur und deren langgestreckte Gestalt ableiten, 

da diese aber von drei Seiten vom Restgrundstück des Verkäufers eingeschlossen wird, 
kann die genaue Position an der Grenze zum Nachbarn (insbesondere der Abstand vom 
Kanal) gar nicht bestimmt werden. In der Praxis spielte dieses Detail vielleicht auch 
gar keine Rolle, weil die Gesamiparzelle von einem Pächter bewirtschaftet wurde und 
der Ertrag den Eigentümern anteilig zustand. 

Das Grundstück blieb Gemeinschaftbesitz zu Lebzeiten beider Partner. Nachdem 
NAI und Rimüt gestorben waren, kam es zur Auflösung der Geschäftsverbindung und 
Teilung des Grundstückes durch die Erben. Die Urkunde über die Teilung ist als BM 
48009 (Nr. 67) überliefert, allerdings in so fragmentarischem Zustand, daß keine Ein 
zelheiten erkennbar sind und sich auch der genaue Zeitpunkt nicht feststellen läßt. Sie 

ist vermutlich unmittelbar vor Nbn 1031 (Nr. 66) zu datieren. Diese Urkunde konsta- 
iiert, daß IMB im Jahre 17 Nbn den Anteil Rimüts, der mit 0.0.3 Kur angegeben ist, also 
genau der Hälfte der ursprünglichen Fläche entspricht, von dessen Erben gekauft hat 
Die Urkunde selbst stein Verpflichtungsschein über den Kaufpreisrestbetrag von 14! 

Iber. Er war zunächst vom Käufer IMB zurückbehalten worden und soll erst dann 
ezahlt werden, wenn Nabü-mußttig-uddß, der älteste Sohn des Rimüt, dafür sorgt 

daß seine Brüder und die Ehefrau seines Vaters (d.h. seine Mutter oder Stiefmutter) 
als Zeugen betreten und damit auf jegliche Ansprüche bezüglich des 

Grundstückes verzichten. Dieser Vorgang wird über einen Mittelsmann Iti-Marduk- 
balätus abgewickelt, der auch im Zusammenhang mit harränı- 
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nternehmen in dessen   

  Ein NotarBEl-usalim aus der Familie Eppes-ili, derum das Jahr 12 Nbn, also twa zudieer Zeit, amıiert 
hat, ist aus Nbn 633 und 687 (Nr. 120) bekannt und führte in Sigel. Wie an anderer Stelle ausgeführt, gab 

lie (vgl. H.D. Baker-C. Wunsch, Notaries). 
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  Auftrag handelt und in der vorliegenden Urkunde als nomineller Schuldner erscheint. 
Nabd-mußetig-udde agiert offensichtlich als ältester Sohn und geschäftsführendes Fa 
milienoberhaupt für die Erbengemeinschaft der Familie Eppes-ilt, ebenso wie IMB auf 
Seiten der Egibis. Es muß daher nicht überraschen, wenn es in dem Urkundenfragment 
BM 31691 (Nr. 68) heißt, IMBs Bruder Nergal-Eiir habe sich seinen Viertelanteil an 
‚eben diesem Grundstück am Ile”’i-Bel-Graben, das aus der harränu-Verbindung mit 
Rimüt stammt, auszahlen lassen. Selten ist ein solcher Vorgang so präzise beschrieben 
worden, daß sich das Grundstück auch wirklich identifizieren läßt. Das Datum freilich 
fehlt? Aus BM 31959 (Nr. 10): 26 ist schließlich zu erfahren, daß Nergal-&tir den 
Viertelanteil des dritten Bruders, Iddin-Nabü, zwar übernommen, aber offenbar nicht 
weiterverkauft hat. Die Größe ist mit 4 Y; Silä angegeben, was einem Viertel von 3 
Bin (dem Anteil des NAD) bzw. einem Achtel von 0.1 Kur (der Gesamtfläche von Nbn 
437+, Nr. 64) entspricht. Der Vermerk bezieht sich demnach nur auf das direkt von NAT 
ererbte Teilstück, nicht jedoch auf die Hälfte, die IMB den Erben des Partners Rimüt 

auft hat. Indirekt müssen wir daraus schließen, daß IMB zum Kauf der 3 Bän von 
den Erben des Rimüt nicht auf das Familienvermögen zurückgegriffen hat, sondern auf 
eigene Ressour mutlich auch der 
Mittelsmann 

Im Gebiet am Ile”’i-Böl-Graben haben sowohl NAI als auch sein Sohn IMB wei- 
tere Parzellen erworben. Nur 9 Te 
17.66.10 Nbn, kaufte NAI offenbar alle ut BM 32492 (Nr. 65) 
res Grundstück (0.0.4.0.9 Kuı ‚5 m’), ebenfa ihigen Dattelpalmen 
bebaut. Der fragmeı jennt einen Balätu als Verkäufer, dessen F 
liation nicht bekannt ist. An einer Läi könnte der Garten an ein Grundstück von 
NAIS Partner Rimüt oder das gemeinsam erworbene angrenzen. Falls der Verkäufer 

leichfalls stark beschädigten Urkunde BM 32743 (Nr. 174) ge 
nannten Person gleichen Namens identisch ist, dann hat es zum Kauf noch ein Nachspiel 
gegeben: Die Urkunde zitiert die Ausgleichsklausel eines Kaufvertrages. Vermutlich 
ging es also um eine Nachmessung der Fläche mit anschließender Verrechnung der 
Kaufpreisdifferenz. 

Zu einem späteren Zeitpunkt kaufte IMB laut BM 47925 (Nr. 69, Datum nicht er 
halten) von den Söhnen?” des Nergal-iddin (des Verkäufers von Nbn 437+, Nr. 64) ein 
weiteres, aus mindestens drei Teilflächen bestehendes Grundstück von unregelmäßiger 

  

  

    
  

  

  

  

  

    

      

       

    

  

  

  

        
       

  

  

   

  

tu mit der in der     

      

    

28 Sapik-zer/Nabd-Suma-iddin/Nadin-Sei. Die Geschäisverbindungen zu dieser Familie werden auf $. 
119 £. dargestell 

ider sind Urkunden über die Erbtelung in dieser Generation nicht überliefert. Den terminus ante 
quem bildet 3 Camb, da in diesem Jahr die Gesellschaft mit Bölkunu aufgelöst wurde, die zunächst nach 
Ser Erbteilung noch weiterbestehen sllte: BM 31959 (Nr. 10}: 31. Da IMB im Jahre 3 Cyr die Mitift 
Seiner Frau in Form von Grundstücken aus den Familienvermögen herausgelöst (Cyr 129/130) und dies 

nenhang mit der Erteilung sichen dürfte, muß sie etwa um diese Ze 
‚ hat man sich darunter cher eine Art Bestandsaufnahme des Vermögens mit Zuweisung von. 

             
  

  

   
     

  

  

  indirekt kann auf NAT ls alleinigen Käufer geschlossen 
werden, da kunde im Egibi-Archiv überliefert ist und zweitens Hinweise auf eine spälere 
Teilung mit den Nachkommen des Geschäfspartners fehlen. Ein solches argumentum e silenti ist reilich 
nie ganz sicher. 

‚Nur der Name Arad-[.. ist erhalten, dazu der des Vaters. Aus dem Plural beim Formular Rs’, dassich 
auf den Verkäufer bezieht, kann jedoch auf Verkäufermehrhit geschlossen werden; in Rs 6° wäre Platz für 

      

  

  

 



      alt, das an einer Seite an ein vorhandenes Besitzuum der Egibis angrenzt. Das 
Areal ist vermessen worden, wie der Terminus miihtu zur Bezeichnung der Teilflichen 
erkennen läßt, die Maße sind jedoch nicht erhalten, auch die Gesamtfläche und der 
Preis können weder errechnet noch geschätzt werden. Einer der Verkäufer, ein ge- 
wisser Arad-Gula, war laut Cyr 275 vom 7.10.7. Cyr mit 20 $ Silber bei Dummuqu, 
einem Schwager IMBs, verschuldet. Auch w direkter Zusammenhang zum Ver- 
kauf des Grundstückes nicht erkennbar ist, kann doch auf geschäftliche Kontakte zur 
;gibi-Sphäre geschlossen werden. Hinzu kommt, daß häufig Schuldverhältnisse einem 

Grundstückstransfer vorau 

   

  

    

  

‚Aus dem Jahre 7 Cyr ist schließlich ein weiterer Kaufvertrag bekannt, der in zwei 
gesiegelten Exemplar 
0.05.19 Kur (1942,5 m 

iberliefert ist: OrAn 14 und BM 32204+ (Nr. 70). Es geht um 
Dattelgarten mit direktem Zugang zum Ile”i-Böl-Graben (im 

an ein Egibi-Grundstück anschließt. Es könnte sich 
   

   

  

   

    

    

@ 's Grundstück kostet 40 $ Silber nebst Zugabe, was einer 
Relation von etwa 6,5 GAR/ entspricht. Als Verkäufer treten Nädin, der Sohn des Rimüt 

s der Familie Eppes-ili, und seine Mutter Ta$m&tu-damgat auf. Man ist geneigt, 
'ädin einen jüngeren Sohn von NAIs harränu-Partner zu erkennen, allerdings gibt es 

ein Problem: Der Name von Rimüts Ehefrau wird in Non 1031 (Nr. 66) mit Täbatu 
ben.” Nun ist freilich bekannt, daß Frauen, ebenso wie Männer, gelegentlich 

n Zweit- oder Spitznamen in Urkunden erscheinen.®' Es ist daher nicht 
auszuschließen, daß wir einen jüngeren Sohn und die Witwe des Rimüt/Kurbanni 
Marduk/Ea-eppes-ili vor uns haben, zumal der älteste Sohn, Nabd-mußötig-udd&, als 
Zeuge erscheint 

Der Kaufvertrag OrAn 14 (Nr. 70) wurde von einem Notar am 1.6.7 Cyr in Babylon 
chrieben und gesiegelt, vermerkt aber keine Maßangaben zu den Sei Er 

nthält aber in Z. 33 f. die Ausgleichsklausel, d.h. eine Vermessung hat noch stattzu- 
finden, Fläche und Preis sind zunächst Näherungswerte. Nur zwölf Tage später wird 
von einem anderen Schreiber eine weitere Urkunde ausgestellt, Cyr 264 (Nr. 71), in der 
es um den Dattelertrag des Grundstückes für das laufende Jahr 
im nächsten Monat. Ta$m&tu-damgat und Nädin quittieren, den Wert des Ern 
(dessen Höhe leider nicht genannt ist) von IMB erhalten zu haben; diesmal fungiert ei 
Bruder der Tasmtu-damgat als Zeuge. Das zu Ende des nächsten Monats ausgestellt 
Dokument TCL 13 141 (Nr. 72) stellt schließlich fest, daß IMB vom Kaufpreis (der 
42 Silber betragen hatte) 33 $ Silber an einen Gl ahlt hat 
Dafür wurde ihm der Schuldschein ausgehändigt, den er zusammen mit dem Restbetrag 
von 9 $Silber an die Verkäufer übergeben hat. Auch der separate Kauf der Ernte wird 
noch einmal erwähnt 

      

       
    

   
  

     
        

       

    

   
    

    
     

  

     

Die Bewirischaftung des Grundstücks 
Aus en folgenden Jahren sind mehrere imittu-Verpflichtungsscheine überliefert, die die 
Verpachtung der Grundstücke am Ile”’i-Bel-Graben durch die Egibis belegen.   

#9 Sowohl Non 031 (Nr 66) ls auch OrAn 14 (Nr. 70) sind nach dem Tod des Rinüt ausgestll, lo 
Können keinesfalls Dee Frauen seine Witwe ein 
51" A. Ungnud, AnOr 121935). 5.321 £ ve. auch de Fall der Kurunnam-tabni. die Kutaja genannt wird 

6. Inden) 
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Tabelle 8: Pachtdokumente über die Gärten am Ile” i-Bäl.Graben 
  

        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

Text Daum [Verpächer _ Jeächer Bar Benertung 
fer si6 Time Ipet-naain-anı7 [26 Kur Dancin |iminu-vs 
(73)  [Aneitder [Poppaja [Nebenprodukte |Anteit der Brüder: 1 
16.68 Cr [Brüder ersähnt 

Dr 33 Im Iperasanim [20 Kur Danch |imim-vs 
(0.79)  [Aneitder [Gain [Nebenprodukte [Anteil der Brüder mit IMB: 52 Kur 
662 Camb |ärüder erwähnt [Abrechnungsvermerk 

Kissinnu nicht beglichen 
Cams 26 ms IBerasanmm? 130 Kur Dane |imin-vs 
(0.75) [Anteitder _[Gatänu [Nebenprodukte Anteil der Brüder mit IMB: 5 Kur 
15.74 Camb [Brüder erwähnt Abrechnungsvermerk 

issinnu nich beglichen 
Cam 25 Ins arallım 135 Kor Datein |iminu-vs 

Ne.76) |Anitder |Galläbu [Nebenprodukte [Anteil der Brüder mit IMB ent 
886Camb [Brüder erwähnt Inricht Errax von 0.0.3 Kur Fläche 

Kissinnu. nicht beglichen 
DM 30012 |MNA + Brüder |Tabnta Sana] [Pachtverrag, Verpfichuung zu 
(Ne.78) IGrabearbeiten, sinn $ Kur 
27.42 Dar Datein pro Kur Fläche 

EM 30866 nA Tabnkabarnäseu| 13 Kur Dann \mittu-vs 
Nest) Nebenprodukte üssinnu nicht beglichen 

2352 Dar 
Dar 23 (NA + Bde Imim.vs 
(0.79) Ikeine Lieferung ohne Zustimmung 
11.68 Dar Kies una 

Darssı _|MNA + Brüder [Tabnta/Ba-natkul ts Kor Daueln [miu-vs 
(8.80) Nebenprodukte issinnu [nicht beglichen] 

106.12 Dar             
  

Cyr 316 (Nr. 73) stammt aus der ersten Saison nach dem Kauf. Der Pächter BEI- 
nädin-apli aus der Familie Pappaja muß 26 Kur Datteln samt Nebenprodukten an IMB 
liefern. Am Schluß findet sich der Hinweis, 1.2.3 Kur davon (= 5,7%) stünden Iddin- 
Nabü und Nergal-&üir, IMBs Brüdern, zu. Dem kann man entnehmen, daß ein Teil des 
verpachteten Grundstücks von NAL eerb, der Rest von IMB allein erworben worden 
war. IMB steht daher der ganze Enrag ien Gartenparzelle, aber nur die 

    

  

  

Hälfte der Einkünfte aus der ererbten zu. DT 33 (Nr. 74) it drei Jahre jünger und nennt 
    einen anderen Pächter, Bäl-wsallim aus der Familie Galläbu. Die Entragsabgabe liegt 

bei 20 Kur, davon gehören 5.2 Kur (reichlich ein Viertel) den jüngeren Brüdern IMBs, 
‚Außerdem muß noch über die Forderungen bzw. Lieferungen aus dem vergangenen 
Jahr mit dem Pächter abgerechnet werden, vermutlich hat dieser die Parzelle erst im 
Vorjahr übernommen. Camb 246 (Nr. 75) hat 30 Kur Datteln und Nebenprodukte als 
Forderung des Jahres 4 Camb zum Gegenstand. Der Pächter ist derselbe und auch 
diese Urkunde enthält einen Abrechnungsvermerk. Im Betrag sind 5 Kur enthalte 
die zum Gemeinschafibesitz (kart) gehören, d.h. von IMB mit seinen Brüdern geteilt 
werden müssen. Dies würde einem Zwölftel der Gesamtmenge entsprechen. Camb 
325 (Nr. 76), zwei Jahre später ausgestellt, nennt einen Betrag von 33 Kur Datteln 
samt Nebenprodukten zu Lasten desselben Pächters. Diesmal ist der Vermerk über den 
‚Anteil der Brüder anders formuliert: Es heißt, der Ertrag von 3 Bän Fläche 
Semeinschaftsbesitz des Vaterhauses” - eine Angabe, die mit BM 31959 (Nr. 10): 26 
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ang steht? Es bleibt zu konstatieren, daß der Ertrag der ererbten Parzelle im 
Verhältnis zum Gesamtertrag am Ile”j-Böl-Graben erheblich schwankt 

Da sich nach Ausweis dieser Urkunde das von NAI ererbte Grundstück im Jahre 
6 Camb noch in Gemeinschaftsbesitz befand, bildet dieses Dokument zugleich den 
ferminus post quem für BM 31691 (Nr. 68), als sich Nergal-&tir seinen Viertelanteil 
von IMB auszahlen ließ. Vermutlich sind wegen der komplizierten Verhältnisse auch 
die Pachturkunden aus dieser Zeit mit Absicht archiviert worden, um späteren Strei- 
{igkeiten vorzubeugen. Diesem Umstand dürften wir die überdurchschnitlich dichte 
Überlieferung zu verdanken haben, 

Ein Grundstück am Ile”i-BEl-Graben wird auch in Cyr 317 (mit Duplikat TCL. 13 
enannt, allerdings in einem Kontext, der etwas Verwirrung stftet. IMB ist 

n Forderung über 40 3 Silber eines Nab-balässu-igbi aus 
Esheißt ferner, es handele sich um den Rest des Mitgifisilbers 

seiner Ehefrau”, wofür das Grundstück als Pfand genommen 
wurde. Von einer Ehefrau des IMB namens Kalbatu ist nichts bekannt, man wird 
die zweideutige Aussage daher auf Nabü-balässu-igibi bezichen müssen. Warum IMB 
ihm allerdings Mitgifisilber schulden sollte, bleibt ein Rätsel. Sicher nicht in einer 
Funktion als Schwiegervater, denn auch keine von IMBs Töchtern heißt so und sie 
sind anders heiratet. Denkbar wäre allerdings, daß N. Mitgifiilber seiner Frau 

eses Darlchen eingesetzt hat und IMB als Sicherheit sein Grundstück verpfändet 
hverhalt wäre dann etwas umständlich und irreführend formuliert 

Auch aus der Regierungszeit des Darius gibt es Nachrichten über das Grundstück, 
BM 30912 (Nr. 78), ein Pachtvertrag, stammt aus dem 2. Jahr. Tabnea aus der 

ilie $: übernimmt die Parzelle von den Söhnen des IMB zur “gärtnerischen 
earbeitung”. Weder die Größe der Parzelle noch die Dauer des Vertrages finden 

Erwähnung. Der Pächter verpflichtet sich, die üblichen Grabearbeiten durchzuführen 
und für sachgerechte Bewässerung und Behandlung und den Schutz. der Pflanzen zu 
sorgen. Füralles, waser miteiner Schaufel umgräbt, wird ihm eine Vergütung (Sissinnu) 
von 5 Kur Datteln pro Kur bearbeiteter Fläche zugesagt. Seine Pachtauflage für das 
laufende Jahr beträgt 15 Kur Datteln, wie aus BM 30866 (Nr. 81) hervorgeht. Noch 

sechs Jahre später it er als Pächter anzutreffen, denn laut Dar 237 (Nr. 79 vom 11.6.8 
Dar) hat er 16 Kur Datteln mit Nebenprodukten als seine imiu-Pachtauflage an die 
Söhne des IMB zu liefern. Der Zusatzvermerk, er solle an niemanden anders als 
Marduk-näsir-apli liefern, deutet an, daß es Kompetenzstreiigkeiten gab - ob mit den 
Verwandten oder Außenste äßt sich nicht sagen. Auch aus dem 12. Jahr gibt es 
mit Dar 331 (Nr. 80) eine imittu-Forderung über 14 Kur zu seinen Lasten, ein Zeichen 
für die Kontinuität des Pachtverhältnisses 

  

  

    
    

  

  

  

         
     

  

   
     

  

  

  

     
  

  

  

    

      

     

  

  

  

  

Das Grundstück am Hazuzu-Graben 

Erbfälle und Nachlaßregelungen geben häu 
solche Zahl von Prozeßurkunden überliefert 

    

3° Tadin-Nabüs Vi 
scheinlich von 
und was mit dem Grundstück passiert it, enzi 

3 2 Si. Eigentlich häte auch das hut BM 32492 (Nr. 65) wahr. 
1 einbezogen werden müssen. Warum 
"sich unserer Kenninis. 
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   Grundstücksanteile von Mitgliedern dieser Familie erworben haben, gelangten auch 
‚Abschriften der Gerichtsdokumente als Retroakten in ihren Besitz, die uns heute ei 
schr lebendiges (wenngleich wenig schmeichelhaftes) Bild von den Querelen, die die 
fünf Brüder mit- und gegeneinander ausfochten, vermitteln. Zur Übersicht dient der 
folgende Stammbaum: 

    
  

  

   

Stammbaum der Familie Sin-Sadünu 

  

Sadünu (2)   

Silo?) Bel-upahhir 

(Nabi)-Sumaukin ©  Kurunnam-tabni (= "Kuttaja) 

    

  

  

ulm  Nabl- Sapikzeri Mußtzib-Bel Böl-ubalit 
/ \ 

Nabö-balässu-igbi Muitzib-Marduk 

Eheparmer Nabü-öres x Buräsw/Agari/digta 
äpik-zeri x ! 

  

Bel-uballit & Süg Tw/Rimau? 

Nabd-Suma-ukin, verheiratet mit Kurunnam-tabni (ebenfalls ausder Familie Sin-Sadünu, 
aber einer anderen Linie), begegnet uns erstmalig in Nbk 206 (Nr. 82) im Jahre 29 Nbk 
bei einer Grundstücksange 
Notaren in Babylon ausgestellt und ges 
keine Details erkennen, 

Zehn Jahre später?’ war Nabü-Suma-ukin tot und wir treffen in BM 30238 (Nr 
83) seine Witwe und seine fünf Söhne. Zunächst wird konstatiert, daß die Söhne ihrer 
Mutter ein Grundstück und Sklav ntum übertragen haben. Damit kommen sie 
zweifelsohne ihrer Pflicht nach, aus ihrem gemeinsamen Erbe den Unterhalt der Mutter 
zu bestreiten, da diese nicht auf eine Mitgift zurückgreifen kann und nach geltendem 

   
    

  

  

   

    Sie set vermunich keinen Kaufvertrag dr, denn in der Einlitungsformel vor den Zeugennamen heißt, 
hrend. nina kandk uppi sat aut. Im Kopfdes Dokumentes, 

(die Namen der Parteien genannt. Der Konkruhent des 
1-ukin/1Sin-Sadünu stammt aus der Familie Sa-näitu, sein Name ist aber nicht überliefert. Auch 

icht in das Formular von Kaufverträgen. Es könnte um einen Tausch gchen (vel. Camb 375 
Formular) oder es wird nach ei, das mit einem Kauf oder einer 

ina zit ... zu erwarten, dieser Fll ist 

     

      

  

      
         

  

    
  "wahrscheinlich. Falls es um eisen Tausch g 

la die Rede, nicht von A.SÄT®, Sie könnte allerdings      
Haus getauscht worden sein. Dieses w 
in Camb 349 (Nr. 179) 1)    letztere zeilich nach Nbk 206 einzuordnen ist und es kein 49. Jahr Nebuka 
in Fr 

 



    

       Recht als Ehefrau keinen Erbanspruch hat. Zwei Brüder der Kurunnam-tabni wirken 
bei Ausstellung der Urkunde mit, einer als Zeuge, der andere schreibt. Ihre Präsenz 
deutet an, daß es wirklich danım ging, die Versorgung der Witwe sicherzustellen und 
alle Söhne zu zwingen, ihren Beitrag dazu zu leisten. Sie scheinen also im 
ihrer Schwester interveniert zu haben. Vom Grundstück kann die Witwe re 
Einkünfte erwarten, die Sklaven sollen sie versorgen. Ihr Verfü 
Grundstück ist jedoch eingeschränkt. Sie kann es ohne die Zustimmur 
niemandem, auch keinem einzelnen Sohn, zuwenden. Alle Verfügungen, die nicht im 

hmen getroffen werden, werden von vornherein für null und 
dem Umstand Rechnung, daß das Versorgungsfeld nicht vom 

Vater an die Mutter übertragen worden war und auch nicht zu ihrer Mitgift gehört hatte, 
sondern aus dem väterlichen Nachlaß stammte, in den sich die Söhne teilen konnteı 
Jeder Sohn hatte somit Anspruch auf seinen Anteil und verpflichtete sich unter Eid, 
den Anspruch der Brüder ebenfalls zu respektieren. Über den Umfang des gesamten 
Vermögens des Nabü-Xuma-ukin schweigen die Quellen. 

Die nachfolgenden Dokumente zeigen, wie gut man beraten war, die familiäre 
Übereinkunft in rechtskräftige Formen zu kleiden. Denn später wird man deswegen 
mindestens dreimal vor Gericht gehen, wie RA 41, $. 101 (Nr. 85, vom 11.6.1 Nbn) 
und BM 31672 (Nr. 84, vom 29.7.9 Nbn) dokumentieren. In den Urkunden wird auch 
geschilden, was sich in der Zwischenzeit ereignet hat. Demnach hat Kurunnam-tabni im 
Jahre 3 Ngl eine Verfügung über ein Grundstück von 2.2 Kur getroffen, von dem es heilt, 
die “Schreiber des Königs Nebukadnezar” hätten es ihr samt Sklaven als Gegenwert 

ihrer Mitgift zugesprochen. Es hat also noch zu Zeiten Nebukadnezars eine gerichtliche 
Auseinandersetzung um die Restitution der Mitgift stattgefunden, bei der Kurunnam- 
tabni Erfolg hatte. Ihr wurden nicht nur Grundstück und Sklaven zugesprochen, sondern 
auch das Verfügungsrecht dahingehend eingeräumt, daß sie diejenigen Söhne, die sie 
nicht “ehren” (d.h. respektieren und versorgen), vom Erbe ausschließen kann, wie in 
beiden Dokumenten zitiert wird 

‚Aus diesen Fakten kann man die ganze Vorgeschichte etwa folgendermaßen rekon- 
struieren: Kurunnam-tabni hatte eine Mitgift in die Ehe gebracht, die ihr Ehemann, 
wie es sein Recht war, in die Familiengeschäfte investierte. Er versäumte es aber, ihr 

ein gleichwertiges Objekt als Sicherheit zu überschreiben, damit die Mitgift bei seinem 
Ableben gegenständlich greifbar bliebe. Nach seinem Tod wurden die Söhne veranlaßt, 

als Sofortmaßnahme ihrer Mutter ein Grundstück und Sklaven zu überschreiben, aller- 
dings unter de facto Verfügungsverbot. Danach wandte man sich an die Richter und 

te die Angelegenheit offiziell. Der Witwe wurden (nach Prüfung aller vorhandenen 
Dokumente und Schätzung des Nachlasses, wie es bei solchen Anlässen zu geschehen 
pflegt) 2.2 Kur Anbaufläche und mehrere Sklaven als Ersatz für die Mitgift zugespro- 
chen - wahrscheinlich dieselben Vermögenswerte, die ihr bereits von den Söhnen zur 
Verfügung gestellt worden waren. Allerdings wurde das Verfügungsverbot aufgehoben 
bzw. eingeschränkt. Ihre Söhne können nunmehr nur noch dann einen Anteil beanspru- 
chen, wenn sie sich ihrer Mutter gegenüber geziemlich verhalten. Da Kurunnam-tabni 
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von dem ihr eingeräumten Recht auch Gebrauch gemacht hat, traf man sich vor Gericht 
wieder, wie die Urkunde RA 41, 8. 101 (Nr. 85) be 

BEl-ufallim, der älteste Sohn, fühlt sich übervor ine Mutter hatte ihm die 
Hälfte ihres Mitgiftgrundstücks vererben wollen und eine entsprechende Urkunde aus- 
stellen lassen. Mittlerweile hat sie jedoch ihre Meinung und ihr Testament geändert und 
die 1.1 Kur Anbaufläche an die jüngeren äpik-zeri und Bel-uballit vermacht. 
Böl-usallim ficht dies nun vor Gericht (den Stadtältesten, Stbür äli) an. Kurunnam-tabni 
legt den Gerichtsbescheid über ihre Mitgift zum Beweis vor, aus dem insbesonde- 
re die Passage zitiert wird, wonach sie einen sich ungebührlich verhaltenden Sohn 
enterben kann. Daraufhin zieht Böl-usallim seine Klage zurück und tritt der neuen 
Regelung als Zeuge bei, d.h. er verzichtet auf alle Ansprüche. Die früher zu sei- 
nen Gunsten ausgestellte Urkunde wird auch von offizieller Seite für ungültig erklärt 
Diskret-unausgesprochen bleiben die Gründe, die er seiner Mutter für ihre drastische 
Maßnahme geliefert hat. 

Als Säp und Bel-uballit, die beiden Bedachten, nach dem Tod ihrer Mutter 
m Jahre 9 Non ihren Grundstücksanteil verkaufen wollen, entspinnt sich aufs N« 
treit. BM 31672 (Nr. 84) ist zu fragmentarisch, um nähere Angaben zu Anlieg 

Ergebnis der Auseinandersetzung zu gestatten. Die Richter, darunter Nabö-ahl 
aus der Familie Egibi, bestätigen jemanden in seinem Recht: vermutlich die beiden 
Brüder darin, das Grundstück verkaufen zu dürfen. Einen Käufer zu finden ist nicht 
schwer: Nabd-ahh&-iddin selbst zeigt sich interessiert. Laut Nbn 372 (Nr. 86) zahlt 
sein Sohn IMB am 26.9.9 Nbn 20 $ Silber vom Kaufpreis an die Verkäufer aus. Ein 
Kaufvertrag ist jedoch nicht überliefert, es ist lediglich aus Rm 942 (Nr. 97) bekannt, 
daß der Kauf über einen Mittelsmann vor sich ging - eine kluge Maßnahme, denn NAT 
hatte Amt und Privates zu trennen und wollte sich nicht dem Vorwurf der Begünst 
aussetzen. Das Grundstück muß im übrigen erheblich teurer als 20 $ 
sein, da die Verkäufer später noch versuchen, IMB weiszumachen, es sei für eine Schuld 
von 5 m Silber verpfändet gewesen. Aber dazu an anderer Stelle. 

Im Laufe des folgenden Jahres versuchen die Egibis, auch die anderen Anteile der 
Sin-Sadünu-Erben in die Hand zu bekommen, sowohl die am Mitgiftgrundstück, wie. 
auch die an einem direkt vom Vater ererbten Grundstück, an dem alle fünf beteiligt 
waren. Zehn diesbezügliche Urkunden, zum Teil in sehr fragmentarischem Zustand, 
sind überliefert, zusätzliche Informationen sind aus Pachturkunden zu gewinnen. Die 
Rekonstruktion der Vorgänge gleicht einem Puzzlespiel mit vielen verwirrend ähnlich 
ausschenden und einigen fehlenden Teilen: Wenn man das Schema erst einmal her- 
ausgefunden hat, finden plötzlich alle Teile ihren Platz. Das Ergebnis ist zur besseren 
Orientierung in der folgenden Tabelle zusammengefaßt (Kaufverträge sind unterstri- 
chen, errechnete bzw. ergänzte Größenangaben jeweils in Klammern): 
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   Tabelle 9: Erbantile an den Grundstücken am Hazuzu-Graben 
  

  

  

  

  

  

  
  

    

        

1 am[Miigifigrungstuck der Mutter vom Vater geerbten Grundstück 
lies 22 Kur am Sukullä. We (0242 Kur) am Sukullii.We, Ura-Tor 
[Berta [enterbt (vormals 1.1 Kur) 1.1.5.4 Kur für Im 108 an NAI: Nbn 477 (Nr.90) 

RAS1.S.101 (N. zchntache Größe im Verteich mit den Beide) 
[Nasirens J(maine von 1.1 Kur) über Mimelkmann 16.4.1 Kur (mit Anti des Säpik-zeni zusammen) 

an NAL:Nbn 111 (Nr. 92) an NALL[BM 34015]. Nn 418 Teilquitung (Nr 

Bapn-zen Träne von 1.1 Kur, ir Mitehmann 1.04.1 Kor (mit Ani des Nabö-2ret zusammen) 
an NAL (mit Anteil des Bel-ublli) an NAl: DM 34015. Rm 942, Nin 418 

[Rm 042, Teiguitung Nbn 372 (Nr. 97, 86)[eilquitung (Nr. 04,97, 88) 
[Murezin-Ballctäne von 1.1 Kur) 0...1 Kurlan IMB: BM 32197 (Nr.O1),nach 

keine Urkunde vorhanden 10 Non lau BM 1563 (Nr. 9) 
[Berabanı Titäine von 1.1 Kur, an NAT (m Antcdes [004.1 Kuran NAl: BM 35028 (Nr. 96), vor 610 

[Sänix-zei) Teitauitung Non 372 (Nr. 86) |Nbn laut BM 41563 (Nr. 89) 
an Ehefrw überschriben Nbn 442 (Nr. 87) 
  

Bis Mitte des Jahres 10 Nbn hat NAI die Anteile von Nabü 
uballitam väterlichen Grundstück aufgekauft. Als Kaufverträge konnten BM 34015 und 
BM 35028 (Nr. 95 £) identifiziert werden, laut imittu-Verpflichtungsschein BM 41563 
(Nr. 89) vom 26.62.10 Nbn eilt sich NAI den Ertrag diesesJahresmitden beidenanderen 
Brüdern und erhält 7.3 Kur Datteln. Aber noch im selben Jahr, am 22.11.10 Nbn, ist 
auch der Verkauf von Böl-ukallims Anteil perfekt. Nbn 477 (Nr. 94) zufolge kauft NAI 
den 0.1.5.4 Kur rten mit ertragfähigen und jungen Bäumen für I m 10% 

Silber nebst Zugabe, nachdem er bereits vorab Ratenzahlungen geleistet hatte (Nbn 470 
(Nr. 93), Teilguittung vom 5.11.) Die Grundstücksbeschreibung gibt das UraS-Tor als 
Referenzpunkt an, das Grundstück befindet sich demnach südlich von Babylon auf dem 
östlichen Euphratufer. Die folgende Übersicht faßt die Grenzangaben der verschieden 
Kaufverträge zusammen (die sich jeweils auf das Gesamtgrundstück beziehen), wobei 
auch BM 32197 (Nr. 91) berücksichtigt werden muß. Diese fragmentarische Urkunde 
betrifft den letzten, noch fehlenden Anteil, den IMB (sicher nach dem Tod seines Vaters 
NAD) hinzugekauft hat und die daher wohl nicht vor 12 Non zu datieren ist. Bezüglich 
der Grundstücksbeschreibung bietet sie allerdings nicht viel 

    

  

  

     

    

  

      

    

Tabelle 10: Die Nachbarn am Hasucu-Graben 
  

  

  

  

   
  

        
  

Tau Verkäufer _ [Nschbar Nord Tachbar sid Nachbar Wes __ [Nschbarost 
BM MO15 (Nr. 95) | Marduk-zöra-bmy [NAT Nabd-makinapli |1-) 
Nabi-dres + Nabü-balössu-gbi/ | Rimöt + Bel-icdin/ | Bälsununauin-ahiy 
Sipik.zen Sin-Aadtnu n/Sin-Sadiny | Adad.Suma.äret 
BM 35028 (Nr.96) ]1-1 Nar Marduk(s01)4..]8 |SI../Samat-eriba 
Bela Rimin + B&t-iddin’ | Beisunu/Nädin-ahi | Sangö-l.) 

Nädin/Sin.Sadünu | Adad.suma.ret 
Non 477 (Nr.99) | Marduk-zeranbny [Nat Nabü-mukin.apli + |Sokulläu-Weg 
Bel-usallim NabL-balyssu-igbi/ | Rimüt + Böl-idin | BeisunwNädin-an 

Sin-Sadinu NädinfSin.Sadünu [ Adad-Suma-eret 
BMI.) IMB (hie) 1 1         Musizib.Be   
  

 



Die Preisrelation beträgt 10 GARA (in Nbn 477 und BM 34015 (Nr. 94 1.) erhalten), 
dh. das Grundstück ist etwas billiger als andere Dattelgärten vor der Stadt, die bei 
ertragfähigem Baumbestand und direktem Zug: jasser Werte zwischen 3,75 
und 6 GARK erzielen konnten. Unser Grundstück hat jedoch keinen unmittelbaren 
Zugang zum Wasser. In östlicher Richtung grenzt es zwar an den Sukulläta-Weg, dieser 
scheint aber nicht an einem Wasserlauf entlangzuführen, denn in BM 35028 (Nr. 96) 
ist an dieser Seite der Name einer Frau als Nachbar angegeben. Vermutlich besaß 
sie eine Parzelle im Osten jenseits des Weges. Im Südwesten und Westen gehören 
die Grundstücke Erbengemeinschaften®”, ein Grundstück des NAI schließt im Süden 
an. Da sich das Mitgiftgrundstück der Kurunnam-tabni in unmittelbarer Nachbarschaft 

befinden oder angrenzen muß (für seine Lage gilt ebenfalls: Sukulläta-Weg), könnte es 
sich beim “Nachbarn NAT” um jene Parzelle handeln, die der Kurunnam-tabni als Ersatz. 
für ihre Mitgift zugewiesen worden war und deren eine Hälfte NAI laut Nbn 372 (Nr 
86) im Jahre 9 Nbn von ri und Böl-uballit gekauft hat. Auch Nabö-EreS hat ihm 
seinen Anteil laut Nbn 1111 (Nr. 92) bereits vor dem 13.8.10 Nbn verkauft. Le 
über den Verbleib von Muß£zib-Bäls Anteil gibt es kein Dokument; der älteste, Bäl- 
wsallim, war ja bekanntlich enterbi. NAT könnte demnach im Jahre 10 Nbn bereits das 
gesamte Mitgiftgrundstück der Kurunnam-tabni besessen haben. Da es in Nbn 442 (Nr. 

ım Hazuzu-Graben, hatte es wahrscheinlich einen Zugang zum Kanal 
ere, vom Vater ererbte Grundstück Konnte von dort mit Wasser versorgt 

      

  

      

  

  

  

    

  

     
    

werden. 
Der Kauf von Anteilen, die einer Erbengemeinschaft gehören, gestaltet sich häul 

unterschiedlicher Interessen der Erben recht schwierig. Ungleich komplizi 
es sein, wenn man es mit einer Familie zu tun hat, deren Mitglieder zerstitten, 

Prozeßwütig und obendrein schlitzohrig sind. Im Fall Sin-Sadünu hat NAI mit 
Routinemaßnahmen für klare Verhältnisse gesorgt, konnte allerdings nicht voraussehen, 
mit welchem Problem sein Sohn konfrontiert sein würde, 

Zu den Routinemaßnahmen gehört die Ausstellung von zwei Urkunden, Nbn 1111 
und Rm 942 (Nr. 92 und 97). Die Ehefrauen von Nabö-Ere$ und Säpik-zeri, die offe 
sichtlich nicht anwesend waren, als die Kaufurkunde BM 34015 (Nr. 95) ausgestellt 
wurde, treten diesem Vertrag - wieauch dem Verkauf des Anteils am Mitgifigrundstück 
der Kurunnam-tabni — nachträglich als Zeugen bei. Damit verzichten sie ofiziell auf 
jedwede Ansprüche. Das Formular beider Urkunden stimmt, abgesehen vom variablen 
Part, überein. Zwei der Zeugen und wahrscheinlich auch der Schreiber werden in beiden 
Dokumenten genannt, die vermutlich auch am selben Tag, dem 13.8.10Nbn, ausgestellt 
worden sind. Da sie die Grundstücke recht ausführlich beschreiben, haben sie auch we 
sentlich zur Identifizierung der Kaufurkunden beigetragen. Was das Mitgifigrundstück 
betrifft, so erwähnen sie den Namen eines Mittelsmannes (Nabd-bäni-ahi aus der Fa- 
milie Mudammig-Adad), der zunächst als Käufer aufgetreten ist, es aber gleich an NAT 
weiterverkauft hat. Die Auszahlung des Kaufpreises war zumindest teilweise schon 
direkt durch die Egibis erfolgt (Nbn 372, Nr. 86). Es mag viele Gründe gebe 
Mittelsmann einzuschalten, in diesem Falle ist er offensichtlich: Wie be 
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Die Nachbarn im Norden und Südwesten stammen wic die Verkäufer aus der Familie 
mit if man auf ein wiederholt zu beobachiendes Phänomen: Ursprünglich recht umfangreicher Besitz. 

einer bestimmten Familie st durch Erbilungen zersplitert, bis entweder die Parzellen so klin oder die 
Verschuldung so weit fogeschrtten sind (oder beides), daß der Verkauf die einzige Option bleibt 
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   dert, hatte NAI in seiner Funktion als Richter des Königs einen Rechtsstreit um eben 
dieses Mitgiftgrundstück entschieden. Bezeichnenderweise ging der Kauf der anderen 
Anteile, die nicht zur Mitgift, sondern zum väterlichen Erbe der Sin-Sadünus gehörten, 
auf direktem Wege vonstatten. 

Rım 942 (Nr. 97) liefert noch eine andere w 
zeris Mutter wird Kuttaja angegeben, n 
einen Irrtum, sondern um einen Kose- oder Zweitnamen, wie er gelegentlich 
offiziellen Dokumenten verwendet wird. Auch in NDn442 (Nr. 87) ersc 
diesem Namen, dort aber ohne die identitätsklärende Filiation. Auch diese Urkunde ist 
höchst aufschlußreich: 

tu, die Ehefrau des Bl-uballit (des jüngsten Bruders), verpflichtet sich darin, 
zwei Urkunden beizubringen und an NAI auszuhändigen. Es geht erstens: um eine 
“Tafel der Richter” und zweitens: um ein Dokument, das Böl-uballit ihr wegen eines 
Grundstücks am Hazuzu-Graben hatte ausstellen lassen, wobei er “Kuttaja als Zeugin 
anwesend sein ließ”. Wenn man dieses Juristenakkadisch, das sich auf knappe An- 
deutungen beschränkt, in Klartext verwandelt, kommt folgender Sachverhalt zutage: 
Bäl-uballit hatte seiner Ehefrau als Sicherheit für Silber aus ihrer Mitgift, das er aus- 

ben hatte, ein Grundstück übertragen, und zwar jenen Anteil an der Mitgift seiner 
ntlich seinem ältesten Bruder gehören sollte (der aber enterbt 

v). Die “Tafel der Richter” dürfte so- 
mit jenes Gerichtsdokument sein, das Bäl-uballits Anspruch an diesem Mitgiftanteil 
bestätigt. Er hatte seiner Ehefrau die Tafel offensichtlich gegeben, weil sie (bzw. ih- 
re Familie) einen Nachweis sehen wollten, daß er überhaupt berechtigt war, über das 
Grundstück zu verfügen, das er ihr überschreiben wollte. Dies muß noch zu seiner 
Mutter Kurunnam-tabnis Lebzeiten geschehen sein, denn sonst hätte diese nicht Zeu- 
gin des zweiten Dokumentes (der Vermögensübert insten der Sügä tu) sei 
können. Andererseits mußte sie Zeugin sein und damit ihre Einwilligung geben, weil 
Bäl-uballit jaihre Mitgift noch gar nicht geerbt hatte und ihr, solange sie lebte, noch das 
Recht zustand, ihr Testament zu ändern. Indem Kurunnam-tabni alias Kuttaja also als 
Zeugin auftrit, verzichtet sie auf dieses Recht und schreibt die getroffene Erbregelung 
fest - zur Sicherheit für Bal-uballits Ehefrau Sügä’Ttu. Demnach wäre der Verkauf des 
Grundstücks an NAT gar nicht ohne Einwilligung der Süg3 Ttu möglich 
er die Herausgabe der beiden Urkunden fordert, sichert NAT seine Position zusätzlich 
ab, 

Drei Ehefrauen haben wir bereits kennengelernt. Auch BEI 
Bruder, war verheiratet. Beim Verkauf seines Anteils wit seine Ehefrau aber nicht in 
Erscheinung, eine separate Urkunde existiert ebenfalls nicht. Stattdessen erschein 
zwei Söhne” als Zeugen, was vermutlich - wenn keine Mitgiftangelegenheit im Spiel 
ist und männliche Erben alt genug sind, um für sich selbst sprechen zu können, - 
die Anwesenheit der Ehefrau ohnehin entbehrlich macht. Bei besagtem Kaufvertrag, 
Nbn 477 (Nr. 94), fällt ein Detail auf, welches das bisher auf erfreulich simmige Weise 
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® Vgl. Anm. 2 
9 Nabi-balissu-gbi und Muigzib-Marduk. Erstere ist auch in Non 504 (vom 142.11 Nbn) als Ze 
zutreffen, einem Verpfichtungsschein über Daten (die Höl 
Vaters. Gläubiger ist IMBs Geschäftspartner Sapik-z&r/Nädin-&ei der später mit den Egibis gemeinsam 
Pachteinkünfte am Hazuzu-Graben bezieht (sche sogleich). 
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  Sila das Zehnfache geg 

ein doppelter Anteil zustehen dürfte. Ein Irrtum ist ausgeschlossen, da die Preis-Flächen- 
Relation angegeben ist und der Gesamtpreis stimmt. Daß man aus Versehen statt der 
Fläche eines Anteils die i »geben hat, mutet schon wen 
überzeugend an, aber daß Böl-uSallim auch aus Versehen den Preis für die Anteile seiner 
Brüder mitkassiert hat, ist völlig undenkbar. Über die Gründe für den überproportionalen 
Anteil läßt sich trefflich spekulieren. Böl-uallim könnte z.B. (per Gerichtsbeschluß?) 
dafür entschädigt worden sein, daß ihn seine Mutter von ihrer Mitgift aus 
hat, Andererseits war er als Ältester sicher für die Familiengeschäfte verantwortlich. 
Es wäre nicht überraschend, wenn er diese Position zu seinem eigenen Vorteil genutzt 
hätte. Vielleicht war ihm deshalb die Mutter böse? Das Rätsel kann nicht mehr gelöst 
werden. 

Nunmehr ist von einer Begebenheit zu berichten, die der Fachwelt dank einem Arti- 
kel von M. San Nicold bereits in einer ausführlichen Bearbeitung?“ vorgestellt worden 
ist, die aber vor dem Hintergrund der hier geschilderten Histörchen über die Familie 
Sin-Sadünu neue Konturen gewinnt. Den Vorfall dokumentiert die Prozeßurkunde Non 
720+ (Nr. 90, mit Duplikat TCL 13 219) vom 11.7.13 Nbn, die in zwei gesiegelten 
Exemplaren überliefert und dank eines neuen Joins nunmehr im vollen Wortlaut bekannt 
ist 

  

    
       

    
    

  

   
      

      

Protagonisten des Falles, der das königliche Gericht beschäftigt hat, sind zwei 
der Brüder, Säpik-zeri und Böl-uballit, also jene beiden, die von ihrer Mutter anstelle 
des enterbten Ältesten mit der Hälfte ihres Mitgiftgrundstücks bedacht worden waren, 
Dieses hatten sie im Jahre 9 Nbn an NAI verkauft. In der ersten Jahreshälfte des 13. 
Jahres, kurz nachdem NAI gestorben war, erschienen sie bei dessen Sohn IMB und 
präsentierten ihm ein Schriftstück. Es handelte sich um einen Verpflichtungsschein 
Über 5 Minen zu ihren Lasten, für den das an NAI verkaufte Grundstück als Pfand 
bestellt war. 

Wenn sich ein solches Dokument in den Händen des Schuldners befindet, kann man 
davon ausgehen, daß die Schuld bezahlt wurde. Normalerweise wurde bei Rückzahlung 
der Schuld die betreffende Urkunde entweder zerstört oder dem Schuldner ausgehändigt; 
war sie nicht auffindbar, so wurde eine Ersatzquittung ausgestellt und die Schuldurkunde 
in einer speziellen Klausel für “zerbrochen”, d.h. null und nichtig, erklärt. Wenn die 
Schuld nicht zurückgezahlt und das Grundstück noch verpfändet gewesen wäre, hätte, 
es nicht ohne weiteres verkauft werden können. In einem solchen Falle müßte eine 
Regelung zwischen Käufer und Pfandgläubiger getroffen werden, um die Schuld aus 
dem Kaufpreis zubezahlen unddamit das Pfand auszulösen. Voneinernochbestehenden 
Schuld hätte der Käufer unbedingt informiert werden müssen; die Verkäufer hätten 
sich in erhebliche Schwierigkeiten gebracht, wenn sie IMB erst nachträglich darauf 

;emacht hätten. Aus der weiteren Schilderung wird auch klar, daß es gar 
ld gehen kann, 

Die Verkäufer bieten IMB nämlich an, ihm für ein gewisses Entgelt (ein Zehntel der 
nannten Schuldsumme - immerhin 30 $ Silber, was ein bis zwei Jah- 

inen Mietarbeiter entspricht) den Verpflichtungsschein überlassen 
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29 Fi Koschaker,$. 179-188. 

  

   



      
     

   zu wollen. Was bezwecken sie und welchen Vorteil könnte IMB davon haben? Darüber 
schweigt unsere Informationsquelle und wir müssen spekulieren. Eigentlich könnte 
IMB nur an der Schuldurkunde interessiert sein, um künfüig gegenüber dem Gläubiger 
nachweisen zu können, daß die Schuld beglichen wurde. Dies wäre allerdings nur von 
Belang, wenn es überhaupt zu Unstimmigkeiten mit dem Gläubiger käme. Daß die 
beiden Brüder versucht haben, ihm nahezulegen, ihnen einen noch nicht beglichenen, 
aber (unrechtmäßigerweise) in ihrer Hand befindlichen Verpflichtu 
maßen für einen Bruchteil seines Wertes “abzukaufen”, wollen wir ihnen lieber ni 
unterstellen, auszuschließen ist freilich nichts. Fakt ist, daß die beiden Brüder von 
IMB Geld sehen wollen und zu diesen Zweck eine Urkunde präsentieren, die entwei 
quasi wertlos (weil bereits beglichen) ist, oder aber (wenn Schuld und Pfandrecht noch 
bestehen sollten) so brisant, daß IMB eigentlich besser beraten wäre, gleich vor 

  

      

    
   

  

      
        

sericht 

   Als Sohneines Richters mit den nötigen Kenntnissen ausgestattet (sowohl in Rechis- 
fragen wie auch darüber, mit welch haarsträubenden Begebenheiten und kriminellen 
Machenschaften Gerichte gelegentlich konfrontiert werden), legt er zunächst ein gesun- 
des Mißtrauen an den Tag. Er läßt sich die Urkunde geben, studiert das Dokument, hält 
es fest und erkundigt sich eingehend nach der Person des Gläubigers. Was dann folgt, 
ist eine filmreife Szene: Säpik-zeri reißt ihm die Tafel aus der Hand und zerbeißt sie 
mit seinen Zähnen. Es handelt sich offensichtlich um eine Fälschung. 

Nunmehr bringt IMB die Sache vor Gericht, und die “Richter des Nabonid” müssen. 
sich mit dem Fall beschäftigen, jenes Kollegium also, dem auch sein Vater NAT angehört 
hatte. Die Richter hören zunächst IMBs Schilderung, bevor sie Säpik-z&ri und Bl- 
uballit befragen. Diese versuchen, die Angelegenheit herunterzuspielen und versichern, 
der Verpflichtungsschein sei schon längst beglichen und alles, was IMB vorgebracht hat, 
entspreche der Wahrheit. Auch hätten sie nie die Absicht gchabt, mit IMB zu prozess; 

ewesen, der das Gericht bemüht hat. Um prüfen zu können, 
wollen die Richter den Gläubiger des Verpflichtu 

n, wie sich di abschließend 
Ien ist. Sie fordern daher die beiden Brüder auf, den Gläubiger herbei- 

n. Säpik-z&ri und Böl-uballit können dies aber nicht; vielmehr behaupten sie 
Gläubiger gar nicht zu kennen. Damit vermögen sie aber nicht, die Richter 

  

   

    

    

    

  

     

  

  

          
     

  

  nnen bzw. auszuliefern, werden sie gefesselt und an IMB übergeben. 
Leider entzieht sich unserer Kenntnis, was weiter mit ihnen geschah. Zur Zahlung 
(Om Silber waren sie gewiß nicht inderLage. Gerieten sie wegen ihres geldgicrigen 

und dumm-dreisten Verhaltens in Schuldknechtschaft? Was wurde aus ihren Frauen und 
Kindern? Bäl-uballit hatte ja bereits das Grundstück verkauft, das er als Ersatz für die 
Mitgift seiner Frau überschrieben hatte. Von deren Familie war wohl keine Hilfe zu 
erwarten jedenfalls nicht fürihn. Und von den Brüdern? Was Böl-sallim, ihren ältesten 
Brüder, anbelangt, so fragt man sich, ob er wohl zu Recht von seiner Mutter enterbt 
worden war, oder vielleicht nur, weil Sapik-z£ri und Böl-uballit gegen ihn intigiert 
hatten? Dann erschiene verständlich, daß er versucht hat, sich gerichtlich dagegen zu 
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wehren. Er dürfte jedenfalls wenig Mitleid empfunden haben. 
‚Wenn auch das weitere Schicksal der Verkäufer im Dunkeln liegt, so läßt sich zu 

mindest das der Parzellen am Hazuzu-Graben verfolgen. Aus den oben behandelten 
Urkunden ist zu entnehmen, daß sie höchstwahrscheinlich eine zusammenhängende 
Fläche bilden und sich zu mindestens 2.4.4.2 Kur (also knapp 3 Kur) summieren.=' In 
Cyr 130°% vom 22.8.3 Cyr wird das Areal erneut erwähnt. Es hatte zum gemeinsamen 
Erbe vom NAls dı hört, und IMB als ältester Sohn hatte die Familien- 
geschäfte für die Erbeng. "Tod seines Vaters zunächst einige Jahre 
weitergeführt. NAT hatte allerdings, wie es Brauch war, den beträchtlichen Betrag von 

24 m Silber, den seine Schwiegertochter Nuptaja in die Ehe mit IMB mitgebracht hat- 
te, in seine Geschäfte investiert. Auf diesen Betrag (und dessen Ertrag) hatte jedoch 
nur IMB Anspruch, nicht aber seine Brüder. Durch Cyr 130 wird die Angelegenheit 
nunmehr geregelt. Aus der Eromasse werden IMB Vermögenswerte als Kompensation 
für das Mitgifisilber seiner Frau zugewiesen, die Wertdifferenz zu 24 m soll verrechnet 
werden. Damit gehören die Objekte nicht mehr zum gemeinsamen Erbe und müssen 
nicht mit den Brüdern geteilt werden. Es handelt sich um die Grundstücke am Hazuzu- 
und Zabunu-Graben, sowie ein Haus, 

Neun Jahre später, am 22.11.3 Camb, werden zwei Urkunden ausgestellt, in de- 
nen es um die Mitgift von IMBs Töchtern geht“ Ina-Esagil-bölet und Nanaja-&tirat 
erhalten je 1 Kur Anbaufläche vom Grundstück am Hazuzu-Graben zugewiesen. Das 
restliche Grundstück verbleibt bei IMB und gehört nach dessen Tod den Söhnen. Der 
imittu-Verpfichtungsschein BM 31513 (Nr. 99) aus dem Jahre 2 Dar widerspiegelt 
diese Situation. Die Pachtauflage, 50 Kur Datteln, umfaßt den Anteil, der den Mit- 
giftgrundstücken der beiden Töchter entspricht (je 1 Kur Fläche) sowie den Anteil des 
MNA und seiner Brüder. Derselbe Pächter, Nab0-iddin, der Schn des Kinaja, erscheint 
auch im nächsten Jahr in diesem Kontext (Dar 79, Nr. 100), allerdings liegt der ab- 
zuliefernde Ertrag nur bei 14 Kur Datteln. Gleichzeitig bearbeitet er aber auch noch 

rundstück der Familie Egibi, das am Zabunu-Graben liegt und MNA bzw. 
des IMB gehört (dazu im folgenden). Da für das 2. und 3. Jahr Belege für 

beide Grundstücke existieren und die Verpächtergemeinschaften konsequent auseinan- 
dergehalten werden (Hazuzu-Graben: die Schwestern und Brüder, Zabunu-Graben: nur 
die Brüder bzw. MNA als Familienoberhaupt) wird man davon ausgehen müssen, daß 
es sich wirklich um zwei verschiedene Parzellen handelt, die aber andererseits, da sie 
vom selben Pächter bewirtschaftet werden, nicht allzu weit voneinander entfernt sein 
dürften. Vom Grundstück am Hazuzu-Graben liegen keine jüngeren Urkunden vor, für 
das andere reichen sie bis zum Jahr 15 Dar 

An dieser Stelle muß noch auf den ömiznu-Verpflichtungsschein Camb 174 (Nr. 98) 
verwiesen werden, der am 30.6a.3 Camb ausgestellt worden ist und IMB gemeinsam 
mit den Söhnen eines gewissen Säpik-zöri aus der Familie Nädin-Se’i als Gläubiger von 
Pachteinkünften von einem Dattelgarten am Hazuzu-Graben nennt. Er fällt insofern aus. 
dem Rahmen, ien Besitz des Grundstücks am Hazuzu- 
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34 Das Mitgifigrundstück der Kurunnam tabni von 2.2 Kur, Bö-ukllims Erbe von 0.1.5.4 Kur sowie vier 
weitere Erbanteile 0.0.1.1 Kur 
2% Mit Duplikat Cr 129 (Bearbeitung zuletzt in CM 3, Nr. 286). 
25 MitgiftderIna-Esagil-belet: Camb 215 (Bearbeitung in CM 3, Nr. 335), Mitgifider Nanaja-tirat: Cam 
216+ (Bearbeitung in CM 3, Nr. 336; neue Kopie mit Anschlußstück ATO 42/43, Nr. 3 
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      Graben mit der Familie Nädin-Se’i sonst nirgendwo die Rede ist. Säpik-zeri ist jedoch 
kein Unbekannter, denn Nbn 199 (aus dem Jahre 5 Nbn) dokumentiert die Gründung 

er harränu-Geschäftsverbindung zwischen IMB und Säpik-zEri, noch zu Lebzeiten 
von IMBs Vater NAI. Bezeichnenderweise tritt Säpik-z&ri bei mehreren Urkunden als 

chreiber in Erscheinung, die Angelegenheiten mit Angehörigen der Familie 
u regeln (z.B. Quittungen - allerdings nicht bei Kaufverträgen).“ Non 504 

zeigt ihn überdies als Gläubiger des Be & daß IMB ofziell 
involviert ist. Da die Egibis häufig mit ihren Itarränu-Partnern Grundbesitz erwerben 
und ihn sich später teilen, könnte auch Säpik-zöri auf diese Weise einen Anteil am 
Hazuzu-Graben bekommen haben - allerdings nur von einem Areal, das IMB erworben 
hat, dadie Verbindung nicht auf dessen Vater NAT zurü Dies könnte den Befund 
in Camb 174 (Nr. 98) erklären. 

Wahrscheinlich gehören noch zwei andere Urkunden in diesen Zusammenhang, die 
ein Grundstück des IMB betreffen und jeweils Säpik-zeri als Zeugen bzw. Schreiber 
aufführen. Gemäß TCL 13 144 (Nr. 236) schulden Madänu-&re$ und Nabd-iddin, die 
Söhne des Gimillu, im Ajjär (2. Monat) 9 Cyr IMB 10 $ Silber und diverse Natura 
lien. Datteln und Emmer sind nach der nächsten Ernte zu liefern, das Silber ist zu 

n Klausel werden ein nukaribbüti-Vertrag und bestimmte 
rwähnt. Bezüglich der Silberschulden ist auf Cyr 322 vom 11.9. des 

Vorjahres zu verweisen: Die beiden Brüder hatten insgesamt zum Termin” an 
IMB zu leisten, eine weitere Forderung über Silber und Emmer wird erwähnt. TCL 13 
144 (Nr. 236) dürfte demnach eine Restforderung nach Abrechnung der Gersteernte 
beinhalten; die Silberschuld ist auf 10 $ reduziert, der Zins bis dato beglichen. Camb 
3 (Nr. 227), kurz vor der nächsten Dattelernte am 20.6.0 Camb ausgestellt, ist ein 
imittu-Verpflichtungsschein, in dem auf die frühere Forderung im elar-Vermerk Be- 
zug genommen wird. Es heißt außerdem, die Schuldner sollen das gesamte Areal 
fertigstellen, wofür ihnen das Pächterentgelt, Sissinnu, von der Forderung abgezogen 
werden soll. Es scheint also, als ob IMB mit den Schuldnern vereinbart hat, daß sie 
den Rest seiner Forderung abarbeiten können, vermutlich mit Leistungen, die über das 
normale Pächterpensum hinausgehen. Die Arbeiten dienen zweifellos der Pflege und 

  

  

  

     
   

  

    

        

         
    

  

verzinsen. In einer weite   
    

    
    

  

  

  

  

    

  

  

  

Tabelle 1: Pachtdokumente vom HazusuGraben mit Verbindung zur Familie Nädin-ie 
(Fox Danum Verpschrer TPscher Bam; Bann, 
Fre ıa 104 {me Madänı-Eres7mil]6.4 Kur Danein |nukaribbätn-Venrag eraähm,    
(0.236) INabo-iadin? 
2129 Cyr 

  

Gimillu [Nebenprodukte |Grahearbeiten zu listen. 
3.3 Kur Emmer 
10  Siher 

  

  

  

    

  

  

   
  

Camss ne [Madänu-EreYGHmMIa [93 Kur Daten Toni, elar There Forderung, 
(N. INabo-iddin/Gimittu. |Nebenprodukte| Grabearbeiten sollen mit 
20.6.0 Camb üissinnu verechnet werden 

Tamb 178 IMBund |Beliput/Nadin/ 16 Kur Datteln Tomi, Yazuzu-Graben 
(Nr.98)  |Söhnedes |Upallissu-Marduk _ |Nebenprodukte)elat Forderung der Söhne des 
306.3 Camb |Säpik-zen Sapik-var 
TCL 13192 MNAund — |Nabl-tatann-ugur//JIT Kor Daten Tai, Wazuzo]-Griben 

(86.237) |Sohndes |Sanzü-ka und Nebenprodukte             10+%.%.16 Dar |Säpik-zer _|Nidinuu//Sin-näsir   

34 Nbn 1111,70, Rm 942 (Nr. 92,93, 97) jeweils als Ze 
jeweils als Schreiber. 

Nbn 372, 442, BM 41563 (Nr. 86,87,89) 
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beschrieben, aber die Anwesenheit des Säpik-z&ri an prominenter Stelle (wie auch als 
Zeuge bei Cyr 322) läßt an eine Verbindung zum Areal am Hazuzu-Graben denken. 

   

  

nentarische Urkunde, BM 31348 (Nr. 173), dokumentiert, daß 
Tor gekauft hat, und zwar vom Bruder des     

  

Nabi-zöra-ukin 

NabG-Suma-iddin 
/ \ 

hhö-icisa _ (Marduk)-Säpik-zeri Bel. 

  

  

Nabd-muSätig-udd® Marduk-usallim 

  

   

     

  

ordnet werden, von etwa 9 Nbn bis zum Ende von Cambyses’ Rı 
Lagebeschreibung weist Beschädigungen auf. Neben dem Ur 
lauf genannt (harru $a ...), bei dem es sich durchaus um den Hazuzı 
könnte. Der Preis betrug mindestens 40 $ Silber, wahrscheinlich mehr 
de deutet zumindest an, daß die Mitglieder der Familie Nädin 
von den Egibis Grundstücke im erworben haben könnten, 
alteingesessen waren. 

Dar 294 (11 Dar) schließlich ist ein Verpflichtungsschein über 
mußetig-udde, der Sohn des Säpik-z ein Grundstück, 
das neben dem des MNA gelegen ist - ein indirekter, aber deutlicher Hinweis auf die 
erfolgte Teilung eines ursprünglich größeren Areals. Hier ist freilich das Grundstück 
nicht lokalisierbar. Allerdings gibt es mit TCL 13 192 (Nr. 237) einen beschädigten 
imittu-Verpflichtungsschein über 11 Kur Datteln und Nebenprodukte aus dem Jahr 16 
Dar, in dem wiederum beide gemeinsam (aber ohne ihre Brüder) 
sind. Da die Pächter sonst nirgendwo erscheinen und die Lage: 
wie auch der Ausstellungsort nicht vollständig erhalten sind, kann dieser Beleg schwer 
eingeordnet werden. Denkbar wäre immerhin, daß beide Partner auch, nachdem die 
Erbangelegenheiten mit ihren Brüdern geregelt waren, weiterhin gemeinsame Geschäfte 
betrieben oder die aneinander angrenzenden Parzellen gemeinsam bewirtschaften ließen 

  

    

  

Falls sie dort   

ber, das Nabd- 
       

  

   

        

  

Das Grundstück am Zabunu-Graben 

Der Kauf des Grundstücks am Zabunu-Graben läßt sich nicht durch einen entsprechen- 
den Vertrag belegen. Bereits zu NAls Lebzeiten dürften die Egibis dort Land gekauft 
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    haben, denn Nbn 623 (Nr. 101) aus dem Jahr 12 Nbn, ein imittu-Verpflichtungsschein, 
ibt einen Speicher am Zabunu-Graben als Ablieferungsort für 19 Kur Datteln an. Der 

Pächter LRiru stammt aus der Familie Sin-Xadünu. Er ist kein direkter Verwandter 
‚jenes Familienzweigs, über den uns so viele Histörchen überliefert sind, aber auch für 
das Gebiet am Hazuzu- und Zabunu-Graben südlich des Ura$-Tores wird gelten, was 
an anderer Stelle bereits worden ist: Man findet häufig entfernte Verwandte der 
Verkäufer als Nachbarn oder Pächter im selben Gebiet, da einstmals große Parzellen. 
durch Erbteilungen zersplittert wurden. Derselbe Pächter bewirtschaftet im übrigen 
noch 17 Jahre später nach Ausweis von Camb 173 (Nr. 102) die Parzelle, ein Zeichen 
für die Beständigkeit solcher Verhältnisse, 

Im Jahre 3 Cyr war das Grundstü 

    

    
   

    

       

  

       'bunu-Graben (ebenso wie das am Hazuzu- 
Graben, wie bereits dargestellt) Gegenstand der Urkunde Cyr 130, als das Mitgiftsilb 
der Nuptaja kompensiert wurde. Es wurde aber nicht den Töchtern Ina balet 
und Nanaja-&rat mitgegeben, sondern es gehörte nach dem Tod des IMB den Söhnen, 
von denen wiederum der älteste, MNA, die Familiengeschäfte bis zum Jahre 14 Dar 
führte. Während Pachturkunden aus dieser Zeit in der Regel "MNA und seine Brüde 
als Verpächter bzw. Gläubiger benennen, weist man ab 15 Dar die Anteile der Brüder 
getrennt aus. Die folgende Übersicht faßt die Informationen aus den Pachturkunden 
zusammen: 

  

  

  

    

  

      

  

  

Tabelle 12: Pachtdokumente über das Grundstück am Zabunu-Graben 
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

Test Danım JVerpichter _ Tpächter Bar Bemerkung 
INono2s [mu iSi/1Sim-Sadanu |19 Kur Daten Jiminu-vS 
Or. 10n) INebenprodukte]össinnu nicht beglichen 

216.12 Nin 
[Cam ırs fine‘ Lrei/Sin-Sadanı |55 Kur Datei |imimu-vS 

102) [Nebenprodukte sissinnu nicht beglichen 
2664.3 Can, Abrechnungsvermerk, 

IDarss [MONA Booder [Naba-radınKinana achtverrag, Verpflichtung zu 
(8. 109) |Grabearbeiten; üissinnu: 5 Kur 
2842 Dar Datein pro Kur Fläche 

jo 39068 mein Napa inet Tzusatzvereinbarung, Verpflichtung 
(Nr 109) zu Grabeareiten, Verrechnung von 
2.123 Dar issianu mi füherer Forderung 

Darııs Im Naba-adın Kinataj26 Kur Dann |imitu-VS, elt Forderung über 
(Nr. 105) 2.14 Kur [Silber sissinmu und Kanalgehühr 
256,5 Dar lEmmer nicht beglichen 

[Dar21s |MNAs Brüder |Nabo-idainKinataj53 Kur Dane Jimine-vS, keine Lieferung ohne 
(Ne. 106) [Nebenprodukte [Zustimmung des MNA an Drite 

2568 Dar 
IDar2s5 _IMNAsBrider |Naba-idain/Kinaial?9 Kor Datcin [imine-VS, sinne und 
(81.107) [Nebenprodukte |Kanalgebühr nicht beglichen 969 Dur 

IDarzd Imma Nabe Rinan [Quinung für Eisenspatn 
(0.108) Jchwer 

  

155.10 Dar 
  [om 41446 |MNA + Brüder |Nabo-idam/Rinaja]53 Kur Datteln |mine-VS, elar-Vern    
  

(Nr. 109) [Nebenprodukte |üisinnu una Kar 
1.6.9 Dar Denlichen 

Dar 02 IMmnA+Brüder [Nanoidamminajalr2Kur _|imitu-VS.elar-Vermerk 
(Nr.110) (separate An. IDatein issinnu nicht beglichen 
10.615 Dar tee [Nebenprodukte             
  

 



  

  
   

   Wahrscheinlich hat Nabö-iddin, der Sohn des Kinaja, die Bewirtschaftung der Parzel- 
le im Jahre 2 Dar übernommen, denn aus diesem Jahr stammt der auf unbestimmte 
Zeit abgeschlossene Pachtvertrag Dar 35 (Nr. 103). Liiru könnte durchaus sein un- 
mittelbarer Vorgänger gewesen sein. Zu Beginn, in den Jahren 2 und 3 Dar, war 
Nabd-iddin außerdem, wie bereits betont, für die Parzelle am Hazuzu-Kanal zuständig. 
Seine Aufgaben umfassen die sachgemäße Bewässerung und die Instandhaltung der 
Bewässerungseinrichtungen. Für Grabearbeiten, die er mit dem Eisenspaten durchführt, 
soll er 5 Kur Datteln pro Kur bearbeiteter Fläche erhalten, das üblicherweise als Sisinnu 
bezeichnete Entgelt. Zu Ende des dritten Jahres, offenbar nachdem Nabü-iddin die 
andere Parzelle abgegeben und sich sein Arbeitspensum verringert hatte, wurde ein Z. 
satzdokument ausgestellt, BM 33068 (Nr. 104). Darin ve 
der ihm noch 7 Kur Datteln schuldet, daß dieser das gesamte Terrain (bzw. soviel wie 
möglich) umgraben soll, offensichtlich zum üblichen Satz. Wenn ihm nach Vermessung 
mehr als 7 Kur Datteln zustehen, soll er den Differe Der Pächter 
bekomm somit die Chance, seine Schuld abzuarbeite bis langfristig 
von einer Qualitätssteigerung des Grundstücks profitieren. Die Arbeit war hart 
der Eisenspaten, von dem in beiden Urkunden die Rede ist, hat etwa I 

n. Laut Dar 270 (Nr. 108) bekam Nabd-iddin im Jahre 10 Dar ei 
stellt. Das Pachtverhältnis bestand mindestens 13 Jahre I 

Aus dem Jahre 15 Nbn ist bekannt, daß IMB ein weiteres Grundstück von I Kur 
Größe am Zabunu-Graben zu kaufen beabsichtigte und dafür bereits I m Silberangezahlt 
hatte, der Kauf kam aber nicht zustande. Die Verkäufer, Marduk-Suma-ibni aus der 
Familie Ile”’i-bulluta-Marduk und seine Mutter, boten ihm stattdessen eine Sklavin an. 
In der Urkunde Non 837: 5-9 heißt es bezüglich des Kaufpreises: ina ib-bi 1 ma-na 
kaspu 3a IMB a-na “zeri ä muhhi har-ri Sa "Za-bu-nu a-na M. u K. id-di-numa ma- 
hi-ru "ul" i-[pu-u$] “darin (enthalten) ist 1 m Silber, die IMB für das Grundstück am 
Zabunu-Graben an M. und K. (die Verkäufer) gezahlt hat, aber den Kauf hat er nicht 
geltätigt].” Non 829 betrifft ebenfalls diesen Vorgang und weist eine ähnliche Klausel 
auf. Die Verkäufer waren offensichtlich verschuldet und hatten wohl das Grundstück 
verpfändet, konnten den Verkauf aber noch abwenden. 

  

  

  

  

     

    

   

    
     

     
  

     

  

   

  

  

  

    

  

  

  

   
  

    
  

  Das Grundstück der drei Schwestern 

  

Laut BM 33056 (Nr. 111) verkauften drei Schwestern, Ina-Esagil-ramät, Nadaja und 
Belilitu aus der Familie MaStuk, ein Grundstück von 1.2.3 Kur vor dem UraS-Tor, das 
ihrem Vater Sama$-udammig gehört hatte, an NAI. Der Vertrag wurde vor Richtern 
abgeschlossen, die die Urkunde gesiegelt haben. Sie ist nur in schr fragmen 
'orm überliefert, weder Lokalisierung, noch Größe oder Preis des Objekts geh 
hervor, auch das Datum ist nicht erhalten. Mit Hilfe einiger zugehöriger Texte lassen 
sich jedoch manche Details erschließen, und der Vorgang kann in das 9. Jahr Nabonids 
eingeordnet werden. Die Präsenz von hochrangigen offiziellen Zeugen läßt vermuten, 
daß der Kauf mit gerichtlichen Auseinandersetzungen einhergegangen war. Dieser 
Eindruck wird durch eine andere Urkunde bestätigt. Bei BM 31961 (AOAT 252 8. 400, 
Nr. 112) handelt es sich um die Abschrift einer Prozeßurkunde, deren Datum allerdings 
ebenfalls nicht erhalten ist. Die Zusammensetzung des Richterkollegiums verweist 
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sie in die Zeit zwischen dem 9. und 12. Regierungsjahr Nabonids,’S und man kann 
zeitliche Nähe zum Kaufvertrag voraussetzen. Da in einer weiteren diesbezüglichen 
Urkunde, die vom 20.6.9 Nbn datiert, die Übergabe einer Prozeßurkunde erwähnt wird, 
muß der Prozeß kurz vor diesem Termin stattgefunden haben. 

In der Prozeßurkunde wird konstatiert, daß es wegen des betreffenden Grundstückes 
bereits vorher zu einer Auseinandersetzung zwischen den drei Schwestern samt ihrer 
Mutter, der Witwe des Sama$-udammig, und dem Bruder des Sama$-udammig gekom- 
men war. Dieser hatte offenbar, da SamaS-udammig gestorben war, ohne Söhne als 
direkte ine Ansprüche auf das Erbe angemeldet, das ihm als 
nächstem männlichen Verwandten zustand. Allerdin 

unsten von Witwe und Töchtern gegeben zu haben, so daß sich der Bruder mit ihnen 
vertraglich einigte, das Grundstück wieder zurückzugeben (Z. 19-16), allerdings of- 
fenbar unter bestimmten Bedin; Es dürften auch Ansprüche von dritter Seite 
(vielleicht Gläubigern der Familie) bestanden haben, da von pagäru eli eglisina ibsi 
‘Ansprüche auf ihr Grundstück gab es” (Z. 10) die Rede ist. Die Details des ver- 

einbarten finanziellen Arrangements stehen leider auf dem stark beschädigten Teil der 
Urkunde und sind daher nicht recht ersichtlich. Sicher ist nur, daß auch der Bruder 
estorben ist, bevor die Angelegenheit abgeschlossen war. Nunmehr treten sich beim 
rozeß zwei Parteien gegenüber: die Witwe des Bruders und deren Sohn auf der einen 

unddie Witwe des SamaS-udammig mit den Töchtern auf der anderen Seite. Ein Stamm- 
baum soll die Beziehungen veranschaulichen (die beiden Witwen sind kursiv, die drei 
Schwestern durch Unterstreichung gekennzeichnet)” 

  

  

    
  

ben zu hinterlassen, s        
gs scheint es eine Verfügung zu- 
  

    
   

    

      
        

   
    

  

Stammbaum der Familie Mastuk 

  

N: ? Mastuk (1) Mastuk (2) 

PN Marduk-Sarräni 

Böl-zera-ibni  Tasmötu-damgat  Samas-udammig Iddin-NabO 0  "Hibusu 

Nabd-tultabsi-1Sir 0 Ina-Esagil-ramdt Nadaja  "Bälitiu MuSzib-Marduk    

Beide Parteien legen entsprechende Urkunden zum Nachweis ihrer Rechte vor, und 
die Richter prüfen die Angelegenheit. Leider sind jedoch die Zeilen, in denen ihre 
Entscheidung wiedergegeben wird, nicht überliefert. Aus mehreren Urkunden, die im   

  

SicheC, Wunsch, Fs Oelsner, Tabelle 
246 Nbn 355 (Nr. 13): 11-13, 

Für die Rekonstruktion der Verbindung zu Nabt-wltabki1iie/Nappähu vel. die von MIT. Roıh, 
AOAT 252, $. 387 f, angeführten Argumente, wo auch die diesbeziglichen Urkunden, die für unsere 

ohne Belang sind, zusammengestellt und diskutiert werden. Es sei jedoch 
betont, daß die Identität der Beteiligten mit unserer Familie Mastuk nur wegen der signifikanten Kombina- 
{ion der Frauennamen Ta$mötu-damgat (Mutter) und Ina-Esagilramät (Tochter) zu vermuten is, aber nicht 

Isfribewiesen werden kann. In Gerichtsdokumenten (von denen aus nubabylonischerZeit wahrlich 
bekannt sind), stehen sich z.B. auch in gänzlich verschiedenen Fällen Kontrahenten mit (zufällig) 

gleichen Namen, iation. 

       

  

  

      
  

   
    

  

   

   

 



  

  

     folgenden besprochen werden, gel     ht indirekt hervor, wie entschieden worden ist: Die 
drei Schwestern bekamen das Grundstück zugesprochen, aber auch die finanziellen 
Forderungen ihrer Verwandten gegenüber dem Nachlaß ihres Vaters wurden anerkannt 
‚Somit können sie das Grundstück verkaufen, müssen aber einen Teil des Kaufpreises an 
ihre Tante Hibusu und den Cousin Mußözib-Marduk, die Erben ihres Onkels, sowie die 
Gläubiger ihres Vaters auszahlen. 

Über den Kaufpreis sind keine Angaben erhalten, das Limit kann nur indirekt berech- 
iubiger und Verwandte gezahlten Beträge summiert 
igen zu haben, denn neben 55 $ für die Verwandten 

hat NAI laut Quittung Nbn 359 (Nr. 115) am 12.7.9 Nbn allein 2 m Silber an einen 
gewissen Nabü-mukin-apli/Nabt ir/ltinnu ausgezahlt, einen Gläubiger der drei 

chwestern, der nicht aus anderen Urkunden bekannt ist. Der Gesamtpreis lag aber 
wahrscheinlich wesentlich höher,® da den Schwestern selbst ein Rest verblieben sein 
dürfte und möglicherweise noch andere Forderungen gegen den Nachlaß bestanden, für 
die uns keine Quittungen erhalten blieben. 

Die Ansprüche.des Gläubigers Nabü-mukin-apli waren ebenfalls gerichtlich bestäti 
worden, da es heißt, ein Schriftstück sei darüber vor den Richtern ausgestellt worden, 
allerdings ina mu[hi “zu Lasten” des Gläubigers, wie es in Nbn 359 (Nr. 115): 7 heißt. 
Es kann sich jedoch nur um ein Versehen des Schreibers der Quittung handeln, der 
vermutlich mit der ganzen Kaufangelegenheit gar nichts zu tun gehabt hatte und die 
Vorgeschichte nicht kannte. Daher wird man wohl auch in Z. 3 Sim eglisina “Kaufpre 
ihrer Anbaufläche” in ina Sim eglösina “vom Kaufpreis ihrer Anbaufläche” emendieren 
müssen, zumal NAI nachweislich vom Kaufpreis noch weitere Beträge an andere ge- 
zahlt hat. Bei Ausstellung der Quittung war im übrigen vor allem die Höhe des Betrages 
wichtig, sowie die Tatsache, daß er auf Rechnung der drei Schwestern ausgezahlt wor- 
den war. Die anderen Details standen nicht zur Debatte. Die Schwestern hatten sich 
(möglicherweise auf Anordnung des Gerichts) mit NAI ausdrücklich geeinigt, daß ein 
Teil des Kaufpreises von NAI einbehalten und direkt an die Gläubiger ausgezahlt wer- 
den sollte. Nr. 114 vom 15.5.19] Nbn zufolge war zu diesem Zweck bei NAI ein Betrag 
von [x] m5 $ Silber deponiert. Lediglich 10 $ Silber wurden den drei Schwestern gleich 
ausgehändigt. Zugleich findet sich der Vermerk, daß die Ernte des 9. Jahres bereits 
NAT gehört, möglicherweise war sie separat gekauft worden.2” Dies ergibt, angesichts 
des Ausstellungstermins, nur Sinn, wenn man von der Dattelernte ausgeht, denn die 
Getreideernte war bereits vorbei. Diese Urkunde ist im übrigen die einzige, in der die 
Größe des Grundstückes angegeben und erhalten ist 

Etwa einen Monat später, am 20.6.9 Nbn, regelt NAI die Auszahlung von 55 S an die 
Verwandten, Hibusu und MuS&zib-Marduk. Auch deren Forderung bestand aufgrund 
richterlicher Verfügung, und das entsprechende Dokument war von beiden an NAI 
ausgehändigt worden. NAI verspricht, den Betrag innerhalb von fünf Tagen (aus dem 
bei ihm deponierten Guthaben) zu zahlen und läßt darüber einen Verpflichtungsschei 

     
    

   

  

net werden, indem man die an € 
Er muß mindestens 2 m 55 $ bet 

   
      

             
    

  

    
  

  

  

   

      

   

  

    

38 Falls das Grundstück überwiegend Gartenland umfaßte, könnten für 12.3 Kur bei einer Relation von 6 
GARIS ciwa0 m 308 Silber erzielt worden sein. Im Kaufvertrag sind zwei Einzellächen berechnet worden 
aber die Kaufabschlußklausel schein eine einheitliche Preisrelation anzugeben (d.h. nicht nach Date 

ıd Ackerland geirenn). Daher wäre durchaus denkbar, dab s sich ausschlieich bzw. üherwr 
Gartenland handelt. Daß vom Grundstück eine Dattelernte zu erwarten war, macht Nr. 114 deutlich ( 

ich) 
Vel. etwa Cyr 264 (Nr. 71) 

    

  

   

   

  

  

   



            
      

        

        

    

  

    
   
      
        

    

    

          

    
    

        

    

    

    

     
     

    

    

  zu seinen eigenen Lasten ausstellen: Nbn 355 (Nr. 113). Damit ist die Angelegenheit 
für die drei $ Als Zeugen treffen wir wiederum das Kollegium 
der Richter des Nabonid an (wenngleich nicht als solches bezeichnet), mithin NAls 
Kollegen. Esist ganz offensichtlich auf die korrekte Bearbeitung des Falles hoher Wert 

      
hwestern erledi     

  

    
gelegt worden. 

Da-abgesehen von der Lage vor dem Ura$-Tor - keine Details zur Lokalisierung des 
Grundstücks bekannt sind, lassen sich ihm keine späteren Urkunden über Pachteinkünfte, 
oder Vermögensübertragungen zuordnen. 

Das Grundstück bei Borsippa 

   Nach Ausweis von Nr. 116 (einer Urkunde aus Privatbesitz) hat NA vordem Jahre 8 Nbn 
‚Ackerland von 2.1.4 Kur Fläche erworben, das vermutlich in der Nähe von Borsippa zu 
lokalisieren ist. Dieser Vorgang ist lediglich durch eine Klageverzichtsurkunde bekannt, 
ein Kaufvertr ten sind eine Witwe und ihr 
Töchter, die in Borsippa beheimatet sein dürfien. 

  

      

    

Stammbaum der Familien Arkät-iliund Pahäru 
   

Pahäru Arkii 
   

  

Nabö-mukin-zöri 

Tubgitu 0 Nabd-Suma-iddin 

Abnatu Busasa 

Der Klageverzicht wurde dort am 15.6.8 Nbn vereinbart. Ob die drei Damen auch die 
Verkäufer des Grundstücks waren, geht aus der Urkunde nicht direkt hervor, da der in Z, 

4 nach der Grundstücksbeschreibung zu erwartende Name des Verkäufers ausgelassen 
wurde. Andererseits ergibt der Klageverzicht gegenüber NATeigentlich nur unter dieser 

Voraussetzung Sinn, 
Es geht außerdem noch um zwei Grundstücke, die ein gewisser Iti-Nabü-balätu l 

aus der Familie Egibi, vielleicht ein Schwager*® oder entfernter Verwandter des NAI, l 
gekauft bzw. anteilig erworben hat. Auch ihm gegenüber erklären die drei Frauen den 
Klageverzicht, während er bezüglich des Grundstückes, dessen Anteil er erworben hat, 

  

    

     

  

29 Br isı Sohn des Sulja aus der Familie Egibi, hat mithin dieselbe Flaion wie NAT, die beiden werden 
jedoch nicht als Brüder bezeichnet. Es wird m.W. überhaupt nirgendwo eine Person eaplizit "Bruder des | 
NAT" genannt. Auch NAls Ehefrau Qudäßu ist die Tochter eines Sulaja aus der Familie Egihi, aber 
nicht NAls Schwester; vgl. dazu meine Ausführungen in AfO 42143, 5. 35. Es sind allein in der 
K. Tallqvist für sem Namenbuch verwerteten Material sechs verschiedene Individuen des Namens Sulaja 
aus der Familie Egibi vereien, freilich mit unterschiedichen Vatersnamen. Sowohl Qudäßu als auch 
Iti-NabG-balät dürften daher zu einem anderen Famili als NAI gehören. Denkbar wären freilich 
Geschäftsverbindungen NAIS zu Angchör Erw, 

  

       

  

    

en der Familie   
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diese Urkunde das Ei 
ıem Erbfall. Tti-Nabd-balätu 

der Familie Arkät-ili, könnten 
lichen Kontakte zu NAI 

keine weiteren Forderungen stellen will. Es scheint, als 
einer Geschäftsauflösung, vielleicht in Verbindung mit 
und der Vater der beiden Töchter, Nabü-Suma-iddin? a 
Partner gewesen sein, allerdings lassen sich sonst keine gesch 
nachweisen 

Ein Grundstück in Borsippa kommt auch in späteren Dokumenten der Familie Egibi 
nicht vor, es ist daher gut möglich, daß es gegen ein anderes Objekt vertauscht wurde. 

     

  

  

  

        
   

  

Das Grundstück in Dilbat 

NAI muß auch ein Grundstück in Dilbat erworben haben, über das uns keine Kauf- 
urkunde überliefert ist, von dessen Existenz aber Vermerke in Urkunden zeugen, die 

'n betreffen, 
BM 31959 (Nr. 10): 19 £. zufol als gemeinsames Erbe an NAls Söhne 

1-ötir bekam es (ganz oder anteilig) zugewiesen, da er zu Beginn von 

  

    

   

    

  

‚en des IMB gefallen sein, wahrscheinlich auf- 
eichen konnte. Nach seinem Tod erhiel- 

ten seine Witwe und seine Töchter das Grundstück laut Dar 265 (Nr. 13) zurück, aller- 
dings nur, weil sie ein wertvolleres hergaben (nämlich die Hälfte des großen Grundstücks 
‚am Neuen Kanal), um mit dem Differenzbetrag ihre Schulden bezahlen zu können. Die 
Lagebeschreibung in Z. 13 f. gibt an, das Grundstück in Dilbat habe sich beiderseits 
des Zalmunitu-Grabens vor dem Ebifu-Tor befunden, 

Vermutlich sind bei diesem Anlaß die Retroakten an die Witwe des Nergal 
ausgehändigt worden und daher nicht mehr im Egibi-Archiv präsent. 

  

     

    

    

Die Su-Tor 

  

ten zwischen Zababa- und G 

Der Garten der Familie Sin-tabni 
Böl-iddin, der Sohn des BEI-Suma 
seinem Bruder Bel-ußallim ein 
unbekannt ist. Esist Gegensı 
beschreibung “zwischen den Mauern 

    kun aus der Familie $    tabni, hatte zusammen mit 
bt, dessen ursprüngliche Größe 

tand mehrerer Urkunden (Nr. 117-121), in denen als Lage- 
zwischen den Toren” bzw. “zwischen Zababa- 

   

 
 

    

  

  

51 Ein Nabö-Suma iddin/Nabi-zi     in/Arkätiliist us OETC 12, A 84 und TuM 27 108 als Schreiber 
aus den Jahren 18 und 19 Nbk bekannt, vgl. Joannds, Archives $.404. Es spricht nichts dagegen, daß or mit 

dem Vater der zwei Töchter identisch sein könne. 
3% 1ni-Nabö-balätu erscheint in EM 13, wo er sich mit seinem Bruder Böl-kE 

it it, ohne Zustimmung seines Bruders keine 

    
    in den Nachlaß seines 

swänigen Geschäfte 
   

    

Die Urkunde Nbn 75, in ei 
Schwester Belessu. Sie wurde in Borsippa ausgest 

antiken Abschrift überliefert, betrift die Mitgift von Ii-Nabü-balätus 
Itund liefert damit ein weiteres Indiz für ie Verbindu 

Zu.dieser Stadt. Laut Cr 302 leisten I. Nahü-balät und sein Bruder Bel-keir einen Eidim Zusammenhö 
mit einen Rechtsstreit, bei dem die Vertreter diverser Egibi-Zweige beteiligt waren, darunter IMB und sein 
Schwager Dummugu. Dies deutet auch auf geschäfliche Verbindungen hin. Zudem hat Bel-ktir zusammen 
mit seinem Neffen Sklaven an IMB verkauft und ein Haus mit dessen Bruder getauscht (Carb 189, 372 und 
weitere zugehörige Urkunden), 

  

                
  

   



   und Gi$Su-Tor” vorkommt; zudem wird es als egel seri in Verbindung mit mihrat abul 
Zababa beschrieben, was als Bezeichnung eines vor der Stadtmauer in relativer Nähe 
zum entsprechenden Tor gelegenen Grundstückes zu verstehen ist. Diese scheinbar 
widersprüchlichen Angaben ergeben Sinn, wenn man der Analyse A.R. Georges zur 
Lokalisierung des GiXSu-Tores folgt2® Es befindet sich nicht in der eigentlichen Stadt- 
mauer, sonden in der äußeren östlichen Verteidigungsmauer, die auf Nebukadnezar II 
zurückgeht. Das Gartenland liegt demnach außerhalb des ursprünglichen Stadtkerns, 

     
   

  

  

ber innerhalb des zweiten Mauerrings. Die Nähe zur Stadt spiegelt sich im Preis: 
2,73 GARA ist ein sehr hoher Wert, sonst werden stadtnahe Gärten zu 3,75 bis 6 GARA 

handelt   

  

  
Der gesiegelte Kaufvertrag, Nbn 687 (Nr. 120), wurde am 24. Addar (124) 12 

Non in Babylon von drei Notaren ausgestellt und enthält die genauen Maßangaben. 
Zwei separate Flächen summieren sich nach Vermessung und Berechnung auf 0.1.4.0.7 
Kur (4552,5 m?) und werden fast gänzlich von der Parzelle umschlossen, die Böl- 
iddins Bruder gehört. Zwischen ihnen befindet sich Bäl-iddins Restgrundstück.2°' Das 
ursprünglich erheblich größere Grundstück ist demzufolge zunächst unter den Brüdern 
geteilt worden. Die verwandtschaftliche Umklammerung kam wohl deswegen zustande, 
weil sich Böl-iddin bereits wegen Schulden von einem Teil seines Erbes trennen mußte, 
das dann der Bruder übernommen hatte. Nunmehr entschloß sich BEl-iddin, noch einen 
Fremden zwischen sich und seinen Bruder zu bringen. Beim Verkauf war man wohl 
ursprünglich von 0.2 Kur Fläche ausgegangen und hatte einen entsprechenden Vertrag 
ausgestellt, denn es findet sich in Nbn 687 (Nr. 120): 33 der Nachsatz, daß eine Urkunde 
über 0.2 Kur “zerbrochen”, d.h. ungültig, ist 

Auch die Vorgeschichte ist interessant: Um das Jahr 11 Nbn muß sich Böl-iddin 
in angespannter finanzieller Situation befunden haben, die ihn veranlaßte, Teile seines 
Grundstückes für eine Schuld zu verpfänden. Laut BM 33971 (Nr. 117, Datum nicht 
erhalten) war der Kronprinz Belsazar sein prominentester Gläubiger. An ihn war ein 
Areal von 0.1.4 Kur (beachte ina zerisu "von seinem Grundstück”, d.h. es handelt sich 
nicht um die gesamte Fläche) “zwischen den Mauern” für eine verzinsliche Forderung 
von Im Silber verpfändet. Eine weitere Forderung in gleicher Höhe bestand seit 20.9.1 1 
|Nbn gegenüber IMB, ebenfalls mit Grundstückspfand gesichert (Nbn 552, Nr. 118). Es 
ist von seinem Anteil am Grundstück die Rede, das er mit seinem Bruder 
besitzt, d.h. die formale Abtrennung der Anteile hatte zu diesem Zeitpunkt noch gar 
nicht stattgefunden. Gegen Ende des 12. Jahres war es unumgänglich geworden, zur 
Begleichung der Schulden einen Grundstücksanteil von etwa 0.2 Kur zu verkaufen, da 
zum geschuldeten Kapitalbetrag noch Zins hinzugekommen war. Durch Nbn 1132 (Nr 
119) wissen wir, daß noch ein dritter Gläubiger Forderungen gegen Böl-iddin hatte. Der 
“unrunde” Betrag von 26 Y,. $ läßt vermuten, daß BEl-iddin weder Kapital ülgen noch 
Zinsen bezahlen konnte, so daß letztere zum Kapitalbetrag addiert worden waren. Die 
Fälligkeitsklausel verlangt die Zahlung binnen Monatsfrist, und zwar “vom Kaufpreis 

seiner Anbaufläche”. Als der Verkauf am 24.12.12 Nbn stattfand, quittierte Bäl-iddin 
zwar, wie es das Formular verlangt, den Kaufpreis vollständig erhalten zu haben, in 
Wirklichkeit dürfte ihm aber wenig verblieben sein. Von den 3 m42 Y% & Silber erhielt 

  

    

      

   

  

    
  

      

       

       

    

        
     

     
35 AR. George, OLA 40,8. 14, Plan “Babylon: Inner and Outer Defences in ihe ıh Century 
Beschreibung $. 138 mit Ann. 31, wo auch die hier behandelten Texte erwähnt sind. 
25 Eine 

BC" und   

izze findet sich bei E. Sonnenschein, RO 3,. 194. 
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        der Verwalter des Belsazar 1 m 165 direkt durch den Käufer IMB ausgezahlt, wie aus 
der Quittung Non 688 (Nr. 121) hervorgeht, die etwa einen Monat später ausgestellt 
wurde. Darin wird nochmals bestätigt, daß ein Grundstück “zwischen den Toren” als 
Pfand gedient hatte, was das Erlöschen des Pfandrechtes durch Auszahlung des Silbers 
an den Gläubiger impliziert. Der Betrag liegt um 16 $höher als bei BM 33971 (Nr. 117), 
was bei einer ursprünglichen Schuld von 1 m Silber auf eine Laufzeit von 16 Monaten 
schließen läßt — falls nicht zwischenzeitlich Zinszahlungen erfolgt sind, über die wir 
keine Quittungen besitzen. Man beachte aber, daß auch IMBs Forderung über 1 m Silber 
etwa 16 Monate vor dem Verkauf bestand. Auch dieser Betrag wurde zweifelsohne vom 
Kaufpreis abgezogen, was — auch hier Zinsen eingerechnet — bereits 2 m 32 $ ergibt. 
Hinzu kommen 26 1/3 für den dritten Gläubiger. Die Auszahlung dürfte auch in diese: 
Fall von IMB bewerkstelligt worden sein: Eine Quittung ist zwar nicht überliefert, aber 
offensichtlich wurde ihm der originale Verpflichtungsschein ausgehändigt, der auf diese 
Weise in sein Archiv gelangt ist 

  

    

      

   
  

  

  

  

    

Das Grundstück der Familie Alu-bani 
Ein weiteres Grundstück zwischen Zababa- und G 
aut Cyr 337 (Nr. 167) in den Besitz der Egibis. 
interessante Vorgeschichte, die dank anderer Urkunden mindestens bis ins Jahr 12 Nbn 
zurückverfolgt werden kann. 

Ursprünglich gehörte es einer Frau, Ina-Esagil 
der Familie Eppes-ilt, es bildete also vermulic 
ihrdurch eine Vermögensübertragung zugefallen. $ 
Abu-bani verheiratet. Ob die Ehebeziehungen harmonisch ver 
werden, zumindest ihre finanziellen Aspı 
geregelt werden. Cyr 337 (Nr. 167) zufe 

      

I-bölet, der Tochter des Nädin-ahi aus    

    

    

  

    

    

   

  

   

    

  

  

      

bestätigten sie damit nur ein Rech 
indem er das Grundstück seiner Frau an ein 

Dieser Gläubiger war Nabü-utirri, ein Sklave des IMB. Derdi Verpflich- 
ungsschein istals Nbn 605 (Nr. 165) überliefert, stammt vom 11.4.12 Nbn und hat 1 m 

zum Gegenstand, die zinslos zum Ende des laufenden Monats zurückzuzahlen sind 
Aus einer Klausel in Z. 7 1. geht zudem hervor, daß es bereits eine ältere Forderung 
aus dem Vormonat über eine Mine gegeben hatt, bei der das Grundstück ebenfalls als 

Pfand diente. Diese frühere Urkunde wird nunmehr für null und nichtig erklärt. Nbn 605. 
(Nr. 165) stellt somit eine Novation dar. Möglicherweise hat in der Zwisel 
Rechtsstreit stattgefunden, der N; Vorgehen sanktionierte, 

    

    
   

  

  ‚nzeit jener 
es könnte aber auch      

    Was die Beschreibung des Grundstückes angeht, so ist in Nbn 605 und 95-4+ (Nr. 165 £) von pan) 
abul Gift "vor dem Gißfu-Tor” die Rede, in Cyr 337 (Nr, 167) von mehrer abul Zababa “gegenüber 
dem Zababa-Tor", in BM 32146 (Nr. 168) von mulhi Gif “am Gißu-(Tor)” Daß cs sich um dasselbe, 
Terain handel, sicht außer Frage. Es fällt auf, daß mehrer das (von der Innenstadt geschen) jenseits der 
Mauern, hinter dem Tor gelegene Objekt beschreib, päni aber das diessits der (nächsten) Mauer liegende, 
kennzeichnet. Ob dieser Befund läßt sich angesichts der spärlichen Belege kaum entscheiden. 
Allerdings ist in einer Pachturkunde, Sm 9 (Nr. 171), von pänat abul Zababa die Rede 
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    nur wegen der Aufstocku 
sein, 

Das Pfandobjekt wird als Grundstück vor dem Gi$$u-Tor beschrieben, wobei der 
Terminus *zeru anzeigt, daß es sich im Unterschied zu Hausgrundstücken, die in der 
Regel als G1"“* bezeichnet werden, um eine landwirtschaftliche Nutzfläche handelt. Ein 
Nachbar wird namentlich genannt, ist aber sonst unbekannt. 

‚Auch dieser Verpflichtungsschein führt zu Komplikationen - allerdings ohne di- 
rektes Zutun des Nabü-£reS, denn dieser war gestorben, ohne die Schuld beglichen zu 
haben. Der genaue Zeitpunkt seines Todes kann nicht ermittelt werden, denn bevor 
es am 19.1.16 Nbn eine Auseinandersetzung wegen seines Nachlasses gibt (der sich 
in ungeordnetem, wenn nicht chaotischem Zustand zu befinden scheint), kann bereits 

e Zeit ins Land gegangen sein. Neben Nabd-utirri interessiert sich auch ein ge- 
wisser Nädinu, Sohn des Marduk-Suma-usur, für die Hinterlassenschaft. Wer ist dies 
Mann? Aus sachlichen Erwägungen heraus sollte man ihn entweder für einen anderen 

re$ halten, oder für denjenigen, der Nabü-EreS beerbt oder auf- 
grund verwandschaflicher Bindungen die Interessen der Familie vertritt. In der T 
ist eine Person seines Namens aus der Familie Ahu-bani seit dem Jahre 26 Nbk häuf 
als Zeuge im Archiv bezeugt. Als solcher erscheint er auch an prominenter Stelle 
bei Urkunden, die mit dem bereits besprochenen Erwerb eines anderen Grundstücks 
zwischen Zababa- und Giß£u-Tor im Jahre 12 Non durch IMB von BEl-iddin//Sin-tabni 
zu tun haben (Nr. 119-121). Abgesehen von der zeitlichen Nähe beider Vo bt 

h einen räumlichen Bezug: Das von Bel-iddin verkaufte Objekt kann sich nicht 
weit von dem an Nabf-utirri verpfändeten Grundstück befinden, 

Wenn Nädinu also die Ansprüche von IMBs Sklaven gegenüber dem Nachlaß des 
Nabü-ereS kritisch prüft, so dürfte er einerseits die Interessen der Familie Ahu-bani im 
Auge haben, andererseits aber das Geschäftsgebaren und die Verbindungen der Familie 
Egibi gut genug kennen, um keine Auseinandersetzung zu provozieren, die keinen 
Erfolg verspricht. Zwar scheint er den Sklaven zu verdächtigen, die Gunst der $ 
genutzt und bestimmte Dinge unterschlagen oder beiseite geschafft zu ha 
aber offensichtlich nichts nachweisen. Andererseits befinden sich im Nach 
Dokumente, aus denen hervorgeht, daß die Schuld des Nabü-£re$ jemals beglichen 
wurde. Somit greift man mangels Urkunden- und Zeugenbeweises zum Mittel des 
Beweiseides.29 

Aus der Urkunde Nbn 954+ (Nr. 166) vom 19.1.16 Nbn erfahren wir sowohl di 
äußeren Bedingungen als auch den Inhalt des Eides, dem sich IMBs Sklave Nabd-utirri 
unterzichen muß. Am nächsten Morgen, dem 20.1., soll er zur Stelle sein und bei 

  

eine neue Urkunde ausgestellt worden 

  

  

    

  

        
  

     
      

  

      
     

  

   

  

    

  

    
  

  

  

  

3% Vgl. Tallqeist, NN, Ne. 271. Er kann kein Onkel des Nabü- 
derentfernterer Verwandter, da der Vater des Nab0-eres laut BMI 
Balässu war. Es fl im Zusammenhang mit den Egibi-Geschäften, bei denen Nädinu als Zeuge erscheint, 
die Verbindung zu RimüuNabö-Suma-iku/Gahal und anderen Angehörigen d al auf. Einm 
fungiert er als Schreiber, wobei es um den Kauf eines Hausgrundstückes geh, das Neriglissar von dem 

insolsenten NabG-apla iddi/Sa-näsitu unter Mitwirkung von NAI erworben hat (zur Afläre vel. G. van 
Driel, JEOL 29. 5. 59.62). Verbindung zu höchsten Kreisen besteht auch im Fall Bl-iddin//Sin-tabni, da 

Belsazar einer der Gläubiger ist und sein Verwalter Nabd-säbit-qät der bereits für Neriglisar gearbeitet 
hat, den Fall abwiekelt. Ebenso wie Nab0-säbit-gäf dürfte sich Nädinu mitlerweile im forigerückten Alter 
befunden haben, 
2° Zum Rang des Beweiseides nach Urkunden- und Ze 
1691. 

18 sin, sondern bestenfalls ein Cousin 
3092(AIO 30137,8. 8); 1 ein Sohn des 

  

        

           
    

     

  

  
  

Ieweis vol. F. Joannds, Jurer er maudire,     

     
   

    

    
   

      

    

     

    
     

    
    

    

  



       
     
     

    

   
      

   

      

   
   

  

   

Sonnenaufgang im magischen Kreis (giXhuru) schwören.® Sollte der Himmel bedeckt 
sein, kann die Handlung nicht stattfinden und muß um einen Monat, auf den 20... 
verschoben werden. Von Bedeutung für die Eidleistung ist also sowohl der Zeitpunkt. 
der dem Sama$ gewidmete 20. Tag! bei gang, als auch die Tatsache, 
dem Gott “ins Auge sehen zu können”, die nur bei klarem Himmel gegeben ist. Die 
Verbindung zur magischen Praktiken ist offensichtlich, werden doch Beschwörungen 
und Rituale häufig im Angesicht von Sama$ durchgeführt. Dies wird auch durch den 
magischen Kreis unterstrichen, dessen Funktion in Ritualen gut bezeugt ist. 

Der Eidinhalt mutet wie ein Inventar geschäftlicher Betrugsmanöver an, eine um- 
fangreiche Aufzählung aller Möglichkeiten, auf welche Weise Nabü-utiri unrechtmäl 
zu seinem Vorteil gewirkt haben könnte, indem er 

  

   
        

  

   

      

     

    

       

  

eine Forderung zu haben behauptet, die gar nicht (mehr) besteht, 
Dinge einklagı s Rechtsentscheidungen zu seinen Gunste 
sind, 
Betrug be; 
Dinge des Schuldners beiseite geschafft und als frei von Ansprüchen Dritter 
deklariert und veräußert hat, ohne Nädin in Kenntnis zu setzen 

® Dinge des Schuldners verborgen hält, anderswo deponiert hat, Dritte davon in 
Kenntnis gesetzt hat bzw. davon weiß, daß etwas irgendwo verborgen wird, 

® _ Urkundenfälschung begangen hat 

     

  

       

  

   
   

Für den Fall, daß Nabd-utirri diesen Eid leistet, sichert Nädinu zu, etwas freizugebe 
vermutlich das Grundstück, das zur Sicherung der Forderung gedient hatte. Falls Nabü- 
utirri jedoch den Eid verweigert, muß er die betreffenden Urkunden, mit denen er seine 
Forderung begründet hat, an Nädinu übergeben und von der Forderung Abstand nehmen. 
Ob, wann und wie der Eid läßt sich aus den erhaltenen Urkunden nicht 
direkt ablesen, aber die Tatsache, daß die Retroakten im Egibi-Archiv erhalten sind, 
spricht dafür, daß Nabd-utirri sich der Prozedur unterzogen hat, 

Die nächste Nachricht über den Fall stammt aus dem Jahre 9 Cyr, eine Dekade 
liegt somit dazwischen. Laut Cyr 337 (Nr. 167) wendet sich Nabü-Eress Witwe Ina- 
Esagil-bölet an IMB und bietet an, ihm das verpfändete Grundstück als Eigentum 
überlassen zu wollen, wenn er bereit ist, ihr dies mit einem kleinen zu 

elten. IMB zahlt ihr 10 $ Silber, und Ina-Esagil-belet händigt ihm die zugehörigen 
Retroakten aus. Über den Vorgang wird vom Notar Libüru/Nabunnaja ein Protokoll 
ausgestellt, in dem auch die Vorgeschichte knapp, aber nachvollziehbar geschildert 
wird. Es geht daraus hervor, daß das Grundstück zunächst Ina-Esagil-belet gehörte, 

"ht dann von den Richtern ihrem Mann übertragen worden war, weil 
egen sie hatte, und dann an Nabü-utirri, den Sklaven des IMB 

Da kein weiteres Glied in dieser Ablaufkette folgt, können wir wohl 

  

  

  

    leistet wurde,     
  

    
   

    

  

    

  

         

  
58 Mit Paralleltall YOS7 61.5. AL. Oppenheim, JAOS 61 (1941), 5.254, Anm. 14a. Inder Beschwörung 
Surpu wird ma-mit ina GIS.HUR ma-har JUTU a-ra.du “the "oa; 1 20 down ino a ma 
Sunlight” unter den verschiedenen Möglichkeiten, unter der Wirkung eines Banns zu schen, auf 
Reiner, Surpu, unter I 127. 
39 Zu den vier monatlichen Festagen des SamaS nach einem “Kulikalender 
Bedeutung des 20. Tages vgl. S.M. Maul, Fs Renger, sonders $. 301-305 
26 Vgl. z.B. die Belege unter zisurä in den Wörterbüchern 

1 eirele at 
zähle E 
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   annehmen, daß der status quo bis ins Jahr 9 Cyr bestanden hat: Die Forderung gegen 
Nabü-Ere$ war weiterhin unbeglichen, das Grundstück diente als Pfand und stand dem 
Gläubiger zur antichretischen Nutzung zu (was wohl durch den Terminus “freigeben” 
bei der Auseinandersetzung zwischen Nabü-utirri und Nädinu wohl zum Ausdruck 
gebracht worden war). Eine Möglichkeit, den Kapitalbetrag jemals zurückzahlen und 
damit das Grundstück wieder übernehmen und nutzen zu können, bestand für die Witwe 
offensichtlich nicht, so daß die formale Eigentumsübertragung nur das Festschreiben 
eines de facto bereits bestehenden Zustandes bedeutet 

Die Urkunde folgt nicht dem Formular von Kaufurkunden, sondern enthält einige 
für Vermögensübertragungen typische Versatzstücke und bedient sich der Dialogform, 
um jene speziellen Aspekte des Falles zum Ausdruck zu bringen, die nicht zum norma- 

len Repertoire der Rechtsurkunden gehören. Seinem Charakter entsprechend, ist dieses 
Dokument ungesiegelt. Warum das Kaufvertragsformular hier nicht angewendet wor- 

n ist, während es sonst keine Rolle spielte, ob der Kaufpreis ganz oder teilweise zur 
jerwendet werden mußte oder nicht, erklärt sich aus den Komplikatio- 

chichte: Im Prinzip hatte alles seine Richti a 
gil-bölet zugesprochen und der Ehe! 

kein Erbrecht zu. Sie konnte es daher wohl nicht ohne weiteres verkaufen. Für die Erbeı 
in männlicher Linie (vertreten durch Nädin//Ahu-bani) war der Fall aber uninteressant, 
da das Grundstück in der Höhe seines Wertes verpfändet war; sie hatten auf Ansprüche 
verzichtet. Der Fall erforderte offensichtlich keine erneute Gerichtsentscheidung, 
stellte aber formal ein Problem dar, das man auf unkonventionelle Weise löste 

   

    

  

  

        

     
   
   

  

   

  

  

      

    
    

  

     Im Zusammenhang mit dieser Tansaktion muß im selben Jahr noch eine weitere 
Urkunde ausgestellt worden sein, von der aber nur der Beginn erhalten blieb. BM 32146      

et zunächst 

  

(Nr. 168) berichtet wiederum von jenem Grundstück, das Ina-Esagil- 
ihrem Ehemann gegeben und dann dem IMB als Eig« 
überab, 

    

Das Grundstück der Familie Adad-Samme 
Über den Kaufeines Grundstückes und eines Hauses (eglu u bitu) am Giß$u-Tor erfahren 
wird auch aus Camb 226 (Nr. 169), einer Teilquittung über 55 $ Silber, die IMB am 
Schaltulul (6b) 3 Camb an Zababa-iddin/BEl-iddin/Adad-Samm& ausgezahlt hat. Der 
Gesamtpreis hatte, wie in der Urkunde konstatiert, 4 m 30 $ betragen. Der Kaufvertrag 
selbst ist jedoch nicht überliefert, so daß weder genaue Lage noch Größe der Objekte 
bekannt sind. Dar 129 aus dem Jahre 4 Dar regelt nachträglich Details bezüglich der 
Grenzmauern des Hauses." Der imittu-Verpfichtungsschein Dar 423 (Nr. 172) aus 
dem Jahre 16 Dar über 5.1 Kur Datteln samt Nebenprodukten von einem Garten, der 
hinter den Häusern am GiSSu-Tor liegt, dürfte sich ebenfalls auf die von Zababa-iddin 
verkauften Objekte beziehen. Da MNA und seine Brüder als Gläubiger genannt werden, 
handelt es sich um ein ererbtes Grundstück. Der Pächter ist sonst unbekannt. 

    

      

  

  

  

   IT Die Häuser der bis samı Mietverrägen und anderen zugehörigen Urkunden sollen in einer separaten 
Studie behandelt werd Tin Vorbereitung‘     
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   Ein Grundstück “zwischen den Toren‘ 
An dieser Stelle muß eine weitere Urkunde, Dar 302 (Nr. 209), erwähnt werden, 

ordnung hier mit einigem Vorbehalt geschieht. Im Jahre 11 Dar 
1äßı MNA, der Sohn des IMB, durch einen Beauftragten 3 m Silber an einen gewissen 
Ardija, Sohn des Sama3-eriba auszahlen, über den wir sonst nichts wissen. Der Be- 

wird als Kaufpreis für ein Grundstück “zwischen den Toren” deklariert. Da das 
ständliche Dokument in Hursagkalamma ausgestellt wurde, bleibt unklar, ob es 

sich auf ein Grundstück in jener Stadt oder in Babylon bezieht. Angesichts der Kon- 
takte, die sowohl die Egibis als auch andere Geschäftsleute aus Babylon nach KiX und 
Hursagkalamma unterhielten (die Egibis besaßen dort mehrere Häuser), kann ersteres 
nicht ausgeschlossen werden. 

  

    

       
         

        

                 

  

    

  

   

  

Die Pachturkunden 
Neben dem bereits behandelten imirtu-Verpflichtungsschein Dar 423 (Nr. 172) sind 
noch zwei andere überliefert, die Pachteinkünfte von Grundstücken zwischen Zababa- 
und Gi$Su-Tor betreffen könnten. BM 31444 (Nr. 170) aus dem Jahre 5 Camb nennt als 
Nachbarin eines Grundstücks am Gißtu-Tor eine gewisse Amat-Ninlil aus der Familie 
Misiraja. Diese Angabe hilft aber leider nicht, diese Forderung über 5.1.2 Kur Datteln 
und Nebenprodukte sicher dem einen oder anderen der bis dahin erworbenen Areale 
zuzuordnen, da deren Grenzbeschreibungen zu vage sind. Der Name des Pächters ist 
nicht erhalten. Einen der Zeugen treffen wir in Sm 9 (Nr. 171) aus dem Jahre 1 
Barz (= 8 Camb) wieder, einer imittu-Forderung über mindestens 13 Kur Datteln samt 

Nebenprodukten zu Lasten von Nabü-pitnanni, einem Sklaven des IMB. Das Grundstück 
wird in diesem Falle als vor dem Zababa-Tor liegend beschrieben. 

  

     
    

   

  

Das Grundstück am Alten Kutha-Kanal 
  

Die folgende Gruppe von Urkunden (Nr. 146-164) behandelt die Vorgeschichte, den 
Erwerb und die Nutzung eines Grundstücks am Alten Kutha-Kanal. Der Kanal war 
nördlich von Babylon an den Euphrat angebunden, führte im Osten an der Stadt vorbei 
und verlief dann in südlicher Richtung.?% Unser Grundstück dürfte sich im Nordos 
vor der Stadt nahe am Euphrat befunden haben, da in einer diesbezüglichen Urkunde 

  

         

  

die Lage mit bab när Ku labiri “Abzweig des Alten Kutha-Kanals” präzisiert is. 2° 
Seine Eigentümer stammen aus der Familie Sangü-SamaS, deren Stammbaum hier 

der besseren Übersicht wegen folgt: 

  

  RGTC, S.375, 
Nbn 973 (Nr. 147). Die Egibis erwarben auch zur Zeit des Darius ein Arc ge 

Norden vor der Stadt am Abzweig des Alten Kutka-Kanals, Dar 102 (Nr. 199). AR.George 
341, weist daraufhin, daß kaum Grundstücke vor dem Itar-Tor bezeugt sind, weil ich dort in unmitelb 

Stadtnähe Festungsanlagen, Gräben usw. befanden. 
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Stammbaum der Familie Sangü-Samas 

Sangü-Samas (2) 

Nürea 

Samas-ina @8detir  Nabü-balissuigbi 0 "Kabıija 

Samas-apla-ugur 0  “Amat-Ninlil (= Beliliti?) 
x 

Nabü-apla-iddin [.-.1   

    apla-usur und seine Ehefrau Bälilitu waren Schuldner der Egibis, wie aus BM 
31545 (Nr. 146) ersichtlich ist. Der Schuldbetrag beläuft sich auf 2 m Silber, die 
mit jährlich 20% zu verzinsen sind, und ein Sohn des SamaS-apla-usur, von dessen 
Namen nur [...)-ittannu erhalten ist, bürgt für die Begleichung des Betrages. Das 1 
Datum ist leider nicht erhalten. Vermutlich hat diese Urkunde auch eine Klausel über 
Pfandbestellung und Zinsantichrese enthalten. 

aß eine antichretische Verpfndung des Grundstücks vorgelegen hat, könnte indi- 
rektausdem imitru-Verpflichtungsschein Nbn 973 (Nr. 147) vom 28.5.16 Nbnabzulesen 
sein. Er betrifft Einkünfte vom Alten Kutha-Kanal, als Gläubiger erscheint allerdings 
IMB selbst. Auffälligerweise ist jedoch SamaS-apla-usur als erster Zeuge genannt, 
gefolgt von seinem Sohn Nabd-apla-iddin. Der Ausstellungsort Satirtu ist freilich sin- 
gulär im Archiv. Da wir von einem anderen Grundstück IMBs im selben Gebiet nichts 
wissen, dürfte ein Zusammenhang zu IMBs Forderung bestehen, und IMB dürfte über 
das Pachtaufkommen wohl aufgrund einer Forderungsabiretung oder antichretischen 
Verpfändung verfügt haben. Unter den drei Pächtern befinden sich zwei Söhne eines 
Musszib-Bäl aus der Familie Sasinnu, deren Bruder ebenfalls von späteren Pachturkun- 
den her bekannt ist (vel. die Tabelle auf $. 138). Die Vorgeschichte, die - wie so oft - 
von Schulden handelt, könnte demnach bis ins Jahr 16 Nbn zurückreichen. 

Gekauft hat IMB das Grundstück erst ein Jahrzehnt später, wie aus Cyr 320 ( 
150) vom 20.8.8 Cyr zu erfahren ist. Zwar stellt diese Urkunde nicht den Kaufvertrag 

dar, sondern eine Forderung über einen Teil des Kaufpreises zu Lasten von IMB und 
markiert somit nur den terminus ante quem, aber eine Vermögensübertragung innerhalb 

$amaS am 19.11.7.Cyr ging dem Verkauf voraus und ist als Cyr 277. 
148) erhalten. Somit muß das Kaufdatum zwischen beiden Terminen angesetzt 

    
       

    

  

  

  

   

    

  

  

    
@ 
werden, 

Diese Vermögensübertragung ist außerg 
an seine Frau oder durch den Vater an se 

gewöhnlich, da sie nicht durch den Ehemann 
kehrter Rich-          

  

   

  

   

   

     
      
  
    

‚ur alle Vermögenswerte, die ihm die Eltern seiner inzwischen verstorbe- 
eignet hatten. Sie werden als “Feld, Haus und Sklaven, entsprechender 

(diesbezüglichen) Urkunde” umschrieben, ohne im einzelnen aufgeführt zu sein. Der 
Passus ana ümf säti “auf ewige Zeiten” bringt die Unwiderruflichkeit zum Ausdruck, 
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   wobei sich der Sohn jedoch gleichzeitig Nießbrauch auf Lebenszeit ausbedingt% Den 
Vertragstext beschließen Fluchformeln, die Anu, Enlil und Ea?“ anrufen, gefolgt von 
Nabd, dem Schreiber von Esagil. Mit diesem Dokument sichert der (offenbar kinderlose 
und vielleicht noch recht junge) Sohn seinem Vater im Falle seines eigenen Todes das 
Erbe von mütterlicher Seite, auf das der Vater normalerweise keinen Anspruch häte 
Insbesondere dürfte es dabei um die Mitgift der verstorbenen Mutter gehen, aber auch 
um Vermögenswerte, die die Großeltern dem Enkel direkt überschrieben haben (Z. 6, 
wiederholt in Z. 9 f.) Der Vater darf sie zu Lebzeiten seines Sohnes allerdings weder 
nutzen noch darüber verfügen; im Grunde garantiert die Abmachung lediglich, daß der 
Sohn keine anderweitige Verfügung mehr darüber trifft und das Vermögen an den Vater 
fällt, sollte der Sohn vor ihm sterben. 

Der Vater verfolgte jedoch andere Absichten, die aus einer weiteren Urkunde er- 
sichtlich sind. BM 32152 (Nr. 149) wurde wahrscheinlich im Siman (3. Monat) des 
Jahres 8 Cyr ausgestellt, also vier Monate nach dem zuvor besprochenen Dokument. 
‚Auch diese Urkunde folgt dem Formular von Vermögensübertragungen, sie erfolgt je- 
doch diesmal vom Vater an den Sohn. Samaf-apla-usur überschreibt Nabö-apla-iddin 
einen Anteil an einem eigenen Grundstück als Kompensation für ein Grundstück am 
‚Alten Kutha-Kanal, das zur Mitgift von SamaS-apla-usurs verstorbener Ehefrau gehört 
hatte und das dieser zwischenzeitlich an IMB verkauft hat. Zum Verkauf war Sama3- 
apla-iddin an sich gar nicht legitimiert, erst nachträglich wird nun offensichtlich die 
ganze Angelegenheit in eine juristisch eindeutige und unanfechtbare Form gekleidet — 
ein Umstand, auf den IMB als Käufer des Areals größten Wert gelegt haben dürfte. Die, 
Überlieferung dieser Retroakten im Egibi-Archiv zeugt davon.” 

Der Sohn, Nabü-apla-iddin, erhält einen Anteil von 3 Kur an einem größeren 
Grundstück, dessen Gesamtfläche nicht angegeben wird. Es befindet sich im Ver- 
waltungsbezirk von Babylon in der Ortschaft Til-BelSunu am Euphrat, die sich nicht 

    

     

  

  

   

  

    

  

  

Zusammenfassend zu Schenkungen und Verfügungen auf den Todesfall vel. den Kommentar von M. 
San Nicold-A. Ungand, NRY. S. 17-19, 

Die Schreibung SA.E (ls Märbiti zu sen und neubabylonisch an sich gut bezeugt, vel. M. Krebernik, 
Mär-bit) dürfe angesichts der typischen Reihung der drei großen Götter als Anu, Enlil und Ea, sowie der 

vielen Fehler, die in der uns vorliegenden Abschrift dieses Dokuments auftauchen, zu SE-a zu emendieren 
sein. Die Trias (mit der Androhung eines unlösbaren bösen Fluches) findet sich, gefolgt von Nabd, Samas 
und Madänu (mit Erwähnung, d.h. indirekte nvolvierung, von Marduk und Zurpanät), in BM 64650 aus. 

’ylon (. MacGinnis, ASI 15, 5.105, 41 Nbk) bzw. gefolgt von Nabd und Belet-ekll in einer Urkunde 
aus Dilbat aus dem Jahre 2 Nbn, VS 521 (= NRV 12). An ...], Marduk und Zarpantu, gefolgt von Nabl, 
werden in BM 38125 Babylon, 38 Nbk) angerufen. Typischerweise finden sich in Babylon-Urkunden dieser 

Zeit Marduk und Zarpanitu an prominenter Selle (mit aläga gabd "Verderben fehlen), gefolgt von Nabü, 
(mit der Maßgabe, die langen Tage zu verkürzen); z.B. Nbk 368 (Babylon, 40 Nbk), Nbn 9% (Babylon, 
16 Nbn), BM 32205+ (AfO 42/43, Nr. 2 Babylon, O Camb): u.a, auch in Urkunden aus Sippe, zB. Cyr 
183 (Cyr), Roih, Marriage Agreements, Nr. 5, 26,30 (20 Nbk / 5 [KN]/ [x KN)): manchmal im Verbund 
mit anderen Gottheiten, zu deren Kult die Familie in besonderer Bezichung sicht, z.B. nennen Nbk 237 und 
316, die dem Nappähu-Archi (Babylon) zugehören, Ihara und Papsukkal - die Familie besitzt Pründen 
am Iara Tempel. Während Fuchformeln in der Zeit vor Nebukadnezar auch bei Grundsuckskäufen 
Anwendung finden (vel. die Kudurus im allgemeinen sowie die Belege bei H, Peschow. Kauformulare 
39, Ann. 101 1), sind sie spiter uf Vernögensübertragungen, ltzwillige Verfügungen, Eheverträge und 
Migitbestilungen ec. beschränkt 

hl 3+ sind 

  

  

      

  

  

  

  

    

  

         
  

      

  

     

           
   

lichen. Den terminus post quem bildet die Vermögensüber 
1 y seits vor dem 20.8.8 Cyr ausgestellt worden sein 

da zu diesem Zeitpunkt das Objekt der Urkunde bereits an die Egibis verkauft war 
Die Tafel wurde im übrigen durch den Notar Kabt-ii-Marduk//Atkuppu ausgesellt, allein 

unter Verwendung seines Amissiegels Belege seit 37 Nbk, vgl. H.D, Baker-C. Wunsch, Notaries). 
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  näher lokalisieren läßt. Es soll, wie in Z. 2-4 ausdrücklich festgelegt wird, 1 Kur 
Dattelgarten und 2 Kur Ackerland umfassen. Dies dürfte indirekt etwas über den Wert 
des Grundstückes aussagen, das an IMB verkauft worden ist: Wir können annehmen, 
daß es entweder bei vergleichbarer Größe Dattelkultur und Ackerland im Verhältnis von 
2:1 enthielt, oder einer solchen Fläche wertmäßig entspricht. 

Ab. 13 wird der Text leider so fragmentarisch, daß die Zusatzklauseln, bei denen 
es wohl um Anteile von Verwandten geht, nicht rekonstruiert werden können.20° 

Ein weiteres Problem stellt sich durch den Namen der verstorbenen Ehefrau, Amat- 
Ninlil. Zwar heißt auch die Mutter des Nabü-apla-iddin laut Cyr 277 (Nr. 148) so, 
aber als Gattin des Sama$-apla-usur wird in BM 31545 (Nr. 146) eine gewisse Bölilitu 
genannt. Prinzipiell gibt es zwei Erklärungsmöglichkeiten: Entweder ist Bölilitu ein 
Kosename der Amat-Ninlil, oder SamaS-apla-usur war mehr als einmal verheiratet. Für 
ersteres kann auf Parallelfälle verwiesen werden,”® aber auch letzteres erscheint nicht 
ausgeschlossen. In dem Verpflichtungsschein BM 31545 (Nr. 146), bei dem Bölilitu als 
Mitschuldnerin genannt ist, leistet ein Sohn des SamaS-apla-usur eine Zahlbürgschaft, 
dessen Name zwar nicht vollständig erhalten, aber jedenfalls nicht zu Nabü-apla-iddin 
zu ergänzen ist. Somit muß er ein Bruder oder Halbbruder sein, sicher jedoch ein Sohn 
der Balilitu. Wenn die beiden Brüder Söhne verschiedener Mütter wären, erklärte dies 
auch, warım man bezüglich des mütterlichen Erbes für klare Verhältnisse sorgen mußte. 

Über den Erwerb des Grundstücks am Alten Kutha-Kanal durch die Egibis blieb uns. 
zwar kein Kaufvertrag erhalten, aber mehrere Verpflichtungsscheine über einen Teil des 
Kaufpreises. Inwieweit die Forderung des IMB, die zu Lasten des Verkäufers früher 
bestanden hatte, auf den Kaufpreis angerechnet worden ist, ßt sich nicht erweisen. 
Laut Cyr 320 (Nr. 150) vom 20.8.8 Cyr schuldet IMB noch 2 m Silber, die als Kauf- 
preisrest deklariert sind und bis Ende des laufenden Monats gezahlt werden müssen. 
Der Nachsatz in Z. 8 läßt erkennen, daß sich das Grundstück bei der Vermessung als 
größer herausgestellt hat, als man ursprünglich angenommen und im Kaufvertrag fest- 
geschrieben hatte. Angesichts einer Differenz von 2 m muß von einer beträchtlichen 
Größenordnung ausgegangen werden. 

Die Quittung Cyr 32377346 (Nr. 151) vom 11.98 Cyr betrifft eine Rate von 30 $ 
(dh. einem Viertel der Summe), die IMB, offensichtlich bereits mit Zeitverzug 
SamaS-apla-usur gezahlt hat. Für den Rest der Forderung zahlt er im Nisan (1. Monat) 
des nächsten Jahres laut Cyr 334 (Nr. 152) Zinsen; die Höhe des Betrages ist allerdings 
nicht angegeben. Auch die Urkunde Cyr 366 (Nr. 153) hat sicher mit dem Fall zu tun, 
wahrscheinlich handelt es sich ebenfalls um eine Quittung. Die Auszahlung leistete 
offenbar ein Mittelsmann, 

  

  

      
    

  

        

  

    
  

    
    

    

    
  

   
    

30° RGIC 5, 5, 300 mit Verweis auf Nbk 246. Diese Urkun 
erkennbare Beziehung 

nden Fall keine     a jedoch mit dem vorlig 
   

  

   

   

in gevier Ne 
Ein Sohn eines Nergaltallim/Sangö-Samas 
Vorbehalt sclieden, daß es beider dokumentieren Rc a 

und seine Brdersovie deren Nachkommen Ansprüche ableiten könten, en in einem solchen 
Sienich unter den Zeugen genann. 
39 Siehe uner Anm. 231 
?7U Wenn wir die Größe des Kompensaionsahjektes in BM 32152 (Nr. 149) zugrunde Ign und die 
Preirelionen von 6 GARA für I Kur Dattelgrten und 60 GARS für 2 Kur Ackerland anwenden, di für 
Grundstücke um Babylon in diese Zeit nicht unrelisisch erscheinen, so erechne sich 360472 8 = 7 m 12 
$ls potentieller Kaufpreis. Dann würde die Diflerenz aber immerhin cin satliches Viertel btrage 
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     Am 22.1.3 Camb schließlich verkauft IMB Camb 217 (Nr 
Teil der Fläche, einen Anteil von 0.2.3 Kur (6850 m?), an seinen Schwiegersohn Itti- 
Nabü-balätu/Bel-ötiru, den Ehemann seiner ältesten Tochter. Dieser war bereits bei 
der Ratenzahlung Cyr 346/1323 (Nr. 151) als Zeuge präsent gewesen und hatte von 
daher möglicherweise ein besonderes Interesse an dem Grundstück. Über den Pr 
schweigt das Dokument, lediglich der Empfang des Silbers wird ausdrücklich bestätigt 
Daß das Grundstück nur ideell, aber nicht physisch geteilt werden sollte, sondern ei- 
ne gemeinsame Nutzung angestrebt war, geht aus der nachfolgenden Spezialklausel 
hervor, in der IMB mit seinem Schwiegersohn vereinbart, Preisveränderung enispre- 
chend der Qualität des Grundstückes gemeinsam zu verantworten. Einerseits ging es 
wohl darum, Ansprüche des Schwiegerschnes abzuwehren, sollte das Grundstück von 
geringerer Qualität als angenommen sein, andererseits wurde ihm damit aber auch zuge- 
standen, anteilmäßig an einer Verbesserung, z.B. durch die Anpflanzung junger Bäume, 
zu profitieren. Es nimmt nicht wunder, als Zeugen dieser Vereinbarung mehrere Fami 

namentlich IMBs Bruder und Adoptivbruder 

156) zufolge einen 

  

   

  

  

     

  

         

    sowie seinen 
nderen Schwiegersohn als Schreiber, da der Vorgang im Zuge der Mitgifibestellungen 

für die beiden Töchter IMBs stattfand” Der Ausstellungsort Pair ist lediglich in 
diesem Kontext bezeugt.”° Bisins Jahr 11 Dar kann anhand von Pachtdokumenten die 
gemeinsame Nutzung des Grundstückes verfolgt werden (siehe sogleich).7* 

Ein weiteres Grundstück im Gebiet am Alten Kutha-Kanal vor dem IStar-Tor hat 
MNA im Jahre 3 Dar erworben, siche dazu $. 172. 

  

     

      

  

Pachturkunden vom Gebiet am Alten Kutha-Kanal 
Die folgenden Urkunden betreffen Pachteinkünfte eines Grundstücks am Abzweig des 
Alten Kutha-Kanals, von denen einige wegen der Verpächtergemeinschaft mit Iti-Nabd- 
balätw/Bel-&tiru eindeutig dem zuvor behandelten 4 eordnet werden können. In- 
wieweit andere Urkunden aus der Zeit nach 3 Dar vielleicht zu dem von MNA gekauften 
zweiten Grundstück gehören, sei dahingestellt. Sie werden hier mit einbezogen. 

Die Pachtdokumente rekflektieren die Besitzverhältnisse recht eindeutig: Bis zum 
Jahre 3 Camb erscheint IMB allein als Verpächter bzw. Gläubiger von imittu-Pachtab- 
gabe, biszum Jahre 11 Dar seine Söhne gemeinsam mit ihrem Schwager Itti-Nab-balätu 
bzw. mit dessen Söhnen. Interessant ist der Umstand, daß zwar im Jahre 11 Dar noch 

rPachtvertrag abgeschlossen wurde, der die Erben des IMB einerseits und die 
des Iui-Nabd-balätu andererseits als Verpächter angibt, aber offenbar schon im nächsten 
‚Jahr die Abgrenzung der Anteile zwischen den Erben erfolgte und getrennte Verpflich- 

  

  

        

  

  

      

  

  

   

372 Dokumentiert in Camb 215 und 216, dazu Camb 214 (Bearbeit 
Ne 3) 
27 RGTCS, $.249. Der Lokalisierungsvorschlag am Alten Ku ündet sich auf unser Dokument 
Camb 217 (Nr. 156), ist allerdings nicht zu beweisen, da die Angelegenheit nicht an Ort und Stelle vor sich 

sein muß, 
Außerdem ist mit BM 31705 (Bern 1953) ein Pachtvetrag aus dem Jahre 2 Dar über ein Grundstück 

in Nubtanitu am Borsippa-Kanal überliefert, das von Iti-Nabö-balät zur gärtnerischen Bearbeitung (ana 
‚nukaribbüt) verpachtet wird. Die Verpfichtungen für den Pächter schließen das Anlegen eines Obst 

tens, Setzen von Mauern, Anlegen von Auffangvorrichtungen für Regenwasser sowie die sachgerechte 
wässerung und Bewachung ein. Ein Zusammenhang zu den Grundstücken der Familie Egbi lb sich 

kennen. Ob der Vertrag quasi als Muster oder zur Einsichtnahme ins Archiv gelangt ist, 
il werden. 

  

zuletzt CM 3334336 und AfO2U48, 
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tungsscheine ausgestellt wurden. Ab 16 Dar (d.h. nach der Erbteilung zwischen MNA 
und seinen Brüdern im 14. Jahr, Dar 379) werden auch deren Anteile separat notiert 

  

Tobelte 13: Pachtdokumente vom Gebiet am Alten Kutha-Kanal 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  

  

  

        

TarııDauım TVerscher _TPichier Benz Bemerkungen 
[Na or: fm Rimi-BeVBalassu/Samataban 127 Kur Date Jimimevs, 
(8.147) |antichreische 14sin-NabayMusczib-BeUSasinnu |Nebenprodukte|wechselshige 
285.16 Ne | Pfand?) |abasiuyMusezib-Bi/Sasinnu Bürzschat 

ICamb 122 Jim [Nabo-usuruMusezit:Bet/ > 160 Kur Date Jimine-vs 
(8.15) ISasinnu [Nebenprodukte eat-Vemerk: 10 5 Sitbe 
272Camb 25? Siber.  |und frühere Forderung, 

verzinstieh__(Bürgschaf 
[Cam 179 Time (Nabtnayarsomteziw-Bay [28 Kur Dan Jimine-VS, ea Vemer 
(N 155) ISasinnu [Nebenprodukte] hahı abi nich, 
14.63 Camb. bestichen 

Darızı mine Bruder |Nmans-aha-rddin 7Sanza-parakkı|36 Kur Daten |imitu-VS. elar-Vermerk 
sr) [ms [Netenprodukte|36 Kur vom 1. Posten 

206 5: Dur 20 Kur vom 2 Posten 
Io 31553 —]MNA Bader [Bat 37 Kor Dam [imina-VS. elar-Vemenk 

(158) |NB [Ninura ana icdin/Saneü-parakki Nebenprodukte [zu Lasen des N 
2x.8Dar (issianu nich bezahlt 

IDars16 TMNAs Brnder [aplajaigka-Marduk/Suhaja Pachvenrag, Verplich, 
(8.199) [Sands IND. ung zu Grabeareiten 
Han.ll Dar issianu 6bew. 5 Kur 

Dancin pro Kur Fläche 
[Dr ISA Be 12T Br Kur  Timine-vs 
(8.160) Söhne des IND Datein 14 Kur vom 1. Posten 
14.1117] Dar [Nebenprodukse ix Kur vom 2. Posten 

Durssa [Nas Hide [Aplapoaik-MardukfSuhajn _]21 Kur Daten [iminu-vs 
(8.161) INabö-usursuMusezi-Bei/ | Netenprodukte ela-Vemerk 
126.12 Du Isasinne 

IDara2e mnar rasın- BEiWabe-usurSu/Sasinma 11323 Kur — [imim-VS, Abrechnunge 
(8.162) (Brüder) Datein ermerk, hab lin: und 
2616Dar [Anteile sepanı [Nebenprodukte üssionu nicht beglichen! 

Bu 3463 11.) 7 8.1 Kur Daten [mine 5 
(8.169) iNedenpro 
6124 Dar use, 

fon 30474 TMNArLı II NO mann ..1Dancn — imina)-vs; 
(Ne. 16) [Nebenprodukte Abieferungsort 

106.xDar Alter Kua- Kanal         
Das Grundstück wurde gleichzeitig von mehreren Pchtern bearbeitet, von denen sich ei- 
ner, Nabd-usurSu/Mußezib-Be/Sasinnu, über 18 Jahre (2 Camb bis 12 Dar) nachweisen 
läßt. Auch seine Brüder sind als Pächter bezeugt. Obwohl z.B. ein separater Pachtver- 
trag mit Aplaja//Subaja im Jahre 11 Darabgeschlossen wurde, wird dieser als Schuldner 
eines imitt-Verplichtungsscheines gemeinsam mit dem anderen Pächter Nabü-usursu 
genannt. Andererseits werden Restschulden je nach Pächter getrennt in der elat-Klausel 
vermerkt (vgl. Nr. 158, 161). BM 34463 (Nr. 163) aus dem Jahr 24 Dar dürfte der 
jüngste Beleg sein, in dem das Grundstück am Alten Kutha-Kanal genannt wird; freilich 
ist nur der obere Rand der Urkunde erhalten. Für die Zugehörigkeit von BM 30474 
(Nr. 164) in den hier beschriebenen Kontext spricht außer dem Ausstellungsort auch 
der Umstand, daß ein Sohn des Iti-Nabd-balätu die Urkunde geschrieben hat. 

    

  

   
  

  

  

       
 



   

    In zwei Fällen beneni argrundstücks: 
Angehörige der Familie 158 £) und der Familie Sasinnu (Nr. 159). 
Bei Letzteren dürfte es sich um Verwandte der Pächter handeln. 

Der einzige erhaltene Pachtvertrag Dar 316 (Nr. 159), der im Jahre 11 Dar mit 
Aplaja//Subaja abgeschlossen wurde, zeigt, daß die Pächter erhebliche Anstrengungen 
zur Erschließung und Kultivierung des Terrains unternommen haben. Die Abmachung 
wird ana nukaribbüti “zur gärtnerischen Bearbeitung” auf 5 Jahre abgeschlossen, die 
Fläche umfaßt jedoch nicht nur Gartenland. Auf einem Teil befinden sich zwar bereits 
Dattelpalmen (caqpu), aber daneben gibt esaucheinen Anteil Ackerland (pisulpi). AbZ. 
10 werden die mit dem Ausbau der Bewässerungseinrichtungen verbundenen Pflichten 
detailliert (wenn auch füruns nicht völlig verständlich) dargestellt. Voneinem Graben ist 
die Rede, dermit2 Ellen Abstand(?) unterhalb von etwas entlanggeführt werden soll, ein 
Damm muß angelegt, Dränagegräben beiderseits des Grabens abgezweigt werden. Die 
Arbeitsleistungen werden jenach Erschließungsgrad vergütet. Für Neulanderschließung 
stehen dem Pächter 6 Kur Datteln pro Kur Fläche als Entgelt (Sissianu) zu, für bereits 
bearbeitetes Terrain 5 Kur. Allerdings wird ihm deı e 
die Fläche unbearbeitet bleibt. Für die Fl 
die Teilpachtabgabe ein Viertel des Ertrages. Für die Dattelkultur wird offensichtlich 
stillschweigend vorausgesetzt, daß der Ertrag vor der Ernte am Baum geschätzt wird 
(mit) und vollständig abzuliefern ist. Davon zeugt der Verpichtungsschein Dar 
332 (Nr. 161), der Aplaja//Suhaja und den anderen Pächter Nabü-usurgu verpflichtet, 
Dattel-imittu zu liefern. 

   

         
  

  

  

  

  

    

    
  

  

   

Der Nachlaß des Kidin-Marduk 

Als der babylonische Geschäftsmann Kidin-Marduk, Sohn des Zörija aus der 
Sango-Gula, ıde von Cyrus’ drittem Regierungsjahr unerwartet verstarb, hin- 
terließ er ein umfangreiches Vermögen und beträchtliche Schulden. Es war ihm nicht 
mehr möglich gewesen, sein Haus zu bestellen, so daß sich seine Witwe, sein Bruder 
und seine Mutter gezwungen sahen, die finanziellen Angelegenheiten im Interesse der 
beiden Söhne Kidin-Marduks - und in ihrem eigenen, selbstverständlich - zu regeln. 

  

  

      

Stammbaum der Familie Sangü-Gula 

  

Gabul Sangd-Gula (1) Sangü-Gula (2) Rö 

Kl...) Nabi. 

  

ja (1) 0 (Qudasu 
\ ZN 

ramät 00 Marduk-fuma-ibni "Bu’lu oo Kidin-Marduk Nabi-musätig-udde 
ZEN 

Nädin-ahi  Marduk-usallim 

  

  

  

 



      

  

   Sangü-Gula (3) 

Zerija®) 
| 

Marduk-$ 
I 

Nab6-apla-iddin 

  

     ma-iddin. 
       
    

   

     

  

    

   

  

     Mit den Hauptgläubigern, Iddin-Marduk aus der Familie Nür-Sin und seiner Ehefrau, 
a-Esagil-ramät (den Schwiegereltern des IMB), konnte man sich einigen (dokumen- 

der Schulden beschloß man den Verkauf des umfang-     

   Die Schulden des Kidin-Marduk hatten sich über die Jahre summiert und resultierten 
aus Geschäftsdarlchen; gleichzeitig (wie aus dem folgenden ersichtlich wird) hatte er 
innerhalb kurzer Zeit (vomehmlich den ersten drei Regierungsjahren des Cyrus) sukzes- 
sive Grundbesitz erworben. Es sei daran erinnert, daß auch NAT erst in vorgerücktem 
Alter, aber dann in schneller Folge Grundbesitz gekauft hat, allerdings zwei Dekaden 
früher. Kidin-Marduk scheint eine ähnliche Geschäftsstrategie verfolgt zu haben, ge- 
langte aber auf lange Sicht nicht zum Erfolg. Die finanziellen Probleme, denen sich 

milie nach seinem Tod gegenübersah, resultierten sicher nicht aus genereller 
Mißwirtschaft oder unangemessenem Lebensstil. Vermutlich waren einige Geschäfte 
nicht erfolgreich verlaufen und die großen Verluste könnten mit den Umständen oder Be- 
gleiterscheinungen von Kidin-Marduks Tod zusammenhängen. Dies erklärt vielleicht, 
warum es bei der Nachlaßregelung heißt, die Gläubiger hätten Mitleid gehabt (rima 
rasü).2 Bevor man jedoch den Verkauf endgültig geregelt hatte, wurde die Familie von 
einem weiteren Schicksalsschlag getroffen: Auch einer der Söhne starb.7° 

Die Geschäftsverbindungen Kidin-Marduks zu den Gläubigen, Iddin-Marduk und 
seiner Frau, lassen sich über zwei Jahrzehnte verfolgen, freilich nur anhand weniger Do- 
kumente.”° Nbn 153 (zuletzt bearbeitet als CM 3 128) reicht ins Jahr4 Non zurück. Der 
Betrag von 4 / 8, zahlbar innerhalb eines Monats, läßt vermuten, daß es sich um ver- 

spätete Zinszahlungen für eine noch ältere Schuld handelt. Liv 2 (CM 3 158) aus dem 8, 
Jahr nennt einen wesentlich höheren Betrag: 12 m Silber haben Kidin-Marduk, Marduk- 
fuma-iddin?® sowie ein Dritter von Iddin-Marduk erhalten. Ein Fälligkeitstermin ist 
nicht angegeben. Die Höhe der Schuldsumme und die Schuldnergemeinschaft lassen 
geschäftliche Absichten vermuten, für die Iddin-Marduk aber offensichtlich nicht das 
Risiko übernehmen wollte. Anders als bei harränu-Verbindungen (von denen er meh- 

rere unterhielt) sind Ertrag und Risiko für ihn begrenzt: Der Zinssatz beträgt wie üblich 

       
            

    
   

    

          

     

   
   

    

    
    
    

        

  

    

  

     

    

    
    

  

  

    

  

  

7° CM320E Re? 
2% InCM 3291 vom x.x3 Cyr sind Nädin-ahi und Nabö-uSallim genannt, in der Kaufurkunde C 
(8r. 125) vom 6.3.4 Cyr erscheint nur noch Nädin-ahi 
77 Siehe CM 3a, 5.57 mit Anm. 224 
2% ist ebenfalls ein Schn des Zärija aus der Familie Sangi-Gul, aber, trotz gleichlautender Fliation, 
vielleichtkein Bruder des Kidin-Marduk. Er wirdhieralserser Schuldnermit voller Fliation genamn, Kidin 
Marduk as riter, ebenfalls mi voller Filation. Beim Verkauf der Grundsticke durch die Angehörigen des 

uk werden Ehefrau, Bruder, Mutter und Söhne genannt, aberer ist nich darunter. Dar orscheint 
liche 5 bereifenden Urkunden (s. im folgenden) als Nachbaran einer Längssite, cbenflls ohne 

Bruder des Kidi-Marduk ausgewiesen zu sin 

1614   

  

  

  

  

        
    



         die Forderung ist außerdem durch G: 
Auch Iddin-Marduks Ehefrau Ina-Es: 

  ieralpfand gesichert 
ramät lieh Kidin-Marduk Silber, noch 

während Nabonids Regierung. Nach Ausweis von DT 225 (Nr. 122, die Jahreszahl 
ist nicht erhalten) schuldeten er und seine Ehefrau Bu’itu ihr 10 Minen. Ein Termin 
für die Rückzahlung des zinsfreien Kapitalbetrages ist zwar vereinbart worden, konnte 
aber offenbar nicht eingehalten werden, daraufhin mußte er verzinst werden. Zu Mitte, 
des Jahres 2 Cyr quitiert Ina-Esagil-ramät, die bis dahin aufgelaufenen Zinsen erhalten 

en. Bei Kidin-Marduks Tod bestand diese Schuld immer noch. BM 34501 (Nr. 
123) dokumentiert eine weitere Forderung Ina-Esagil-ramäts, allerdings erscheint als 
Mitschuldner neben Kidin-Marduk sein Bruder. Der schlechte Erhaltungszustand läßt 
weder Datum noch Betrag erkennen. Im Jahre 1 Cyr kamen noch einmal 12 m Silber 
hinzu, die Kidin-Marduk gemeinsam mit seinem Bruder Nabü-muSetig-udde laut Camb, 
81 (CM 3 269) bei Iddin-Marduk aufgenommen hatte. 

Daneben hatten noch weitere, kurzfristige Forderungen laut Nbn 1079 und 800 (CM 
3.226 f.) existiert, sowie eine kurzfristige Forderung Iddin-Marduks über I m 35 $ 
Silber zu Lasten von Marduk-Suma-iddin, wie aus Nbn 613 (CM 3 199) ersichtlich ist 
Ob diese termingemäß beglichen oder zu früheren Forderungen addiert wurden, läßt 
sich nicht beurteilen. Des weiteren meldeten auch andeı Forderungen nach 
Kidin-Marduks Tod an, namentlich Ahha und Arad-Bäl, die ein Haus gepfändet hatten 
und vom Verkaufserlös der Sangd-Gulaschen Immobilien 4 m 20 $ausgezahlt bekamen, 
wie aus Cyr 161+ (CM 3 292: Rs 27' £. bzw. Nr. 125A: 72 f.) und BM 41533 (Nr 
124): 7° £. hervorgeht. 

Als Kidin-Marduk starb, war seine Familie insolvent, aber noch vermögen. Dieses 
Vermögen übernahm die Familie Egibi im Gegenzug für die Begleichung der Schul- 
den, ein Vorgang, der in mindestens drei Etappen vor sich BM 31435 (CM 3 
291), noch zu Ende des Jahres 3 Cyr ausgestellt, listet 22 m 30 $ zu Lasten von Kidin- 
Marduk, seiner Ehefrau und seinem Bruder Nabü-muStig-udd& auf, davon 12 m 30 
$ als Guthaben des Iddin-Marduk und 10 m zugunsten von dessen Frau. Dieser Be- 
fund entspricht den erhaltenen Verpflichtungsscheinen, wenn man in Rechnung stelt, 
daß die Geschäftsverbindung mit Marduk-Suma-iddin anderweitig geregelt worden ist 
Leider fehlt nach wie vor die Hälfte der Tafel, auf der die Details der Übereinkunft zu 

finden wären. Abschließend heißt es, Iddin-Marduk habe den Schuldnern den Rest der 
Forderung erlassen und die diesbezüglichen Dokumente ausgehändigt. 
Eine andere Urkunde, BM 41533 (Nr. 124), betrifft dieselbe An 

nur als Bruchstück erhalten. Der Notar Libüru, der die Taf 
hat, wird auch im Vertragstext erwähnt. Wahrscheinlich beruft man sich auf, 
Dokument BM 31435 (CM 3 291), da auch dieses, dem erhaltenen Ahnherrennamen 
nach zu urteilen, von ihm ausgestellt worden ist. Von Grundstücken und Häusern ist 
die Rede, vom Silber zum Bezahlen der namentlich genannten Nebengläubiger, das 
vermutlich über einen von IMB beauftragten Mittelsmann ausgezahlt wurde, und von 
Marduk-Suma-iddin (bzw. dessen Sohn), dem ehemaligen Partner des Kidin-Marduk. 
Es könnte vielleicht um die Rückzahlung jener Beträge gehen, die Kidin-Marduk und 

    
    

  

   

  

  

  

      
   

            

  

  

        
        

  

  

       

  

        

    

  

     
  

    

azuM. Jursa AfO2/43, 5.201: re-he-etkaspiSa-tiirtak-ki-Sienu-mn wWilerira-Suisien 
itirru ana ...irtan-nu (RSZ.I-0). 
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     Marduk-Suma-iddin gemeinsam aufgenommen hatten. Mehr Informationen sind dem 
kleinen Randstück freilich nicht abzuringen. 

Die Kaufurkunde selbst, Cyr 1614 mit Duplikaten (Nr. 125A-E), die sechs Grund- 
stücke, drei Häuser und drei Sklaven zum Gegenstand hat, wurde am 6.3.4 Cyr von 
vier Notaren in Babylon ausgestellt. Sie liegt in mindestens vier Exemplaren vor, von 
denen drei nachweislich gesiegelt wurden, ein viertes wahrscheinlich auch, wenngleich 
nur ein Oberflächenfragment ohne Ränder erhalten ist. Die Ausfe der Urkunde 
hat man sich vermutlich so vorzustellen, daß alle vier Notare zunächst die vorbereiteten 
Tafeln mit ihren Siegeln versehen haben; dabei wurden je zwei auf dem linken und 
rechten Rand entsprechend der Rangfolge plaziert und mit Beischriften verschen,?® ehe 
der Vertragstext (nach Vorlage oder Diktat?) geschrieben wurde." 

Sechs Grundstücke, drei Häuser und drei Sklaven wurden an IMB, den Schwie- 
ersohn der Hauptgläubiger, für 24 m 37 $ verkauft, von denen 4 m 20 $ an andere 

20. m 173 
ursprünglich 22 m 30 

5 an Kapital (und möglicherweise noch einiges an Zinsen) umfaßt hatte. Sie hatten 
allerdings auf den Differenzbetrag verzichtet (vgl. Anm. 279). Die Auszahlung des 

Silbers durch den Käufer an die Hauptgläubiger hatte höchstwahrscheinlich nur fiktiven 
Charakter 

Iddin-Marduk, der Schwiegervater des IMB, hatte seiner Tochter neben einer statt- 
lichen Mitgift auch ein Drittel seines Vermögens (Jalfu ina nikkassi) vertraglich zu- 

sichert.?% Dieser Erbanspruch zugunsten der Tochter, für den es an Parallelen aus 
ubabylonischer Zeit mangelt, wurde bereits zu Lebzeiten Iddin-Marduks teilweise 

realisiert, zum einen, indem IMB an den einträglichen Geschäften seines Schwieger- 
vaters beteiligt wurde,2® zum anderen durch Vermögenstransfers wie im vorliegenden 
Fall 

Über deren Umfang gibt das Testament des Iddin-Marduk, BM 
Nr. 2) aus dem Akzessionsjahr des Cambyses, Auskunft. Darin werden Forderun- 
gen Iddin-Marduks zu Lasten seines Schwiegersohnes von insgesamt 40 m Silber 
erwähnt, die nach Iddin-Marduks Tod an seine Enkel, die Söhne seiner Tochter Nupt- 
aja, übergehen sollen (Z. 10-17). Dies bedeute, daß de facto bereits 40 m Silber in 

  

    

  

  

  

  

  

   
    

  

   
    

    
  

  

    
   

  

  

Dazu H.D, Baker-C. Wunsch, Notaries. Der linke Rand oben sicht generell 
mehr als zwei Schreiben folgt die Anore er keinem ganz einheitlichen Schema. Bei drei Schreiben 
ist IRd-rRd/oben-Rafınten bezeugt (.B. Camb 233), aber auch IRd/oben-RG-IRdhunten (NDn 687). Bei 

vier Schreiber gibt es IRd/oben-IRd/unten-Rd/oben- rRdYunien (Cyr 161, Dar 152), aber auch IRd/oben- 
{Rd/oben-IRdunien-rRd/unten (Nbn 116) 

Dieser Ablauf ist dulich zu erkennen, wenn die Schrift das Siegel schneidet, z.B. bei Nbn 477 (N. 
Ibeischrft schneidet Sigelinschi; SR 67, 1 (Rd, Siogel 

ds Nab6-iddin/Mudammig-Adad): Senkrechte des Zeichens DUB der Beischrif schneiden den Hinterkopf 
ds Beters, Non 13 (Abb. AfO 44/45, 5. 97, Nr. 31: rRd, Siegel des Marduk-Suma-usur/Adad-Xamm£): 
Der Senkrechte des letzten Zeichens von Vs Z. 9 schneidet den Kopf des Beters; BM 32672+)33056 (Nr. 
111, oRd recht): Die Siegelbeischrft, die falsch herum angebracht st und sich ganz rechts befindet, luft 
über die Siegellegende; BM 79049 (Abb. Aof' 24, $. 239): Die leizie Zeile der Datenformel muß den. 
Siegelbeischriten auf dem oRd ausweichen und wird in die Lücken gesezt 

BM 33114 (CM 3 137): 01. und CM 3209: 8-10, 
39 Dies betriftinsbesondere die im Gebiet am Borsippa-Kanal konzentrierten Geschäfte zu Beschaffung, 
‚Transport und Vermarktung von Natualien. Aus der zeitlichen Verteilung der Belege für einige signifikante 
Ortsnamen ist abzulesen, daß die Egjbis ers seit Cyrus’ Regierung, vermitelt durch den Schwiegervater, 
‚ort Fuß fßten. Vgl. dazu CM 3a, 8.23, 
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     Marduk zugestanden hätten, mit denen 
a ie stellen, wie man den testamentarischen. 

Bestimmungen indirekt entnehmen kann, einen Teil des Erbes der Nuptaja dar. Cyr 
161+ (Nr. 125) dürfte einen solchen Vermögenstransfer zugunsten der Egibis re- 
präsentieren, wenn man annimmt, daß IMB den Kaufpreis für die Grundstücke der 
Familie Sangü-Gula gar nicht an lddin-Marduk ausgezahlt hat, sondern led 
Verpflichtungsschein darüber ausstellen ließ. Leider sind entsprechende Verpflichtungs- 
scheine Iddin-Marduks über große Beträge zu Lasten des IMB im Archiv nicht erhalten 
geblieben. 

Für die Beurkundun 
ihres Wertes konnte m: 
Mitglieder der Familie Sangü-Gul Diese Retroakten, die zumeist 
aus den letzten Regierungsjahren Nabonids oder de inn von Cyrus’ Herrschaft 
stammen, sind konsultiert und an IMB übergeben bzw. für ihn abgeschrieben worden. 
Man hat aber lediglich die Flächenmaße für Cyr 161+ (Nr. 125) übernommen, keine 
Maßangaben zu den Seitenlängen. Es wurde auch keinerlei Nachmessung vereinbart, 
offensichtlich, weil ihr Kauf nur kurze Zeit zurücklag und entsprechend genau beu 
kundet worden war. Zudem bestand für die verschuldeten Verkäufer angesichts der 
erlassenen Restschuld ohnehin kein Bewegungsspielraum. Die Formulierung “Fläch 
die K. von PN gekauft hat” beinhaltet somit einen indirekten Verweis auf die jeweilige 
Retroakte. Bemerkenswert ist außerdem der Umstand, daß alle Objekte - soweit Re- 
troakten bekannt sind und die Beträge verglichen werden können - zum selben Preis an 
die Egibis verkauft wurden, zu dem sie von Kidin-Marduk und seiner Ehefrau Bu’Ttu 
erworben worden waren. Die Preisrelationen (Fläche pro Sekel entsprechend Qualität) 
hatten auch dabei im ortsüblichen Bereich gelegen. Man kann den Egibis somit k 
nesfalls nachsagen, sie hätten die Notlage der Familie Sangd-Gula ausgenutzt, um sich 
billig Grundstücke anzueignen, wie man dies wegen Insolvenz der Schuldner zunächst 
vermuten könnte, 

Durch Joins und neue Duplikate ist nun einerseits mehr vom Text von Cyr 161+ (Nr 
125) bekannt, andererseits konnten auch die meisten Retroakten identifiziert werden, 
wodurch wiederum Details zu Tage traten, die in Cyr 161+ (Nr. 125) nicht erhalten oder 

nicht dokumentiert sind. Eine Gesamtdarstellung dieses Vo ist dadurch erst- 
mals möglich, wenngleich eine detaillierte Behandlung der Hauskäufe erst im Rahmen 
einer entsprechenden Studie erfolgen kann.» 
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des Kaufes, die Bes   chreibung der Objekteund die Einschätzung 
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## In Vorbereitung, Auch in diesem Fallkonnten Retoakten itenifiziert werden. BeiHaus Nr. 1 handeltes 
sich um 12GI "Rohre", 1 Gl sind ca. 12m?) im Stadeil $u’anna von Babylon neben Lb38i-MardukBal 
ädin-apl/$a-täbiu, die Kidin-Marduk von Iddin-Marduk/Marduk-zör.ibni/Arad-Nergal aut BM 32173+ 
erworben hat. Die Rückseite der Urkunde ist zwar zerstönt und das Datum damit nicht erhalten, aber 
der Schreiber kann über das Siegel auf dem linken Rand idenfziert werden. Es handelt sich u 
Wallim/a-eppei-ii, der sit 12 Nbn als Notar bezeugt ist. Damit paßt sich diese Retoakte zeilic 

in den Gesamikontext ein. In Verbindung zu diesem Vorgang dürfte auch die stark beschädigte Tafel Nbn 
1032 stehen. Die Identiizirung der Rewroakte für Haus 2 ist problematischer, da nur ihre linke obere Ecke 
überliefert ist. BM 32678 handelt von 10 GI in Su’anna, der Name de vielleicht zu 
LAbaki-[Marduk/Bä 
Ausweis von Cyr 1614 (Nr. 125) war es Bu’tu, die als Käuferin aufgetreten 
Kabi-l-Marduk//Suhaja, wie Beischrift und Siegel verraten. Damit it ei 

  

    
  

   
          

     
     

           
   

  

     

  

  

  

 



  

  

   An dieser Stelle sei auch ein Blick auf die Zeugen geworfen, die bei Vertragsab- 
schluß von Cyr 161+ (Nr. 125) anwesend waren. Der erste, Nädin/Rimüy/Pahäru ist 
seit der bi-Archiv (aber nicht nur dort) bezeugt. 
Er amtierte während Nabonids Regierung als Kollege des NAI als Schreiber von Ge- 
richtsprotokollen,”% darunter auch bei Angelegenheiten, in denen es um Grundstücke 
ging, die die Egibis erwerben wollten. Somit liefert seine Anwesenheit, ebenso wie 
die der vier Notare, indirekt eine Garantie für die korrekte Anwendung der juristischen 
Regeln. 

Iiti-Nabö-ba ch als Zeuge aus anderen Egibi-Urkunden be 
kannt,?# könnte mit dem ersten Zeugen in BM 40741 (Nr. 131) identisch sein, der dort 
allerdings Iti-Marduk-balätu heißt.2 Diese Urkunde hängt mit einem Grundstückskauf 
des IMB zusammen, den dieser wahrscheinlich im Anschluß an Cyr 161+ (Nr. 125) 
getätigt hat (vgl. im folgenden zu Fläche 2-4). 

Derdritte Zeuge istein Sohn des Kurbanni-Marduk//Rab-band. Es sind zwei Brüder, 
Balätu und Gimillu, bekannt, denen ein Hausgrundstück von 12 Gi im Stadtteil 3 

ehört hat” Da auch Kidin-Marduk dort zwei Häuser besessen hat, könnte dieser 
von dorther Kontakte zu ihm gehabt haben. 

Der vierte Zeuge, Sillaja/Arad-Nab0/Nür-Sin, erscheint auch in der Retroakte zu 
Fläche 1, BM 31834 (Nr. 126), als Zeuge. Er agierte außerdem als Mittelsmann für 
Kidin-Marduk, indem er Haus 3 für ihn gekauft hat, wobei er offenbar als nomineller 
Käufer im Vertrag genannt wurde (vgl. Cyr 161 (Nr. 125A): 52 f). Dies macht 
seine Anwesenheit beim Weiterverkauf erforderlich bzw. zur Ver 
Komplikationen wünschenswert 

Der fünfte und siebente Zeuge sind zwei Brüder, Arad-[Bö 
BelSunwSalala. Letzterer erscheint auch als Zeuge bei der Retroakte zu Fläche 1 und 
erhält laut Cyr 169 (CM 3 293) ein Darlehen von 10 m von Iddin-Marduk ausgezahlt, 
scheint also zu dessen Geschäftssphäre zu gehören, 

Des weiteren findet sich unter den Zeugen an 6. Stelle der Sohn von Kidin-Marduks 
ehemaligen Partner Marduk-Suma-iddin, mit dem möglicherweise auch in BM 41533 
(Nr. 124) eiwas vereinbart worden ist. 

    

  

   

    

  

  

        
      

  

    

   

    

   

    

  

Die Grundstücke In Suppatu 
Fünf der sechs Parzellen, die IMB aus dem Nachlaß des Kidin-Marduk erworben hat, 
Hiegen in der Flur von $uppatu, einem südlichen Vorort von Babylon auf dem Ostufer des 
Euphrat®° Eines der Objekte bezieht sein Wasser von einem nicht näher lokalisierbaren 
"Obergraben”. Auch der Madänu-Kanal, an dem das sechste Arcal liegt, das IMB von 
den Erben kaufi, scheint sich nicht weit davon entfernt befunden zu haben. 

    

8 es über den Minelkmann Si, 
als Käufer auf, Bezeichneni 

Vel. NN N. 46und 93 
AISL2T, 5.216 (Nr. 4), Non 64, 356, 495, 668, BM 32 

Nr. 20.21,23.6, 20), BM 31672 (Nr. 89), TCL. 1286,12 
29 ANNE. 48. 
288 Gileicher Fehler 

Val. V$ 539 
Archiv 
PO RGTCH, S.2971 

VArad-NabO/Nür-Sin gekauft worden ist. Kidin-Marduk selbst rat nicht 
scheint der Miuclsmann beim Weiterverkauf als Zeuge 
  

     

    4. 34392, 31681, 32023, 37323 (AIO 445, 

    

yr239: 117 
RV 30) und VS 538 (= NRV 110): die Urkunden haben Verbindung zum Nappähı 

  

    

 



  

    

   Fläche 1 
Das erste Grundstück hat Kidin-Marduk laut Retroakte BM 31834 (Nr. 126) während 
der Regierungszeit Cyrus’ (d.h. spätestens im dritten Jahr)>' von s a 
Marduk-Suma-ibni/Nabü-bäni-ah; Gula erworben, dem Bruder seiner El 
Bu’itu, der auch Fläche 6 veräußert hat. Marduk-$uma-ibni verkauft nur einen Teil 
seiner Fläche, die an einer Längsseite an ein vorhandenes Besitztum des Kidin-Marduk 
anstößt, das sich vermutlich mit Fläche 5 identifizieren läßt. Der Streifen ist extrem 
langgestreckt — bei nur 15 m Breite etwa 1875 m lang. Als Nachbar an der östlichen 
Stirnseite wird Böl-iddin/Nürea/At?” genannt, im Westen bildet der Euphrat die Be- 
grenzung. Damit stimmen alle Angaben mit dı 
(@8r. 125) überein. Als Fläche sind 1.4.3.3 Kur (knapp 2, 
0.2.03 Kur Dattelgarten (d.h. etwa 20%), der Rest umfaßt Ackerland und Neubruch. 
Die $ ind ebenfalls vermerkt, die Flächenberechnung ergibt jedoch nicht 
den in der Tafel genannten Wert.” Der Fehler kann nur durch einen Rechenfehler oder 
ein Versehen beim Abschreiben der Urkunde zustande gekommen sein. Die Tafel wurde 
nicht gesiegelt; ob sie die Abschrift eines gesiegelten Originals darstellt, läßt sich nicht 
ausmachen, da die oberen Ecken, an denen in einem solchen Falle die Siegelbeischrif- 
ten angebracht würden, nicht erhalten sind. Die glatten, senkrechten Ränder sowie die, 
‚Anwesenheit von Nagelmarken sprechen grundsätzlich nicht dagegen, allerdings läßt 
die Person des $ 
aus der Familie Suhaja ist bisher nicht belegt, er ist auch sonst nicht als Notar bei 
Grundstückskäufen bezeugt, wohl aber sein Vater Kabti-ili-Marduk, als dessen Sohn er 
sich ausweist. Die Angabe des Vatersnamens wiederum ist bei Notare nicht obliga- 
torisch und cher unüblich, daher stellt die Tafel, was formale Kriterien angeht, einen 
Grenzfall dar. Dies erklärt freilich nicht den Berechnungsfehler 

Die Preisrelation liegt mit 10 GAR/S für Dattelgarten bzw. 60 GAR für Ackerland 
und Neubruch im ortsüblichen Rahmen, was (zuzüglich 3 $ Zugabe) einen Gesamtpreis 
von 2m 3 Silber ergibt. Dieser Wert stimmt mit dem in Cyr 161+ (Nr. 125): 9überein. 

Von den Zeugen läßt sich nur der dritte nicht anderswo nachweisen, den ersten und 
vierten treffen wir beim Weiterverkauf an, den zweiten und fünften in einer anderen 
Retroakte, Cyr 3 (Nr. 127). Letzterer, Marduk-eriba/lgaja/Sin-karäbi-me, unterhielt 
als Schreiber, Geschäftspartner und Zeuge sowohl zu Kidin-Marduk, als auch Iddin- 
Marduk und IMB Kontakte." Ein ina-afäbi-Vermerk nennt auch die Ehefrau des 
Verkäufers (mithin die Schwägerin von Kidin-Marduk und Bu’itu), die aus der Familie 
Gahal stammt. Mit ihrer Anwesenheit verzichtet sie auf Ansprüche bezüglich des 
verkauften Grundstücks. 
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Flächen 2-4 = 
Kidin-Marduk und seine Ehefrau Bu Ttu haben ein weiteres Grundstück in $uppatu von 
Mitgliedern der Familie Asü erworben, das an die Egibis weiterverkauft wurde und als 

kurz vor Kidin-Marduks Tod sat, in der zweiten Hälfte des Jahres 
unkt nach Vater und Bruder das 

Amt als Notar übernommen hat (vg. den Kommentar zur Urkunde, aber auch die oben geäußeren Zweife) 
5% Der Familienname At erscheint auch in der etzie Zeile der Lagebeschreibung in unklarem Kontext 
2% Vgl. den Kommentar zur Urkunde 
34 Vgl. CM 3.8.75 

    

   



       

    

        
      

            
          
  
        
    

                

     

     

   
    
   
    

   

  

      

   

    

   

    

   

Fläche 2-4 im Kaufvertrag Cyr 161+ (Nr. 125) erscheint. Es handelt sich bei diesen 
Flächen also wohl nicht um separate Gebilde, sondern um Anteile an einer ungeteilten 
Gesamtfläche. Dementsprechend ähneln sich die Angaben zu Nachbarn und Preisen, 
die allerdings in Cyr 161+ (Nr. 125) z.T.so zerstört sind, daß es vor allem die Retroakten 
sind, die Details erhellen und den Zusammenhang erkennen 
hier der besseren Übersicht halber die Verwandtschaftsbeziehungen der Familie Ast 
(“Arzt”) als Stammbaum dargestellt: 

  

  

    assen. Wiederum se 

  

Stammbaum der Familie Ast 

Ast 

Arad-Naba 
\ 
Mukin-Marduk      Nabd-mukin-z& 

N 
Iddin-Marduk Nabü-uballit Nergal-zera-ibni Nabü-usursu 

Cyr3 (Nr. 127) wurde bereits von G. van Driel mit Cyr 161+ in Verbindung gebracht.” 
Es handelt sich um eine handtellergroße Tafel aus recht grobem Ton, die sehr flüchtig 
beschrieben und mehrfach radiert wurde und zudem Eigentümlichkeiten im Formu 
aufweist. Es könnte sich um eine schlechte Abschrift oder ein Konzept handeln, ent- 
sprechend unsicher muß ein Teil der Lesungen bleiben. Der Schreiber ist ansonsten 
unbekannt. Die Tafel beurkundet den Verkauf von 1.1.4 Kur im Gebiet von Suppatu 
an Kidin-Marduk im Akzessionsjahr des Cyrus. Der Verkäufer, Iddin-Marduk aus der 

Fr n Grundstück in Gemeinschaftsbesitz mit 
einem Onkel. Aus dieser Konstellation kann man schließen, daß 

es sich mindestens in dritter nilie befand. Da auch Nachbarn den- 
selben Familiennamen tragen, haben wir hier wieder das schon mehrfach beobachtete 
Ergebnis mehrerer Erbteilungen über einige Generationen vor uns. 

Der Preis istnicht erhalten, geht aber aus Cyr 161+ (Nr. 125): 12hervor: 37 4 Sil- 
ber, wasetwa 65 GAR entspricht. Dies läßt keine hohe Bodenqualität erwarten, sondern 
an eine Kombination von Acker- und Neuland denken, d.h. an ein Areal, das sich hinter 
dem für Dattelkultivierung Streifen weiter vom Kanal entfernt befindet. Die 
diesbezüglichen Angaben in Retroakte und späterem Kaufvertrag widersprechen sich 
zwar, stimmen aber im Detail insofern überein, als jeweils 1 Kur einer bestimm 
Kategorie zugerechnet wird (Cyr 161+ (Nr. 125), Z. 10: 1 Kur kalü u gabibi [eine 
minderwertige, aber kultivierbare Bodenqualität?®], der Rest Ackerland; Cyr 3 (Nr. 
127): 1:Kur Ackerland, der Rest minderwertiges kald u gabibi). Außer der allgemeinen 

‘Suppatu” macht Cyr 161+ (Nr. 125) gar keine weiteren Angaben. 
In der Retroakte Cyr 3 (Nr. 127) sind zwar zwei Personen genannt, bei denen es sich 
um Nachbarn handeln dürfte, aber nur der zweite (wenn die Ergänzung zu Tabnda/Ina- 
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35 DSa 4, Übersicht, 15. 
2% Zur Beschreibung von kald als “capable of being relaimed for ihe purpose of date orchards” und gabibi 

als “next stage in unsuitabily" vel. G. van Driel, BSA 5,8. 223 
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    188-etir/AsQ stimmt) erscheint auch in anderen diesbezüglichen Dokumenten (Nr. 127, 
128, 130). 

Der Beschreibung von Fläche 3 in Cyr 161+ (Nr. 125) ist zu entnehmen, daß es 
sich um einen Streifen am Euphratufer handelt, der mit seiner Längsseite im Süden 
an das Grundstück des besagten Tabnta grenzt, im Norden an zwei weitere Nachbarn 
aus der Familie Asd,” sowie an der dem Wasser abgewandten Seite an ein Feld, das 
Kidin-Marduk bereits gehört und das mit Fläche 5 identisch sein dürfte. Esheißt zudem 

in der Lagebeschreibung, das Grundstück reiche vom Euphratufer bis hinunter zu einer 
Straße, deren Richtung durch einen Ortsnamen bezeichnet ist; [... dürfte zu Dilbat 
zu ergänzen sein.°® Allerdings wird sie nicht als direkte Grundstücksgrenze an ir- 
gendeiner Seite genannt. Vielmehr erscheint diese Straße, als “Königsweg” bezeichnet, 
im Zusammenhang mit Fläche 5 (die an unser Areal im Osten angrenzen dürfte) als 
östliche Begrenzung. Offenbar hat man die Lagebeschreibung von Cyr 161+ (125): 27 

n, daß sich das Terrain vom Euphrat weg in Richtung Straße erstreckt. 
Entsprechend seiner Lage mit direktem Zugang zum Wasser wird es als Datte 
qualifiziert, da das Flächenmaß jedoch nieht erhalten ist, kann die Preisrelation nicht 
direkt bestimmt werden. Der Preis wird auf 43 1/, $ Silber beziffert, was die Zugabe 
einschließen dürfte 

Als Käufer war nicht Kidin-Marduk aufgetreten, sondern seine Ehefr 
stehtals Verkäufer einer der Söhne des Nabü-muki 
dessen Name jedoch nicht erhalten ist 
Grundstück von unbekannter Größe war für denselben Preis von einem Sohn des Nabü- 
mukin-zöri an Bu’itu verkauft worden. Die Nachbarn stimmen überein, wenn man 
davon absicht, daß an der dem Euphrat abgewandten Stirnseite neben Kidin-Marduk 
noch Na’id-Marduk als weiterer Nachbar genannt wird. Diese Differenz könnte bereits 
in.den Vorlagen (d.h. Retroakten) bestanden haben. Es dürfte aber keinen Zweifel daran 
geben, daß wir es mit den Anteilen zweier Brüder am selben Grundstück zu tun haben, 
dessen Außengrenze jeweils beschrieben wird. Die genaue Zuordnung von Retroakten 
bleibt in diesem Falle allerdings wegen Differenzen bei Preis- und Flächenangaben 
schwierig. 

Bei BM 32325 (Nr. 128), während Cyrus’ Regierung ausgestellt, aber nur durch 
den terminus ante quem des Weiterverkaufs vor dem 6.3.4 Cyr zu datieren, handelt es 
sich einde solche Retroakte. Sie betrifft den Anteil des Nabi-uballiv/Asü 
an einem Gartengrundstück, das allen drei Brüdern und ihrem Onkel gehört, mithin 
derselben Erbengemeinschaft, die wir aus Cyr 3 (Nr. 127) kennen. Erfreulicherweise 
werden die Verwandtschafisverhältnisse präzise beschrieben, was Rückschlüsse auf die 
Erbanteile erlaubt. Iddin-Marduk als ältester Bruder kann demnach doppelt so viel 
beanspruchen wie seine Brüder Nabü-uballit und Nergal-zera-ibni. Falls der Onkel 
der jüngere von zwei Söhnen wäre, stünde ihm ein Drittel der Gesamtfläche zu, also 

‚oviel wie Iddin-Marduk. Sollte er der ältere hörte ihm das 
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Die Lagebeschreibung und die Nachbarn stimmen in BM 32325 (Nr. 128) mit 
‚dem Befund für Fläche 3 von Cyr 161+ (Nr. 125) überein. Die Fläche, die Nabü- 
    97 7. 14 (Fläche 3) und 20 (Fläche 4): Zerja und Na’id-Marduk ohne Filation, Z. 22 (FI 
scheilich Nordostecke): Na id-Marduk/s. 
38 Vgl. George, OLA 40, Karte $. 141 

he 4, wahr   

  

  



   uballit verkauft hat, ist mit 0.0.5 Kur angegeben, die Preisrelation mit 15 GARA,” was 
rechnerisch einen Preis von 20 $ ergibt. Die erhaltenen Zeichenspuren entsprechen 
diesem Ergebnis, so daß die Werte in sich stimmen. In Cyr 161+ (Nr. 125): 18 und 24 
steht jedoch jeweils eindeutig 2/ (N 40%). Damit sind beide Werte doppelt so 
hoch wie der Preises Anteils, den Nabd-uballit (einer der jüngeren Söhne) verkauft hat. 
Wegen DUMU-JiG bei der Filiation des Verkäufers ist aber in beiden Fällen von jeweils 
einem Verkäufer auszugehen. Der älteste Bruder und der Onkel könnten zwar doppelte 
Anteile haben, aber der Onkel scheidet aus, da die Filiation dann nicht stimmen würde. 
Demnach kann BM 32325 (Nr. 128) trotz des offensichtlich mmenhangs zu Cyr 
161+ (Nr. 125) weder Fläche 2 noch 3 direkt zugeordnet werden. Dieser Widerspruch 
kann auf der Basis des uns zur Verf ‚henden Quellenmaterials nicht gelöst 
werden. Bevor Deutungsversuche, die nur auf Emendation bzw. Unterstellung einer 
Unkorrektheit in Cyr 161+ (Nr. 125) basieren könnten, hier vorgetragen werden, sind 
zunächst noch weitere zugehörige Dokumente aus der Zeit nach dem Erwerb des Sang 
Gula- Vermögens durch die Egibis zu besprechen. 

Als Nabd-uballit die 0.0.5 Kur Dattelgarten verkaufte, befanden sich die anderen 
Anteile noch in den Händen seiner Verwandten, wie aus der Grundstücksbeschreibung 
und Zusatzbestimmungen hervorg Laut BM 31346 (Nr. 130, Datum nicht er 
halten) kauft IMB zu einem späteren Zeitpunkt, aber sicher bald nach der Übernahme 

Sula-Anteile, den Erbteil des anderen Bruders Nergal-zera-ibni. BM 40741 
(Nr. 131) bezieht sich auf diesen Kauf, indem der älteste Bruder, Iddin-Marduk, dem 
Vertrag nachträglich als Zeuge beitrit.. Bei dieser Urkunde ist zumindest die Jahres- 
zahl “4” erhalten, was für eine rasche Abwicklung dieser Angelegenheit im Gefolge 
der Transaktionen von Cyr 161+ (Nr. 125) spricht. Indirekt möchte man aus dieser 
Urkunde schließen, daß Iddin-Marduk immer noch einen Anteil an dem Grundstück 
hatte, denn sonst v dadurch bekundeter Verzicht auf künftige Ansprüche wohl 
nicht nötig gewesen. Er hatte nur das Ackerland laut Cyr 3 (Nr. 127) verkauft, aber 
nicht gleichzeitig den Dattelgarten, wie wir aus BM 32325 (Nr. 128) wissen. Allerdings 
nennt BM 31346 (Nr. 130) nur IMB explizit als Miteigentümer.%' Es wäre denkbar, daß 
zwischenzeitlich eine offizielle Teilung mit dem Onkel Mukin-Marduk herbeigeführt 
worden ist. Dann wäre dieser als Nachbar an einer der beiden Längsseiten zu erwar- 
ten, da man Grundstücke in der Regel quer zum Kanal geteilt hat. In der Tat stimmt 
die Grenzbeschreibung von BM 31346 (Nr. 130) mit Cyr 161+ (Nr. 125) bis auf die 
Nordseite überein, wo nun ein gewisser MuSallim(61)-Marduk aus der Familie Asü als 

  

    
      

   

  

    
      

     

        

   

    

  

    

    

  

  
  

  

        
    

     3% Dies it für einen Garten mit erragfähigen Dattelpalmen nicht vie, der Wert legt aber bei Fliche 6 
auch nicht höhe leichen ist ch BM 31346 (siche sofon). Die Möglichkeit, di erhaltenen Spuren 
zu“ 1 si umzudeuten, ch schlossen, da generell die Schreibung Ki bevorzugt wird und 
Außerdem eine Lücke vor Kl enstünde, die mit Formular nicht rech zu füllen wäre 
3% Z.3-5 nennt die beiden Brüder und den Onkel als Miteigentümer, Rs 7 geht es um den Ermteerrag 
für das laufende, wurde separat an sie verkauft. Auch 
in diesem Zusammenhang ist die Größe des Anteils noch einmal exakt auf 0.0.5 Kur beziffent, so daß 
"ir davon ausgehen können, daß der Errag entsprechend den Flächenantelen unter den Eigentümern des. 
gemeinschaflich verpachteien Grundstücks geteilt wird. Der älteste Bruder erhält zudem einen kleinen 
Betrag, derals"Geschenk” deklariert wird, Für welche Rechte er auf diese Weise entschädigt wird, ißt ich 

nicht bestimmen. 
3% Esheißt in Z. 11 £, das Grundstück sei noch nicht offiziell mit IMB (der auf jeden Fall den früheren 
Anıil des Bruders Nabü-uhalli besaß) geteilt worden. Ob man daraus folge darf, es gäbe keine wei 
ieren Miteigentümer, sei dahingestellt, Da leider der Anfang dieser Urkunde mit 4 
Grundsticksbeschreibung zerstört ist, sind die Miteigentimer bestenfalls indirekt zu em 
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   Nachbar erscheint. Dort hat also entweder der Besitzer gewechselt% oder wir haben 
eine Verschreibung des Namens des Onkels vor uns°® — vielleicht der wahrscheinlichere 
Fall. Eine vor kurzem erfolgte Grundstücksteilung würde auch erklären, warum BM 

en 

  

31346 (Nr. 130) genaue Maße für die Seitenlängen und die Größe des (nınmehr um dı   
Anteil des Onkels verringerten) G« 
ibni beschrieben wird. Es erstreckt sich etwa 660 m vom Fluß weg, bei einer Breite 
von maximal 27 m, mindestens 19 m. Als Gesamtfläche sind 1.0.3.2 Kur (15000 m?) 
angegeben. Die ungesiegelte Urkunde weist Nagelmarken auf, nennt den Schreiber 
(dessen Name nicht erhalten ist) aber mit Vatersnamen. Somit handelt es sich wohl 

nicht um einen der siegelberechtigten Notare. 
Für in 

0.1.2.1.5 Y% Kur (3713 m?) beträgt - knapp ein Viertel der Ge 
‚Anteil ist jedoch fast doppelt so groß wie jene 0.0.5 Kur, die Nabü-uballit (der einen 
gleich hohen Erbanteil beanspruchen konnte) laut BM 32325 (Nr. 128) verkauft hat 
Wiederum ein Widerspruch, der sich auf Basis der vorliegenden Dokumente nicht lösen 
läßt. Aber wenigstens auf ein anderes Detail fällt neues Licht: die Preisrelation. Nach 
2. 15'-17 wird das Areal zu 11,25 GAR verkauft (in BM 32325 (Nr. 128) waren es 
15 GARA®), allerdings ohne einen 60 GAR (450 m?)großen Teil, der offensichtlich für 
die Dattelkultur nicht geeignet ist und mit 45 GAR/ berechnet wird. Dadurch ergeben 
sich etwa 12,4 GAR im Schnitt. Es bleibt festzuhalten, daß der Anteil Nabü-uballits 
demgegenüber um 20% billiger war. 

Unklar bleibt, ob und wann IMB auch den Anteil des ältes 
‚am Dattelgarten erworben hat. Aber es ist zu vermu 
mit fremden Teilhabern arrangieren wollte, denn selbst, was den Onkel Mukin-Marduk 
betrifft, so finden sich Hinweise auf die Übernahme von dessen Grundstück in den 
‚Akten. Im Jahre 9 Cyr (also fünf Jahre nach den zuvor beschriebenen Vorgängen) sah 
sich Mukin-Marduk zunächst veranlaßt, sein Grundstück für eine Schuld von 1 m Silber 
und 24 Kur Datteln an IMB zu verpfänden, wie aus Cyr 335 (Nr. 132) zu erfahren 
ist. Als erster und prominentester Zeuge der Urkunde erscheint ein Beauftragter des 
Kronprinzen Cambyses, was als Hintergrund der Schuld sowohl fällige $ 
Abgaben als auch Geschäfte größeren Stils vermuten lassen könnte. Auch die Tatsac 
daß für eine Laufzeit von einem Jahr kein Zins vereinbart wurde und die Naturalien 
offenbar nicht direkt an IMB geliefert werden sollen, deutet in diese Richtung. Auch 
der Sohn des Schuldners ist bei Ausstellung der Urkunde anwesend, außerdem ein 
Geschäftsfreund des IMB. 

Offenbar konnte jedoch Mukin-Marduk seinen Verpflichtungen gegenüber IMB nur 
nachkommen, indem er sich zu einem späteren Zeitpunkt, während der Regierung des 
‚Cambyses, von seinem Grundstück trennte. BM 31939 (Nr. 133, Datum nicht erhalten) 
konstatiert den erfolgten Verkauf und regelt ein diesbezügliches Detail, das aber wegen 
des fragmentarischen Zustandes der Tafel nicht bestimmt werden kann. Vielleicht geht 

  ‚amtareals angibt, bevor der Anteil des Nergal-   

    

  

  

    

      

     
    
   

  

     

  

  

    
      

    
  

  

  

  

  

    Zuvor hate es Zerija und Na’id-Marduk gehört, die offenbar auch aus der Familie As stammten (gl 
Cyr 1614 (N. 125): 22. Ein Verkauf inerhalbder Verwandischaft oder aber ein Erbfall wären zwar denkbar, 
Allerdings ist inzwischen höchstes ein dreiviertel Jar vergangen, 
30 Mit Verwechslung GI sat GIN? GI.<NA> is wohl eher unwahrscheinlich, da diese Schreib 
ersten Namenselement außergewöhnlich wäre. 
50 Geschrieben 1 sid 14-1 GAR = 10414025 GAR. 

3% Geschrieben 1 1 il = 10+5 GAR. 

    

      



  

     da der Verkäufer selbst unter den 
bt 

es um die nachträgliche Herbeiziehung von Zeugeı 
Zeugen genannt wird. Die Lagebeschreibung erwähnt die Feldflur $uppatu und 
IMB als Nachbarn an. Der Preis beträgt mindestens 1 m 58 2, $ Silber, möglicherw 
noch ein Vielfaches einer Mine mehr. Die Größe ist leider nicht ersichtlich. E 
Preisrelation ist zwar angegeben, aber nicht vollständig erhalten. Möglicherweise ist 
zu [9 oder TJ GAR "zöru a-di 2-1fa SU" Sigil kaspi) zu 14,5 bzw. 115 
GAR/ ergübe, bei allen anderen Werten hätte man wohl das Verh uf einfachere 
Weise ausgedrücken können. Daher ist von mindestens 0.3.5 Kur Fläche auszugehen, 
das Grundstück könnte aber auch um einiges größer gewesen sein. 

Fazit: Drei Brüder und ihr Onkel haben ein Grundstück in $uppatu geerbt, das bis 
zum Beginn von Cyrus’ Regierung als gemeinschafiliches geteilt blieb, 
Es dürfte sich um einen Streifen vom Euphrat in Richtung auf die Straße nach Dilbat 

hin handeln, der am Ufer maximal 80 m, mindestens 40 m breit gewesen sein muß.“ 
Der älteste der drei Brüder verkauft zuerst einen Anteil, der allerdings nur Ackerl 
(Sicher ohne direkten Zugang zum Fluß) umfaßt, an Kidin-Marduk aus der Familie 
Sangü-Gula: Cyr 3 (Nr. 127). Der mittlere Bruder veräußert wenig später einen Anteil 
an Gartenland an Kidin-Marduks Ehefrau Bu tu: BM 32325 (Nr. 128). Einen dritten 
Anteil, ebenfalls Gartenland (vielleicht das des Iddin-Marduk), erwirbt Bu TI 
Ende des Jahres 3 Cyr. Im folgenden Jahr werden alle drei an die Familie 
verkauften Anteile von IMB übernommen, der im gleichen Zug auch noch den des 
jüngsten Bruders kauft: BM 31346 (Nr. 130). Mindestens sechs Jahre später kommt 
auch der Anteil des Onkels hinzu, der freilich inzwischen offiziell abgegrenzt worden 
war: BM 31939 (Nr. 133). Damit dürfen wir annehmen (auch wenn offensichtlich 

einige Dokumente fehlen und die übrigen sich nicht völlig harmonisch bezüglich Preisen, 
len und Qualitätsangaben zusammenfügen lassen), daß sich das Grundstück 

t Asd nach etwa einer Dekade und einigen Umwegen wieder in 
einer Hand, nämlich der des IMB, befand 

    
        

      

       

  

    
     

    

       
    

        

     

      

  

  

    

Fläche 5 
Die fünfte Fläche, die laut Cyr 161+ (Nr. 125) an IMB verkauft 
ebenfalls in Suppatu und umfaßt neb Dattelgarten mit ertragfähigen Bäumen 
auch Ackerland. Kidin-Marduk hatte es für 1 m Silber von Nabd-Suma-i%kun aus der 
Familie Ahu-bani erworben, mit dem auch IMB Geschäfte getätigt hatte und über dessen 
Bruder IMB ebenfalls ein Grundstück erworben hat." 

Die diesbezügliche Retroakte konnte als BM 32115 (Nr. 134, Datum nicht erhalten) 
identifiziert werden. Trotz ihres archaisch anmutenden Äußeren und dex 
Formulars®® dürfte sie nicht viel älter als die anderen Retro 
des Kidin-Marduk betreffen. Sie gibt die Maße der Seitenlängen mit 720 x 49,5 
Ellen an, woraus sich knapp 03.2 Kur er Mit diesem runden Wert scheint 

, befindet sich 
         

    

    

     

  

    

3% Das Grundstück war nach Ausweis von BM 31346 (Nr. 130): 5’ ohne den Anteil des Onkels (wenn wir 
von dieser Vermutung au breit. War der Onkel der jüngere Bruder, so häten wir die Hälfte 
Zu addieren, var er derältee, kime das Doppelte hinzu. 
#9 ir verkauft Sklaven an IMB laut Nbn 336 (9 N 
Vermögensfragen innerhalb der Familie Ahu-bani und 
Der Bruder Nabü-&res ist oft im zeugt (vgl. Tllqvist, 
Grundstück am GiSu-Tor (gl. Nr. 165-168). 5% Vgl. den Kommentar zur Urkunde. 

     
  

). BM 33092 (AfO 36/37, 5. 48 £) behandelt 
vermutlichals Rewoakte ins Egbi-Archiv gchngt. 

I. ua. im Zusammenhang mit einem 
    
            

      

    

   

 



   

  

           man auch kalkuliert zu haben, als es um die Preisberechnung ging, da sich bei 20 
GAR der Betrag von einer Mine ergibt, hinzu kommt noch ibe von 3% 
Für die Himmelsrichtungen wurden nicht die üblichen Logogramme, sondern Zahlen 
verwendet, allerdings scheinbar nicht in der Reihenfolge I, II, II, IV, sondern II, I, IV, 
II (dies entspricht der Sequenz Nord-Süd-West-Ost, wie sonst üblich) wenn man mit 
den Angaben in Cyr 161+ (Nr. 12 icht und diesen Glauben schenkt.“® Das 
Areal grenzt im Norden an ein Grundstück des Na’id-Marduk, den wir als nördlichen 
Nachbarn von Flächen 2-4 kennen. Im Westen befinden sich der Obergraben (harru 
elü) und ein weiteres Besitztum des Kidin-Marduk, im Osten die Königsstraße. Auch 
der südliche Nachbar ist kein Unbekannter: Marduk-Suma-iddin/ZerijaS 
mit dem Kidin-Marduk Geschäfte betrieben hat. Da er bereits in der Retroakte an 
dieser Stelle erscheint, kann Fläche 5 jedoch nicht von beiden Partnern im Zuge von 
Geschäften gemeinsam erworben und später geteilt worden sein. 

Der Anreiz für Kidin-Marduk, diese Fläche zu kaufen (und für IMB, sie zu über- 
nehmen) lag u.a. darin, daß sie sich anein vorhandenes Grundstück anschloß. Sowohl in. 
der Retroakte wie auch in der Urkunde über den Weiterverkauf wird dieses Faktum zum 
Ausdruck gebracht. Ein Verkauf dieser Nachbarfläche kann daher in der Zwischenzeit 
nicht stattgefunden haben, wir müssen sie vielmehr im Nachlaß des Kidin-Marduk. 
vermuten. Es kann sich demzufolge nur um das Grundstück handeln, das als Fläche 
2-4 in Cyr 161+ (Nr. 125) figuriert. Wenn dem so ist, dann würde Cyr 3 (Nr. 127 
vom 7.9.0 Cyr, als Iddin-Marduk seinen ersten Anteil an Kidin-Marduk verkauft) den 
terminus post quem für den Kauf von Fläche 5 bilden, da Kidin-Marduk dann ja bereits 
ein Grundstück im Westen besessen haben muß, 

Der Versuch, die Lage der Grundstücke in Suppatu zu skizzieren, birgt eine Reihe 
von Problemen. Insbesondere der “Obergraben”, von dem Fläche 5 ihr Wasser zu 
beziehen scheint, ist kaum sinnvoll unterzubringen. 

Ein Detail verdient noch erwähnt zu werden. In der Urkunde BM 32115 (Nr. 134) 
verpflichtet sich der Verkäufer, die ummi eqli “Mutter des Feldes” genannte frühere 
Kaufurkunde an den Käufer Kidin-Marduk auszuhändigen, wofür er Y,$ Silber erhalten 
soll (die möglicherweise vom Kaufpreis einbehalten worden waren). Die Übergabe 
derartiger Dokumente war demnach Praxis und wurde nur im Ausnahmefall 
(wie hier, wo die Urkunde entweder nicht zur Hand war oder noch für andere Zwecke 
gebraucht wurde) gesondert vermerkt. Entsprechend hoch ist die Zahl von Retroakten, 
die im Egibi-Archiv erhalten ist, zumal man Verluste durch Ausgrabung, Transport und 
Ar der Tafelvermarktung ebenso in Rechnung stellen muß wie die Schwierigkeiten bei 
der Identifizierung solcher Dokumente, falls keine signifikanten Namen erhalten sind. 

  

   
     

   

  

  

   
   

  

        

     
  

  

   
  

  

  

      

      

  

  

  

       
    

Das weitere Schicksal der Grundstücke in Suppatu 
‚Grundstücksanteile in $uppatu werden im folgenden mehrfach als Objekte von Tausch, 
und Verpfändung erwähnt. Zwei Transaktionen finden nach völlig gleichem Muster 
im selben Zeitraum statt und haben noch ein Nachspiel, weil die getauschten Objekte 
ohne Zeitverzug von IMBs Tauschpartnern weiterverkauft wurden. Beide Male ist eine 
Frau involviert, die Ingabtu heißt, aber nicht mit der jeweils anderen identisch ist und 

  

Da jedoch nur jeweils ein Senkrechtr von I und I erhalten ist, bevor der Tex akbricht, könnte auch zu 
1,11, I, IV ergänzt werden, was aber die Nachbarschaftsverhältisse gegenüber Cyr 161+ (Nr. 125) auf den 
Kopf stellen würde 
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        daher nicht mit ihr verwechselt werden darf: Die diesbezüglichen Urkunden, bzw. die 
Fragmente, die von ihnen übrig blieben, sorgen demnach für reichlich Verwirrung. 

Dererste Fall betrift 1 Kur in Suppatu und drei die ohne Preisausgleich 
nzug für ein Haus in Hursagkalamma am 28.12.6 Camb mit einem Ehepaar 

uscht wurden,?'° im zweiten Fall geht es um 0.1.4 Kur, die IMB vor dem 5.5.7 
Camb einer Erbengemeinschaft als Tauschobjekt zusammen mit zwei Sklavinnen für 
in anderes Haus in Borsippa angeboten hat, ebenfalls ohne Preisausgleich.'! Am 1.5.7 
Camb fand zudem auch der bereits im Zusammenhang mit den Grundstücken am Neuen 
Kanal besprochene Tausch Camb 375 (Nr. 176) statt - bei dem im übrigen eine dritte 
Frau Ingabtu mitwirkte 

Die auffällige Häufung solcher Tauschgeschäfte in den Jahren 6 und 7 Camb findet 
keine Parallelen im Egibi-Archiv und muß durch besondere Umstände bedingt sein. An 
anderer Stelle ist dieses Thema detaillierter ausgeführt? IMB hat in diesen Jahren 
mehrere Reisen nach Persien unternommen, in deren Kontext oder Gefolge er u.a. Koı 
takte zu hohen Beamten unterhielt und große Beträge an Silber auszahlte, transferierte, 
entgegennahm oder schuldete. Diese geschäftlichen Aktivititen, die zwar bereits auf 
denen seines Vaters fußten, aber unter den persischen Machthabern von Neuem eta- 
Dliert und intensiviert werden mußten, dürften insbesondere mit der Bewirtschaftung 
von Abgaben zu tun haben, die an die königliche Verwaltung zu leisten waren und von 
den Abgabepflichtigen im Gebiet in und um Babylon eingetrieben werden mußten. E 
scheint, als habe IMB dafür vorübergehend alle liquiden Ressourcen benötigt, auf die 
er zurückgreifen konnte. Nach seinem Tod (zu Beginn von Darius’ Regierung, d.h 
nur kurze Zeit später) sah sich sein Sohn MNA mit beträchtlichen Außenständen kon- 
frontiert, wenngleich die geschäftliche Bilanz insgesamt schr erfolgreich gewesen sein 
dürfte 

Zurück zu den Grundstückstauschgeschäften: IMB hatte offensichtliches Interesse 
an zwei Häusern in Hursagkalamma und Borsippa, deren Eigentümer wegen Schulden 
zum Verkauf gezwungen waren, konnte aber nicht bar zahlen. Daher wurden offen- 
bar die etwas umständlich anmutenden Tauscharrangements organisiert, an denen s 
Tauschpartner eigentlich selbst gar kein Interesse haben konnten, da sie die eingetausch- 
ten Objekte ohnehin zur Schuldentilgung weiterverkaufen mußten. Aber gerade dieser 
Weiterverkauf hat interessante Aspekte. Erstens wird in allen vier diesbezüglichen 

     

  

    
  

  

    

  

  

    

    

     
  

       

     

  

    

    

    sep A al Camb 399 (Nt. 175) vor, als Pariner weten Nädinu/Nädin-hi/Amöllsin. 
und seine Ehefrau Insabtu/Marduk-Suma-usur/Arad-Nergal auf. In diesem Zusammenhang muß auch die 
bruchstickhafte Retroakte Cyr 198 6.5.5 Co) ins Egibi-Archiv gelangt sin, in der cs um die Mitgift der 
Insabw geht. Camb 360 vom mb bewrif das weitere Schicksal des Grundstücks. Als Ausgleich 

für eine bestehende Schuld gegenüber Kalbaja/Sillaja/Nabaja (deren Höhe in der Urkunde angegeben. aber 
nich erhalten is) überägt es das Ehepaar an den Gläubiger, und ülgt damit die Schuld. Cam 362 dm 
selben Monat, sicher im 2 
m 56 verkauf; vom Namen des Käufers ist all 
Sich sine Identität nicht zweifesrei feststellen Jh 
3 Tauschparer waren Nabi-tir er Familie 
Nür-Papsukkal, und ihre Muter Insabtu/Marduk-zöra-iboi/Ur-Nanna. Die Tauschurkunde ragment 
BM 32200 vor (Datum nich erhalten). Cr 399 + BM 32090 + BM 32111 vom 5.7 Cam betrift das von 
IMB rauscht Grundstück, da di Familie einem gewissen Nabd-mukiapl schenkt, der wiederum im. 
Gegenzug 30 Silber an den Gläubiger des Tukul-Marduk auszalı, wodurch die Familie von drü 
Altschulden befritist. Die Sklavn sind Gegenstand von Camb 377 (am selben Tag verfaß), als K 
Kalbaj af (sicher ebenfalls dr zukünftige Schwiegervates des MNA aus der Familie Nabaa) 
3% FE Joans-C. Wunsch, Voyages lin Vorbereitung] 

  

          
    

  

   
    

    

  

  

  

        

   



  

  

   Urkunden die Vorgeschichte nicht nur erwähnt, sondern im Detail beschrieben, zwei- 
tens finden wir den zukünftigen Schwiegervater von IMBs ältestem Sohn unter den 
Käufern, und drittens sind alle diesbezüglichen Urkunden ins Egibi-Archiv gela 
was vermuten läßt, die Objekte seien auf Umwegen wieder in den Besitz der Egibis 
gekommen. Möglicherweise haben also Geschäftsfreunde IMBs oder ihm anderweitig 
verbundene Personen auf indirektem Wege und mit entsprechenden Sicherheiten (in 
‚Form der Grundstücke) dessen Geschäftsexpansion, die einen momentanen Bargeld- 
mangel bewirkt hatte, zusätzlich unterstützt und kreditiert. Die Frage, warm man si 
dazu keiner normalen Kreditgeschäfte bedient hat, bedarf, auch angesichts der wen 
überlieferten Urkunden über Deposita, die bezeichnenderweise ebenfalls aus diesem 
Zeitraum stammen, einer detaillierten Untersuchung. 

Was die Häuser in Hursagkalamma und Borsippa betrifft, die IMB auf dem Tausch- 
wege erworben hat, so bleibt die Behandlung der weiteren Vorgänge einschließlich 
Retroakten einer separaten Studie zu den Hausgrundstücken der Familie Egibi vorbe- 
halten. In unserem Zusammenhang interessieren nur die Aussagen über die Grundstücke 
in $uppatu. Camb 349 (Nr. 175): 19 spricht von 1 Kur Ackerland (möresu) vom (ina) 
Grundstück des IMB neben dem der Nachkommen des “f...], was den Familiennamen 
Asü nicht ausschließt. In BM 32200: 2’ heißt es bezüglich des anderen Areales: 1(P1) 
4bän) “zeru icnla ugär ="]"S{up-pa-tuu...). Die Ergänzung des Flurnamens ist 
durch Camb 3994: 5 1 gesichert: 1(P1) 4(bän) “zöru [0] |] 34 i-na ""Su-up-pa-tuy. In 
'BM 32200: 3” wird zwar auch der Nachbar genannt, aber die Stelle ist zerstört. Beide 
Urkunden können demnach wenig zur Klärung der Frage beitragen, ob es sich um eine 
der Flächen 2 bis 5 von Cyr 161+ (Nr. 125) handelt oder nicht. Zumindest scheint 
klar, daß IMB zunächst eine Teilfläche von 1 Kur, dann offenbar den Rest weggetauscht 
hat. Zwar ergibt die Summe genau jene 1.1.4 Kur, die Gegenstand von Cyr 3 (Nr. 
127) gewesen sind (überwiegend Ackerland, das lediglich 37 1/4 $ gekostet hat), die 
Übereinstimmung kann freilich Zufall sein 

Unabhängig davon, ob diese beiden Flächen wieder 
es Belege für ein Grundstück in 

Darius. TCL 13 193: 10 f. zufolge verpfändet es MNA i 

  

       

      

    

  

   
  

  

    
    

  

    
   

n den Besitz der Egibis 
uppatu aus der Zeit des 

re 16 Dar zusam- 

    

    

    

  

men mit 8 Sklaven für eine Forderung von 45 m Silber; zudem ist Pfandverfall bei 
Fristüberschreitung vereinbart. Selbst wenn der Wert der Sklaven den Großteil der 
Summe abdeckt, so muß das Grundstück dennoch ein bedeutendes Objekt gewesen 
sein, um in einem solchen Kontext zu erscheinen. Als Nachbar wird ein gewisser 
Nabö-näsir aus der Familie Basija genannt, der auch aus anderen Texten als Nachbar 
und Verkäufer eines Hauses in Borsippa bekannt ist.° MNA verpfändet das 
Grundstück, das Dattelkultur und Ackerland umfaßt. Ob es mit den aus Cyr 161+ 
(Nr. 125) bekannten Arealen identisch ist, läßt sich angesichts deı 
unzureichende Lageangaben schwer 

      

     
  

Pachturkunden aus Suppatu 
Die Verpachtung eines Grundstücks in $ 
Regierut 

  

uppatu läßt sich durch 8 Urkunden aus der 
it des Darius belegen, die vom 4. bis 17. Jahr reichen und jeweils     

  

1. z.B. Dar 379: 10. Diesen Nachbam nicht im Kaufver 
nichts besagen: Er könnte ers zwischenzeilich eines der Nachbar 

  

   yr 1614 (Nr. 125) wiederzufinden muß 
undstücke gekaufi haben. 
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      denselben Pächter, Nabü-näsir, den Sohn des Nädin aus der Familie Bäbütu, nenneı 

e zeigen, daß dieser nicht nur für die Erträge der Dattelkultur die imittu genannte 
abe (die außer dem Pächterentgelt Sissinnu wohl den gesamten Ertrag umfaßt haben 

dürfte) zu leisten hatte, sondern darüber hinaus auch Gerste abliefern mußte, die von 
der Unterkultur oder einem Anteil Ackerland stammen dürfte. Eine Übersicht über die 
aus diesem kleinen Dossier zu gewinnenden Informationen bietet die folgende Tabelle: 

  

           
  

Tabelle 14: Pachturkunden aus Suppat, Pächter: Nabi-nägiriNädinBäbätu     
  

     
      
      
            
      
        

            

       
    

      
   

    
    

   

                  

    
    

   

   

   

Ten Darm      Stiubiger/ämpt. TBerag. Bemerkungen   

  

  

Dar 126 (Nr. 131) |MNA+Brüder [44 KurDaneln, _|imtme-VS; gugiläre nicht beza 
13.6.4 Dar Nebenprodukte _| Hammel extra zu life 

Dar203 (Nr. 130) _|MNA+BeBder |Tx KurDanein], |lini]-vS; 
26.64 Dar Nebenprodukte _|issinnu im Betrag enthalten, 

Dar 350 (Ne.190) MER Gerste Quittung für Enrag 
155.13 Dar (ohne Betrag) _ des 12. und 13. Jahres (2)   

  Dar 362(Ne.190) MA 1.03.4 Kur Gere [Quitun 
24.11.13 Dar ar. 

Tür Enrag des 12, Jahres 
2 Kur vom 13. Jahr    

  

  

  

Dar 403 (Nr.141) _|MNA+Beider, [42 KurDuneln. |imite-VS; er Gere vom 15. Jahr 
6.15 Dar separate Anteie_| Nebenprodukte 

ARRIMS 14 Nr. 192) [mA 68 Kur Dateln _|Quitung, Bruder des MNA quiien 

  

  

            
1.1.17Dar 

Darasa (nn) [MA 1 Kur Daueln __|Quiung, Teilbirag vom 17. Jahr 
21.11.17 Dar 

Dar 461 (Ne. 1a) |NA TxlKurDanein _|Quitung, Teiberag vom 17. Jahr 
ZU[x]IT Dar   

  

Mit Ausnahme von zwei Texten ist jeweils Suppatu als Ausstellungsort angegeben, 
Dar 350 (Nr. 139) nennt eine Ortschaft des Nabi Dar 454 (Nr. 143) die 
des Bäl-ittannu am Piqüdu-Kanal. Dieser Kanal wird häufig im Zusammenhang mit 
Grundstücken in der Flur Litamu vor dem UraS-Tor genannt und ist offensichtlich in der 
Nähe von Suppatu zu suchen. Dieser geographische Bezug ist indirekt auch aus einem 
weiteren Text abzulesen, einem Pachtvertrag über eine Parzelle am Pigücu-Kanal, bei 
dem Nabd-näsir als Zeuge auftrit (sche $. 156) 

       

      

Das Grundstück am Madänu-Kanal 

Der Nachlaß des Kidin-Marduk umfaßte noch eine sechste lich 
Zusatzfragment zu Cyr 161 (Nr. 125) und neue Duplikate 
gen ist -allereings hält sich der Informationsgewinn in Grenzen, Aus den fragmenta 
schen drei Zeilen geht nur hervor, daß sich das Areal unterhalb des Madänu-Kanals vor 
dem Ura$-Tor befindet, neben anderer Bodenqualität auch Brachland (ki$ibbü) enthält, 
an ein Königsl...] und einen gewissen Sumaja angrenzt und von einem männlichen 
Käufer für mehr als 2$ Silber erworben worden ist. Diese Lagebeschreibung stellt eine 
Verbindung zu Nbn 964 (Nr. 135) her, auch wenn es sich nicht um die Retroakte selbst 
handeln kann. Darin wird der Kauf eines 0.1.1.3 Kur großen Gartengrundstücks am 

über die erst durchein 
‚as in Erfahrung zu bri 

  

    

    

  

  

  

  
3% Die Übereinstimmung des Namens mit dem des Verkäufers aus BM 32325 (Nr. 128) kann zufll 
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   Madänu-Kanal vorm Ura$-Tor durch Bu’Ttu, die Ehefrau des Kidin-Marduk, im Jahre 
16 Nbn dokumentiert. Ihr Bruder hat es ihr für 35 $ verkauft (was knapp 13 GAR/S 
nispricht). Die Flächenangabe stellt einen Näherungswert dar, denn es ist unter Beru- 

fung auf ein früheres Dokument von isi u mädu “(sei es) größer oder kleiner, (s0 w 
ist)” die Rede. Dieses Dokument war von einem “Schreiber des Königs” ausgestellt 
worden, w vorau enen Rechtsstreit impliziert, als dessen Ergebnis eine 
Verfügung über das Grundstück getroffen worden ist. Daß es Anlaß zum Streit gegeben 
haben muß, wird auch aus einer zusätzlichen Klausel in Non 964 (Nr. 135) deutlich, 
in der der Verkäufer (der Bruder der Käuferin!) schwört, den Preis nicht überhöht und 
keine Tricks angewendet zu haben, wenngleich für uns nicht ersichtlich ist, worin diese 
bestanden haben könnten. Es dürften Auseinandersetzungen über Erbschaft und Mitgift 
eine Rolle spielen. 

Der Kaufpreis wird ferner als $imi haris charakterisiert, während üblicherweise vom 
$imi gamräti “vollen Preis” die Rede ist. Auch wenn die genaue Bedeutung von haris 
bzw. die Abgrenzung gegen gamrätu nicht exakt bestimmt werden kann, beschränkt sich 
doch der Gebrauch von haris überwiegend auf den Mobiliarkauf.'* Daß der Terminus 
hier verwendet wurde, mag an der Unerfährenheit des Schreibers bei der Beurkundu 
von Grundstücksgeschäften liegen, war der doch kein Notar und normalerweise für 

  

  

      
     

    

  

           

  

andere Dinge zuständig.” 
Die Urkunde Nbn 964 kann nicht ohne weiteres als Retroakte zu Fläc 6 von 

  

  Cyr 1614 (Nr. 125) gelten, da dort ein männlicher Käufer (vgl. ipusu) angegeben ist 
und sich bei Addition aller anderen Kaufpreise (die im Dokument tatsächlich erhalten 

sind) eine Differenz von 43 Y/i $ zum Gesamtpreis ergibt, die den Preis von Fläche 6 
repräsentiert, gegenüber 35 $ in Nbn 964. Allerdings sind 8 $ kein großer Unterschied, 
vielleicht ist auch noch eine Nachzahlung samt Zugabe zu berücksichtigen, worüber uns. 
keine Urkunden vorliegen. Es wäre auch denkbar, daß bei der Angabe des Verkäufers. 

  

  

    
  

  

  

in Cyr 161+ (Nr. 125) ein Versehen vorliegt und der Bruder der Bu’iu angegeben ist 
weil er im offiziellen, vom “Schreiber des Königs” ausgestellten Dokument noch als 

  

Eigentümer firmiert. Wie dem auch sei, der inhaltliche Bezug beider Dokumente ist 
offensichtlich. 

Das Grundstück bei 

  

‚mpelland des Ura$ am Pigüdu-Kanal 
     Während der Regierungszeit des Cambyses hat IMB laut BM 32959 (Nr. 136) noch 

ein weiteres Grundstück erworben, das an Fläche 5 oder 6 angrenzen könnte oder 
zumindest in derselben Gegend vorm Ura$-Tor zu suchen ist und in nördlicher Richtung 
mit der Längsseite an ein vorhandenes Besitzium anstößt. Südlich von ihm befindet sich 
Tempelland des Ura$-Tempels.!® An den Stimseiten wird das Grundstück von zwei 

  

  

  

    
  

  

335 Für di Funktion des "Schreiber des Königs" und desen Zusammenwirken mit en Richem vgl. RA 
41,5.101 ON. 85): 6 und die Darsclung aufs. 31 
318 H.Peuchow, Kaufformulare,S.45 
517 Nabt-usalim/gajr nat des          n-guräbf.äme hatte ua. Kontakte zu lddin-Marduk, dem Schw 

IMB, und Marduk-Suma-iddin, dem Geschäftspartner des Kiin-Marduk, und stammte auseiner Familie von 
Schreiber und Geschäftsleute: Belege unter NN Nr. 10. 
5% Handelt es sich um Land, das zu E-ibbi-Anu von Dilbat (George, House Most High, Nr. 493), zumal 

in Richtung Dilbat vorm Urai-Tor von Babylon gelegen, schön, ode zu einem namentlich nicht kannten 
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   Wasserläufen begrenzt, dem Euphrat im Westen und dem Pigüdu”’°-Kanal im Osten, der 
demzufolge an dieser Stelle parallel oder im spitzen Winkel zum Euphrat verläuft. Der 
Beginn der Lagebeschreibung ist besc weshalb uns die Flurbezeichnung fehlt; 

die Seitenmaße sind gar nicht genannt, da die Vermessung noch zu erfolgen hat.” Das 
Grundstück umfaßt Dattelgarten und Brachland (kiSubbi). Letztere Bodenqualität ist 
auch für das Terrain am Madänu-Kanal (Fläche 6) angegeben. Da eine Preisrelation 
nicht angegeben und die Gesamtgröße unbekannt ist, helfen die Teilbeträge von 1 
m 20 $ für den Dattelgarten und 12 $ für das Brachland für die Berechnung nicht 
weiter, so daß die Fläche nur schr grob geschätzt werden kann.”! Knapp einen Hektar 
dürfte sie mindestens umfaßt haben, und der Abstand zwischen Kanal und Euphrat ist 
angesichts derlanı oßen Parzellen auf mehrere hundert Meter 
zu veranschlagen. 

Der Verkäufer ist der Sohn des Marduk-Xuma-iddin/Zerija/Sangt-Gula, der a 
bei Cyr 1614 (Nr. 125) als Zeuge präsent war. Sein Vater, der Geschäftspariner des 
Kidin-Marduk, besaß laut BM 32115 (Nr. 134) und Cyr 1614 (Nr. 125): 26 f. eine 
in $uppatu gelegene und an Fläche 5 angrenzende Parzelle, die allerdings zwischen 
‘Obergraben” und Königsweg verlief, daher mit dem nördlichen Nachbargrundstück 

des hier behandelten Objekts kaum identisch sein dürfte. 
Der Kaufvertrag BM 32159 (Nr. 136), der als gesiegeltes Originaldokument 

überliefert ist, wurde vom Notar Libüru//Nabunnaja vermutlich in Babylon aus 
stell. Dieser Notar hatte auch jene Akten verfaßt, die die Übernahme des 
Gula- Vermögens durch die Egibis dokumentieren. Die genannten chronologischen 
und prosopographischen Argumente legen eine Verbindung zu den Vorgängen um den 

Nachlaß des Kidin-Marduk nahe. 
Möglicherweise betrifft ein bereits erwähnter Pachtvertrag aus dem Jahr 5 (oder 

15%) Dar, bei dem ein Pächter aus Suppatu als Zeuge erscheint, dieses Grundstück. 
MuSgzib-BEV/Künaja/Sin-Sadünu pachtet laut BM 30818 (Nr. 145) Ackerland (pi Sulpi) 
am Pigüdu-Kanal auf drei Jahre “zur Bebauung” (ana errö$üti). Der Vertrag legt die 
üblichen Arbeitsaufgaben wie das Umbrechen und Entfemen der Klumpen fest. Vor 

trag soll ein Teil (hf) an den Verpächter geliefert werden, der jedoch zahlenmäßi 
nicht fixiert ist. Stattdessen wird mit “entsprechend dem (Soll des) oberen Nachbarn 
auf das Gewohnheitsrecht verwiesen. Sollte der Pächter das Land brach I 
isterdennoch verpflichtet, die Sib3u-Teilpachtabgabe des möglic! 
Für das erste Jahr wird ihm allerdings die Abgabe erlassen. 

Auch wenn weder das Grundstück näher beschrieben ist noch zugehörige Dokumen- 
te überliefert sind, kann dieser Text zumindest als Beispiel dienen, wie die Verpachtung 
von Ackerland durch die Egibis generell gehandhabt wurde. 

    

    

    

      

  

     

  

  

       

    

     

      

  
  

    
      

  

  
  

       

‚en lassen, so 
en Ertrages zu zahlen. 

       
   
  

   

Ura$-Tempel in Babylon? Die Lagebeschreibung gibt [KA.DI? 
39 Vgl. RGTC 8,8. 379 sv. när-Piqüdu mit Verweis auf 

‚pur und Uni, 
Zwar ist der linke Rand n dieser Stelle beschädigt, aber die Formulierung zer eql Sud anstelle von 

ru mise eli Sud in der Kaufabschlußklausel sowie die Ausgleichsklause beweisen es. 
Val. den Kommentar zur Urkunde 

2 Esseidarauf verwiesen, daß auch MNA später mehrere Grundstücke in der Flur Litumu am Piqüdu-Kanal 
‚orben ht, was ab 5. 157 dargestellt ist 
Zur Bestimmung von Sf ls Tilpachtabgabes. ausführlich M.Jursa, Landwirtschaft, S.82 1. 

    SIR].RAN als Verwaltungsbezirkan. 
351 5. Harri-Pigüdu; er Noß südwärts nach     
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Die Grundstücke im Gebiet von Litamu am 

   Im folgenden sind mehrere Grundstückskäufe zu behandeln, die von MNA in den ersten 
Jahren von Darius’ Rı um die Ortschaft Litamu getätigt wurden. 
Als zusätzliche Orientierungspunkte werden der Euphrat und zwei weitere Wasserläufe 
angegeben, der Pigüdu-Kanal’* und ein nach der Familie I-Ullati benannter Kanal 
(harru $a mär "DINGIR-KASKAL+KUR-), sowie das Ur 

    

     
     

   

    

    

  

Das Grundstück des Schwiegervaters in Litamu 
Der erste Kauf fand am 8.12.1 Dar statt und wurde als Dar 26 (Nr. 177) beurkundet. 
Das 2 Kur große Areal, das an einer Längsseite an ein Grundstück grenzt, das die 
Ehefrau MNAs als Mitgift erhalten hatte, verkauft ihm sein Schwiegervater Kalbaja. 
Gewisse Indizien sprechen dafür, daß die Präsenz der Egibis in diesen Gebiet durch die, 
Verbindung mit ihm weiter gestärkt wurde, worauf auch Nr. 188 (s.u.) hindeutet 

Das verkaufte Areal umfaßt im wesentlichen Dattelgarten mit ertragfähigen Bäumen, 
sowie ein Zehntel (0.1.4 Kur, etwa 4500 m?) Brachland. Die Preisrelation beträgt 5,45 
GARS für den Dattelgarten, 60 GAR% für das Brachland, und liegt damit etwa in der 
Größenordnung der früheren Texte aus der Zeit des Nabonid bis Cambyses. Der Ge- 
samtpreis einschließlich Zugabe beläuft sich auf 9 m 30 $ Silber. Das Grundstück 
befindet sich am Abzweig des Ii-tllat-Grabens, an den es mit der südlichen Längsseite 
angrenzt, während es mit der Stirnseite an den Euphrat stößt, der laut Z. 10 die Östliche 
Begrenzung bildet. Wenn man dieser Beschreibung folgt, so müßte sich das 
am westlichen Euphratufer befinden, wird aber als vor dem Ura$-Tor liege 
ben, was auf der anderen Euphratseite zu lokalisieren ist. Dieser Befund ist wohl nurals 
Irrtum des Schreibers zu erklären, der die Grenzangaben für die Stirnseiten vertauscht 
hat. Die Urkunde, die auch keine Maße der Seiten angibt, wurde im übrigen nicht von 

n der anerkannten Notare ausgefertigt, sondern einem gewöhnlichen Schreiber. Da 
essich um eine Transaktion innerhalb der Familie handelt, wurde wohl Formfragen nicht 
Ilzuviel Wert bei en finden sich im übrigen keine Familien- 

angehörigen; ma ch die Anwesenheit der Söhne des Kalbaja erwarten, 
um möglichen Einsprüchen ihrerseits zu be; Für die Gültigkeit des Dokuments. 
freilich war sie nicht erforderlich. Der Vollständigkeit halber s 
Nachbar auf der dem Euphrat gegenüberliegenden 
der Familie Abf-ul-ide ist. Angehörigen dieser Familie werden wir noch oft in dies 
Gebiet begegnen. 

ine Klausel am Schluß des Vertragstextes macht stutzig: Es wird festgestellt, daß 
kein Silber vom Guthaben des IMB auf den Kaufpreis angerechnet worden sei. Die 
Interpretation dieser Formulierung hängt davon ab, was unter rasüt “Guthaben” zu 
verstehen ist und - wenn eine Forderung gemeint ist - zu wessen Lasten sie ging. Denk- 
bar wäre es, daß zum Zeitpunkt von IMBs Tod eine Forderung zu Lasten von Kalbaja 
bestanden hat, auch wenn darüber keine Urkunden vorliegen. IMB und Kalbaja hatten 
bei Geschäften Hand in Hand gearbeitet und dabei Zahlungen im Auftrag des anderen 
getätigt. Beim plötzlichen Tod des IMB kann die Bilanz durchaus einen Fehlbetrag auf 

   

         
     

  

            

       
         

    

    

    

     

    

   

  

    
     

   

        

   

  

    
      

      sollte eigent 

   
  

   

    

   

  

    

    

32% Dieser Kanal war bereits im Zusammenhang mit den Grundstücken von Suppatu genannt worden, el 
S.1SIL. mit Anm. 319.  



    

    

n würde unsere Klausel besagen, daß der Kaufpreis 
nicht zum Ausgleichen dieses Defizits verwendet worden ist. Grundsätzlich ist jedoch 
auch ein anderes Szenario denkbar. Der Terminus rast könnte auch das gesamte 
Vermögen, d.h. den Nachlaß, des IMB bezeichnen. Die Klausel wäre dann so zu ver- 
stehen, daß der Kaufpreis nicht aus Mitteln des von IMB geerbten Vermögens bestritten 
worden ist, sondern aus anderen (d.h. MNA allein gehörigen) Ressourcen. Implizit 
würden damit die Brüder des MNA vom Ei Daß diese 
Interpretation gar nicht so abwe; eine Klausel in der Erbteilungsur- 
kunde zwischen MNA und seinen Brüdern (Dar 379) nahe: Z. 59 £. wird bezüglich aller 
Felder und Gärten festgelegt, daß MNA auf der einen und seine Brüder auf der anderen 
Seite je die Hälfte davon in Besitz nehmen (ahi zitti MNA u ahizitt N, u N; itti ahämes. 
ileqgü). Dabei werden in die zu teilende Erhmasse in Z. 55 {. auch alle Grundstücke 
einbezogen, die auf den Namen anderer, insbesondere MNAs Ehefrau, gekauft worden 
sind: *zeräfunu ...mala bazü gabbi adi “zeri sa MNA ana Sumisu u ana $umi fa PN 
altsu u ana Sumi Sa mamma Sanamma mahira ipus. Diese zweifelsohne auf Betreiben 

efügte Bestimmung läßt vermuten, MNA habe etwas zu oft zu deren 
Ungunsten mit Klauseln wie in Dar 26 (Nr. 177): 30 f. operiert 

  

     
   g sein kann, le 

  

   

  

  

          

      
   

Das Mitgifigrundstück der Amat-Bäba in Litamu 
Eine der Längsseiten grenzte, wie bereits erwähnt, an das Mitgiftgrundstück der Amat- 
Bäba, der Ehefrau des MNA. Diese hatte ein Mitgiftgrundstück von 2 Kur in die Ehe 
mitgebracht, wie aus dem Dokument BM 342411735492 (AfO 42/43, Nr. 4a und b) 
hervorgeht, in dem der Großvater des MNA über das Mit 
quittiert 5 Das Grundstück wird als (überwiegend) mit Dattelpalmen bepl 
zaqpu) und am Graben der Familie Ii-Uillati (harru Sa mär AN) in Litamu gelegen 
beschrieben. Letztere Angabe ist wichtig, da sie die Verknüpfung von Wasserlauf und 
Flurbezirk herstellt und damit die Zuordnung einiger Pachturkunden ermöglicht. 

An der rechtlichen Situation scheint sich lange Jahre nichts geändert zu haben. Mit 
Dar 273 (Nr. 191) ist uns ein diesbezüglicher Pachtvertrag überliefert, der wahrschei 
lich aus dem Jahre 13 Dar stammt. MNA verpachtet das Mitgiftgrundstück seiner Frau 
(dessen Nutzung ihm zusteht) auf 5 Jahre an Madänu-iddin/Ubär/ltinnu, dessen Filia- 
ion im vorliegenden Text nicht erhalten ist, aber dank anderer rekonstruiert werden 
kann. Die Lagebeschreibung ist aufschlußreich, da die Nachbarn angegeben sind: Inba 
ja, Arad-Marduk und wahrscheinlich die Söhne eines Nabü-ittannu. Die ersten beiden 
werden wir bald wieder treffen. Außerdem ist von “I... des] Kinaja” die Rede, was 
entweder eine Flurgrenze bezeichnen könnte (misir $a PN), oder eine Siedlung (bitu/älu 
5a PN)? Der Vertrag betrifft Land, das mit Dattelpalmen bepflanzt ist (*zeru zagpi), 

  

    

             

  

    
        

    
    

  

5 IMB hatte die Heirat seines Ältesten mit der Tochter des Kalbaja sicherlich bereits angebahnt und 
abgesprochen aber offenbar vorseinem Tode noch nich schriflichAxiet, zumindest kein diesbezügliches. 
Dokument überliefert. Nach IMBs Tod tt nunmehr dessen Schwiegervater Iddin-Marduk (MNAs Großva 
müterlicherets) im Interesse des MNA in Erscheinung und rege die Angelegenheit. Beurkundet wird der 
Empfang von 30 m Silber; das Grundstück wird nur am Rande erwähnt. Das Datum ist nicht erhalten. Der 

Textist sicher in jene 16 Monate zwischen dem Tod des Vaters IMB (detzier Beleg Nbk 10 vom 21.0.0NI 
IN =8 Camb) und de Grundstückskauf Dar 26 (8.12.1 Dar), ls MNA seine Geschäfte bereits selbständig 
versicht, einzuordnen. 
37° Ein älı sa ®Kinaja erscheint als Aussellungsort einer Forderung über Gerste, die am Piqödu-Kanal 
abzuliefem ist: Dar 389 (Nr. 192). 
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und wird daher sicher als ana nukaribbäti “zur gärinerischen Bearbeitung” ausgewiesen 
sein. Die beschädigten Klauseln ab Z. 7 dürften die üblichen Arbeitspflichten zur In- 
standhaltung der Bewässerungskanäle, fachgerechten Bewässerung und dem Schutz der 
Palmen beinhalten. Außerdem ist ein Teil der Fläche offensichtlich erst zu erschließen 
bzw. nach Brache wieder zu kultivieren. Für diesen Anteil soll der Pächter 6 Kur 
Datteln pro Kur bearbeiteter Fläche als Entgelt (Sssinnu) bekommen, für das bereits 
erschlossene Land, das er mit dem Spaten bearbeitet, 5 Kur. Was mit dem Pflug bear- 

beitet wird, bringt ihm 4 Kur Datteln pro Kur Fläche ein. Diese Tarife liegen innerhalb, 
des üblichen Rahmens in Pachtverträgen dieser Zeit. Innerhalb der Vertragszeit ist das 
gesamte Terrain umzugraben. Zudem erhält der Pächter einen Spaten, der 2 m 6 $ (also 
ewwa I kg) wie 

Der Pächter erscheint zusammen mit einem gewissen Itti-Nabü-guzu in Dar 384 (Nr 
194). Beide verpflichten sich darin, bestimmte Quittungen über Dattellieferungen an den 
Bruder des MNA sowie eine andere Person beizubringen und an MNA auszuhändigen. 
Ferner sollen sie ein angrenzendes Grundstück bearbeiten und dafür 3 Kur Datteln je 
Kur Fläche erlassen bekommen, andernfalls nach Ablauf eines Monats einen bestimmten 
Betrag Datteln an MNA liefern. Auch wenn die Details nicht restlos klar sind, fügt sich 
die Urkunde in den vom Pachtvertrag vorgegebenen Kontext ein. Sie stammt, wenn 
man dem Termin in Z. 1 folgt (das Datum ist weggebrochen) aus dem 14. Jahr, während 
spätere Pachtdokumente aus dem 25. bis 27. Jahr vorliegen. Innerhalb des Egibi- 
Archivs sind langjährige Pachtverhältnisse bezeugt, es spricht also nichts dagegen, daß 
Madänu-iddin über mehr alszehn Jahre dieselbe Parzelle bebaut hat, selbst wenn eskeine 

enzeitlichen Dokumente darüber gibt. Das Jahr 14 Dar war zudem wichtig, da 
zu diesem Zeitpunkt die Egibi-Erbteilung stattgefunden hatte und, obwohl bezüglich 
der landwirtschaftlichen Grundstücke noch keine herbeigeführt worden war 
die Anteile danach getrennt ausgewiesen wurden. Insofern würde es nicht wundern, 
Abrechnungen über Naturalien, die an den Bruder Pursu 
wurden, gerade aus diesem Jahr zu finden. Anderersei 
Madänu-iddin und das Mitgiftgrundstück der Amat-Bäba betreffe 
Dar. Daher ist freilich auch eine Emendation zu "24” zu erwägen, zumal alle Urkunden, 
die hier in die Zeit vor 24 Dar plaziert wurden, irgendwelche Unsicherheiten beim 
Datum aufweisen 

Das Jahr 25 Dar bringt eine Veränderung: Am 1.3.25 Dar bestellte MNA laut BM 
30441 seiner Tochter Erißtu eine Mitgift, die neben 5 m Silber, zwei Sklaven und 
dem obligatorischen Hausrat auch ein Grundstück von je 0.3.2 Kur 
Ackerland in Litamu umfaßte. Als Nachbam werden Inba 
zöra-ibni/Sin-näsir genannt, mithin dieselben Perso 
Mitgififeldes der Amat-Bäba im Pachtvertrag Dar 273 (Nr. 191) angegeben sind. 

erhielt demnach einen Teil des Mitgiftfeldes ihrer Mutter, allerdings hatte dieses 

  

    
   

    

    

        

    

     

   

  

  

      
   

  

    
  

      

  

   
   

  

  

  
  

  

  
  

  

     
       

      

  
53° A1042343,Nr. 6, Transliteraion bei M/T; Roth, JAOS 111,8.29 Anm. 30und32. Das Mitgifigrundstück 
wird auch in BM 33934 (AfO 42/43, Nr. 7, Tranliteraion MT. Roth, JAOS 111, $.31 mit Anm. 35) aus 
(dem Jahr 34 Dar inZ. 21. erwähnt: jeweils 03.2 Kur Garten und Ackerland in Liam.      
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   Tabelle 15: Pachturkunden aus Litamı 
  

  

    

  

  

  

  

  

  

      
  

  

        
  

  

    

Ta Daum Bicher Beias Bemerkun 
Dar 273 (Nr. 191) | Madänu-iddin Pachtverrag, MNA verpachiet 

19.5.1323 Dar Migifigrundsuück seiner Erau 
Dar 384 (Nr. 194) _|Madinu.daim + [Dane Verpflichung zur Abrechnung, 
2781142]Dar _|iwi.Nabs.guzu Grubearbeiten 

BM 31458 (Nr.196) |Madänu-iddin _|Ix Kur] Daten |Quitung, 15 Ameil des MNA mit 
2iDr Morduk-&uma.ibni 

BM 30339 (Nr.195) |Madinu-ddin [10 Kur Daten Fimitu-vS, 15 Anti ds MNA mit 
27525 Dır [Nebenprodukte | Marduk-Suma.itn; 
BM 41450 (Nr. 197) |Madinucidain + Vorgang unklar, 
24.8225 Dar i.Nabi.guzu MNA ist Gläuhiger/Verpächter 

BM 34239 (Nr. 198) [Madänu-idain [53 Kur Daueln |imitu-VS, Erisu ist Gläubiger 
[2S+Dar] Nebenprodukte 

Dar 208 (N. 11 33 Kur Datteln | mima-VS, 13-Anıil der Entu mit 
11.26 Dar [Nebenprodukte Hahhunı 

CT 51 55 (96.235) 10 Kur Daueln |imine-VS, V5-Anteil der Ent mit 
142.079 Dar Nebenprodukte | Marduk-Xuma-ibni, Abrechnungsvermerk         

Seit dem 26. Jahr (vielleicht schon seit dem 25.) erscheint nunmehr Eri$tu nominell 
als Gläubigerin der Pachteinkünfte von diesem Areal, wenngleich sich die Urkunden 
bis 27 Dar noch im Egibi-Archiv befinden. Vermutlich hat MNA das Grundstück 
weiterhin bewirtschaften lassen, denn im Mitgiftvertrag war vereinbart worden, daß die 
Vermögensobjekte erst übergeben werden sollten, wenn die Heirat vollzogen war.“ 
einem imittu-Verpflichtungsschein, CT 51 55 (Nr. 235), ist in diesem Zusammenhang 
vom “Fünftelanteil der EriStu, den sie mit Marduk-Suma-ibni/Nabü-Sarra-usur (gemein- 
samı besitzt)” die Rede. Di nte Person ist weder ihr Ehemann, noch sonst in einem 
Is Erklärung geeigneten Kontext bezeugt.'® Dieser Passus wäre völlig unverständlich, 
wenn er nicht schon in zwei älteren Urkunden auftauchen würde, als MNA selbst noch 
die Einkünfte vom Mitgiftgrundstück seiner Frau bezog. BM 30339 und BM 31458 
(Nr. 195 £) stammen aus dem 24. bzw. 25. Jahr. Es fällt zumindest auf, daß der 
Pachtvertrag, der ins 13. Jahr gehören dürfte, keinen Fünftelanteil erwähnt. Es scheint, 
als habe MNA spätestens im Laufe des 24. Jahres ein Grundstück, das viermal so viel 
wie Eritus Mitgiftanteil mißt (zumindest, was den Dattelgarten betrifi), an besagten 
Marduk-Suma-ibni verkauft, mindestens also 2.3.2 Kur Dattelgarten. Dies wäre prin- 
zipiell möglich, da sich ja direkt neben dem Mitgiftgrundstück Amat-Bäbas noch jene 2 

Kur befanden, die MNA von seinem Schwiegervater gekauft hatte. Das gekaufte Areal 
hatte einen Anteil von 1.3.2 Kur Dattelgarten, für das Mitgiftgrundstück der Amat-Bäba, 
das 2 Kur insgesamt umfaßt hatte, liegen keine Detailinformationen vor. Wenn man 
dieselbe Proportion voraussetzt, ergäben sich insgesamt 2 x 1.3.2 Kur =3.1.4 Kur Dat- 
telgarten für beide Grundstücke zusammen, und unter Abzug von EriStus Anteil blieben 

2.3.2 Kur übrig, die Marduk-Suma-ibni als seinen Vierfünftelanteil 
ige somit auf. Ob die Details dieser Rekon- 

  

      

  

    
        

  

    

  

   
  

       

dann genau jer 
nspruchen könnte - die Rechnun; 
  

        

  

> DM 30441: 10-14 
39 Dar 497: 9 als Zahlbürge für I m Silber, die an MNA zu zahlen sind. Die Urkunde wurde im Ja 
20 Dar in der Ortschaft Sufan ausgestellt. Eine Siegelbeischi weist ihn als Siegelinhaber aus, auch der 
Schuldner sigelt. Dies in Verbindung mit dem Ausstellungsortlät an institutionelle Verbindungen, etwa 

haft denken. Der Vatersname und das Fehlen des Ahnherrennamen deuten ebenfals in diese. 

    
  

      

 



       
struktion mit der Realität übereinstimmen, läßt sich freilich nicht mehr prüfen. Daß sie 
tendenziell richtig sein dürfte, geht aus zwei anderen, unpublizierten Urkunden hervor. 

In den Jahren 16/17 Dar befand sich MNA in finanziell angespannter Situation und 
hatte verschiedene wertvolle Vermögensobjekte verpfändet, BM 33122 aus dem Jahr 
17 Dar zufolge das besagte Mitgifigrundstück. In Z. 11-13 heißt es: [ 
nu 3ä ina “*Bit-"Ha-ah-hu:ru 34 äh, ["Arad]-‘Marduk märi ä ”Nergal-z 
täh [*x-@9)]-Iu-numäri 3äS@-du-nu mas-ka-nu $ä”'A-nu-um-mukin-apliDUMUXUS). 
Über den Nachbarn Arad-Marduk ist es unschwer als das Mitgifigrundstück der Amat- 
Bäba (wohl einschließlich der hinzugekauften Parzelle) zu identifizieren, wenngleich 
statt Litamu die Ortschaft Bit-Hahhuru genannt ist. Man beachte aber, daß auch zwei 

| zugehörige Pachtdokumente®! dort ausgestellt wurden und die Ortschaft demzufolge in 
derselben Gegend im Süden vorm Ura$-Tor zu suchen ist 

Wahrscheinlich liegt der Forderung des Anu-mukin-apli eine Zession zugrunde, 
denn laut Dar 453+ vom 24.10.17 Dar war dasselbe Grundstück zuvor für 10 m 30 

ber an Saddinnu verpfändet.‘® Zu einem späteren Zeitpunkt muß MNA schließlich 
mehrere Grundstücke an Anu-mukin-apli verkaufen, BM 33935: 12 [. zufolge handelt 
es sich um 2 gur *zeru zag-pu & 4 gur 3(P1) 2 (bän) *zeru egel me-re-sä ohne Angabe 
der genauen Lage.’ Zwar wissen wir aus BM 33934, daß ein Grundstück unbekannter 
Größe in Bit-rab-käsiri (am Tupau-Kanal in der Nähe von Sahrinu gelegen) an Anu- 
mukin-apli verkauft worden ist, es wäre aber denkbar, daß auch ein Anteil in Litamu 
darunter war, der vom Gläubiger umgehend weiterveräußert worden ist. Wenn der so 
erschlossene Zusammenhang richtig ist, dann würden wir wohl 17 Darals den terminus. 
Post quem für den Verkauf des Vierfünftelanteils anzusehen haben. Vermutlich würde 
man auf dieser Basis die anderen Pachtdokumente, die ihn nicht erwähnen, doch eher 
in die Jahre 13 und 14 Dar als 23 und 24 Dar einordnen können. 

       

  

               
    

      
      
           
    
      

        
        
          

     

Das Grundstück der Familie Tabi 

  

ri 
Nach der Übernahme des Mitgiftgrundstücks seiner Frau und dem Zukauf der angren- 
zenden Parzelle im Jahre 1 Dar hat MNA in rascher Folge weitere, relativ große Areale 

Gebiet von Litamu vorm Ura$-Tor gekauft. Zu Ende des 4. Regierungsjahres des 
Darius erwarb er laut Dar 152+ (Nr. 181 vom 29.12.4 Dar) ein Grundstück von 3 Kur. 
Die in Babylon ausgefertigte Urkunde wurde von vier Notaren beglaubigt und ist in 

zwei Exemplaren überliefert. Die Fläche umfaßt ein Drittel Gartenland, der Rest ist als 
Getreidefeld und Neubruch ausgewiesen. Die Preisrelation beträgt eıwa 3,6 GARA*% 

  

      

  

   

        

   

Ss gibt zudem bei der Lagebeschreibung den Graben 
itgrundstück und dem laut Dar 26 erworbenen Areal 

  

    Verweis auf Unger, Babylon, .86, da der Ort am Neuen Kanal 
läge, it imtümlic aus der Urkunde Liv 33 (Ne. 32) abgeht worden. Dorı erscheint neben 

einem Grundstück in Bü-Hallurı als zweites Objekt ein Orundstück am Neuen Kanal (vl, 5.81. und 
169, 
3% Der Jin von BM 31726 mit BM 31423 (Dar 53) it das Verdienst von K. Abraham 

3% Leider ist die Jahreszahl nich eaten. Der 24.10.17 Dar (Dar 483, ie Verpfändung an Sadinı) 
jcht dem Verkauf vous, ebenso BM 33122 aus demselben Jahr (Monat weggebrochen) ie Zession durch 
Anu.mukin.aplı. Die Schuld war verzinlich, könnte also einige Zeit bestanden haben, Da.ie Urkunde Dar 
527 aus dem 21. Jahr vermuten läd, daß ich ein Grundstück in Bierab-käir damals noch im Besitz von 
MNA und seinen Brüder befand, könnte dr Verkauf lo später deren 
55 A10.4243, Nr. 7, Trnieration bei MT. Roh, JAOS 11,5. 91, Ann. 35. Zum Vorl vl 5, 1741 
3% 16,5 pro Bän. Fürdie komplizierte Berechnung und Notation gl. den Kommentar zur kunde, 
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   für die Dattelkultur, 30 GAR für das Ackerland, was einen Gesamtpreis von 10m 35% 
Silber ergibt. 

Als Verkäufer tritt ihm Ea-apla-iddin/Muß&zib-Marduk/Täbih-käri gegenüber, die 
Nachbarn an beiden Längsseiten sind nicht ausanderen Urkunden bekannt. Ander Str 
seite im Westen liegt der Pigüdu-Kanal, an dessen Ufer die Königsstraße entlangführt.” 
Die gegenüberliegende Begrenzung stimmt mit der Flurgrenze, der Außengrenze des 
50er Erschließungsbereiches, überein, bildet die untere Grenze (wörtlich: den Fuß) 
einer 5000er Einheit und endet in einem Drainagebecken oder -kanal (makallä). Der 
Verkäufer hat bei Vertragsabschluß auch die Urkunde an die Egibis ausgehändigt bzw, 
zur Abschrift vorgelegt, die seine Berechtigung zum Verkauf des Objektes dokumentiert 
Sie ist als BM 47868 (Nr. 180) überliefert, freilich in fragmentarischem Zustand. Der 
Vater des Ea-apla-iddin erscheint dort als Käufer, als Verkäuferin eine Angehörige der 
Familie Abi-ul-ide. Das Grundstück ist damals in zwei Teilflächen vermessen worden, 
die Zahlenangaben sind aber leider beschädigt. Über das am Kanal gelegene Teilstück 
istnichts überliefert, das dahinter liegende Getreidefeld, das bis an den Drainagegraben 

reicht, umfaßt mindestens 1.2.0.2 Kur, auch fünf einzelne Palmen werden erwähnt. Das 
Gesamtarcal beträgt laut Summation über 2 Kur. Diese Zahlen lassen sich mit den 
in Dar 152+ (Nr. 181) genannten nicht in Übereinstimmung bringen. Es muß einen 
guten Grund geben, warum die exakten Angaben der Retroakte nicht übernommen wur- 
den, sondern statidessen offensichtliche Näherungswerte von 1 bzw. 2 Kur eingesetzt 
wurden und eine Nachmessung vereinbart wurde. Der Grund könnte in einer Peri- 
ode der Intensivierung des Anbaus mit Ausdehnung der Dattelkultur und Erschließung 
von Neuland liegen. Das Beispiel des großen Grundstückes am Neuen Kanal hat ge- 
zeigt, wie stark sich das Verhältnis von Dattelkultur zu Getreideanbau über nur zwei 
Generationen hinweg verschoben hat. Die Angabe der S0er- und 5000er-Bereiche 
könnte darauf hindeuten, daß das gesamte Gebiet in nicht allzu lange zurückliegender 
Zeit durch das Anlegen von Kanälen zusammenhängend erschlossen worden ist. Die 
vielen Angehörigen der “Familie” Abi-ul-ide (meinen Vater kenne ich nicht"), die 
in diesem Gebiet anzutreffen sind, lassen ebenfalls auf eine organisierte Ansiedlung 
schließen. Die Angaben in der eine Generation früher ausgestellten Urkunde ent- 
sprechen daher offensichtlich nicht mehr dem Stand der Dinge. Angesichts eines 
Preisunterschiedes von 1000% je nach Qualität, mußte der Verkäufer an einer genau- 
en Bestandsaufnahme interessiert sein. Zudem ist auch vom Vermessen und Prüfen 
von Grenzmauern (?) die Rede, die vielleicht auch in der Zwise 
worden waren. Der Kaufvertrag dokumentiert demnach in erster Linie eine Einigung 
beider Seiten, ein bestimmtes Grundstück zu kaufen bzw. verkaufen und legt den Wert 
pro Flächeneinheit je nach Kultivierungsgrad fest. Gesamtfläche und -pr 
Näherungswerte, eine nachträgliche Ausgleichszahlung wird unumgänglich sein. Bi 
zeichnenderweise war dieser Vorgang bedeutend genug, um von vier Notaren beglaubigt 
zu werden. Bedauerlicherweise ist uns kein Vermessungsdokument überliefert, das eine 
Vorstellung vom weiteren Ablauf der Dinge vermitteln könnte. 

Allerdings gibt es noch zwei Verpflichtungsscheine, die dieser Affäre zuzuordnen 
sind. Aus ihnen geht hervor, daß auch die laut Dar 152+ (Nr. 181):18 f. erfolgte 

    

    

  

   

  

     
    

    

  

  
  597 Der Königsweg, der durch das Ura-Tor geht, führt nıch Dilba, vgl. A.R. George, OLA 40,8. 22. Er 

ist bereit im Zusammenhang mit den Flächen 3 und 5 in Suppatu erwähnt worden, allerdings scheint er dort 
nicht direkt am Wasser entlanggeführt zu haben, 

  
 



   

    

   
    

   

              

    
    

  

  
  

    

     Kaufpreiszahlung weitgehend fiktiv ist. Dar 151 (Nr. 182), ein Verpflichtungsschein 
zu Lasten von MNA, wurde — wenn kein Fehler vorliegt — bereits einen Tag vor dem 
Kaufvertrag datiert. Erbetrifft (neben 3 Kur Gerste) 8m 10 Silber, die an den Verkäufer 
Ea-apla-iddin zu zahlen sind, davon 5 m binnen eines Monats, der Rest innerhalb von 
drei Monaten. MNA hat demzufolge vom Kaufpreis zunächst lediglich ein Fünftel 
angezahlt. Die Zahlungsfrist von einem Monat könnte mit der Nachmessung und 
endgültigen Preisberechnung zu tun haben, die vermutlich innerhalb dieses Zeitraumes 
stattfinden sollte. Die Verzögerung der Kaufpreiszahlung läßt sich daher zunächst mit 
den speziellen Umständen dieses Falles erklären. Es überrascht jedoch, mit Dar 217 
(Nr. 182) vom Ende des 6. Jahres noch eine weitere Forderung zu Lasten MNAs zu 
finden, da immer noch zwei Minen nicht beglichen sind. Es wird ausdrücklich vermerkt, 
‚eshandle sich um den Rest von ursprünglich 8 m 108 für das Grundstück, mithin nicht 
um eine Forderung, die aus anderen Geschäften herrührt. Verwunderlicherweise fehlt 
auch eine Zinsklausel, die man bei derart verschleppten Zahlungen eigentlich erwarten 
sollte. Der Hintergrund ist nicht ersichtlich. Man könnte vermuten, daß der Verkäufer 
noch einen Teil des Grundstückes selbst nutzte, aber dies ist reine Spekulation. 

Dem Vorgang könnte möglicherweise noch eine 13 Jahre jüngere Urkunde zugeord- 
net werden, Dar 491 (Nr. 186). Dieser Verpflichtungsschein vom 19.11.19 Dar zeigt 
MNA als Schuldner von 2 m 8 $ Silber, die zum üblichen Zinssatz von 20% zu verzinsen 
sind. Für diese Forderung verpfändet er Ackerland (möresu) von 2 Kur Größe in zwei 
Sektoren (2-4 KA“) an den Gläubiger Zumbaja/Ea-eppe3-ili. Die Lagebeschreibung 
ist begrenzt aufschlußreich, da als Nachbarn Balätu/ASkäpu und Nabd-ittannu/Güzänu 
genannt sind. Die Nachbarn im Kaufvertrag Dar 152+ (Nr. 181) waren Erbenge- 
meinschaften, Nabö-&tir und Balätu im Norden und die Söhne des Güzänw/B#’iru im 
Süden. Somit stimmt je ein Name überein, was allerdings noch keine Garantie für 
die korrekte Zuordnung ist. Einen Balät/Askäpu kennen wir z.B. auch aus Dar 227 
(Or. 184) als Nachbarn des von Nabd-Etir//$ähit-gin® gekauften Grundstücks (siehe 
sogleich), das allerdings kleiner als 2 Kur war.“ Da der Anteil des Ackerlandes in Dar 
152+ (Nr. 181) mit 2 Kur zu 30 GAR/S berechnet wurde, repräsentiert er 2 m Silber, 

      

    Ilung des Kaufpreises war Voraussetzung für den Übergang des Eige 
diesem Grund enthalten Kaufertäge selbst bei Kreditierung bzw. tilweiser Krediierung des. 

Kaufpreises die entsprechende Quittungsklausel. Gleichzeitig wurde dann freilich ein Verpfichtungssc 
über den Restbetrag ausgestellt vgl. H.Petschou, Kauformulare, $. 17. 
39 In der Urkunde BM 30799 aus dem Jahr $ oder 6 Dar, lat derer MNA ein Boot miete, erscheint 
Ea-apla-iddin als Zeuge, sonst sind keine weiteren Geschäfiskontakte zu MNA nachweisbar 
5% Ein Nabl-ittannu ohne Filiaion wird in dem imitu-Verpfichtungsschein Dar 382 (Nr. 231) aus dem 

‚Jahre 14 Dar als Nachbar genannt. Das Dokument läßt sich aber, da es in Babylon ausgestellt wurde und 
keinen Flurbereich angibt, nich mit Besimmthit zuordnen. Ein Balätu ohne Flition erscheint als Nachbar 
in einem anderen imitu-Verplichtungsschein, Dar 404 (Nr. 193). Da die Urkunde am Pigüdu-Kanal 
ausgestellt wurde und das Grundstück zwei Sektoren umfaßt, könnte ein Zusammenhang mit unserem Fall 
bestehen, Allerdings wird als zweiter Nachbar der ansonsten nicht bezeugte NabG-Suma-iökun genannt. 
4 In Dar 227 (Nr. 184), einem Grundstückskauf des MNA im Jahre 7 Dar (siche sogleich), hießen die 
"Nachbarn Habasıru und Balätu/ASkäpu sowie Balätu/Ur-Nanna. Dort war das Grundstück allerdings nur 
12 Kur groß, reichte vom Kanal bis zur Flurgrene, davon 1 Kur Ackerland (die Hälfte des verpfändeten 
Areal) und kostete insgesamt fast doppelt so viel wie der Schuldbetrag von Dar 491 (Nr. 186) - wobei 
(der Anteil des Ackerlandes bei etwa 1 m lag. Nur unter der Annahme, daß MNA später eine eiwa gleich 
große Nachbarparzelle (die des Balatu/Ur-Nanna vielleicht?) noch hinzugekauft hat und nur das Ackerland 
verpfändet, ließe sich zwischen dem laut Dar 227 (Nr. 184) gekauften und dem in Dar 491 (Nr. 186) 
verpfändeten Objekt ein Zusammenhang herstellen. Die Erwähnung der 2 Sektoren könnte freilich die 
Annahme stützen, es handele sich um ursprünglich zwei geirennte Parzellen. 
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was dem Schuldbetrag von Dar 491 (Nr. 186) entspricht. Somit könnte es sich bei 
dem verpfändeten Grundstück um das laut Dar 152+ (Nr. 181) erworbene Ackerland in 
Litamu handeln. 

Der Verpflichtungsschein enthält eine Vereinbarung über Zinsantichrese mit der 
Zusatzbestimmung, daß der Ertragswert mit dem fälligen Zins zu verrechnen ist. Dem ist 
wohl indirekt zu entnehmen, daß die Bewirtschaftung weiterhin unter MNAs Regie durch 
Pächter erfolgte und MNA für die Zahlung des korrekten Zinsbetrages in Naturalform 
zu sorgen hatte 

  

   

Das Grundstück der Familie I-tllatt 
MNA hat in Jahre 6 Dar ein in Litamu gelegenes Grundstück unbekannter Größe von 
Marduk-Suma-usur/Bäl-uballiy/Ili-üllati erworben. Da sich der nach Familie I-Ull 
benannte Graben in eben diesem Gebiet befindet und an Besitztümer des MNA grenzt 
(das Mitgiftgrundstück von MNAs Frau, das an das vom Schwiegervater erworbeı 
Areal grenzt), wird man annehmen können, daß auch diese Parzelle irgendwo in der 
Nachbarschaft liegt. Der Kaufvertrag selbst ist nicht überliefert, lediglich der in Ba- 
bylon abgefaßte Verpflichtungsschein Dar 202 (Nr. 179) vom 16.5.6 Dar über einen 
Kaufpreisrest von 13 X Silber ist erhalten geblieben. 

      

  

Das Grundstück der Familie Sähit-gine 

     Der Streifen reicht ebenfalls vom Pigüdu-Kanal im Westen. 
Gebietes” im Osten, d.h. über die gesamte Flurbreite. Das Grundstück hat keinen 
direkten Anschluß an die zuvor von MNA erworbenen Parzellen. Der Verkäufer, Nabl- 
&tr/LXirw$ähit-gine, ist nicht aus anderem Zusammenhang bekannt. 

Die Preisrelation beträgt 3,75 GARA für den Dattelgarten, knapp 27 GAR/S für das 
Getreidefeld, insgesamt 4 m 2 3% $ Silber. Damit lg sie im Bereich der anderen Werte 
aus Litamu. Auch in diesem Falle sind die Maße der Seiten nicht angegeben, sondern 
das Grundstück muß noch vermessen werden, wie aus der Ausgleichsklausel in Z. 34 
f. hervorgeht. Somit steht auch der endgültige Preis noch nicht fest. Dennoch ist eine 
Kaufurkunde von einem Notar, Arad-Marduk,"? in Babylon ausgestellt worden, und 
in zwei gesiegelten Exemplaren überliefert. Eingedenk des zuvor beschriebenen Falles 
verwundert es nicht, auch hier einen zugehörigen Verpflichtungsschein über einen Teil 
des Kaufpreises zu finden. Dar 228 (Nr. 185) wurde zehn Tage nach dem Kauf von 
MNA selbst ausgefertigt und hat 1 m Silber zum Gegenstand, das innerhalb des nächsten 
Monats fällig wird. Weitere Nachrichten sind allerdings nicht überliefert, 

      

   

   

52 Sohnes Ktijaaus der Familie Sangü-Ea. Dieser Notar stand seit 3 Nbn in enger Bezichung zur Familie 
gib und hat oft deren Urkunden ausgestellt (s.0. Tllgvist, NN). Zunächst blieb seine Tätigkeit allerdings, 

auf gewöhnliche Geschäftsvorgänge beschränkt, die er unter Angabe seiner vollen Flition, aber ohne Siegel 
beurkundete. Eist ab 3 Dar it er auch und dann überwiegend als Notar von Grundstückskäufen bezeugt 
und führt dabei das Amtsiegel. Dieses kommt auch bei der Erbteilungsurkunde der Egibis (Dar 379) zu 
Anwendung 

      

     



       Das Grundstück der Familie Abi-ul-ide 
Die schrittweise Ausweitung des Egibi-Grundbesitzes in Litamu wurde auch im nächsten 
‚Jahr fortgesetzt. Am 2.7.8 Dar kamen weitere 0.0.2 Kur (900 m?) in MNAs Besitz, wie 
aus BRM 173 (Nr. 187) erhellt. Die Fläche mutet winzig an, wenn man sie mit den 
zuvor behandelten vergleicht. Verkäufer und Nachbarn entstammen der Familie Abi 
ul-ide und sind untereinander verwandt. Offensichtlich war das Areal seit mindestens 
drei Generationen im Familienbesitz. Das Grundstück gehört einer Erbengemeinschaft 
von zwei Brüdem; da einer von ihnen bereits gestorben ist, treten dessen Ehefrau und 
Sohn an seine 

  

    
       

    
               

  

Stammbaum der Familie Abi-ul-ide    

   

  

      de (1) Abr-ul.ide (2) 

      

Bun 

      

   

                  

    

    

    
    

    

    

Erklärungen: Verkäufer, Nachbar 

Das Grundstück liegt am Pigüdu-Kanal, vermutlich innerhalb desselben 5000er-Bereiches 
wie die vorher beschriebenen. MNA kauft aber diesmal nicht den gesamten Streifen bis 

hinauf zum Drainagekanal, sondern nur den Abschnitt am Ufer, “bis 2 Bän voll sind”. 
Der hintere, qualitativ weniger wertvolle Teil verbleibt den Verkäufern. Aus dieser Re- 
gelung muß man wohl entnehmen, daß sie einerseits wegen finanzieller Schwierigkeiten 
gezwungen waren, Grundbesitz zu veräußern, aber andererseits wohl auf die Einkünfte 
des restlichen Teilstücks angewiesen waren. MNA dürfte es ohnehin primär um den 
Dattelgarten gegangen sein, an der Bewirtschaftung von Ackerland hatte er vermutlich 
weniger Interesse. Auch in diesem Falle war das Ausmessen des Areals erforderlich, 
hatte aber keinen Einfluß auf den Preis, da die Größe des von MNA beanspruchten 
‚Anteils feststand, ebenso wie die Grenzen an drei Seiten, die durch den Kanal und die 
Parzellen der Nachbarn vorgegeben waren. Die Urkunde ist nicht von einem Notar 
in Babylon ausgefertigt worden, sondern nennt eine Ansiedlung am Pigüdu-Kanal als 
Ausstellungsort. Der Schreiber und zwei der Zeugen sind auch aus anderen Egibi- 
Geschäftsurkunden bekannt," die anderen dürften Ortsansässige sein. 

Einer der Verkäufer, Nab-z&ru-Iiir, begegnet uns im imittw-Verpflichtungsschein 
Dar 172 (Nr. 189) als einer von zwei Pächtern im Gebiet von Litamu wieder, allerdings 

bereits 3 Jahre vor dem Verkauf. Er könnte eine andere Parzelle im selben Gebiet 
bewirtschaftet haben. 

   
   

  

  

    

  

   

Der abgewendete Verkauf einer Parzelle in Litamu 
Im Jahre 18 Dar sah sich MNA gezwungen, ein landwirtschaftliches Grundstück und 

    

Schreiber Nabü- 
‚mithin ein Neffe des MNA. 

   ibi ist ein Sohn des Ii-NabO-balätu/Bgibi (dem Schwiegersohn des IMB), 
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   ein Haus zu verkaufen. Wie aus Dar 469 (Nr. 222) hervorgeht, konnte der Verkauf 
‚jedoch im letzten Moment abgewendet bzw. rückgängig gemacht werden, indem MNA 
den Kaufpreis zurückzahlte. Die Urkunde, die neben der Quittungsklausel auch einen 
Streitverzicht enthält, stammt vermutlich aus dem Jahr 19 Dar, beruft sich aber auf 
ein Dokument aus dem 18. Jahr, das als Kaufurkunde (uppi mahiri) bezeichnet wird 
und von dem sonst unbekannten Marduk-muballissu, der als Käufer aufgetreten war, an 
MNA zurückgegeben worden ist. Esheißt, das Silber sei samt Zinsen “entsprechend der 
Kaufurkunde” beglichen worden. Diese Formulierung läßt ahnen, daß eine Forderun 
des Marduk-muballissu mit Grundstückspfand und vermutlich auch Verfallsvereinb: 
rung zu MNAs Lasten der Verkaufsvereinbarung vorausgegangen sein dürfte, zumal 
außerdem festgestellt wird, eine Forderung des Marduk-muballit zu MNAs Lasten be- 
stehe nun nicht mehr. MNA befand sich, wie bereits erwähnt, in den Jahren 16/17 Dar in 
finanzieller Bedrängnis,“ nicht zuletzt, weil das Familienvermögen seit 14 Dar geteilt 
war und ihm damit temporär weniger liquide Reserven zur Verfügung standen, 

Das Grundstück läßt sich bedauerlicherweise nicht identifizieren, da die Lagebe- 
schreibung zu vage ist. Die Ergänzung der Flurbezeichnung zu Litamu hat sich jedoch 
durch einen Join bestätigt 

  

        

Die Pachturkunden aus Litamu 
wzelheiten über die Pachtverhältnisse im Gebiet von Litamu sind kaum in Erfah- 

rung zu bringen, da nur wenige Pachturkunden überhaupt erhalten sind und die zu- 
"hen Ortsangaben eine Identifizierung der einzelnen Parzellen gar nicht 

ermöglichen. Lediglich das bereits behandelte Mitgiftgrundstück der Amat-Bäba bildet 
eine Ausnahme. Das Fehlen von imittu-Verpflichtungsscheinen aus der Zeit vor Darius 
korrespondiert mit der Tatsache, daß erst MNA begann, Grundstücke im Gebiet von 
Litamu zu erwerben. Dar 172 (Nr. 189), eine imittu-Forderung über 35 Kur Datteln 
aus dem Jahr 5 Dar, in der mit Nergal-z&ra-ibni aus der Familie Abi-ul-ide einer der 
Verkäufer von BRM 173 (Nr. 187) als Pächter erscheint, wurde bereits erwähnt. Dar 
404 (Nr. 193) aus dem 15. Jahr (d.h. nach der Egibi-Erbteilung) betrifft die Pachtauf- 

is in zwei Sektoren geteilten Grundstücks am Pigidu-Kanal neben Balätu und 
Nabd-Suma-ikun, an dem MNA und seine Brüder partizipieren. In Dar 389 (Nr. 192) 
geht es um das Gersteaufkommen des 14. Jahres, das ein gewisser Aplaja am Pigüdu- 
Kanal abzuliefern hat. Diese Angabe läßt ebenfalls an Pacht denken, allerdings könnten 
auch Aufkaufgeschäfte in derselben Gegend praktiziert worden sein. Gewisse Zwei- 
fel, ob es um Pachtaufkommen von einem Egibi-Grundstück geht, sind auch bei Dar 
290 (Nr. 190) aus dem 10. Jahr angebracht, einer Quittung über 9.1 Kur Gerste, die 

jachtabgabe qualifiziert ist. MNAs Bruder liefert sie in MNAs Auftrag 
an einen sonst Unbekannten. Der Betrag war in einer Abrechnungstafel eines Vierten 
vermerkt - es könnten also durchaus Liefergeschäfte oder die Bewirtschaftung fremden 
Grundbesitzes den Hintergrund bilden. 

Zu erwähnen ist femer noch ein Vermerk in der Urkunde Dar 390 aus dem Jahre, 
14 Dar, einem Verpflichtungsschein des MNA über Gerste, der in der Siedlung der 
Leute aus Libbäli (dlu 84 Nb-bi-äla-a-a)* ausgestellt worden ist, auf Tempelland des 

      

     

lage      

    

    
    

    

34 Vgl. $. 161,5 seh an die Forderungen des Anu-muki-aplierinen. 
345. Auch als Abliferungsort in Dar 413 genannt; dieser Text betrifft die Bewirtschafung von Ackerland 
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verweist und die Lieferung der Gerste zum Pigüdu-Kanal vereinbart, und zwar ina 
li $ä MNA, zur Siedlung/Orischaft des MNA. Erstmals ist in diesem Text auch die 
Lieferung im “Maß des MNA” gefordert. Daraus kann man die Bedeutung ablesen 
die den Egibi-Besitzungen südlich von Babylon vorm Ura$-Tor auch als Zentrum für 
die Abwicklung von Aufkaufgeschäften und die Organisation der landwirtschafilic 
Arbeiten zukam. 

  

   

     
    

    

   

  

Der Verkauf eines Grundstücksanteils vor dem Uras-Tor 
Dar 466 (Nr. 221) zufolge hat Nergal-u8&zib, der Bruder des MNA, im Nisan des Jahres 

18 Dar einen Grundstücksanteil von 0.0.2.3 Kur für 56 $ verkauft. Der Käufer hat 
als Mittelsmann im Auftrag seines Bruders MNA agiert, wie aus der Urkunde, die er 
selbst verfaßt hat, verlautet. Nergal-uS&zib verkaufte am selben Tag auch 
an einem Hausgrundstück und einem Sklaven (Dar 465). Auch in diesem Falle agierte 
der Käufer als Mittelsmann im Auftrag von MNA, wie aus Dar 467 hervorgeht. Als 
Miteigentümer des Hauses und des Sklaven wird Kalbaja genannt, der Adoptivsohn 
des NAL. Dieser war allerdings, nach allem, was über den Modus der Erbteilung nach 
NAT bekannt ist, nicht neben dessen leiblichen Söhnen erbberechtigt, wenngleich er im 
Rahmen einer separaten Vermögensübertragung einen gewissen, kleineren Anteil vom 
Vermögen NAls bekommen haben könnte. Während Darius’ Regierung begegnet er des 
öfteren in den Texten, da er mit seinen Neffen geschäftlich kooperiert und als Schreiber 
gewirkt hat, Daher besteht der Verdacht, daß es bei den von Nergal-uS&zib zu Beginn von 
18 Dar verkauften Anteilen nicht um ererbie Objekte, sondern um Geschäftsinventar 
geht. Dies wird durch BM 31652% bestätigt, die betreffende Teilungsurkunde, die 
Dar 465 vorausgeht. Ihr zufolge bekommen MNA und Nergal-uS£zib auf der einen 
Seite gemeinsam das aus Dar 465 bekannte Haus in Hursagkalamma und den Sklaven 
zugewiesen, während Kalbaja ein anderes Haus erhält, wegen dessen hohen Wertes er 
außerdem eine Ausgleichszahlung leistet. In einem Nachsatz heißt es *zeru zag-pi ina 
ka-re-Sü-nu “das (mit Palmen) bepflanzte Grundstück (bleibt) ihr gemeinsamer Besitz.” 
Dies bedeutet, daß ein mit Geschäftsmitteln gekauftes Grundstück auf absehbare Zeit 
ungeteilt bleiben soll. Diese Festlegung steht jedoch dem Verkauf einzelner Anteile 
nicht entgegen, denn in einem solchen Falle würde der Käufer anstelle des Verkäufers 

anteil rag partizipieren. Daher dürfen wir sicher davon ausgehen, daß der 
Grundstücksanteil, den Nergal-uS£zib laut Dar 466 (Nr. 221) am selben Tage wie die 
Anteile am Haus und am Sklaven verkauft, zudem in BM 31652 genannten Arcal gehört 
Offensichtlich wollte Nergal-usezib seinen Gewinnanteil aus dem Geschäft ziehen." 

    

     

              

     

  

   
   

  

  
  

    

   

  

urcheinen gewissen 
ggselichat 
“% Die Publikation dieser Urkunde ist im Rahmen der Studie zu den Häusern der Familie Egibi vorgesehen. 
7 Der Vermerk 34 ti "Kal-bara z-iziz in Dar 465: 4 (ergänzt nach einer fası vollständig erhaltenen 
Abformung [castimaulage) der Urkunde am BM) bezüglich Haus und Sklaven deutet an, daß zu diesem 
Zeitpunkt die offizielle Teilung mit Kalbaja bereits erfolgt war. Daher muß die Tilungsurkunde BM 31652 
vom 4.3.18 Dar dem Verkauf vorausgehen und aus dem Monat Nisan stammen, 
Teilung jedoch nicht erfolg, wie 34-1 ®Marduk-na-gir-apli ah: la-a inZ. IOf.nahelegt. Es 
istauch festzuhalten, daß Nabd-ah&-Dulit, der dritte Bruder, nicht als Anteilseigner genannt it. Entweder 
er war nicht am Geschäft beteiligt, oder er hate sich Deeits vorher auszahlen lassen, oder sein Anteil wird 
Süllschweigend Nergalustzib zugeschlagen. Wenn die Geschäftsverbindung bereits zu Lebzeiten IMBs. 

bestanden hatte und seine Söhne die Nachfolge ‚haben, dann wären si entsprechend ihren Erbteilen 
alle gewinnberechtigt: MNA zur Hälfte, die beiden anderen zu je einem Viertel. Im "Aufenverhäliis" 

  

„pin, wofür MNA u.a. Rinder als Zugvich mitels Viehpacht zur Verfügung 
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Warum man dazu einen Strohmann eingeschaltet hat, kann nicht befriedigend geklärt 
werden. Naheliegend wäre es, Spannungen zwischen den Brüdern zu vermuten, so 
daß sich Nergal-uS&zib nicht direkt von MNA auszahlen lassen wollte. Nur aus Dar 
466 (Nr. 221) ist etwas über die Lage des Grundstücks zu erfahren. Es wird als 
Dattelgarten in stadtnaher Lage vor dem Ura$-Tor beschrieben und mit 2,68 GAR 
berechnet. Die Gesamtgröße kann nicht bestimmt werden, da wir das Innenverhältnis 
der Geschäftsparter nicht kennen.“ Ob einer der Kaufverträge über Grundstücke in 
Litamu oder Bit-Hahhuru mit diesem Vorgang in Verbindung zu bringen ist, kann nicht 
entschieden werden. Keinesfalls gehört Dar 194, ein Grundstückskauf durch Kalbaja, 
dazu, da die Urkunde ein Areal im Verwaltungsbezirk KiX betrifft 

Weitere Verkäufe von Grundstücksanteilen sind belegt, siehe unter Das Grundstück 
am Gubbatu-Kanal und im folgenden. 

    

    

Grundstücke in Bü-Hahhuru 
Liv33 (Nr. 32) vom 4.8.19 Dar berichtet von einem weiteren Verkauf eines Grundstücks 
(diesmal in Bit-Hahhuru gelegen) durch Nergal-uSezib, den Bruder des MNA. Die 
Ortschaft liegt, wie bereits im Zusammenhang mit dem Mitgiftgrundstück der Amat- 
Bäba konstatiert worden ist,*® in der Nähe von Litamu südlich von Babylon vorm 
Urat-Tor, und die Lageangabe wird, wie aus BM 33122 ersichtlich, quasi synonym zu 
Litamu verwendet. Rechte Dritter werden nicht erwähnt. Da die landwirtschaftlichen 
Grundstücke von der Egibi-Erbteilung im Jahre 14 Dar ausgenommen waren, besaß 
MNA im 19. Jahr wohl noch einen Anteil an dem von seinem Bruder verkauften 
Grundstück. Da MNA im Gegenzug ein anderes Grundstück veräußert hatte (vgl. S, 
816) gab dies Anlaß zur Verrechnung, was Liv 33 (Nr. 32) dokumentiert. Bezüglich 
des Grundstücks in Bit-Hahhuru wird ausdrücklich eine Vermessung und entsprechende 
Ausgleichszahlung vereinbart. Über einen Rückkauf von Nergal-us£zibs Anteil durch 
MNA ist nichts bekannt. Das Areal war an einen gewissen MuSezib-Marduk/Belßunw/ 
Täbib-käri verkauft worden. Angehörige der Famili ri (aber wohl aus einem 
anderen Familienzweig)'® hatten im Jahre 4 Dar ein Grundstück von 3 Kur Größe in 
Litamu an MNA verkauft: Dar 152+ (Nr 181). 

Über die Bearbeitung von Grundstücken in Bit-Hahhuru bzw. die Beschaffur 
oder Lieferung von Naturalien liegen mehrere Urkunden vor, bei denen aber n 
zweifelsfrei geklärt werden kann, ob es sich um Erträge von privatem Grundbesitz der 
Egibishandelt. In Dar 386 (Nr. 219) geht esum 10KurGerste, die im 14. Jahr von einem 
Grundstück in dieser Ortschaft nach der Ernte an zwei Personen, darunter einen Sklaven 
MNAs, geliefert worden sind. Vermutlich operierten diese beiden Personen in MNAs 
Auftrag, denn MNA veranlaßt nunmehr acht Monate später die Ausgabe derselben 
Menge Gersteaneinen gewissen SamaS tir. Dieser wiederum handelt in Vertretung von 

  

    

  

    

  

   

    

    

    

  

gegenüber Kalbaja hat man mög] 
Berechnung zu vereinfachen, 
548 Wenn wir in Viertel für Nergal-ußzib ansetzen, ergäben sich 0.4.2 Kur, bei einem Achtel entsprechend 

1.34 Kur. Aber auch andere Verhältnisse sind denkbar, schon, weil die Höhe der Gewinnbetiligung bei 
Geschäftspartner durch verschiedene Faktoren bestimm wi. 
59 Auf Basis von BM 30339 (Nr. 195) und BM 33122, vel. Anm. 332 
5%0 Der Verkäufer war Ea-apla-iddin, sein Vater MuSezib-Marduk. Mit diesem kann der Käufer jedoch nicht 
identisch sein, denn erstens it der Vater des Ea-aplasiddin bereit to (sonst hätte sein Sohn nicht erben 
können), und zweitens hater laut BM 47868 (Nr. 180) einen anderen Vatersnamen. 

  

(die Ansprüche der beiden Jüngeren zusammengefaßt, um die   
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   Nabd-Suma-usur und legt Urkunden und Abrechnungen vor, aus denen hervorgeht, daß 
dieser Anspruch auf die Lieferung hatte. Der Vorgang ist angesichts der verschiedenen 
Protagonisten, die ineines anderen Auftrag handeln, füreinen Außenstehenden reichlich 
verwirrend. Er stellt aber vermutlich eine im normalen Geschäftsbetrieb völlig übliche 
Verrechnung von Ansprüchen und Lieferungen dar, von denen es im Laufe der Jahre 
Hunderte gegeben haben dürfte, die aber nach Zwischen- und Endabrechnungen als 
erledigt galten und vernichtet worden sind, 

Eine der beiden für MNA agierenden Personen war Ubär/Arad-BöVEppel-ili, der 
auch in Dar 371 (Nr. 218) in Verbindung mit Sama$-Etir und dessen Brüdern erscheint. 
In dieser Urkunde, die aus dem Ajjär (2. Monat) des 14. Jahres stammt, quittiert $amas- 
&üir darüber, 7 Kur Gerste und einen Silberbetrag von Sirku (alias MNA) auf Rechnung 
von Ubärerhalten zu haben; er verpflichtet sich ferner, den offiziellen Abrechnungsbeleg. 
darüber an MNA auszuhändigen. Die Forderung bestand ursprünglich zu Lasten von 
Ubär, als Gläubiger sind Sama$-Etir und seine Brüder genannt, die Gerste wird als Ertrag 
des Grundstücks von Bit-Hahhuru deklarier. 

Die beiden Brüder des Samas-Etir, Atar&du und BEl-ittannu mit Namen, werden 
auch in Dar 300 (Nr. 217) aus dem Vorjahr genannt. Diesmal geht es um 25 Kur Gerste, 
den vollständigen Betrag des 11. Jahres, wie es in Z. 1 heißt, den die beiden Brüder 
offensichtlich an MNA übergeben hatten. MNA liefert die Gerste in Babylon am Kanal 
ab, wo sie von einem Beauftragten des Nabü-Suma-usur entgegengenommen wird - der 
Empfänger ist somit dieselbe Person, die auch laut Dar 386 (Nr. 219) Anpruch auf eine 
Gerstelieferung hatte, allerdings geschieht diesmal die Lieferung gemäß Urkunden und 
‚Abrechnungstafeln, die nicht auf seinen eigenen Namen, sondern den einer weiteren 
Person ausgestellt sind. Zum selben Kontext könnte auch die Quittung Dar 286 aus dem 
10. Jahr gehören, der zufolge MNA 8.4 Kur Gerste an einen Beauftragten des Nabd- 
fuma-{usur] in Bit-Hahhuru geliefert hat (ebenfalls aufgrund einer Urkunde, die auf den 
Namen eines anderen ausgestellt war); der Beauftragte war ASaredu.®' Mit BM 30673 
liegt auch der zugehörige gesiegelte Briefauftrag vor: MNA wird von Nabü-Xuma-usur 
aufgefordert, 8.4 Kur Gerste an Alarddu zu liefern? 

Alldiesen Urkunden ist gemeinsam, daßes um Gerste geht, die aufeinem Grundstück 
in Bit-Hahhuru angebaut wird, und daß die Lieferungen zwischen verschiedenen Par- 
teien verrechnet werden, deren Verhältnis zueinander nicht recht klar wird. Wenn 
zudem Abrechnungen und Urkunden auf anderer Leute Namen und gesiegelte Briefauf- 
{räge im Spiel sind, kann man wohl kaum davon ausgehen, daß MNA Eigentümer des 
Grundstücks ist, selbst wenn er nachweislich in dieser Gegend Land besessen hat. Die 
Bewirtschaftung eines verpfändeten Areals oder die Unterverpachtung und Bewirtschaf- 
ung großer Flächen, etwa Tempelland, kommt hier eher in Betracht Bit-Hahhuru 
bildete auch die Ausgangsbasis für andere geschäfliche Aktivitäten.* 

    

  

   

  

  

        

  

39 Als Vatersname ist Bullutu angegeben, was eine Kurzform des in Dar 371 und386 (Nr. 2181.) genannten 
Nabd-uballit darstellen dürfe. 
3% fuppi MöNabi-tuma-usur ana | ”Stirka ahtid Mardık || Yarpa-nituu Selum || u bala a 
Hi. 18 gur4 Pl utara | ana "ASartduSAG.KAL) i-din "Tafel des N. an $., meinen Bruder. Marduk 
und Zarpanftu mögen Leben und Gesundheit meines Bruders befehlen. 8.4 Kur Gere giban Abaredut" 
39 Auf Berührungspunkte zwischen den in Bi-Hahburu ausgestellten Texten und den Dossiers, ie Pacht. 
bzw. Steueraufkommen des Esagil-Tempels betreffen, weit. Abraham ausdrücklich in 
3% Laut Dar 395/396 (aus dem 14. Jahr), cinr Japränu-Begründungsurkunde, übergibt MNA 100 Kur 
Datten, 50 Kur Gerste und 60 Fässer als Geschäfisinlage Ar 3 Jahre an zwei Personen, darunter seinen 
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Das Grundstück am Ina-gibi-Böl-Graben bzw. dem Graben der Familie Re 

Im Egibi-Archiv sind Pachturkunden überliefert, die Einkünfte eines Grundstücks am 
Ina-gibi-Bäl-Graben (harru 34 "Ina-gibi-"Bel) bzw. Graben der Familie Re'i-sist 
(harru $ä mär “Re’i-sisi) betreffen. Dar 193 (Nr. 212) erwähnt einen nach Ina-gibi- 
BEUBalätwR®’i-sisi benannten Wasserlauf, woraus hervorgeht, daß die beiden eingangs 
genannten Gräben identisch sind. Die Urkunden verteilen sich über einen Zeitraum 
von 15 Jahren: 

    

Tabelle 16: Pachtdokumente vom Grundstäck am In-ibi-Bäl.Graben 
  

  
  

  

  

  

     
  

  

  

Tex Daum — NVepichrer Tpicher Kostelonssort Berg I Bemerkun 
[Dar 193 (Nr. 212) |Sapik-eny |pet-ubalmumabn- |Babyton Pachtverrag zum Anlege 

171265 Dar _ [Siltja/Nabaialbe-ityfRab-bane eines Obstgartens 
[Dar 254 0. 230 Jona I-) [Orsenatı des Naba-abal] 33 Kur Datein 

1.69 Dar IO-Brüter) (am Pigösu-Kanal) |[Nebenprodukte] 
imit.S,Sbbu 

[Darı2rne.2n |nAr _ |SamNabo-tozLimujorschat ae Bacıtanne 12.1.2 Kur Daueln 
266.11)” Dar |Brüder am PlobduKanal) [Nebenprodukte 

imie.VS, Sbbu 
[Daraas or 219) |mNAr Imat-iddın Bat. |Orschat des Ubär 423 Kur Dane 

195.17Dar  |Brüder  uiallim am Pigdu-Kanal Nebenprodukte 
imie-VS, Sbbn 

[Darsosane.2ua) |mNAr |Nabiererösuns [Babylon Pachtverrag 135.20Dar _|prüder               

Für die Lokalisierung dieses Wasserlaufes gibt es gewisse Anhaltspunkte. Dar 443 
(Nr. 213) wurde in der Ortschaft eines gewissen Ubär am Pigüdu-Kanal ausgestellt 
und zwar von Böl-ittannu/Sangü-Ea, einem Neffen des Notars Arad-Ea. Dieser hat 
auch die imittu-Verpflichtungsscheine Dar 403 und 404 (Nr. 141 und 193) geschrie- 
en, die als Ausstellungsort jeweils eine Ortschaft des Bel-ittannu am Pigüdu-Kanal 
angeben. Möglicherweise ist der Schreiber also selbst Namenspatron der Ansiedlung, 
‚jedenfalls dürfte auch der in Dar 127 (Nr. 211) genannte Ort gleichen Namens mit 
dem am Piqüdu-Kanal gelegenen identisch sein. Ausgestellt wurde diese Urkunde 

$, ie andere bereits erwähnte An- 
siedlung benannt sein könnte. Beide Schreiber erscheinen häufig im Zusammenhang 
mit Egibi-Geschäften.“ Wenn Ortschaften am Pigüdu-Kanal als Ablieferungs- und 
‚Ausstellungsort von imitru-Verpflichtungsscheinen genannt sind, dann kann man das 
betreffende Grundstück in der Nähe vermuten. In Richtung Litamu deutet ferner ein 
prosopographisches Detail: Als Verpächter von Dar 193 (Nr. 212) erscheint der Bru- 

   
   

    

  

   

  

a nach Ablauf dieser Zeit zinslos in Bit-Hahhuru zurückzuliefern 
(abgesehen von einem ger en Betrag an Silber, der MNAs Gewinnantil präsentieren dürft). 
Ein Haus des MNA (offenbar in dieser Ortschaft) sieht beiden solange zur Verfügung. Dar 482 (19 Dar) 
betift Hausmiet; zwar ist MNA nicht direkt inolviert, wohl abereine Person, die auch sonst geschäftliche 
Kontakte zu ihm hatte, Für weitere Belege als Ausstellungs- und Ablieferungsort vgl. RGTC 8,8. 89. 
5 RGTC 8,8. 355 1, 357. Eine Brücke über den Ina-gii-BEl-Graben erwähnt die Abrechnung Nbn 753; 
16, die allerdings nich! dem Egibi-Archiv zuzuordnen ist 
3%% Für die Belege zu Grundstücksgeschäften s. Index, sont Tllqvist, NN .x. Bölittannu Nr. 23 und 28, 

Ies MNA cine harränu-Gesellschaft 

  

    

    Ubär Nr. 10 und 42. Leizterer betrieb u.a. auch mit einem Sklave 
(Dar305). 
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der von MNAs Schwiegervater, Säpik-z&ri//Nabaja. Der Schwiegervater besaß ein 
Grundstück in Litamu, das über die Mitgift der Amat-Bäba bzw. Kauf in MNAs Hände 
gelangt ist. Es überrascht nicht, wenn auch sein Bruder im selben Gebiet präsent ist 
Allerdings muß verwundern, einen Pachtvertrag auf den Namen dieses Bruders unter 
den Egibi-Urkunden zu finden. Die Erklärung dürfte in einem anderen Dokument zu 
finden sein, dem Kaufvertrag BM 41859 (Nr. 188), wenngleich dieser fragmentarische 
Text weder Orts- oder Grenzangaben noch das Datum überliefert. Beim Verkäufer 
handelt es sich nämlich um einen Neffen des Schwiegervaters, den Sohn des besagten 
Bruders 

MNA erwirbt von Suma-iddin/Säpik-z&ri/Nabaja eine Fläche von insgesamt 3 Kur, 
die entweder von unregelmäßiger Gestalt war oder aus separaten Teilflächen bestand, da 
sie in drei Teilflächen vermessen wurde und von egläti Sinäti “diesen Flächen” die Rede 
ist. Die Preisrelation von 14 X pro Bän läßt sich nach Umrechnung in rund 4,3 GAR/S mit 
dem Wert der anderen Dattelgärten in Litamu vergleichen, insbesondere BRM 173 (Nr. 
187). Daraus ergibt sich der statliche Preis von 21 m 40 & Silber einschließlich Zugabe. 
Eine abschließende Klausel (Z. 41’) Könnte Informationen über die Modalitäten der 
Kaufpreiszahlung oder die Hintergründe des Verkaufs enthalten haben, ist aber leider 
zu zerstört, um Details erkennen zu lassen. 

Die Urkunde wurde sicherin Babylon vom Notar Arad-Marduk//Sangü-Ea° ausge- 
stellt, auf dessen besondere Verbindung mit der Familie Egibi bereits hingewiesen wurde 
und dessen Neffe als Schreiber der Pachturkunden hervorgetreten ist. Der Kaufvertrag 
liegt als gesiegeltes Originaldokument mit Nagelmarken vor. Für seine Datierung lie- 
fern Dar 193 (Nr. 212 vom 17.1265 Dar) und Dar 443 (Nr. 213 vom 195.17 Dar) 
die Eckpunkte, da sich Dar 127 (Nr. 211) nicht zweifelsfrei datieren läßt. Irgendwan 
zwischen den Jahren 6 und 17 Dar muß das Grundstück den Besitzer gewechselt haben, 
und zwar noch vor 14 Dar. In jenem Jahr fand nämlich die Erbteilung der Egibi-Söhne 
statt (Dar 379). Da die Pachturkunden alle drei Brüder als Verpächter benennen, muß 
der Kauf zuvor erfolgt sein. Die beiden imittu-Verpflichtungsscheine Dar 127 und 443 
(8. 211 und 213) haben eine auffällige Gemeinsamkeit, die sie mit einer anderen 
Urkunde teilen: Es ist von imitti eqli 3a Sibbu u ®gisimmare die Rede. Die Bedeu- 
tung von sibbu ist freilich obskur. Der Begriff erscheint aber in Dar 254 (Nr. 234) 
in vergleichbarem Kontext, nur ist der Kanalname weggebrochen und dafür ein Nach- 
bar genannt, mit dessen singulär belegtem Namen leider nichts anzufangen ist. Der 
Ausstellungsort, die Siedlung des Nabö-uballit, liegt freilich am Pigüdu-Kanal, wie wir 
aus dem Kaufvertrag BRM 173 (Nr. 187) über ein Grundstück in Litamu wissen,’ 
so daß ein Zusammenhang des imittu-Verpflichtungsscheines Dar 254 (Nr. 234) mit 
den Grundstück am Ina-gibi-BEl-Graben als sicher gelten kann. Die Urkunde stammt 
vom 1.6.9 Dar und nennt MNA als Verpächter, sicher gemeinsam mit den Brüdern. Sie 
hilft somit, das Datum der Kaufurkunde weiter einzugrenzen, und zwar auf die Zeit 
zwischen 6 und 9 Dar. Dies wiederum liefert eine Erklärung für die Anwesenheit des 
Pachtvertrages Dar 193 (Nr. 212) im Archiv. Er war noch vom Vater des Verkäufers auf 
5 Jahre abgeschlossen worden, aber während seiner Laufzeit hat das Grundstick den 

          

  

  

   

  

  

  

    

  

39 Vgl. S. 164 mit Anm. 342. 
35% Dar 257 und Dar 350 (Nr. 139) sind ebenfalls dort ausgestellt. In der ersten Urkunde geht es um 

Viehpacht (vl. Anm. 345 zu einem anderen Fall im Gebie), bei letzterer um Gersteinkünfte von Suppatu, 
— ebenfalls südlich von Babylon vorm Ura$-Tor gelegen und an den Pigüdu-Kanal angebunden, 
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   Besitzer gewechselt. Da dieser Vertrag jedoch über die üblichen Verpflichtungen des 
Pächters hinaus spezielle Klauseln enthält, war die Archivierung für die Egibis nützlich, 
zumal implizit eine Verlängerungsoption gegeben wird, da Sonderregelungen zum Er- 
rag neu angepflanzter Bäume auf 10 Jahre festgel 
eine Parzelle von 0.1.4 Kur Dattelgarten, während in der Kaufurkunde von einer Fläche 
von 3 Kur gehandelt wird. Der Pächter übernimmt sie zur gärtnerischen Bearbeitung 
(ana nukaribbüti) zu den üblichen Konditionen: Er hat für sachgemäße und rechtzeitige 
Bewässerung und Instandhaltung der Gräben zu sorgen, auf die Dattelpalmen zu achten 
und darf keine grünen Triebe, Schößlinge oder Sämlinge entfernen. Als Entgelt für 
seine Arbeit werden 5 Kur Datteln pro Kur bearbeiteter Fläche berechnet. Die Sonder- 
regelung betrifi lediglich 1 Bän (450 m?) Fläche. Diese soll eingefriedet und in einen 
Obstgarten verwandelt werden, in dem 30 Feigen-, 20 Granatapfelbäume sowie drei 
‚Apfelbäume angepflanzt werden sollen. Falls der Pächter diese Arbeit nicht ausführt, 
droht eine Vertragsstrafe von einer Mine Silber. Als Gegenleistung kann er 10 Jahre 
lang am Ertrag der neu gesetzten Bäume partizipieren, ein Dritel steht ihm davon zu. 

    

   

Das Grundstück am Kutha-Kanal vorm Btar-Tor 

Im Jahre 3 Dar hat MNA laut Dar 102+//PSBA 14 (Nr. 199) ein Grundstück von 1.0.5 
‚Kur am Abzweig des Alten Kutha-Kanals vorm Btar-Tor erworben, im selben Gebiet 
also, in dem das Arcal lag, das IMB von Familie Sangü-Sama$ gekauft hatte. Zwar 
heißt es in Dar 102+ (Nr. 199), es grenze an ein vorhandenes Besitztum an, aber es 
bestehen doch gewisse Zweifel, ob damit das von IMB erworbene Areal gemeint ist 
Der Verkäufer Böl-Etir/BEl-uSabSi/Nür-Sin war ein Geschäftspartner des MNA, wie aus 
Dar 287 (Nr. 201) hervorgeht. In dieser sieben Jahre nach dem Kauf ausgestellten 
Urkunde wird erwähnt, daß beide Partner über ihre harränu-Gesellschaft abgerechnet 
haben. Wir können vermuten, daß beide Partner gemeinsame Gewinne in Grundstücken 
angelegt haben, wie dies auch in anderen Fällen nachweisbar ist. Es spricht nichts 
dagegen, daß beide gemeinsam aus Geschäftsmitteln ein Areal gekauft und gleich 
oder später miteinander geteilt haben könnten. In einem solchen Falle müßte es nicht 
verwundern, MNA als Inhaber des Nachbargrundstücks anzutreffen. Den Hintergrund 
von Dar 102+ (Nr. 199) könnte daher der Verkauf des Anteils seines Partners aufgrund 
einer Verrechnung oder anderweitigen Übereinkunft bilden. 

Es handelt sich um ein zusammenhängendes Gebiet, das mit ertragfähigen Dattel- 
palmen bepflanzt ist. Es reicht vom Euphratufer im Westen bis zum Königsw 
Osten, der nach Sippar führt. Die Längenmaße der Seiten sind leider nicht angegeben; 
wenn man die Fläche ins Verhältnis zur üblichen Parzellenbreite von 12 bis 100 m setzt, 
wäre eine Länge zwischen 150 m und 1,3 km als Abstand des Königsweges vom Fluß 
möglich. MNA besitzt das Nachbargrundstück im Norden, das gegenüberliegende ein 
entfernter Verwandter aus der Familie Nür-Sin. 

Die Preisrelation wird mit 3,75 GAR/ angegeben, was im üblichen Rahmen liegt 
und einen Kaufpreis von 9 m 20 5, zuzüglich Zugabe fast 9 m 40 8, ergibt. Sowohl der 
Vater als auch der Bruder des Verkäufers erscheinen unter den Zeugen und erhalten eine 
als “Geschenk” deklarierte Zuwendung, der Vater von 10 & Silber, der Bruder die Hälfte, 
Der eigentliche Grund für diese Zahlung ist nicht erkennbar, denn daß beide damit auf 
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   jegliche Ansprüche verzichten, versteht sich bereits aus ihrer Anwesenheit als Zeuge. 
Der Vertrag wurde am 12.1.3 Dar in Babylon vom Notar Arad-Marduk//Sangü-Ea 

ausgestellt und liegt in zwei gesiegelten Originaltafeln mit Nagelmarken vor. Arad- 
|Marduk hat auch seinen Vatersnamen Kittija angegeben, was den Gepflogenheiten sonst 
nicht entspricht. Es fällt ferner auf, daß Vermessungs- und Ausgleichsklausel fehlen, 
(obwohl die genauen Maße nicht verzeichnet sind. Diese Abweichungen von der sonst 
zu beobachtenden Praxis könnte aber durch den Umstand begründet sein, daß es um 
ie zweite Hälfte eines Areals geht, das einschließlich MNAs Hälfte beim Kauf schon 
vermessen worden war. Der betreffende Kaufvertrag liegt allerdings nicht vor. 

Der Verpflichtungsschein Dar 61 (Nr. 200) über einen Teil des Kaufpreises ist am 
selben Tage zu Lasten von MNA ausgestellt worden und hat 4 m 29 Y/, $ Silber zum 
Gegenstand, d.h. die knappe Hälfte des Kaufpreises. Er soll bis Ende Nisan (1. Monat, 
dh. innerhalb von 18 Tagen) gezahlt werden. Eine weitere Urkunde könnte ebenfalls 
dieser Angelegenheit zugeordnet werden: Laut Liv 23 nimmt der Vater des Verkäufers 
zwei Monate später insgesamt 14 3 $ Silber (davon 13 $ normaler Qualität und 1% 
$ mit ginnu-Marke) im Auftrag seines Sohnes von MNA entgegen. Zwar verlautet in 
der Quittung nichts über den Kauf des Grundstücks, aber die Zahlung könnte durchaus 
etwas damit zu tun haben, man denke etwa an das “Geschenk” an Vater und Bruder, das 
zusammen 15 $ betragen hatte 

Dar 287 (Nr. 201) aus dem Jahre 10 Dar dokumentiert schließlich die Auflösung 
der Geschäftsverbindung zwischen MNA und Böl-ötir. Bei diesem Anlaß hat man 
offenbar festgestellt, daß der Verpflichtungsschein über den Kaufpreisrest nicht an MNA 
übergeben worden war, als dieser die Schuld bezahlt hatte.'® Jedenfalls beinhaltet Dar 
287 eine Quittungsklausel über diesen Betrag und verpflichtet BEJ-Etir zur Übergabe des. 
ursprünglichen Verpflichtungsscheines. Diesem Prozedere haben wir wahrscheinlich zu 
verdanken, daß dieser überhaupt überliefert ist, er wäre sonst wohl wie alle erledigten 
‚Akten vernichtet worden. 

    

   

  

  

      

   

    

Das Grundstück in Düru-Sa-karrabi 

Zu dem Grundstück von 6 Kur, das MNA im Jahre 12 Dar im Gebiet von Düru-Sa-karrabi 
am Neuen Kanal erworben hat, s. 5.79. 

    

Durch die Quittung Dar 571 (Nr. 207) wissen wir, daß MNA am 5.12.22 Dar ein 
‚Grundstück in $ahrinu von Nabü-uballit/Andahar erworben hat. Die Urkunde bestätigt 
die vollständige Auszahlung des Kaufpreises nach 10 Monaten, nachdem 26 $ Silber 
am 2.9.23 Dar beglichen worden waren. Die frühere Schuldurkunde über diesen Betrag 
wird für ungültig erklärt; sollte sie (oder ein Duplikat von ihr) sich noch in den Händen 
des Verkäufers befinden, so gehört sie MNA. 

     
    

59 Es sei denn, MNA hat die Schuld, solange die Geschäftsverbindung bestand, gar nicht bezhli, sondern 
den Kaufpreirest gewissermaßen als Darichen der Gesellschaft zu seinen Lasten laufen lassen und erst bei 
(deren Auflösung endlich beglichen. 

   



  

Die Größe des Terrains ist in der Kaufpreisquittung nicht angegeben, es umfaßt 
sowohl Dattelgarten als auch Land minderwertiger Qualität (kalü und gäbibi). Die 
Klausel isi u mädu “(sei sie) kleiner oder größer” weist darauf hin, daß man sich über 
den Preis ohne genaue Nachmessung geeinigt hat und eine solche nicht erforderlich ist. 

Sahrinu lag am Borsippa-Kanal südwestlich von Babylon in gewisser Entfernung 
von der Stadt. Im Gebiet um diese Ortschaft hatte sich der Handel mit Naturalien 
konzentriert, den MNAs Großvater mütterlicherseits, Iddin-Marduk//Nür-Sin, aufgebaut 
hatte und den die Egibis später fortführten. Die Grundstücke und Häuser, die Iddin- 
Marduk dort erworben hatte, gingen jedoch nicht in den Besitz der Egibis über. 

Wenn in der Quittung kein Formularfehler vorliegt und 26 $ wirklich den Gesamt- 
preis des Grundstücks darstellen, dann kann es entweder nicht sehr groß oder land- 
wirtschaftlich wenig ertragreich gewesen sein.! Möglicherweise ging es MNA auch 
um den Erwerb von Wirtschaftsfläche, etwa, um den Umschlag und die Lagerung von 
Naturalien zu bewerkstelligen. 

Die Angaben in der Quittung ermöglichen, die untere Hälfte des zugehörigen Kauf- 
vertrages zu identifizieren. Aus dem uns erhaltenen Fragment BM 31913 (Nr. 206) 
geht freilich nur hervor, daß Nabü-uballit ein Grundstück an MNA verkauft hat und 
der Bruder des Verkäufers garantiert, im Falle einer Vindikation das Kaufobjekt von 
‚Ansprüchen Dritter zu bereinigen.% Der Kauf des Grundstücks in Sahrinu ist zugleich 
der letzte zeitlich konkret faßbare Kauf innerhalb des Egibi-Archivs. 

      

   

Das Grundstück in Bit-rab-käsiri am TupaSu-Kanal 

  

Der TupaSu-Kanal verläuft bei Sahrinu.%° Die Familie Egibi besaß ein Grundstück an 
diesem Kanal, wenngleich kein Dokument überliefert ist, das den Kauf bezeugt. Die 
ältesten Hinweise haben mit Liefergeschäften IMBs in Sahrinu zu tun und erwähnen 
aß Naturalien zum Tupäßu-Kanal zu liefern waren und Grundstücke in besagtem Gebiet 
durch Schuldner IMBs verpfändet wurden.‘ Daß es auch bereits IMB gewesen sein 
könnte, der das Grundstück am TupaSu-Kanal gekauft hat, kann indirekt aus einer 
Klausel in BM 41434 (BOR 2, 5. 30): 2 f. abgeleitet werden, wonach sowohl MNA, 
als auch seine Brüder Anteile daran besaßen: *zöru zag-pi ü me-re-5ü 3a ina "bi" 
le rabi-karsir 3 ina muh-hi när Tu-pa-Si za 3a ii ahhe">-$d “Anbaufläche, (mit 
Datielpalmen) bepflanzt und Ackerland, das in Bit-rab-käsiri am Tupaßu-Kanal (lieg), 

      
  

    

      
  

  

3 SL. W. Cole, INES 53 (1999), 5. 90, Anm. 46, weist daraufhin, daß die Ortschaft schon im 7. Ih 
bedeutend war, da ie in 2R 53, 1: iv 9, einer asyrischen Verwaltungslise, genannt ist, 
361 Direkte Vergleichspreie aus diese Zeit sind allerdings rar. 
#2 Zu dieser Defensionsklausel (murrugu-Klause) val. den Kommentar zur Urkunde. Sie ist ebenfalls 
bereits im Erbeilungsvertrag der Egibi-Brüder, Dar 379 (aus dem Jahre 14 Dar) zu finden, in dem sich die, 
Brüder verpflichten, fr die Bereinigung von Ansprüchen bezüplich de anderen Esbantie einzutreten. 

Dies geht aus Dar 393: 5 hervor, vgl. RGTCS, $.387, mit Verweis auf E. Unger, Babylon, 8.89. Die 
Urkunde betr die Resforderung von 2 m Silber aus einem Grundstückskauf, der jedoch nicht sicher dem 
Egibi-Archiv zugeordnet werden kann (Ankauf Bu. 88-5-12,25). Das Areal liegt bei besagtr Ortschaft und 
grenzt mit einer Längsseite an den Tupatu-Kanal, mit der anderen an Tempelland des Nabd (d.h. Bzida) 
5 Der Schuldgrund sind jeweils Abgaben (z.B. ikis gabl: Camb 322 (um 5/6 Camb, ausgestellt in Sahrin, 
Naturalien solen zum Tupaku-Kanal geliefert werden), BM 30762 ([2?) Dar, Grundstücksverpfändung), 

‚zum Dossier gehören auch Camb 261, 292, 410. Für eine ausführliche Behandlungs. F-Joannes-C. Wunsch, 
Voyages in Vorbereitung] 
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   sein (d.h. MNAS) Anteil, den er mit seinen Brüdern (gemeinsam besitzt)” Allerdings 
stand seinen Brüdern theoretisch auch die Hälfte all dessen zu, was bis zur Erbteilung 
im Jahre 14 Dar von MNA angeschafft worden war. 

Der erwähnten Urkunde zufolge, die am 5.3.16 Dar in Babylon ausgestellt worden 
ist, übertrug MNA seinen Anteil am Grundstück samt neun Sklaven an seine Ehefrau 
‚Amat-Bäba zur Sicherstellung ihrer Mitgift, die er dem Familienvermögen einverleibt 
hatte. Kurz darauf überschrieb Amat-Bäba das Grundstück und die Sklaven an ihre drei 
Töchter, mußte diese Verfügung jedoch nach Intervention MNAs wieder rückgängig 
machen. Im Jahre 34 Dar schließlich leisten die Tochter Eristu und ihr Ehemann 
gegenüber MNAs Sohn Nidinti-Bel, der nach dem Tod seines Vaters die abschließende 
Übergabe von Eritus Mitgift geregelt hatte, einen Klageverzicht. Dieser schließt auch 
alle Ansprüche auf das von der Mutter zugedachte Grundstück in Bit-rab-käsiri am 
Tupafu-Kanal und die Sklaven aus. Es heißt, MNA habe alles an Anu-mukin-apli 
verkauft.” Wenn bei diesem Anlaß, wie es gängige Praxis war, der Besitzüitel an den 

Käufer ausgehändigt worden ist, dann muß es nicht verwundern, wenn kein Kaufvertrag 
im Egibi-Archiv überliefert vorliegt 

Neben dem eigenen Grundbesitz hat MNA im Gebiet von Bit-rab-käsiri offenbar 
auch andere Flächen bewirtschaftet. Mehrere Urkunden, die immerhin aus einem Zeit- 
raum von 15 Jahren stammen und damit einen Eindruck von der Kontinuität dieser Be 
Ziehung geben, verdienen hier genannt zu werden. Sie betreffen Einkünfte eines als rab 
käsirt bzw. ganzabara bezeichneten hohen königlichen Beamten namens Bagasarü.”” 
Die Nennung des Amtstitels in der Ortsangabe Bit-rab-käsiri impliziert bereits, daß sich 
dort Güter befunden haben müssen, die ihm kraft seiner Funktion unterstanden, 

Dar 527 aus dem Jahre 21 Dar beispielsweise betrifft das imittu-Pachteinkommen 
eines Grundstückes am Rab-käsiri-Kanal in Höhe von 60 Kur Datteln, das MNA und 

seinen Brüdern zu zwei Dritteln sowie Bagasarü zu einem Drittel zusteht. Wenn MNAs 
Brüderin einem solchen Kontext genannt werden, sollte man zunächst vermuten, daß die 
Verpachtung von gemeinschaftlichem Eigentum den Hintergrund der Forderung bildet, 
selbst wenn in anderen Pachturkunden seit 14 Dar die Anteile immer separat ausgewiesen 
werden. An sonstige gemeinsame Geschäfte der Brüder unter Regie von MNA ist nach 
der erfolgten Erbleilung eher nicht zu denken. Worauf sich Bagasarüs Drittelanteil 
gründet (wenn man nicht ganz simpel annehmen will, erhabe ein Dritel des Grundstücks 
besessen), geht aus keiner der genannten Urkunden explizit hervor. Ein Pachtverhältnis 
zwischen B. als Eigentümer und den Egibis als Pächtern, die ihrerseits unterverpachten, 
ist daraus ganz sicher nicht abzuleiten; ein bloßer Drittelanteil für den Verpächter ist 
bei Dattelkulturen keinesfalls üblich. Wenn sich andererseits hinter dem Anteil des 
Bagasarü auf dem Grundstück der Egibis lastende Abgaben, Steuerrückstände oder 
Forderungen aufgrund antichretischer Verpfändung verbergen würden, so wäre dieser 
Sachverhalt wohl erwähnt worden. Auch in anderen Urkunden geht es um Einkünfte 
von Bagasarüs Gütern, und MNA scheint eine wichtige Rolle bei deren Bewirtschaftung 

  

  

   

   

  

  

      

      

  

  

  

55 BM 33997 und DT 233 (AfO 42943, Nr. $ F, dazu 8.43 £). Die Grundstücksbeschreibung ist fast 
identisch mit BM 41434. 
36 BM 33934 (AfO 42443, Nr. 7, T+Ü bei MIT. Roth, JAOS 111, $.31, Anm. 35). Bs ist anzunehmen, 
daß sich die Feststellung über den Verkauf der Objekte nicht nu auf die an letzter Stelle genannten Sklaven, 
sondern auch auf das unmittelbar davor im selben Zusammenhang aufgeführte Grundstück bezieht; ein 
eindeutiger Nachweis legt freilich nich vor 

5% Dar 105,296, 527, 5341532, dazu M.A. Dandamaex, Bagasarı, C. Wunsch, MOS Studies 2. 
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zu spielen, wenngleich uns der konkrete rechtlich-formale Rahmen dieser Bezichung 
verborgen bleibt. 

Zwei nicht lokalisierbare Grundstücke 

  

Mit BM 32350 (Nr. 208) ist ein fragmentarischer Grundstückskaufvertrag überliefert, 
mindestens 04.2 Kur Anbaufläche zeigt. Als Verkäuferin 

halten ist. Weder sie 

    

   

  

Archiv bekannt. Die genaue Größe, die Qualität und der Preis sind 
ebenfalls nicht erhalten. 

BM 32168 (Nr. 210) schließlich beurkundet einen weiteren Grundstückskauf durch 
MNA, wobei dem überlieferten Fragment nicht einmal zu entnchmen ist, ob es sich 
um ein Haus, einen Garten oder ein Feld handelt. Das Objekt hat über eine Mine 
gekostet und der Verkäufer könnte MNAs Schwiegervater gewesen sein, allerdings ist 
vom Namen nur das erste Zeichen erhalten, mithin eine sehr unsichere Aussage. Es sei 
hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt. 

  

Das Grundstück am Gubbatu-Kanal 

    über dessen Erwerb durch die Egibis uns kein 
Kaufvertrag überliefert ist, wird in dem imiztu-Verpflichtungsschein Dar 123 (Nr. 215) 

aus dem Jahr 4 Dar genannt. Die Pachtauflage beträgt 6 Kur Datteln und die üblichen 
‚Nebenprodukte, ein Abrechnungsvermerk über das Entgelt für den Pächter (Sissinnu) 
und die Kanalgebühr (gugallu) ist ebenfalls enthalten. Der Beleg ist jedoch singulär 
und das Grundstück nicht näher lokalisierbar.36° 

Das Grundstück am Gubbatu-Kanal wird nochmals im Jahre 19 Dar erwähnt, als 
Nabd-ahe-bullit (= Liblut), der Bruder des MNA, seinen Anteil an Bi 
Marduk/Ur-Nanna für 22 Y; $ Silber verkauft. Die Urkunde Dar 488 (Nr. 216) vom 
5.10.19 Dar ist jedoch nicht der Kaufvertrag selbst, sondern eine Quittung über die 
erfolgte Auszahlung des Kaufpreises. Als Schreiber wirkt der dritte Bruder, Nergal- 
wözib, auch der Onkel Kalbaja (der Adoptivbruder des IMB) sowie ein Cousin der 
Brüder erscheinen unter den Zeugen. Ob diese Urkunde wirklich das Ende der Trans- 
aktion darstellt, mag man bezweifeln. Es sei an den durch Dar 465 bis 467 (18 Dar) 
dokumentierten Vorgang erinnert, als MNA auf Umwegen den Anteil seines Bruders 
Nabö-uß£zib an einem Grundstück, einem Haus und einem Sklaven zurückerworben 
hat. Bel-itannu (der im vorliegenden Fall als Käufer auftrit) hatte damals beide Ur- 
kunden ausgestellt. Zwar läßt sich der Rückerwerb durch MNA für das Grundstück am 
Gubbatu-Kanal nicht direkt nachweisen, aber zwei weitere Urkunden zeigen, daß MNA 
die entsprechenden finanziellen Operationen sehr wohl über Bel-ittannu abgewickelt 

  

    
    

    

368 Tr die Lokalisierung im Umkreis von Babylon sind die Urkunden VS 5 3und 4 (aus der Regierungszeit 
Kandalanus) heranzuzichen, in denen jeweils ein Grundstück am Gubbatu-Kanal im Verwaltungsbezirk von 
"Babylon beschrieben wird, vgl. RGTC 8, $. 371. Die Flurbezeichnung bäb(KA) SB verweist ale 
nicht auf ein Stadtor und kann daher nicht zur genauen Ortsbesimmung beitragen,     
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   haben könnte. Dar 489, nur 5 Tage nach dem Kauf des Anteils durch Böl-ittannu aus- 
gestellt, zeigt jenen als Gläubiger von 34 $ Silber, während MNA prominent als erster 
Zeuge fungiert, In Dar 531 aus dem folgenden Jahr (der Monat ist nicht erhalten) wird 
festgehalten, daß das Silber MNA gehört, der Verpflichtungsschein in seinem Auftrag 
ausgefertigt wurde und demzufolge ihm gehört. Es wird bezeichnenderweise dieselbe 
Formulierung wie in Dar 466 f. gebraucht: ana sibüt MNA “auf Anweisung, autorisiert 
durch MNA”. Es könnte sich also hinter diesen für uns zunächst völlig undurchsichtigen 
Operationen durchaus der Rückkauf des Anteils über einen Mittelsmann, den Schuldner 
der Urkunde Dar 489, verbergen. Die entscheidende, diesen Fakt erhellende Urkunde 
fehlt jedoch. Es sei aber noch auf ein anderes Detail verwiesen: Als MNA und Nergal- 
ustzib zwei Monate vor dem beschriebenen Verkauf, am 4.8.19 Dar, laut Liv 33 (Nr. 

) ihre Anteile an bereits verkauften Grundstücken auseinanderdividieren, erscheint 
Böl-ittannu ebenfalls als Zeuge, 

  

     

  

Pachturkunden ohne klaren Bezug 

   

          
      

    

       

   

      

     

   

    

     

  

    
   

    
   

Die imittu-Verpflichtungsscheine Camb 280 und Sm 8 (Nr. 229 £.) aus den Jahren 
5 Camb bzw. 1 Barz (= 8 Camb) dokumentieren ein Pachtverhältnis für ein Egibi- 

{ Grundstück, das sich aber wegen beschädigter Lagebeschreibung keinem konkreten 
Objekt zuordnen läßt.” Der Pächter, Nergal iddin/Sama$-aha-iddin/Galläbu, muß 8 
bzw. x+4 Kur Datteln samt Nebenprodukten an IMB liefern. Das Pächterentgelt 
Sissinnu ist jeweils als noch nicht beglichen vermerkt. Der Pächter kommt auch in 
einem älteren Text vor, Cyr 236 aus dem Jahr 6 Cyr. Er handelt von Diltu Sa sapitu, 
"Rohrbündeln(?)”;”® die Nergal-iddin auf Rechnung von verschiedenen Leuten an zwei 
Personen übergeben hat. IMB erscheint an erster Stelle,”! es folgen vier namentlich 
genannte Personen, darunter zwei Frauen (ein Name ist nachgetragen worden), dann 
pauschal die (übrigen) Grundstückseigentümer (EN ASA”“).” Es wird außerdem fest- 

| gestellt, daß die Kanalgebühr nicht inbegriffen ist. Da die Lieferung der Rohrbündel für 
Kanalarbeiten bestimmt sein dürfte, gehts wohl um Abgaben, die auf den Grundstücken 
lasteten und von den Inhabern an die königliche Verwaltung zu entrichten waren. Nergal- 
iddin organisiert offenbar den Vorgang für ein bestimmtes Gebiet; unter den namentlic) 
genannten Inhabern erscheint z.B. der in Camb 280 (Nr. 229) belegte Muß£zib-Böl, 
wahrscheinlich ein Nachbar, dessen Anteil (iu) dort in der elat-Klausel erwähnt wird. 
Die Urkunden zeugen von der Kontinuität des Pachtverhältnisses über mehr als eine 
Dekade und lassen gleichzeitig erkennen, daß die teilweise recht kleinen und isolierten 
Parzellen der Egibis bezüglich Abgaben und Bewirtschaftung in lokale Strukturen von 

| nachbarschaftlichen Verantwortlichkeiten eingebunden waren. 

    

    

    

    
  

          

     

    

39 Sm 8(Nr. 230) gibt zwar fa muhi ai “am (Wasser)lauf” an, was an Non 963 (Nr. 135): 3alku Janar 
Madänu denken lät, und Camb 280 (Nr. 229) erwähnt einen Anteil des Mut&zib-Bel, aber beide Angaben 
sind für eine definitive Lokalisierung zu vage 

‘ 3% M. Jursa, Landwirtschaft, $. 185: "offenbar eine Art Rohr", das bei Da 
verwendet worden ist 3% 2.2 ist wohl TSUM.NA-<a>, Sohn des NAL zu lesen, das Pseudonym für IMB. 
53 Der Betrag in Z. 6 wird nicht durch PAP “insgesamt” eingeführt und ergibt sich auch nicht aus der 
‚Summe der vorher genannten Einzelposten (wenngleich der erste nicht erhalten is), scheint also keine 
Summe darzustellen. 

  

ın- und Karalbauarbeiten   
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V_ Zusammenfassung 

Das Egibi-Archiv aus Babylon erlaubt es, das Schicksal eines Familienzweiges über 
fünf Generationen im 6. und frühen 5. Jh. v. Chr. zu verfolgen. Besitztitel (Urkunden 
über den Erwerb von Grundstücken, Häusern und Sklaven), zugehörige Dokumente 
über Teilaspekte dieser Transaktionen und über Mitgift- und Erbangelegenheiten bil- 
den das Herzstück des Archivs. Sie dürften bis zur dritten Generation ein halbwegs. 
vollständiges, wenn auch nicht in allen Details rekonstruierbares Bild über den Umfang 
der Grundstücksgeschäfte liefern. Fürdie vierte Generation ist hingegen — bedingt durch 
die Erbteilung im Jahre 24 Dar und die Vorgänge, die zur Stillegung des überlieferten 
Archivbestandes führten - mit Informationslücken zu rechnen. 

Grundbesitz ist für die erste Generation nicht zu belegen. Käufe von Acker- und 
Gartenland sind erst ab der Regierungszeit Neriglissars nachweisbar. In rascher Folge 
wurden dann jedoch zahlreiche Grundstücke erworben; innerhalb von sechs Jahrzehn- 
ten nicht weniger als 50 Kur Land (etwa 67,5 Hektar, davon ein erheblicher Teil Dat- 
telgärten), wofür mindestens 160 Minen Silber ausgegeben wurden. Wurde zu Beginn 
landwirtschaftlich geeignetes Land ohne besondere Rücksicht auf Lage und Größe er- 
worben, so folgte man später lokalen Präferenzen und versuchte, vorhandenen Besitz. 
anzurunden, u.a. auch mittels Tauschgeschäften. 

Das Interesse der Egibis konzentrierte sich auf stadtnahe Dattelgärten und solches 
Land, das hinsichtlich Bodenqualität und Wasserzugang für Gartenbau geeignet war. 
Die Ausweitung des Dattelanbaus auf Kosten der Getreidekultur fügt sich gut in das 
Bild, das aus zeitgleichen Dokumenten anderer Archive gewonnen worden ist 

Ziel des Kaufs war die langfristig gewinnbringende Nutzung durch Verpachtung. 
Die wenigen erhaltenen Pachtverträge weisen die üblichen Laufzeiten von fünf bis 
sechs Jahren bei Dattelgärten bzw. drei Jahren für Getreidefelder auf. Zugehörige 
Dokumente lassen jedoch erkennen, daß die Verträge oft verlängert wurden und stabile 
Verhältnisse vorherrschten. Unter den Pächtern finden sich sowohl Personen, die über 
eigenen Grundbesitz im selben Gebiet verfügten, als auch Sklaven. Dattelgärten unter- 
lagen vorwiegend der Ertragsschätzung (imittu), daneben ist jedoch auch Pacht gegen 
festen Abgabensatz (sätu) bzw. Teilpacht (Sib3u) bei Gerstekultur bezeugt. Langfri 
ertragssteigernde Maßnahmen wurden dem Pächter vergütet oder gegen Außenstände, 
verrechnet, was von einer auf lange Sicht angelegten Nutzungsstrategie zeugt. 

Anzeichen für den Kauf von Land zu spekulativen Zwecken, also mit der Absicht, 
es in absehbarer Zeit mit Gewinn weiterzuverkaufen, lassen sich demgegenüber nicht 
finden. 

Die Preise für Garten- und Ackerland im Raum Babylon im behandelten Zeit- 
raum sind kohärent und zeigen keine sprunghaften Veränderungen. Die Umstände 
des Erwerbs scheinen kaum Einfluß auf den Preis genommen zu haben, denn selbst, 
als die Egibis den Nachlaß einer hoch verschuldeten Familie übernahmen, kamen die 
Grundstückspreise zum Zeitpunkt des Erwerbs beim Weiterverkauf zur Anwendung. 
Transaktionen innerhalb der Familie wurden auf demselben Preisniveau wie solche 
mit Außenstehenden fixiert; mehrere benachbarte Parzellen wurden jeweils zum selben 

    

  

  

  

  

  

      

19



   

  

lächeneinheit gehandelt. Offen bleibt die Frage, welchen Spielraum es für 
Seiten beim Festsetzen von Grundstückspreisen überhaupt gegeben hat, welche 

konkreten außerökonomischen Faktoren dabei eine Rolle spielten und ob nicht allge- 
mein verbindliche Werte administriert worden sein könnten. Die Funktion einer kleinen 
Gruppe von spezialisierten Schreibern, die bei Grundstückstransaktionen (offenbar im 

Kontext von Amtsausübung) Siegel benutzten, sollte daher auch aus diesem Blickwinkel 
untersucht werden. 

Die Verkäufer (Einzelpersonen oder Erbengemeinschaften) führen die auch aus 
anderen Geschäftsurkunden und Archiven bekannten Familiennamen. Häufig sind 
Angehörige derselben Familien unter den Nachbam anzutreffen, ein Zeichen, daß 
die Grundstücke über einige Generationen in Familienbesitz waren und ursprünglich 
größere Flächen durch Erbteilungen zersplittert wurden. Über die konkreten Familien 
und Vermögensverhältnisse, Berufe und Einkünfte der Verkäufer liegen jedoch selten 
Informationen vor. Dem Verkaufeines Grundstücks geht in der Regel ein (mitunter lang- 
fristiges) Schuldverhältnis voraus, dessen Ursachen sich ausnahmsweise fassen lassen 
(etwa, wenn Geschäftsdarlehen bestanden hatten). Direkte Hinweise auf Verschuldung 
wegen Steuer- und Abgabenlasten gibt es nicht, obzwar dergleichen keinesfalls ausge- 
schlossen werden kann; der spezielle Fall der vier Söhne eines ehemaligen Gouverneurs 
dürfte neben der finanziellen auch eine politische Dimension gehabt haben, 

Auch die aktuelle ökonomische Situation des Verkäufers nach dem Verkauf eines 
Grundstücks ist schwierig zu beurteilen. Wenn Erbteilungsurkunden als Retroakten 
ins Egibi-Archiv gelangt sind, kann geprüft werden, ob den Erben nach dem Verkauf 

iner Parzelle überhaupt noch weiterer Grundbesitz verblieben sein könnte. Eine mit 
der zunehmenden Fragmentierung von Ressourcen im Zuge von Erbteilungen zu beob- 
achtende Tendenz zur Verarmung verschiedener Familien bzw. Familienzweige kommt 
dabei zutage. Wenn das gesamte Vermögen einer insolventen Familie auf ein Mal 
veräußert wird, offenbart sich das Ausmaß eines geschäftlichen Mißerfolgs und einer 
Familientragödie gleichermaßen. Wenn jedoch Egibi-Geschäftspartner oder ihre Erben 
Anteile an gemeinschaftlich erworbenem Besitz verkaufen, so bedarf dieser Vorgang 
einer differenzierten Beurteilung. 

Der Verkauf eines Objekts zur Schuldentilgung muß nicht unausweichlich auf den 
wirtschaftlichen Ruin des Verkäufers deuten, wie das Beispiel der Egibis selbst zeigt: 
Zwar liegen über den Verkauf von Land durch die Familie keine direkten Zeugnisse 
in Form von Kaufverträgen vor, es finden sich jedoch vereinzelt Hinweise auf Ver- 
pfändung und Verkauf in anderen Dokumenten, insbesondere in der vierten Generation, 
Verrechnung oder Verkauf einzelner Anteile als typische Begleitumstände eines Gene- 

rationswechsels können in diesem Zusammenhang außer Betracht bleiben, aber auch im 
normalen Geschäftsbetrieb griff man zunehmend auf Immobilien zurück, wenn es galt, 
bestimmte Operationen abzusichern oder Verluste auszugleichen. Einen derart freien 
Umgang mit Ressourcen konnten sich freilich nur jene leisten, die genug davon besaßen. 

In vielerlei Hinsicht ist die Familie Egibi Paradebeispiel und Ausnahmefall zugleich. 
Zu Anfang war der hier behandelte Familienzweig keineswegs mit den Autributen gut- 
situierter urbaner Existenz (Stadthaus, Tempelpfründe, Gartenland vor der Stadt) und 
den entsprechenden Einkünften ausgestattet. Der innerhalb kurzer Zeit akkumulier- 
te Reichtum gründet sich auf Gewinne, die bei Handelsgeschäften mit Naturalien im 

    

   
   

  

    

   

  

   

  

  

    

  

    

  

  

  

  

  

  

    

    
Großraum Babylon erzielt und in Grundstücken, Häusern und Sklaven angelegt wurden.    
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Begünstigt durch politisch-administrative Verbindungen, unterhielten die Egibis meh- 
rere erfolgreiche und langdauernde Geschäftspartnerschaften. Ihre Partner waren nicht 
nur bei allen bedeutenden frühen Grundstückserwerbungen paritätisch beteiligt, sondern 
dürften dank ihrer Familienbindungen und sozialen Stellung oftmals die Kontakte zu 
den Verkäufern erst vermittelt haben. Daß sie in ähnlicher Weise wie die Egibis profi 
tiert haben, versteht sich von selbst. Die Urkunden des Egibi-Archivs dokumentieren 
demnach nicht nur den wirtschaftlichen Aufstieg dieser Familie, sondern lassen auch 
etwas von den Auswirkungen der wirtschaftlichen Entwicklung im 6. Jh. v. Chr. und 
den damit verbundenen Differenzierungs-, Umverteilungs- und Polarisierungsprozessen 
auf die traditionelle städtische Oberschicht erkennen. 
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27,48, 93, 174; AL 
bäb = BMAISI1(Ne.48) 
2; Non 178 (Nr. 49): 2 
Non 203 (Nr. 51): 2; Nbn 
995 (Nr. 58): 7 1, Camb 
317 (8.62):6, AO; TCL 
13 160 (Nr. 60): 15; Dar 
175 (Nr. 63): 2; bäb = 
imübrat abul Samas Non 
193 (Nr. 50):2 

Buphrat (när Purat) 
114, 1441, 147,156, 172 
BM 31346 (Nr. 130): 6 
BM 31834 (Nr. 126): 7; 
BM 32152 (Nr. 149): 5 
(in Ti-Belfunu bei Baby- 
on): BM32159 (Nr. 136): 
7’; BM 32325 (Nr. 128) 

LIO): Cyr 1614 (Nr. 125): 
14). 13, 16, 21; Dar 26 
(86. 177:10Cin Litamu); 
Dar 1024 (Nr. 199):9(am 
ar-Tor, Alter Kuh 
Kanal); Non 178 (Nr49) 

Graben der Familie I-tllati (harru 3a mar 
tler) 

1STE., 164; Dar 26 (Nr. 
ID: 7, BM 30339 (Nr. 
195):2 

Graben der Familie Re’-is (harru Ja mar 
Rei-sis) 

    

  

  

  

  

170; Dar 127 (Nr. 211): 2 
f; Dar 443 (Nr. 213): 2 
(am Pigüdu-Kanal) 

Gubbatu-Kanal (när Gubbatı) 
176; A368; Dar 123 (Nr. 

Dar 488 (Nr.216): 

  

  

har 419256 ; TCL 13 192 
.23N:2 

Hazuzu-Graben (harru 3a Hazuzu) 
11068; T9-115 Non 442    
(@8r. 87): 4, Non 720 (Nr 
90):6,Camb 174(Nr.98) 
2:BM31513.Nr.99): [2] 
Dar 79 (Nr. 100):2 

  

Tie”i-Böl-Graben (bitqu-sa-Hle”’i-Bäl) 
50, 105f; A123; T8; BM 
30912 (Nr. 78): 1; BM 
31691 (Nr. 68):4;Cyr 264 
(Nr. 70): 1; Cyr 316 (Nr 
73): 2; Cyr 317 (Nr. 77) 
8: Camb 325 (Nr. 76): 2 
Dar 237 (Nr. 79): 1, Dar 
331 (Nr. 80): 2; OrAn 14 
(Nr. 70): 8; TCL 13 141 
(Nr. Toy: 1 3 n ...ab: 
ul Zababa BM 32492 (Nr. 
(65):2:Nbn 4374 (Nr.64): 

Ina-gibi-BEI-Graben (harru 3a Ina-gibi-Bel) 
51; A355; TI6 (170); Dar 
193 (Nr. 212): 1 £; Dar 
503 (Nr. 219: 1 

Kutha-Kanal (när Ku) 
so, 13301., 17 
bab närilabiri Sa Kur BM 
32152 (Nr. 149):71.;Camb 

0 (Nr. 150): 2; Da 
labiriBM 30474 (Nr. 164): 

8, AO; BM 31553 (Nr. 
158): 2, AO; Camb 122 
(Nr. 154): [1]; Camb 179. 
(Nr. 155): 2; Camb 217 
8.156): 11: Camb34617 
323 (Nr. 151):3; Dar 102+ 
(Or. 199): 3 (mihrar abul 
ar); Dar 71 (Nr. 157): 
2; Dar 287 (Nr. 20): 1 
Dar 316 (Nr. 159): 1 £ 

Dar 322 (Nr. 161):2, AO: 
Dar 426 (Nr. 162):2, AO; 
DT 20 (Nr. 160): 2, AO; 
Non 973 (Nr. 14D: I 6} 
bab när Kur BM 34463 
(Nr. 163):2, AO; när Kure 
[..] BM 31545 (Nr. 146): 
9 

anal (när Madanı) 
144, 1541.;Cyr 1614 (Nr. 
125): 31, alka 34 = Non 
964 (Nr. 135): 3 

namgaru $a IMB 49; Nbn 578 (Nr. 225): If 
Neuer Kanal (naru essu) 

23, 26,46, 481., 6511,80, 
152; A78, 123, T6; BM 

    

   

      

Madänu 

    

   

 



    31959 (Nr. 10): 11; BM 
32930 (Nr. 27): 2, 6; BM 
A719 (Nr. 9); Camb 118 

2): AO; Camb 372 
(Nr. 24): 10; Camb 375 
(8. 176): 12;Cyr 123 (Nr. 
21): 1,6, 17, AO; Dar 80 
(Nr. 12): 101,24, Rs 14 
AO; Dar 124 (Nr. 29): 2 
Dar 155 (Nr. 26): 3, AO; 
Dar 265 (Nr. 13: 18 f 
Dar 321 (Nr. 202): 7; Ngl 
3 (Nr. 14): AO; Nbn 353 
(Nr. 19: 1, AO; eliß u 
Saplif 5a = mihrat abul 
Enlil SR 67,1 (Nr. 6): 2; 
BM 32184 (Nr. 7)3; Dar 
80 (Nr. 12): 1 1; Dar 265 
(O8. 13): 4 elif u Saplis 
3a < BM 30627 (Nr. 11): 
6.8: BM 33103 (Nr. 8): 2 
Ei el Liv 33 (Nr. 32): 
1; Saplanu > mihrat abul 
Enlil pihät Babili Camb 

375 (Nr. 176):15 1; an 

  

    

  

      

    
    

   

      

    

     
   
   
   

  

BM 31647 (Nr. 20): AO; 
Dar 124 (Nr. 25): AO; Dar 
313 .29): AO; Dar 353 
(0.30): AO; Dar 425 (Nr. 
31:2, AO 

Pigüdu-Kanal (när Pigudu) 
[., 155-157.162, 164 

167. 1708.:BM30818 (Nr. 
145): 3; BM 32159 (Nr. 
136): 8°; BRM 173 (Nr. 
187): 3, 8, AO; Dar 1524 
(O8r. 181: 7; Dar 227 (Nr. 
189): 10, Dar 273 (Nr. 
191): 1;Dar 389 (Nr. 192): 

7; Dar 403 (Nr. 141): AO 
Obergraben (harru eli) 

144, 151; Cyr 161+ (Nr. 

   

  

   

  

125): 27 
Tupafu-Kanal (när Fupasu) 

| 161, 174 
Zabunu-Graben (harru sa Zabunu) 

  

50, 119, 121.5 TI2; Nbn 
623 (ir. 101): 5; Camb 
173 (Nr. 102): 2; Dar 35      

  

BM31014(Nr.28):2, AO; 

     

(Nr. 103): 11:; BM 33068. 
(ON. 109: 3; Dar 173 (Nr. 
109): 2; Dar 238 (Nr. 106) 
2; Dar 255 (Nr. 107): 2, 
AO; BM 41446 (Nr. 109): 
2; Dar 402 (Nr. 110): 2 

Zalmunitu-Graben (harru Zalmunitu) 
127; » mihrat abul Ebifu 
(Dilbaı) Dar 265 (Nr. 13): 
131. 

4 Stadttore 

Ebißu-Tor 
Enlil-Tor 

127; Dar 265 (Nr. 13):8, 14 
65; A152; R 67,1 (N. 6): 3; 
IBM 32184 (Nr. 7): 3; Dar 80, 
(Or. 12): 1 f., Dar 265 (Nr 
13): 4: Camb 375 (Nr. 176) 
16 
12767. A255; BM 31444 (Nr 
170): 2: BM 32146 (Nr. 168): 
1; Camb 226 (Nr. 169):3, Dar 

423 (Nr. 172):2, Non 552 (Nr. 
118):6; Nbn 605 (Nr. 165): 

INbn 9544 (Nr. 166): 5 
Wtar-Tor 172; A263; Dar 102+ (Nr. 

199): 2 
Samas-Tor 94,102; Nbn 193 (Nr. 50):2 
Uras-Tor 94, 102, 114, 121-123, 126, 

154£., 157, 161, 167; BM 
31348 (Nr. 173): 2; BM 
31961 (Nr. 112): 1; BM 
32159 (Nr. 136): 2; BM 
34015 (Nr. 95): 1; BRM173 
(Nr. 187): 2; Cyr 1614 (Nr. 
125): 32; Dar 26 (Nr. 177) 
4; Dar 1524 (Nr. 181): 3; Dar 
1227 (Nr. 189): 5; Dar 466 (Nr. 
221): 2; Dar 4694 (Nr. 222) 
2: Nbn 440+ (Nr. 52): 2; Nbn 
477 (8.94): 3; Non 964 (Nr. 
139):2 
83. 105, 1271: A183, 
BM 32492 (Nr. 65): 3; Cyr 
339 (Nr. 16: 1; Non 116 
(Nr. 33): 3; Nön 132 (Nr. 35): 
INbn 437+ (Nr. 64): 3; Non 

552 (Nr. 118): 6; Non 687 
(Nr. 120): 2; OrAn 14 (Nr. 
70): 2; Sm 9.Nr. 171): 2 

    

            

   
Zababa-Tor 

  

  



    

   5. Sonstige Lage- und Flurbezeichnun- 
gen, Wege u. 

  

s.hani 
162, 164, 165 
23,1270;:BM33971. 
6, Nbn 6873; birit 
abul *Za-bas-bas ab- 
ul Gi-iX Non 552: 6; 

     biri düräni 

Säbi-ritabulläri”" Non 

  

(688: 5; Dar 302 (Nr. 
209: 6 
48, 80; Dar 321 (Nr. 
202):8 

harrän [Dilba) Cyr 1614 (Nr. 125) 
131. 
Nbn 133 (Nr. 39): 2 
(am Bänftu-Kanal); 
Nön 76077, K 8712 
(8.233): 2 
115; Non III (Nr. 
92: beschädigt]; 
Rm 942 (Nr. 99): 1; 

Nbn 477 (Nr. 94): 11 
BM AISI1 (Nr. 48): 
10, 16; Nbn 193 (Nr. 
50): 5; Non 178 (Nr. 
49: 10, 12, 15, 19; 
INbn 203 (Nr. 51): 9, 

. Cyr 161+ (N. 
125): 28, (Suppatı) 
32115: 127 (RS), Dar 
26 (Nr. 170: 3 (Lita- 
mu) Dar 102+ (Nr. 
199):10 (alter Kutha- 
Kanal, Btar-Tor); da 
kifäd när Bänitu Nbn 
116 (Nr. 33): 8: Nbn 
760 (Nr. 39): 7 1 da 
kisäd nar Piqudu Dar 
1524:7 

  

harrän Kis 

  

harrän Sukullara, 

  

harran Sarri 

  

  

misir 5a PN 
= Nabü-balässu-igbi 

Privat (Nr. 116):3(AO 
Borsippa) 

= Erebiu Camb 375 (Nr. 176): 
2 

raggatu 94; = 3a ar BM 
SI (Nr. 489): 17, 
Nbn 193 (Nr. 50): 4; 

hans 
Sa-Nabi 

> Iti-mäku-Bö 
makallü 

pihat Sarri 

sügu rapsu muäg iltu Sarri 

6. Wörter (akkadisch) 

"aramaja 
ak 

babu ("Sektor") 

birat,birratu 

bit gasti 

bin rin 

    

  

Sa kifäd när purat- 
Hi Nbn 178 (Nr. 49): 
16f.,Nbn203 (Nr. 51): 
17 
(S0er-Einheit) 162 

Privat (Nr. 116): 2 
Dar 335 (Nr. 205): 1 
71,90,99, 1021., 162; 

3a hanse SR 67,1 
(8.6): 12; BM 31367 
(Nr. AN): Rs 9; Dar 80, 

(Or. 12): 23, Rs 13; 
= 3a hanse 3a Bäbili 
BM 47868 (Nr. 180) 
V’;Camb286 (Nr. 61): 
RS 3" (12); Nön 4404 
Nr. 52): 10; = Ga 
hans) Sepit 5000 Dar 
1524 (Nr. 181: 8;Dar 

31367: Rs$t, 
= 3a zeri Suäti BM 
3OI6 NE. 2:4 m 
5a zerisunu Nbn 760 
(Or. 39): 8 
48,egel plhätSarriSR 

NO 

    

   

  

Camb 349 (Nr. 175): 
137 

Dar 265 (Nr. 13): 9 
71; Dar 80 (Nr. 12): 
191..Rs9; BM479: 
(Nr. 69): 2 
21a KÄ"® Dar 488 
Or. 216): 2, 2-1 KA 
DT 20 (Nr. 160): 6 
71; BM 30627 (Nr. 11): 
2;BM31346(Nr. 130): 
10,16; Dar 80(Nr. 12): 
13; Dar 1524 (Nr. 181) 
28 

95: BM4ISI1(Nr.48): 
1 
81,178; Dar 328 (Nr. 
209: 3 

  

      



dajjänu 

ala dal 
ein 
egel ri 
eglu Hbbi egli 
gabibi 
it (für ir) 

"ganzabara 
gihurru 

gi   atu 

Kali 
Timit 

makkür Marduk 

magätı s, päru 

mist 
MU ekalli 
"mukit appäti 

muquna? 
'nahäsu 
ANINLIL 
nis. zakarı 
udunnü 

ars 

püru 

 magät 
“rab bi a mär Sarri 

rab käsiri 
sBagälu 
Santakku 

     
  

Cyr 339 (Nr. 16: 3; 
als Zeugen der Urkun- 
dens.Nr.4,6,90,112, 
113; 8a Nabü-na’id. 
BM 31672 (Nr. 84): 
2; Nön 7204 (Nr. 90): 
2: BM31961 (Nr. 12); ® 
K23 
ana mul 
2 
2, A84 
146; A296 
BRM 173 (Nr. 187): 

175 
131; Nön 954+ (Nr. 
166):3 
48, 80; Dar 321 (Nr. 
202):8 
146; A296 
Dar 321 (Nr. 202): 2, 
9; Dar 193 (Nr. 212) 
7,7 
SR 67,1 (Nr. 0: 39, 
»2 

    

K13,0 

    

BM 33971 (Nr. 117): 
2; Non 688 (Nr. 120): 
3 
28,63, 108 

INDK3I Ne. De 
Camb 349 (Nr. 175): 
15 
Liv 13 0.59): 18 
Kıo 
A192 
sE 
gefolgt vom Namen 
eines Mannes: K2 
2-iaegletiparseiiNon 
687 (Nr. 120): 3 
Nbn 787 (Nr. 56): 9, 
10 
INbn 787 (Nr. 56): 7 
INbn 688 (Nr. 121): 2 
f 
175 
Ka 
71:BM30933 (Nr. 36): 
21:BM47925(Nr.69): 

  

   

sän 

sapitu 
Säkin tem(üru) 

  

ibn 

ib 

Star alı 

rk 

Sum ir... Sul 
Sumqutu 
Sultundu 
takpustu 

Harkuttu 

tikip santakki 

Auppu 

      

    

                      
    

        
        

              
        

          
        

      
       

   
   

    
    

   

   

        

     

  

    

     

  

    
    

  

     110); Dar 80 (Nr. 12): 
10,12 
BM30865 (Nr.44):7, 
10; Dar 267 (Nr. 43) 
10: Liv 24 (Nr. 49): 7; 
N.YS1 (NE. 239): 8 
177 
SR 67,1 (Nr. 0: 44; 
BM 32184 (Nr. ):6, 
13:5.auch Gouverneur 
Cyr355(Nt. 132): 10° 
171; Dar 127 (Nr.211): 
2; Dar 443 (Nr. 213): 

Dar 254 (Nr. 234): 

  

    

BM 30818 (Nr. 145): 
11: BM32930 (Nr. 27): 
12:Dar290(Nr. 190) 
1; Dar 316 (Nr. 159): 

  

a 
113: RA dl, S. 101 
(8.89): 15 
(des Marduk) Dar 80, 
(Nr. 12): 15, 21, Dar 

265 (Nr. 13): 6 
5. Eid 

Nbn 715 (Nr. 40): 13 
SR 67,1 (Nr. 6): 39 
Dar 265 (Nr. 13): 16, 
21,2 
Nbn 9544 (Nr. 166): 
24,301; ina lt Sarri 
< Nbnd5 (Nr. 16): 7; 
Ai... BM30238 (Nr. 
83): 10, BM31481 (Nr 
54): 30: Nbn 964 (Nr. 
135): 14; .auch unter 
Bid 
K166; Nbn 954+ (Nr. 
166): 19 
INbn 9544 (Nr. 166): 
13 
x (apili) ina gat 
kanaku BM 32184 (Nr. 
7):9; BM 33103 (Nr 
9: 7, ana Sum 
kanäku Non 132 (Nr. 
39): 7;  dmila’il 
inamahardajjäneNbn 

355 (Nr. 113); 12;Nbn 
359 (ir. 119: 6 = 

   

 



  

    mahiri 166; Dar 4694 
8. 29: 11; = da 
dajjäne 116; Nbn 442 
(ONE. 8:2; Supelti 
Camb 349 (Nr. 175): 

30; Camb 375 (Nr. 
176): 1; Dar 265 (Nr. 
13): 15% zirl70; BM 
31367 (Nr. 49: (1; 
BM 31959 (Nr. 10): 
{1}; Dar 80 (Nr. 12): 
ı 
BM 31672 (Nr. 89) 
8; Nbn437+ (Nr. 69): 
32;Nbn 964 (Nr. 135): 
B:RAAI,S. 101 (Nr. 
85): 6; 8a Nabü-kudurri 
usur RA 41, $. 101 
ONE. 89): 6f. 
19,151: BM3211S[Nr. 
134): IRd 1; Cyr 337 
(Or. 167): 11,15 
Nbn 954+ (Nr. 166): 

  

  

FupSarru Sa Sarri 

ummiegli 

ümu perü, 
30 

zakaru Kıo 
zakı D Kıo 

7 Allgemeines. 

Abformung (von Tontafeln) 
65, A347; K2, 4, 
6 
476,175, 177,363 
103; ana märätilegü 
BM30555 (Nr. 59): en 

Anpflanzung (von Bäumen) 
40,53,66,137,162, 
IM; AISS 

Archivierung von Urkunden 
19,38,535..59,81 

Abgaben 
Adoption 

10 
aramäüsche Zeichen K139 

Bagasarü 175 
Bankhaus 14 
Belsazar 1288 
Besitzitel s. Retroakte, ummi eqli 
Bewässerung mit Eimer 76   

Beweiseid 130 
  

    Biercherstellung) 100, 105 
Boot 82; AISO 
Cambyses 14 

    

    

  

  

Dialogform, bei Dokumenten 132 
Dullupu-Arch GIF., A6O, 142 
Egibi-(Archiv) 
Familienname a3 
Ankäufe AS (BM), 6 (andere Museen) 
Laufzeit, Ende des Archivs 10, 13 
Texipublikationen AlI-14, 381 

Eid 13017... Beweis- 
eid, tal 

Sul 
Speleers 276 (Nr. 
2: 18: BM 31959, 
(tr. 10):271,;Camb 
286 (Nr. 6); Rs 

  

  

tum il   

    

as 
Sum il... ul Nbn 954+ (Nr. 166): 

21, 
Erbengemeinschaft 44, 47, 115, 119, 

146f., 152, 165 
Erbe   

16-18,691,91, 107, 
138, 158£., 166f., 
171, 175; A227,232 

Egibi, Hauptlinie 

  

andere Familien 1017, A252 
Exagil 30,65,67, A158 
Ezida A158, 363 
Fälschung s. Abformun 

Fluchformel 102, 135; A265 

  

BM31367 (Nr.47) 
10; Cyr 277 (Nr. 
149): 16-19. 

Gerichtsschreiber AI 
65-67, 100; A60 
(von Babylon); A158 
(von Borsippa),s. 
auch Jakin em(atu) 

Hammel (als Nebenleistung) 
51,77,91; A131 
174; K25,43, 137 

haris-Kaufpreis. 155 
harranı-Geschäfte 16,441.,68,76,82, 

99,1031., 105-108, 
1191.,140, 172; A122E., 

= haläga gabüi 

  

221,354 
Hausplan As 

Kanalgebühr 1768, 
Kauf auf Kredit ast. 
Kosename 
Kreis, magischer 

s. Pseudonym 
s. gifhuru 

       



    

Landzuw   ng 81,5.auch Neulander- 
schließung 

Längen-Breiten-Verhältnis 26f. 
Lieferungskauf 73,76, 166 
Lostentscheid) 101 
Mitgifikompensation 112,119,122,135, 

175 

  

Mittelsmann 6,841., 1061, 113, 
115, 136,144, 167. 
176f 

murruqu-Klausel 31, A362 
Nacherben o 
Nachmessung s. Vermessung 
Nebenleistungen (bei Pacht) 

  

  

32; A131 
Neriglissar 7.Ä148 
Neulanderschließung 46, 72, 162 

Pachteinnahmen sr 
Pächterentgelt (Gissinmu) 498,73, 

110,123,139, 159,   

1768, A130, 172 
Pfandverfall, verwertung 44, 59, 153, 166 
Pflanzdichte bei Palmen 

40, 72; AITOL. 
Pfründe(ndienst) 15, 102: K47 

Pseudonym 103,108, 116,136 
Preisbildung a 
Rechtsstreit @£.,1128. 115,117, 

123, 129, 155 
38; Übergabe von 
= 19,32,651.,85, 
101,116,129,135, 
141,143, 151, 162, 
173,175: von Haus- 
käufen A284; sa. 
Besitzttel 

Richter des Königs 65,8 
Schreiberdes Königs 35,155 
Spekulation #5 

Stadtäheste s. ba ali 

Retroakten 

      

83, 94, 115, 147, 
149-151, 162, 172; 
1203, 337 
SIT. IF 

17,9, 127, 1511. 
Ale 
33, A110 

Straßen, Wege 

  

Tauschurkunden 
  

  

Teilpacht(abgabe) 52.77, 139, 156, 
166, s.auch Sibäu 

Teilung s. auch Auppi zit 
von Grundstücken 26,697, 121,148. 
von Geschäfts 82, 100, 1041, 121, 

167,A347 
Tempelland 48, 1551. 1668.,A363 
Testament 113,116:desIMB. 

16;des IM 142, 469 
Ura$-Tempel 48,155; A318 

118,131 
35-37,63,67,70f., 
102,1071..128, 136, 
156,162, 1641..168, 
171, 1738. 
129,1316.:zuGEhe 

Urkundenfälschung 
Vermessung 

  

ögensübertragung 
  

   
frau 69, 88, 116, 
175;zuG Enkel 142; 
2uG Mutter 111 
zuGohn 135;zuG 

Tochter 124, 175; 
ZuG Vater 134 

Verschuldung als Verkaufsgrund 
31, 61, 88, 108, 
108,123, 125, 128, 
132,140f., 149,1 
161, 165 

    

  

  

vorgeferigte Urkunde 
sat; A136: K27, 
30, 109,193 

Wasserrechte 23.84,99,106 
Zahlschreibung mit SETUR Kst 
Ziegelformat ” 

Zinssaz 15 
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